
Inhaltsverzeichnis

Algemeines
01. TKG – Telekommunikationsgesetz (2004)
02. Bayerisches Katastrophenschutz-Gesetz (2009)
03. Vertrag zwischen DARC e.V. und THW Landesverband Bayern

Amateurfunk
11. AfuG – Gesetz über den Amateurfunk (1997)
12. AfuV – Verordnung zum Gesetz über den Amateurfunk (2005)

Hobbyfunk
21. Verfügung 54/2016 - FreeNet
22. Verfügung 11/2016 – CB-Funk
23. Verfügung 40/2012 – PMR/DMR 446

BOS-Funk
31. Verwaltungsvorschriften für Frequenzzuteilungen – BOS-Funk
32. Katastrophenschutz-Dienstvorschrift 810 (i.d.F.v. 26.09.2018) 



DJ1NG
Vorschriften-Sammlung

Notfunk-Koffer
Stand: 09.02.2020



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz
in Zusammenarbeit mit der juris GmbH - www.juris.de

- Seite 1 von 105 -

Telekommunikationsgesetz (TKG)
TKG

Ausfertigungsdatum: 22.06.2004

Vollzitat:

"Telekommunikationsgesetz vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1190), das zuletzt durch Artikel 22 des Gesetzes vom
25. Juli 2014 (BGBl. I S. 1266) geändert worden ist"

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 22 G v. 25.7.2014 I 1266

Das Gesetz dient der Umsetzung folgender Richtlinien:
 
Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über einen gemeinsamen
Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste (Rahmenrichtlinie) (ABl. EG Nr. L 108 S. 33);
Richtlinie 2002/20/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über die Genehmigung
elektronischer Kommunikationsnetze und -dienste (Genehmigungsrichtlinie) (ABl. EG Nr. L 108 S. 21); Richtlinie
2002/19/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über den Zugang zu elektronischen
Kommunikationsnetzen und zugehörigen Einrichtungen sowie deren Zusammenschaltung (Zugangsrichtlinie)
(ABl. EG Nr. L 108 S. 7); Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März
2002 über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten
(Universaldienstrichtlinie) (ABl. EG Nr. L 108 S. 51) sowie Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in
der elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie) (ABl. EG Nr. L 201 S. 37).

Fußnote

(+++ Textnachweis ab: 26.6.2004 +++)
(+++ Amtlicher Hinweis des Normgebers auf EG-Recht:
     Umsetzung der
       EGRL 21/2002   (CELEX Nr: 302L0021)
       EGRL 20/2002   (CELEX Nr: 302L0020)
       EGRL 19/2002   (CELEX Nr: 302L0019)
       EGRL 22/2002   (CELEX Nr: 302L0022)
       EGRL 58/2002   (CELEX Nr: 302L0058) vgl. G v. 3.5.2012 I 958 +++)
 
 

Eingangsformel  

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:
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Teil 1
Allgemeine Vorschriften
§ 1 Zweck des Gesetzes

Zweck dieses Gesetzes ist es, durch technologieneutrale Regulierung den Wettbewerb im Bereich der
Telekommunikation und leistungsfähige Telekommunikationsinfrastrukturen zu fördern und flächendeckend
angemessene und ausreichende Dienstleistungen zu gewährleisten.

§ 2 Regulierung, Ziele und Grundsätze

(1) Die Regulierung der Telekommunikation ist eine hoheitliche Aufgabe des Bundes.

(2) Ziele der Regulierung sind:
1.   die Wahrung der Nutzer-, insbesondere der Verbraucherinteressen auf dem Gebiet der Telekommunikation

und die Wahrung des Fernmeldegeheimnisses. Die Bundesnetzagentur fördert die Möglichkeit der
Endnutzer, Informationen abzurufen und zu verbreiten oder Anwendungen und Dienste ihrer Wahl zu nutzen.
Die Bundesnetzagentur berücksichtigt die Bedürfnisse bestimmter gesellschaftlicher Gruppen, insbesondere
von behinderten Nutzern, älteren Menschen und Personen mit besonderen sozialen Bedürfnissen,
 

2.   die Sicherstellung eines chancengleichen Wettbewerbs und die Förderung nachhaltig
wettbewerbsorientierter Märkte der Telekommunikation im Bereich der Telekommunikationsdienste und -
netze sowie der zugehörigen Einrichtungen und Dienste, auch in der Fläche. Die Bundesnetzagentur stellt
insoweit auch sicher, dass für die Nutzer, einschließlich behinderter Nutzer, älterer Menschen und Personen
mit besonderen sozialen Bedürfnissen, der größtmögliche Nutzen in Bezug auf Auswahl, Preise und Qualität
erbracht wird. Sie gewährleistet, dass es im Bereich der Telekommunikation, einschließlich der Bereitstellung
von Inhalten, keine Wettbewerbsverzerrungen oder -beschränkungen gibt,
 

3.   die Entwicklung des Binnenmarktes der Europäischen Union zu fördern,
 

4.   die Sicherstellung einer flächendeckenden gleichartigen Grundversorgung in städtischen und ländlichen
Räumen mit Telekommunikationsdiensten (Universaldienstleistungen) zu erschwinglichen Preisen,
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5.   die Beschleunigung des Ausbaus von hochleistungsfähigen öffentlichen Telekommunikationsnetzen der
nächsten Generation,
 

6.   die Förderung von Telekommunikationsdiensten bei öffentlichen Einrichtungen,
 

7.   die Sicherstellung einer effizienten und störungsfreien Nutzung von Frequenzen, auch unter
Berücksichtigung der Belange des Rundfunks,
 

8.   eine effiziente Nutzung von Nummerierungsressourcen zu gewährleisten,
 

9.   die Wahrung der Interessen der öffentlichen Sicherheit.
 

(3) Die Bundesnetzagentur wendet bei der Verfolgung der in Absatz 2 festgelegten Ziele objektive, transparente,
nicht diskriminierende und verhältnismäßige Regulierungsgrundsätze an, indem sie unter anderem
1.   die Vorhersehbarkeit der Regulierung dadurch fördert, dass sie über angemessene Überprüfungszeiträume

ein einheitliches Regulierungskonzept beibehält,
 

2.   gewährleistet, dass Betreiber von Telekommunikationsnetzen und Anbieter von
Telekommunikationsdiensten unter vergleichbaren Umständen nicht diskriminiert werden,
 

3.   den Wettbewerb zum Nutzen der Verbraucher schützt und, soweit sachgerecht, den infrastrukturbasierten
Wettbewerb fördert,
 

4.   effiziente Investitionen und Innovationen im Bereich neuer und verbesserter Infrastrukturen auch dadurch
fördert, dass sie dafür sorgt, dass bei jeglicher Zugangsverpflichtung dem Risiko der investierenden
Unternehmen gebührend Rechnung getragen wird, und dass sie verschiedene Kooperationsvereinbarungen
zur Aufteilung des Investitionsrisikos zwischen Investoren und Zugangsbegehrenden zulässt, während sie
gleichzeitig gewährleistet, dass der Wettbewerb auf dem Markt und der Grundsatz der Nichtdiskriminierung
gewahrt werden,
 

5.   die vielfältigen Bedingungen im Zusammenhang mit Wettbewerb und Verbrauchern, die in den
verschiedenen geografischen Gebieten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland herrschen, gebührend
berücksichtigt und
 

6.   regulatorische Vorabverpflichtungen nur dann auferlegt, wenn es keinen wirksamen und nachhaltigen
Wettbewerb gibt, und diese Verpflichtungen lockert oder aufhebt, sobald es einen solchen Wettbewerb gibt.
 

(4) Die Vorschriften des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen bleiben, soweit nicht durch dieses Gesetz
ausdrücklich abschließende Regelungen getroffen werden, anwendbar. Die Aufgaben und Zuständigkeiten der
Kartellbehörden bleiben unberührt.

(5) Die hoheitlichen Rechte des Bundesministeriums der Verteidigung bleiben unberührt.

(6) Die Belange des Rundfunks und vergleichbarer Telemedien sind unabhängig von der Art der Übertragung zu
berücksichtigen. Die medienrechtlichen Bestimmungen der Länder bleiben unberührt.

§ 3 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes ist oder sind
1.   "Anruf" eine über einen öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdienst aufgebaute Verbindung, die

eine zweiseitige Sprachkommunikation ermöglicht;
 

2.   „Anwendungs-Programmierschnittstelle“ die Software-Schnittstelle zwischen Anwendungen, die von
Sendeanstalten oder Diensteanbietern zur Verfügung gestellt werden, und den Anschlüssen in den
erweiterten digitalen Fernsehempfangsgeräten für digitale Fernseh- und Rundfunkdienste;
 

2a.   "Auskunftsdienste" bundesweit jederzeit telefonisch erreichbare Dienste, insbesondere des
Rufnummernbereichs 118, die ausschließlich der neutralen Weitergabe von Rufnummer, Name, Anschrift
sowie zusätzlichen Angaben von Telekommunikationsnutzern dienen. Die Weitervermittlung zu einem
erfragten Teilnehmer oder Dienst kann Bestandteil des Auskunftsdienstes sein;
 

3.   "Bestandsdaten" Daten eines Teilnehmers, die für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung, Änderung
oder Beendigung eines Vertragsverhältnisses über Telekommunikationsdienste erhoben werden;
 

4.   "beträchtliche Marktmacht" eines oder mehrerer Unternehmen gegeben, wenn die Voraussetzungen
nach § 11 Absatz 1 Satz 3 und 4 vorliegen;
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4a.   „Betreiberauswahl“ der Zugang eines Teilnehmers zu den Diensten aller unmittelbar
zusammengeschalteten Anbieter von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten im
Einzelwahlverfahren durch Wählen einer Kennzahl;
 

4b.   „Betreibervorauswahl“ der Zugang eines Teilnehmers zu den Diensten aller unmittelbar
zusammengeschalteten Anbieter von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten durch
festgelegte Vorauswahl, wobei der Teilnehmer unterschiedliche Voreinstellungen für Orts- und
Fernverbindungen vornehmen kann und bei jedem Anruf die festgelegte Vorauswahl durch Wählen einer
Betreiberkennzahl übergehen kann;
 

5.   "Dienst mit Zusatznutzen" jeder Dienst, der die Erhebung und Verwendung von Verkehrsdaten oder
Standortdaten in einem Maße erfordert, das über das für die Übermittlung einer Nachricht oder die
Entgeltabrechnung dieses Vorganges erforderliche Maß hinausgeht;
 

6.   "Diensteanbieter" jeder, der ganz oder teilweise geschäftsmäßig
a)   Telekommunikationsdienste erbringt oder

 

b)   an der Erbringung solcher Dienste mitwirkt;
 

 

7.   "digitales Fernsehempfangsgerät" ein Fernsehgerät mit integriertem digitalem Decoder oder ein an ein
Fernsehgerät anschließbarer digitaler Decoder zur Nutzung digital übertragener Fernsehsignale, die mit
Zusatzsignalen, einschließlich einer Zugangsberechtigung, angereichert sein können;
 

7a.   „Einzelrichtlinien“
a)   die Richtlinie 2002/20/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über die

Genehmigung elektronischer Kommunikationsnetze und -dienste (Genehmigungsrichtlinie) (ABl. L
108 vom 24.4.2002, S. 21), die zuletzt durch die Richtlinie 2009/140/EG (ABl. L 337 vom 18.12.2009,
S. 37) geändert worden ist;
 

b)   die Richtlinie 2002/19/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über den
Zugang zu elektronischen Kommunikationsnetzen und zugehörigen Einrichtungen sowie deren
Zusammenschaltung (Zugangsrichtlinie) (ABl. L 108 vom 24.4.2002, S. 7), die zuletzt durch die
Richtlinie 2009/140/EG (ABl. L 337 vom 18.12.2009, S. 37) geändert worden ist;
 

c)   die Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über
den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten
(Universaldienstrichtlinie) (ABl. L 108 vom 24.4.2002, S. 51), die zuletzt durch die Richtlinie
2009/136/EG (ABl. L 337 vom 18.12.2009, S. 11) geändert worden ist, und
 

d)   die Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über die
Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen
Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation) (ABl. L 201 vom 31.7.2002,
S. 37), die zuletzt durch die Richtlinie 2009/136/EG (ABl. L 337 vom 18.12.2009, S. 11) geändert
worden ist;
 

 

8.   „Endnutzer“ ein Nutzer, der weder öffentliche Telekommunikationsnetze betreibt noch öffentlich
zugängliche Telekommunikationsdienste erbringt;
 

8a.   "entgeltfreie Telefondienste" Dienste, insbesondere des Rufnummernbereichs (0)800, bei deren
Inanspruchnahme der Anrufende kein Entgelt zu entrichten hat;
 

8b.   „Service-Dienste” Dienste, insbesondere des Rufnummernbereichs (0)180, die bundesweit zu einem
einheitlichen Entgelt zu erreichen sind;
 

9.   "Frequenznutzung" jede gewollte Aussendung oder Abstrahlung elektromagnetischer Wellen zwischen
9 kHz und 3 000 GHz zur Nutzung durch Funkdienste und andere Anwendungen elektromagnetischer
Wellen;
 

9a.   „Frequenzzuweisung“ die Benennung eines bestimmten Frequenzbereichs für die Nutzung durch
einen oder mehrere Funkdienste oder durch andere Anwendungen elektromagnetischer Wellen, falls
erforderlich mit weiteren Festlegungen;
 

9b.   „gemeinsamer Zugang zum Teilnehmeranschluss“ die Bereitstellung des Zugangs zum
Teilnehmeranschluss oder zum Teilabschnitt in der Weise, dass die Nutzung eines bestimmten Teils der
Kapazität der Netzinfrastruktur, wie etwa eines Teils der Frequenz oder Gleichwertiges, ermöglicht wird;
 

9c.   „GEREK“ das Gremium Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation;
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10.   "geschäftsmäßiges Erbringen von Telekommunikationsdiensten" das nachhaltige Angebot von
Telekommunikation für Dritte mit oder ohne Gewinnerzielungsabsicht;
 

10a.   (weggefallen)
 

11.   "Kundenkarten" Karten, mit deren Hilfe Telekommunikationsverbindungen hergestellt und
personenbezogene Daten erhoben werden können;
 

11a.   "Kurzwahl-Datendienste" Kurzwahldienste, die der Übermittlung von nichtsprachgestützten Inhalten
mittels Telekommunikation dienen und die keine Telemedien sind;
 

11b.   "Kurzwahldienste" Dienste, die die Merkmale eines Premium-Dienstes haben, jedoch eine spezielle
Nummernart mit kurzen Nummern nutzen;
 

11c.   "Kurzwahl-Sprachdienste" Kurzwahldienste, bei denen die Kommunikation sprachgestützt erfolgt;
 

11d.   "Massenverkehrs-Dienste" Dienste, insbesondere des Rufnummernbereichs (0)137, die charakterisiert
sind durch ein hohes Verkehrsaufkommen in einem oder mehreren kurzen Zeitintervallen mit kurzer
Belegungsdauer zu einem Ziel mit begrenzter Abfragekapazität;
 

12.   "nachhaltig wettbewerbsorientierter Markt" ein Markt, auf dem der Wettbewerb so abgesichert ist, dass
er ohne sektorspezifische Regulierung besteht;
 

12a.   „Netzabschlusspunkt“ der physische Punkt, an dem einem Teilnehmer der Zugang zu einem
Telekommunikationsnetz bereitgestellt wird; in Netzen, in denen eine Vermittlung oder
Leitwegebestimmung erfolgt, wird der Netzabschlusspunkt anhand einer bestimmten Netzadresse
bezeichnet, die mit der Nummer oder dem Namen eines Teilnehmers verknüpft sein kann;
 

12b.   "Neuartige Dienste" Dienste, insbesondere des Rufnummernbereichs (0)12, bei denen Nummern für
einen Zweck verwendet werden, für den kein anderer Rufnummernraum zur Verfügung steht;
 

13.   "Nummern" Zeichenfolgen, die in Telekommunikationsnetzen Zwecken der Adressierung dienen;
 

13a.   "Nummernart" die Gesamtheit aller Nummern eines Nummernraums für einen bestimmten Dienst oder
eine bestimmte technische Adressierung;
 

13b.   "Nummernbereich" eine für eine Nummernart bereitgestellte Teilmenge des Nummernraums;
 

13c.   "Nummernraum" die Gesamtheit aller Nummern, die für eine bestimmte Art der Adressierung verwendet
werden;
 

13d.   "Nummernteilbereich" eine Teilmenge eines Nummernbereichs;
 

14.   „Nutzer“ jede natürliche oder juristische Person, die einen öffentlich zugänglichen
Telekommunikationsdienst für private oder geschäftliche Zwecke in Anspruch nimmt oder beantragt,
ohne notwendigerweise Teilnehmer zu sein;
 

15.   "öffentliches Münz- und Kartentelefon" ein der Allgemeinheit zur Verfügung stehendes Telefon, für
dessen Nutzung als Zahlungsmittel unter anderem Münzen, Kredit- und Abbuchungskarten oder
Guthabenkarten, auch solche mit Einwahlcode, verwendet werden können;
 

16.   "öffentliches Telefonnetz" ein Telekommunikationsnetz, das zur Bereitstellung des öffentlich
zugänglichen Telefondienstes genutzt wird und darüber hinaus weitere Dienste wie Telefax- oder
Datenfernübertragung und einen funktionalen Internetzugang ermöglicht;
 

16a.   „öffentliches Telekommunikationsnetz“ ein Telekommunikationsnetz, das ganz oder überwiegend
der Bereitstellung öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste dient, die die Übertragung von
Informationen zwischen Netzabschlusspunkten ermöglichen;
 

17.   „öffentlich zugänglicher Telefondienst“ ein der Öffentlichkeit zur Verfügung stehender Dienst,
der direkt oder indirekt über eine oder mehrere Nummern eines nationalen oder internationalen
Telefonnummernplans oder eines anderen Adressierungsschemas das Führen folgender Gespräche
ermöglicht:
a)   aus- und eingehende Inlandsgespräche oder

 

b)   aus- und eingehende Inlands- und Auslandsgespräche;
 

 

17a.   „öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste“ der Öffentlichkeit zur Verfügung stehende
Telekommunikationsdienste;
 

17b.   "Premium-Dienste" Dienste, insbesondere der Rufnummernbereiche (0)190 und (0)900, bei denen über
die Telekommunikationsdienstleistung hinaus eine weitere Dienstleistung erbracht wird, die gegenüber
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dem Anrufer gemeinsam mit der Telekommunikationsdienstleistung abgerechnet wird und die nicht einer
anderen Nummernart zuzurechnen ist;
 

18.   "Rufnummer" eine Nummer, durch deren Wahl im öffentlich zugänglichen Telefondienst eine Verbindung
zu einem bestimmten Ziel aufgebaut werden kann;
 

18a.   "Rufnummernbereich" eine für eine Nummernart bereitgestellte Teilmenge des Nummernraums für das
öffentliche Telefonnetz;
 

19.   "Standortdaten" Daten, die in einem Telekommunikationsnetz oder von einem
Telekommunikationsdienst erhoben oder verwendet werden und die den Standort des Endgeräts eines
Endnutzers eines öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdienstes angeben;
 

19a.   „Teilabschnitt“ eine Teilkomponente des Teilnehmeranschlusses, die den Netzabschlusspunkt am
Standort des Teilnehmers mit einem Konzentrationspunkt oder einem festgelegten zwischengeschalteten
Zugangspunkt des öffentlichen Festnetzes verbindet;
 

20.   "Teilnehmer" jede natürliche oder juristische Person, die mit einem Anbieter von öffentlich zugänglichen
Telekommunikationsdiensten einen Vertrag über die Erbringung derartiger Dienste geschlossen hat;
 

21.   "Teilnehmeranschluss" die physische Verbindung, mit dem der Netzabschlusspunkt in den
Räumlichkeiten des Teilnehmers mit den Hauptverteilerknoten oder mit einer gleichwertigen Einrichtung
in festen öffentlichen Telefonnetzen verbunden wird;
 

22.   "Telekommunikation" der technische Vorgang des Aussendens, Übermittelns und Empfangens von
Signalen mittels Telekommunikationsanlagen;
 

23.   "Telekommunikationsanlagen" technische Einrichtungen oder Systeme, die als Nachrichten
identifizierbare elektromagnetische oder optische Signale senden, übertragen, vermitteln, empfangen,
steuern oder kontrollieren können;
 

24.   "Telekommunikationsdienste" in der Regel gegen Entgelt erbrachte Dienste, die ganz oder
überwiegend in der Übertragung von Signalen über Telekommunikationsnetze bestehen, einschließlich
Übertragungsdienste in Rundfunknetzen;
 

25.   "telekommunikationsgestützte Dienste" Dienste, die keinen räumlich und zeitlich
trennbaren Leistungsfluss auslösen, sondern bei denen die Inhaltsleistung noch während der
Telekommunikationsverbindung erfüllt wird;
 

26.   "Telekommunikationslinien" unter- oder oberirdisch geführte Telekommunikationskabelanlagen
einschließlich ihrer zugehörigen Schalt- und Verzweigungseinrichtungen, Masten und Unterstützungen,
Kabelschächte und Kabelkanalrohre;
 

27.   "Telekommunikationsnetz" die Gesamtheit von Übertragungssystemen und gegebenenfalls
Vermittlungs- und Leitwegeinrichtungen sowie anderweitigen Ressourcen, einschließlich der nicht
aktiven Netzbestandteile, die die Übertragung von Signalen über Kabel, Funk, optische und andere
elektromagnetische Einrichtungen ermöglichen, einschließlich Satellitennetzen, festen, leitungs-
und paketvermittelten Netzen, einschließlich des Internets, und mobilen terrestrischen Netzen,
Stromleitungssystemen, soweit sie zur Signalübertragung genutzt werden, Netzen für Hör- und
Fernsehfunk sowie Kabelfernsehnetzen, unabhängig von der Art der übertragenen Information;
 

28.   "Übertragungsweg" Telekommunikationsanlagen in Form von Kabel- oder Funkverbindungen mit ihren
übertragungstechnischen Einrichtungen als Punkt-zu-Punkt- oder Punkt-zu-Mehrpunktverbindungen
mit einem bestimmten Informationsdurchsatzvermögen (Bandbreite oder Bitrate) einschließlich ihrer
Abschlusseinrichtungen;
 

29.   "Unternehmen" das Unternehmen selbst oder mit ihm im Sinne des § 36 Abs. 2 und § 37 Abs. 1 und 2 des
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen verbundene Unternehmen;
 

30.   "Verkehrsdaten" Daten, die bei der Erbringung eines Telekommunikationsdienstes erhoben, verarbeitet
oder genutzt werden;
 

30a.   „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ eine Verletzung der Datensicherheit,
die zum Verlust, zur unrechtmäßigen Löschung, Veränderung, Speicherung, Weitergabe oder
sonstigen unrechtmäßigen Verwendung personenbezogener Daten führt, die übertragen,
gespeichert oder auf andere Weise im Zusammenhang mit der Bereitstellung öffentlich zugänglicher
Telekommunikationsdienste verarbeitet werden sowie der unrechtmäßige Zugang zu diesen;
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30b.   „vollständig entbündelter Zugang zum Teilnehmeranschluss“ die Bereitstellung des Zugangs zum
Teilnehmeranschluss oder zum Teilabschnitt in der Weise, dass die Nutzung der gesamten Kapazität der
Netzinfrastruktur ermöglicht wird;
 

30c.   „Warteschleife“ jede vom Nutzer eines Telekommunikationsdienstes eingesetzte Vorrichtung oder
Geschäftspraxis, über die Anrufe entgegengenommen oder aufrechterhalten werden, ohne dass das
Anliegen des Anrufers bearbeitet wird. Dies umfasst die Zeitspanne ab Rufaufbau vom Anschluss des
Anrufers bis zu dem Zeitpunkt, an dem mit der Bearbeitung des Anliegens des Anrufers begonnen wird,
gleichgültig ob dies über einen automatisierten Dialog oder durch eine persönliche Bearbeitung erfolgt.
Ein automatisierter Dialog beginnt, sobald automatisiert Informationen abgefragt werden, die für die
Bearbeitung des Anliegens erforderlich sind. Eine persönliche Bearbeitung des Anliegens beginnt, sobald
eine natürliche Person den Anruf entgegennimmt und bearbeitet. Hierzu zählt auch die Abfrage von
Informationen, die für die Bearbeitung des Anliegens erforderlich sind. Als Warteschleife ist ferner die
Zeitspanne anzusehen, die anlässlich einer Weiterleitung zwischen Beendigung der vorhergehenden
Bearbeitung des Anliegens und der weiteren Bearbeitung vergeht, ohne dass der Anruf technisch
unterbrochen wird. Keine Warteschleife sind automatische Bandansagen, wenn die Dienstleistung für den
Anrufer vor Herstellung der Verbindung erkennbar ausschließlich in einer Bandansage besteht;
 

31.   "wirksamer Wettbewerb" die Abwesenheit von beträchtlicher Marktmacht im Sinne des § 11 Absatz 1
Satz 3 und 4;
 

32.   „Zugang“ die Bereitstellung von Einrichtungen oder Diensten für ein anderes Unternehmen unter
bestimmten Bedingungen zum Zwecke der Erbringung von Telekommunikationsdiensten, auch bei deren
Verwendung zur Erbringung von Diensten der Informationsgesellschaft oder Rundfunkinhaltediensten.
Dies umfasst unter anderem Folgendes:
a)   Zugang zu Netzkomponenten, einschließlich nicht aktiver Netzkomponenten, und zugehörigen

Einrichtungen, wozu auch der feste oder nicht feste Anschluss von Geräten gehören kann.
Dies beinhaltet insbesondere den Zugang zum Teilnehmeranschluss sowie zu Einrichtungen
und Diensten, die erforderlich sind, um Dienste über den Teilnehmeranschluss zu erbringen,
einschließlich des Zugangs zur Anschaltung und Ermöglichung des Anbieterwechsels des
Teilnehmers und zu hierfür notwendigen Informationen und Daten und zur Entstörung;
 

b)   Zugang zu physischen Infrastrukturen wie Gebäuden, Leitungsrohren und Masten;
 

c)   Zugang zu einschlägigen Softwaresystemen, einschließlich Systemen für die Betriebsunterstützung;
 

d)   Zugang zu informationstechnischen Systemen oder Datenbanken für Vorbestellung, Bereitstellung,
Auftragserteilung, Anforderung von Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie Abrechnung;
 

e)   Zugang zur Nummernumsetzung oder zu Systemen, die eine gleichwertige Funktion bieten;
 

f)   Zugang zu Fest- und Mobilfunknetzen, insbesondere, um Roaming zu ermöglichen;
 

g)   Zugang zu Zugangsberechtigungssystemen für Digitalfernsehdienste und
 

h)   Zugang zu Diensten für virtuelle Netze;
 

 

33.   "Zugangsberechtigungssysteme" technische Verfahren oder Vorrichtungen, welche die erlaubte Nutzung
geschützter Rundfunkprogramme von einem Abonnement oder einer individuellen Erlaubnis abhängig
machen;
 

33a.   „zugehörige Dienste“ diejenigen mit einem Telekommunikationsnetz oder einem
Telekommunikationsdienst verbundenen Dienste, welche die Bereitstellung von Diensten über dieses
Netz oder diesen Dienst ermöglichen, unterstützen oder dazu in der Lage sind. Darunter fallen unter
anderem Systeme zur Nummernumsetzung oder Systeme, die eine gleichwertige Funktion bieten,
Zugangsberechtigungssysteme und elektronische Programmführer sowie andere Dienste wie Dienste im
Zusammenhang mit Identität, Standort und Präsenz des Nutzers;
 

33b.   „zugehörige Einrichtungen“ diejenigen mit einem Telekommunikationsnetz oder einem
Telekommunikationsdienst verbundenen zugehörigen Dienste, physischen Infrastrukturen und sonstigen
Einrichtungen und Komponenten, welche die Bereitstellung von Diensten über dieses Netz oder diesen
Dienst ermöglichen, unterstützen oder dazu in der Lage sind. Darunter fallen unter anderem Gebäude,
Gebäudezugänge, Verkabelungen in Gebäuden, Antennen, Türme und andere Trägerstrukturen,
Leitungsrohre, Leerrohre, Masten, Einstiegsschächte und Verteilerkästen;
 

34.   "Zusammenschaltung" derjenige Zugang, der die physische und logische Verbindung öffentlicher
Telekommunikationsnetze herstellt, um Nutzern eines Unternehmens die Kommunikation mit Nutzern
desselben oder eines anderen Unternehmens oder die Inanspruchnahme von Diensten eines anderen
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Unternehmens zu ermöglichen; Dienste können von den beteiligten Parteien erbracht werden oder von
anderen Parteien, die Zugang zum Netz haben. Zusammenschaltung ist ein Sonderfall des Zugangs und
wird zwischen Betreibern öffentlicher Telekommunikationsnetze hergestellt.
 

§ 4 Internationale Berichtspflichten

Die Betreiber von öffentlichen Telekommunikationsnetzen und die Anbieter von öffentlich zugänglichen
Telekommunikationsdiensten müssen der Bundesnetzagentur auf Verlangen die Informationen zur Verfügung
stellen, die diese benötigt, um Berichtspflichten gegenüber der Kommission und anderen internationalen
Gremien erfüllen zu können.

§ 5 Medien der Veröffentlichung

Veröffentlichungen und Bekanntmachungen, zu denen die Bundesnetzagentur durch dieses Gesetz verpflichtet
ist, erfolgen in deren Amtsblatt und auf deren Internetseite, soweit keine abweichende Regelung getroffen ist. Im
Amtsblatt der Bundesnetzagentur sind auch technische Richtlinien bekannt zu machen.

§ 6 Meldepflicht

(1) Wer gewerblich öffentliche Telekommunikationsnetze betreibt oder gewerblich öffentlich zugängliche
Telekommunikationsdienste erbringt, muss die Aufnahme, Änderung und Beendigung seiner Tätigkeit sowie
Änderungen seiner Firma bei der Bundesnetzagentur unverzüglich melden. Die Erklärung bedarf der Schriftform.

(2) Die Meldung muss die Angaben enthalten, die für die Identifizierung des Betreibers oder Anbieters nach
Absatz 1 erforderlich sind, insbesondere die Handelsregisternummer, die Anschrift, die Kurzbeschreibung des
Netzes oder Dienstes sowie den voraussichtlichen Termin für die Aufnahme der Tätigkeit. Die Meldung hat nach
einem von der Bundesnetzagentur vorgeschriebenen und veröffentlichten Formular zu erfolgen.

(3) Auf Antrag bestätigt die Bundesnetzagentur innerhalb von einer Woche die Vollständigkeit der Meldung nach
Absatz 2 und bescheinigt, dass dem Unternehmen die durch dieses Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes
eingeräumten Rechte zustehen.

(4) Die Bundesnetzagentur veröffentlicht regelmäßig ein Verzeichnis der gemeldeten Unternehmen.

(5) Steht die Einstellung der Geschäftstätigkeit eindeutig fest und ist die Beendigung der Tätigkeit der
Bundesnetzagentur nicht innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten schriftlich gemeldet worden, kann die
Bundesnetzagentur die Beendigung der Tätigkeit von Amts wegen feststellen.

§ 7 Strukturelle Separierung

Unternehmen, die öffentliche Telekommunikationsnetze betreiben oder Telekommunikationsdienste für die
Öffentlichkeit anbieten und innerhalb der Europäischen Union besondere oder ausschließliche Rechte für die
Erbringung von Diensten in anderen Sektoren besitzen, sind verpflichtet,
1.   die Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung von öffentlichen Telekommunikationsnetzen und

der Erbringung von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten strukturell auszugliedern oder
 

2.   über die Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung von öffentlichen Telekommunikationsnetzen
oder der Erbringung von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten in dem Umfang getrennt
Buch zu führen, der erforderlich wäre, wenn sie von rechtlich unabhängigen Unternehmen ausgeführt
würden, so dass alle Kosten und Einnahmebestandteile dieser Tätigkeiten mit den entsprechenden
Berechnungsgrundlagen und detaillierten Zurechnungsmethoden einschließlich einer detaillierten
Aufschlüsselung des Anlagevermögens und der strukturbedingten Kosten offen gelegt werden.
 

§ 8 Internationaler Status

(1) Unternehmen, die internationale Telekommunikationsdienste erbringen oder die im Rahmen ihres Angebots
Funkanlagen betreiben, die schädliche Störungen bei Funkdiensten anderer Länder verursachen können,
sind anerkannte Betriebsunternehmen im Sinne der Konstitution und der Konvention der Internationalen
Fernmeldeunion. Diese Unternehmen unterliegen den sich aus der Konstitution der Internationalen
Fernmeldeunion ergebenden Verpflichtungen.
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(2) Unternehmen, die internationale Telekommunikationsdienste erbringen, müssen nach den Regelungen der
Konstitution der Internationalen Fernmeldeunion
1.   allen Nachrichten, welche die Sicherheit des menschlichen Lebens auf See, zu Lande, in der Luft

und im Weltraum betreffen, sowie den außerordentlichen dringenden Seuchennachrichten der
Weltgesundheitsorganisation unbedingten Vorrang einräumen,
 

2.   den Staatstelekommunikationsverbindungen im Rahmen des Möglichen Vorrang vor dem übrigen
Telekommunikationsverkehr einräumen, wenn dies von der Person, die die Verbindung anmeldet,
ausdrücklich verlangt wird.
 

Teil 2
Marktregulierung

Abschnitt 1
Verfahren der Marktregulierung
§ 9 Grundsatz

(1) Der Marktregulierung nach den Vorschriften dieses Teils unterliegen Märkte, auf denen die Voraussetzungen
des § 10 vorliegen und für die eine Marktanalyse nach § 11 ergeben hat, dass kein wirksamer Wettbewerb
vorliegt.

(2) Unternehmen, die auf Märkten im Sinne des § 11 über beträchtliche Marktmacht verfügen, werden durch die
Bundesnetzagentur Maßnahmen nach diesem Teil auferlegt.

(3) § 18 bleibt unberührt.

§ 9a (weggefallen)

§ 10 Marktdefinition

(1) Die Bundesnetzagentur legt unter Berücksichtigung der Ziele des § 2 die sachlich und räumlich relevanten
Telekommunikationsmärkte fest, die für eine Regulierung nach den Vorschriften dieses Teils in Betracht
kommen.

(2) Für eine Regulierung nach diesem Teil kommen Märkte in Betracht, die durch beträchtliche und anhaltende
strukturell oder rechtlich bedingte Marktzutrittsschranken gekennzeichnet sind, längerfristig nicht zu wirksamem
Wettbewerb tendieren und auf denen die Anwendung des allgemeinen Wettbewerbsrechts allein nicht ausreicht,
um dem betreffenden Marktversagen entgegenzuwirken. Diese Märkte werden von der Bundesnetzagentur im
Rahmen des ihr zustehenden Beurteilungsspielraums bestimmt. Sie berücksichtigt dabei weitestgehend die
Empfehlung in Bezug auf relevante Produkt- und Dienstmärkte, die die Kommission nach Artikel 15 Abs. 1 der
Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über einen gemeinsamen
Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste (Rahmenrichtlinie) (ABl. L 108 vom
24.4.2002, S. 33), die zuletzt durch die Richtlinie 2009/140/EG (ABl. L 337 vom 18.12.2009, S. 37) geändert
worden ist, veröffentlicht, in ihrer jeweils geltenden Fassung sowie die Leitlinien zur Marktanalyse und zur
Bewertung beträchtlicher Marktmacht, die die Kommission nach Artikel 15 Absatz 2 der Richtlinie 2002/21/EG
veröffentlicht, in ihrer jeweils geltenden Fassung.

(3) Das Ergebnis der Marktdefinition hat die Bundesnetzagentur der Kommission im Verfahren nach § 12 in den
Fällen vorzulegen, in denen die Marktdefinition Auswirkungen auf den Handel zwischen den Mitgliedstaaten hat.

§ 11 Marktanalyse

(1) Bei den nach § 10 festgelegten, für eine Regulierung nach diesem Teil in Betracht kommenden Märkten prüft
die Bundesnetzagentur, ob auf dem untersuchten Markt wirksamer Wettbewerb besteht. Wirksamer Wettbewerb
besteht nicht, wenn ein oder mehrere Unternehmen auf diesem Markt über beträchtliche Marktmacht verfügen.
Ein Unternehmen gilt als Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht, wenn es entweder allein oder gemeinsam
mit anderen eine der Beherrschung gleichkommende Stellung einnimmt, das heißt eine wirtschaftlich starke
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Stellung, die es ihm gestattet, sich in beträchtlichem Umfang unabhängig von Wettbewerbern und Endnutzern
zu verhalten. Verfügt ein Unternehmen auf einem relevanten Markt, dem ersten Markt, über beträchtliche
Marktmacht, so kann es auch auf einem benachbarten, nach § 10 Absatz 2 bestimmten relevanten Markt,
dem zweiten Markt, als Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht benannt werden, wenn die Verbindungen
zwischen beiden Märkten es gestatten, die Marktmacht von dem ersten auf den zweiten Markt zu übertragen
und damit die gesamte Marktmacht des Unternehmens zu verstärken. Verfügt ein Unternehmen auf einem
relevanten Markt über beträchtliche Marktmacht, so kann es auch auf einem benachbarten, nach § 10 Abs. 2
bestimmten relevanten Markt als Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht angesehen werden, wenn die
Verbindungen zwischen beiden Märkten es gestatten, diese von dem einen auf den anderen Markt zu übertragen
und damit die gesamte Marktmacht des Unternehmens zu verstärken.

(2) Im Falle länderübergreifender Märkte im Geltungsbereich der Richtlinie 2002/21/EG untersucht die
Bundesnetzagentur die Frage, ob beträchtliche Marktmacht im Sinne von Absatz 1 vorliegt, gemeinsam mit den
nationalen Regulierungsbehörden der Mitgliedstaaten, welche diese Märkte umfassen.

(3) Die Bundesnetzagentur berücksichtigt bei der Marktanalyse nach den Absätzen 1 und 2 weitestgehend
die von der Kommission aufgestellten Kriterien, die niedergelegt sind in den Leitlinien der Kommission zur
Marktanalyse und zur Bewertung beträchtlicher Marktmacht nach Artikel 15 Absatz 2 der Richtlinie 2002/21/
EG in der jeweils geltenden Fassung. Die Bundesnetzagentur trägt im Rahmen der Marktanalyse nach Absatz 1
zudem den Märkten Rechnung, die die Kommission in der jeweils geltenden Fassung der Empfehlung in Bezug
auf relevante Produkt- und Dienstmärkte nach Artikel 15 Absatz 1 der Richtlinie 2002/21/EG festlegt.

(4) Die Ergebnisse der Untersuchungen nach den Absätzen 1 bis 2 einschließlich der Feststellung, welche
Unternehmen über beträchtliche Marktmacht verfügen, sind der Kommission im Verfahren nach § 12 vorzulegen,
sofern sie Auswirkungen auf den Handel zwischen den Mitgliedstaaten haben.

§ 12 Konsultations- und Konsolidierungsverfahren

(1) Die Bundesnetzagentur gibt den interessierten Parteien Gelegenheit, innerhalb einer festgesetzten Frist zu
dem Entwurf der Ergebnisse nach den §§ 10 und 11 Stellung zu nehmen. Die Konsultationsverfahren sowie deren
Ergebnisse werden von der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Hiervon unberührt ist die Wahrung von Betriebs-
oder Geschäftsgeheimnissen der Beteiligten. Die Bundesnetzagentur richtet zu diesem Zweck eine einheitliche
Informationsstelle ein, bei der eine Liste aller laufenden Konsultationen vorgehalten wird.

(2) Wenn § 10 Abs. 3 und § 11 Absatz 4 eine Vorlage nach dieser Norm vorsehen und keine Ausnahme nach einer
Empfehlung oder Leitlinien vorliegt, die die Kommission nach Artikel 7b der Richtlinie 2002/21/EG erlässt, gilt
folgendes Verfahren:
1.   Nach Durchführung des Verfahrens nach Absatz 1 stellt die Bundesnetzagentur den Entwurf der Ergebnisse

nach den §§ 10 und 11 zusammen mit einer Begründung gleichzeitig der Kommission, dem GEREK und
den nationalen Regulierungsbehörden der anderen Mitgliedstaaten zur Verfügung und unterrichtet die
Kommission, das GEREK und die übrigen nationalen Regulierungsbehörden hiervon. § 123b Absatz 3 und 4
gilt entsprechend. Vor Ablauf eines Monats darf die Bundesnetzagentur Ergebnisse nach den §§ 10 und 11
nicht festlegen.
 

2.   Die Bundesnetzagentur hat den Stellungnahmen der Kommission, des GEREK und der anderen nationalen
Regulierungsbehörden nach Nummer 1 weitestgehend Rechnung zu tragen. Den sich daraus ergebenden
Entwurf übermittelt sie der Kommission.
 

3.   Beinhaltet ein Entwurf nach den §§ 10 und 11
a)   die Festlegung eines relevanten Marktes, der sich von jenen Märkten unterscheidet, die definiert sind in

der jeweils geltenden Fassung der Empfehlung in Bezug auf relevante Produkt- und Dienstmärkte, die
die Kommission nach Artikel 15 Absatz 1 der Richtlinie 2002/21/EG veröffentlicht, oder
 

b)   die Festlegung, inwieweit ein oder mehrere Unternehmen auf diesem Markt über beträchtliche
Marktmacht verfügen,
 

und erklärt die Kommission innerhalb der Frist nach Nummer 1 Satz 3, der Entwurf schaffe ein Hemmnis für
den Binnenmarkt oder sie habe ernsthafte Zweifel an der Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen
Union und insbesondere den Zielen des Artikels 8 der Richtlinie 2002/21/EG, hat die Bundesnetzagentur
die Festlegung der entsprechenden Ergebnisse um zwei weitere Monate aufzuschieben. Beschließt die
Kommission innerhalb dieses Zeitraums, die Bundesnetzagentur aufzufordern, den Entwurf zurückzuziehen,
so ändert die Bundesnetzagentur den Entwurf innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum des Erlasses
der Entscheidung der Kommission oder zieht ihn zurück. Ändert die Bundesnetzagentur den Entwurf, so
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führt sie hierzu das Konsultationsverfahren nach Absatz 1 durch und legt der Kommission den geänderten
Entwurf nach Nummer 1 vor. Zieht die Bundesnetzagentur den Entwurf zurück, so unterrichtet sie das
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie über die Entscheidung der Kommission.
 

4.   Die Bundesnetzagentur übermittelt der Kommission und dem GEREK alle angenommenen endgültigen
Maßnahmen, die unter § 10 Absatz 3 und § 11 Absatz 4 fallen.
 

(3) Ist die Bundesnetzagentur bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände der Ansicht, dass dringend
- ohne das Verfahren nach den Absätzen 1 und 2 einzuhalten - gehandelt werden muss, um den
Wettbewerb zu gewährleisten und die Nutzerinteressen zu schützen, so kann sie umgehend angemessene
vorläufige Maßnahmen erlassen. Sie teilt diese der Kommission, dem GEREK und den übrigen nationalen
Regulierungsbehörden unverzüglich mit einer vollständigen Begründung mit. Ein Beschluss der
Bundesnetzagentur, diese Maßnahmen dauerhaft zu machen oder ihre Geltungsdauer zu verlängern, unterliegt
den Bestimmungen der Absätze 1 und 2.

§ 13 Rechtsfolgen der Marktanalyse

(1) Soweit die Bundesnetzagentur auf Grund einer Marktanalyse nach § 11 Verpflichtungen nach den §§ 19, 20,
21, 23, 24, 30, 39 oder § 42 Absatz 4 Satz 3 auferlegt, ändert, beibehält oder widerruft (Regulierungsverfügung),
gilt das Verfahren nach § 12 Absatz 1 und Absatz 3 entsprechend, sofern die Maßnahme beträchtliche
Auswirkungen auf den betreffenden Markt hat. Das Verfahren nach § 12 Absatz 2 Nummer 1, 2 und 4 sowie
Absatz 3 gilt entsprechend, sofern die Maßnahme Auswirkungen auf den Handel zwischen den Mitgliedstaaten
hat und keine Ausnahme nach einer Empfehlung oder Leitlinien vorliegt, die die Kommission nach Artikel 7b der
Richtlinie 2002/21/EG erlässt. Der Widerruf von Verpflichtungen ist den betroffenen Unternehmen innerhalb einer
angemessenen Frist vorher anzukündigen. Das Verfahren nach den Sätzen 1 und 2 kann die Bundesnetzagentur
zusammen mit dem oder im Anschluss an das Verfahren nach § 12 durchführen. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch für
Verpflichtungen nach § 18.

(2) Im Fall des § 11 Absatz 1 Satz 4 können Abhilfemaßnahmen nach den §§ 19, 20, 21, 23, 24, 30, 39 und
§ 42 Absatz 4 Satz 3 auf dem zweiten Markt nur getroffen werden, um die Übertragung der Marktmacht zu
unterbinden.

(3) Im Falle des § 11 Abs. 2 legt die Bundesnetzagentur einvernehmlich mit den betroffenen nationalen
Regulierungsbehörden fest, welche Verpflichtungen das oder die Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht
zu erfüllen haben. Das Verfahren nach § 12 Absatz 1 und 3 gilt entsprechend. Das Verfahren nach § 12 Absatz
2 Nummer 1, 2 und 4 sowie Absatz 3 gilt entsprechend, sofern keine Ausnahme nach einer Empfehlung oder
Leitlinien vorliegt, die die Kommission nach Artikel 7b der Richtlinie 2002/21/EG erlässt.

(4) Teilt die Kommission innerhalb der Frist nach § 12 Absatz 2 Nummer 1 Satz 3 der Bundesnetzagentur und
dem GEREK mit, warum sie der Auffassung ist, dass der Entwurf einer Maßnahme nach den Absätzen 1 bis 3,
der nicht lediglich die Beibehaltung einer Verpflichtung beinhaltet, ein Hemmnis für den Binnenmarkt darstelle
oder warum sie erhebliche Zweifel an dessen Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union hat, so gilt
folgendes Verfahren:
1.   Vor Ablauf von drei weiteren Monaten nach der Mitteilung der Kommission darf die Bundesnetzagentur den

Entwurf der Maßnahme nicht annehmen. Die Bundesnetzagentur kann den Entwurf jedoch in jeder Phase des
Verfahrens nach diesem Absatz zurückziehen.
 

2.   Innerhalb der Dreimonatsfrist nach Nummer 1 arbeitet die Bundesnetzagentur eng mit der Kommission und
dem GEREK zusammen, um die am besten geeignete und wirksamste Maßnahme im Hinblick auf die Ziele
des § 2 zu ermitteln. Dabei berücksichtigt sie die Ansichten der Marktteilnehmer und die Notwendigkeit, eine
einheitliche Regulierungspraxis zu entwickeln.
 

3.   Gibt das GEREK innerhalb von sechs Wochen nach Beginn der Dreimonatsfrist nach Nummer 1 eine von der
Mehrheit der ihm angehörenden Mitglieder angenommene Stellungnahme zu der Mitteilung der Kommission
ab, in der es die ernsten Bedenken der Kommission teilt, so kann die Bundesnetzagentur den Entwurf
der Maßnahme vor Ablauf der Dreimonatsfrist nach Nummer 1 unter Berücksichtigung der Mitteilung der
Kommission und der Stellungnahme des GEREK ändern und dadurch den geänderten Maßnahmenentwurf
zum Gegenstand der weiteren Prüfung durch die Kommission machen.
 

4.   Nach Ablauf der Dreimonatsfrist nach Nummer 1 gibt die Bundesnetzagentur der Kommission die
Gelegenheit, innerhalb eines weiteren Monats eine Empfehlung abzugeben.
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5.   Innerhalb eines Monats, nachdem die Kommission gegenüber der Bundesnetzagentur eine Empfehlung
nach Nummer 4 ausgesprochen oder ihre Vorbehalte zurückgezogen hat, teilt die Bundesnetzagentur
der Kommission und dem GEREK mit, mit welchem Inhalt sie die Maßnahme erlassen hat oder ob sie
den Entwurf der Maßnahme zurückgezogen hat. Beschließt die Bundesnetzagentur, der Empfehlung der
Kommission nicht zu folgen, so begründet sie dies. Ist nach den Absätzen 1 und 3 oder nach § 15 erneut
ein Konsultationsverfahren nach § 12 Absatz 1 durchzuführen, so verlängert sich die Frist nach Satz 1
entsprechend.
 

6.   Ist die Einmonatsfrist nach Nummer 4 verstrichen, ohne dass die Kommission gegenüber der
Bundesnetzagentur eine Empfehlung nach Nummer 4 ausgesprochen oder ihre Vorbehalte zurückgezogen
hat, gilt das in Nummer 5 geregelte Verfahren entsprechend.
 

(5) Die Entscheidungen nach den §§ 19, 20, 21, 23, 24, 30, 39 oder § 42 Abs. 4 Satz 3 ergehen mit den
Ergebnissen der Verfahren nach den §§ 10 und 11 als einheitlicher Verwaltungsakt.

§ 14 Überprüfung von Marktdefinition, Marktanalyse und Regulierungsverfügung

(1) Werden der Bundesnetzagentur Tatsachen bekannt, die die Annahme rechtfertigen, dass die Ergebnisse auf
Grund der §§ 10 bis 12 nicht mehr den tatsächlichen Marktgegebenheiten entsprechen, finden die Regelungen
der §§ 10 bis 13 entsprechende Anwendung. Hat sich die Empfehlung nach Artikel 15 Absatz 1 der Richtlinie
2002/21/EG geändert, sind bei Märkten, zu denen die Kommission keine vorherige Vorlage nach § 12 Absatz
2 Nummer 1 erhalten hat, die Entwürfe der Marktdefinition nach § 10, der Marktanalyse nach § 11 und der
Regulierungsverfügung innerhalb von zwei Jahren nach Verabschiedung der Änderung der Empfehlung im
Konsolidierungsverfahren nach § 12 Absatz 2 Nummer 1 vorzulegen.

(2) Außer in den Fällen des Absatzes 1 legt die Bundesnetzagentur alle drei Jahre nach Erlass einer vorherigen
Regulierungsverfügung im Zusammenhang mit diesem Markt die Entwürfe der Marktdefinition nach § 10,
der Marktanalyse nach § 11 und der Regulierungsverfügung im Konsolidierungsverfahren nach § 12 Absatz
2 Nummer 1 vor. Die Bundesnetzagentur kann diese Frist ausnahmsweise um bis zu drei weitere Jahre
verlängern. Hierzu meldet sie der Kommission einen mit Gründen versehenen Vorschlag zur Verlängerung.
Wenn die Kommission innerhalb eines Monats nach der Meldung des Verlängerungsvorschlags durch die
Bundesnetzagentur keine Einwände erhoben hat, gilt die beantragte verlängerte Überprüfungsfrist.

(3) Hat die Bundesnetzagentur die Marktanalyse im Hinblick auf einen relevanten Markt, der in der jeweils
geltenden Fassung der Empfehlung in Bezug auf relevante Produkt- und Dienstmärkte, die die Kommission nach
Artikel 15 Absatz 1 der Richtlinie 2002/21/EG veröffentlicht, festgelegt ist, nicht innerhalb der vorgeschriebenen
Frist abgeschlossen, so kann die Bundesnetzagentur das GEREK um Unterstützung bei der Fertigstellung der
Marktdefinition, der Marktanalyse und der Regulierungsverfügung ersuchen. Im Fall eines solchen Ersuchens
legt die Bundesnetzagentur der Kommission die Entwürfe der Marktdefinition, der Marktanalyse und der
Regulierungsverfügung im Konsolidierungsverfahren nach § 12 Absatz 2 Nummer 1 innerhalb von sechs Monaten
vor, nachdem das GEREK mit seiner Unterstützung begonnen hat.

§ 15 Verfahren bei sonstigen marktrelevanten Maßnahmen

Außer in den Fällen der §§ 10, 11 und 13 hat die Bundesnetzagentur bei allen Maßnahmen, die beträchtliche
Auswirkungen auf den betreffenden Markt haben, vor einer Entscheidung das Verfahren nach § 12 Abs. 1
durchzuführen, soweit dies gesetzlich nicht anders geregelt ist. § 12 Absatz 3 gilt entsprechend.

§ 15a Regulierungskonzepte und Antrag auf Auskunft über den Regulierungsrahmen
für Netze der nächsten Generation

(1) Zur Verfolgung einheitlicher Regulierungskonzepte im Sinne von § 2 Absatz 3 Nummer 1 kann die
Bundesnetzagentur in Form von Verwaltungsvorschriften ihre grundsätzlichen Herangehensweisen und
Methoden für die Marktdefinition nach § 10, die Marktanalyse nach § 11 und die Regulierungsverfügungen für
einen bestimmten, mehrere Marktregulierungszyklen nach § 14 Absatz 2 umfassenden Zeitraum beschreiben.

(2) Zur Förderung effizienter Investitionen und Innovationen im Bereich neuer und verbesserter
Infrastrukturen im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 4 kann die Bundesnetzagentur regelmäßig in Form von
Verwaltungsvorschriften die grundsätzlichen regulatorischen Anforderungen an die Berücksichtigung von
Investitionsrisiken sowie an Vereinbarungen zur Aufteilung des Investitionsrisikos zwischen Investoren
untereinander und zwischen Investoren und Zugangsbegehrenden bei Projekten zur Errichtung von Netzen
der nächsten Generation (Risikobeteiligungsmodelle) beschreiben. Dies umfasst insbesondere Anforderungen
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an die Methodik zur Bestimmung der Risiken und Anforderungen an die Ausgestaltung der Zugangs- und
Entgeltkonditionen von Risikobeteiligungsmodellen sowie Beispiele für Risikobeteiligungsmodelle.

(3) Für den Erlass der Verwaltungsvorschriften nach den Absätzen 1 und 2 gilt das Konsultations- und
Konsolidierungsverfahren nach § 12 Absatz 1 und 2 entsprechend.

(4) Auf Antrag eines Betreibers öffentlicher Telekommunikationsnetze erteilt die Bundesnetzagentur beim
Auf- und Ausbau von Netzen der nächsten Generation für die in dem Antrag konkret bezeichnete Region des
Bundesgebiets Auskunft über die zu erwartenden regulatorischen Rahmenbedingungen oder Maßnahmen nach
diesem Teil. Für Festlegungen nach diesem Teil gilt das Konsultations- und Konsolidierungsverfahren nach § 12
Absatz 1 und Absatz 2 entsprechend.

Abschnitt 2
Zugangsregulierung
§ 16 Verträge über Zusammenschaltung

Jeder Betreiber eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes ist verpflichtet, anderen Betreibern öffentlicher
Telekommunikationsnetze auf Verlangen ein Angebot auf Zusammenschaltung zu unterbreiten, um die
Kommunikation der Nutzer, die Bereitstellung von Telekommunikationsdiensten sowie deren Interoperabilität im
gesamten Gebiet der Europäischen Union zu gewährleisten.

§ 17 Vertraulichkeit von Informationen

Informationen, die von Betreibern öffentlicher Netze vor, bei oder nach Verhandlungen oder Vereinbarungen
über Zugänge oder Zusammenschaltungen gewonnen werden, dürfen nur für die Zwecke verwendet werden,
für die sie bereitgestellt werden. Die Informationen dürfen nicht an Dritte, die aus solchen Informationen
Wettbewerbsvorteile ziehen könnten, weitergegeben werden, insbesondere nicht an andere Abteilungen,
Tochtergesellschaften oder Geschäftspartner der an den Verhandlungen Beteiligten.

§ 18 Kontrolle über Zugang zu Endnutzern

(1) Die Bundesnetzagentur kann Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze, die den Zugang zu Endnutzern
kontrollieren, in begründeten Fällen verpflichten, auf entsprechende Nachfrage ihre Netze mit denen von
Betreibern anderer öffentlicher Telekommunikationsnetze zusammenzuschalten, soweit dies erforderlich
ist, um die Kommunikation der Nutzer und die Bereitstellung von Diensten sowie deren Interoperabilität zu
gewährleisten. Darüber hinaus kann die Bundesnetzagentur Betreibern öffentlicher Telekommunikationsnetze,
die den Zugang zu Endnutzern kontrollieren, weitere Zugangsverpflichtungen auferlegen, soweit dies zur
Gewährleistung des End-zu-End-Verbunds von Diensten erforderlich ist.

(2) Die Bundesnetzagentur kann Betreibern öffentlicher Telekommunikationsnetze, die den Zugang
zu Endnutzern kontrollieren, im Hinblick auf die Entwicklung eines nachhaltig wettbewerbsorientierten
Endkundenmarktes auferlegen, einzelne nachfragende Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze
gegenüber anderen nachfragenden Betreibern öffentlicher Telekommunikationsnetze hinsichtlich der
Erreichbarkeit und Abrechnung von Telekommunikationsdiensten, von Leistungen nach § 78 Absatz 2 Nummer 4
und 5 und von telekommunikationsgestützten Diensten nicht ohne sachlich gerechtfertigten Grund unmittelbar
oder mittelbar unterschiedlich zu behandeln. Sofern die Bundesnetzagentur Verpflichtungen nach Satz 1
auferlegt hat, gilt § 42 Abs. 4 entsprechend.

(3) Die Maßnahmen nach Absatz 1 müssen objektiv, transparent und nichtdiskriminierend sein. § 21 Abs. 1 Satz 2
und Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 19 Diskriminierungsverbot

(1) Die Bundesnetzagentur kann einen Betreiber eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes mit beträchtlicher
Marktmacht dazu verpflichten, dass Vereinbarungen über Zugänge auf objektiven Maßstäben beruhen,
nachvollziehbar sein, einen gleichwertigen Zugang gewähren und den Geboten der Chancengleichheit und
Billigkeit genügen müssen.

(2) Die Gleichbehandlungsverpflichtungen stellen insbesondere sicher, dass der betreffende Betreiber anderen
Unternehmen, die gleichartige Dienste erbringen, unter den gleichen Umständen gleichwertige Bedingungen
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anbietet und Dienste und Informationen für Dritte zu den gleichen Bedingungen und mit der gleichen Qualität
bereitstellt wie für seine eigenen Produkte oder die seiner Tochter- oder Partnerunternehmen.

§ 20 Transparenzverpflichtung

(1) Die Bundesnetzagentur kann einen Betreiber eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes, der über
beträchtliche Marktmacht verfügt, verpflichten, für die zum Zugang berechtigten Unternehmen alle für die
Inanspruchnahme der entsprechenden Zugangsleistungen benötigten Informationen zu veröffentlichen,
insbesondere Informationen zur Buchführung, zu technischen Spezifikationen, Netzmerkmalen, Bereitstellungs-
und Nutzungsbedingungen, einschließlich aller Bedingungen, die den Zugang zu und die Nutzung von Diensten
und Anwendungen beschränken, sowie über die zu zahlenden Entgelte.

(2) Die Bundesnetzagentur ist befugt, einem Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht vorzuschreiben, welche
Informationen in welcher Form zur Verfügung zu stellen sind, soweit dies verhältnismäßig ist.

(3) Die Bundesnetzagentur kann den Betreiber eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes, der über
beträchtliche Marktmacht verfügt, insbesondere verpflichten, ihr Vereinbarungen über von ihm gewährte
Zugangsleistungen ohne gesonderte Aufforderung in einer öffentlichen und einer vertraulichen Fassung
vorzulegen. Die Bundesnetzagentur veröffentlicht, wann und wo Nachfrager nach Zugangsleistungen eine
öffentliche Vereinbarung nach Satz 1 einsehen können.

§ 21 Zugangsverpflichtungen

(1) Die Bundesnetzagentur kann auf Antrag oder von Amts wegen Betreiber öffentlicher
Telekommunikationsnetze, die über beträchtliche Marktmacht verfügen, verpflichten, anderen Unternehmen
Zugang nach Maßgabe dieser Vorschrift zu gewähren einschließlich einer nachfragegerechten Entbündelung,
insbesondere wenn anderenfalls die Entwicklung eines nachhaltig wettbewerbsorientierten nachgelagerten
Endnutzermarktes behindert oder diese Entwicklung den Interessen der Endnutzer zuwiderlaufen würde. Bei
der Prüfung, ob und welche Zugangsverpflichtungen gerechtfertigt sind und ob diese in einem angemessenen
Verhältnis zu den Regulierungszielen nach § 2 stehen, hat die Bundesnetzagentur insbesondere zu
berücksichtigen:
1.   die technische und wirtschaftliche Tragfähigkeit der Nutzung oder Installation konkurrierender Einrichtungen

angesichts des Tempos der Marktentwicklung, wobei die Art und der Typ der Zusammenschaltung und des
Zugangs berücksichtigt werden einschließlich der Tragfähigkeit anderer vorgelagerter Zugangsprodukte, wie
etwa der Zugang zu Leitungsrohren,
 

2.   die Möglichkeit der Gewährung des vorgeschlagenen Zugangs angesichts der verfügbaren Kapazität,
 

3.   die Anfangsinvestitionen des Eigentümers der Einrichtung unter Berücksichtigung etwaiger getätigter
öffentlicher Investitionen und der Investitionsrisiken,
 

4.   die Notwendigkeit zur langfristigen Sicherung des Wettbewerbs, unter besonderer Berücksichtigung eines
wirtschaftlich effizienten Wettbewerbs im Bereich der Infrastruktur, unter anderem durch Anreize zu
effizienten Investitionen in Infrastruktureinrichtungen, die langfristig einen stärkeren Wettbewerb sichern,
 

5.   gewerbliche Schutzrechte oder Rechte an geistigem Eigentum,
 

6.   die Bereitstellung europaweiter Dienste und
 

7.   ob bereits auferlegte Verpflichtungen nach diesem Teil oder freiwillige Angebote am Markt, die von einem
großen Teil des Marktes angenommen werden, zur Sicherstellung der in § 2 genannten Regulierungsziele
ausreichen.
 

(2) Die Bundesnetzagentur kann Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze, die über beträchtliche
Marktmacht verfügen, unter Beachtung von Absatz 1 unter anderem verpflichten,
1.   Zugang zu bestimmten Netzkomponenten oder -einrichtungen einschließlich des entbündelten

Breitbandzugangs zu gewähren,
 

2.   bereits gewährten Zugang zu Einrichtungen nicht nachträglich zu verweigern,
 

3.   Zugang zu bestimmten vom Betreiber angebotenen Diensten, wie sie Endnutzern angeboten werden, zu
Großhandelsbedingungen zu gewähren, um Dritten den Weitervertrieb im eigenen Namen und auf eigene
Rechnung zu ermöglichen. Hierbei sind die getätigten und zukünftigen Investitionen für innovative Dienste
zu berücksichtigen,
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4.   bestimmte für die Interoperabilität der Ende-zu-Ende-Kommunikation notwendige Voraussetzungen,
einschließlich der Bereitstellung von Einrichtungen für intelligente Netzdienste oder Roaming (die
Ermöglichung der Nutzung von Mobilfunknetzen anderer Betreiber auch außerhalb des Versorgungsbereichs
des nachfragenden Mobilfunknetzbetreibers für dessen Endnutzer) zu schaffen,
 

5.   Zugang zu Systemen für die Betriebsunterstützung oder ähnlichen Softwaresystemen, die zur
Gewährleistung eines chancengleichen Wettbewerbs bei der Bereitstellung von Diensten notwendig sind,
unter Sicherstellung der Effizienz bestehender Einrichtungen zu gewähren,
 

6.   im Rahmen der Erfüllung der Zugangsverpflichtungen nach diesem Absatz oder Absatz 3
Nutzungsmöglichkeiten von Zugangsleistungen sowie Kooperationsmöglichkeiten zwischen den zum Zugang
berechtigten Unternehmen zuzulassen, es sei denn, ein Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht weist im
Einzelfall nach, dass eine Nutzungsmöglichkeit oder eine Kooperation aus technischen Gründen nicht oder
nur eingeschränkt möglich ist,
 

7.   Zugang zu Dienstleistungen im Bereich der einheitlichen Rechnungsstellung sowie zur Entgegennahme
oder dem ersten Einzug von Zahlungen nach den nachfolgenden Maßgaben zu gewähren, soweit die
Rechnungsersteller nicht eine Vereinbarung mit dem überwiegenden Teil des insoweit relevanten
Marktes der von ihren Anschlusskunden auswählbaren Anbietern von öffentlich zugänglichen
Telekommunikationsdiensten abgeschlossen haben und auch anderen Anbietern, die nicht an einer solchen
Vereinbarung beteiligt sind, diskriminierungsfreien Zugang zu diesen Dienstleistungen nach den in der
Vereinbarung niedergelegten Bedingungen gewähren:
a)   Soweit der Endnutzer mit anderen Anbietern von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten

nicht etwas anderes vereinbart, ist ihm eine Rechnung vom Rechnungsersteller zu erstellen, die
unabhängig von der Tarifgestaltung auch die Entgelte für Telekommunikationsdienstleistungen,
Leistungen nach § 78 Absatz 2 Nummer 4 und telekommunikationsgestützte Dienste anderer Anbieter
ausweist, die über den Netzzugang des Endnutzers in Anspruch genommen werden. Dies gilt auch
für Entgelte für während der Telefonverbindung übertragene Berechtigungscodes, wenn diese
ausschließlich Dienstleistungen zum Gegenstand haben. Die Zahlung an den Rechnungsersteller für
diese Entgelte erfolgt einheitlich für die gesamte in Anspruch genommene Leistung wie für dessen
Forderungen.
 

b)   Eine Verpflichtung zur Rechnungserstellung kann nicht auferlegt werden für zeitunabhängig tarifierte
Leistungen im Sinne von Buchstabe a Satz 1 und 2 mit Entgelten über 30 Euro (ab dem 1. Januar 2008
über 10 Euro), zeitabhängig tarifierte telekommunikationsgestützte Dienste und Leistungen nach
Buchstabe a Satz 2 jeweils mit Entgelten über 2 Euro pro Minute sowie für alle Dienste, für die ein
Legitimationsverfahren erforderlich ist. Eine Verpflichtung zur Reklamationsbearbeitung der für Dritte
abgerechneten Leistungen, zur Mahnung und zur Durchsetzung der Forderungen Dritter kann ebenfalls
nicht auferlegt werden.
 

c)   Zu Zwecken der Reklamationsbearbeitung, der Mahnung sowie der Durchsetzung von Forderungen
für Leistungen im Sinne von Buchstabe a Satz 1 und 2 sind den Anbietern von öffentlich zugänglichen
Telekommunikationsdiensten vom Rechnungsersteller die erforderlichen Bestandsdaten zu übermitteln.
Soweit der Anbieter Leistungen im Sinne von Buchstabe a Satz 2 dem Kunden selbst in Rechnung stellt,
sind ihm ab dem 1. April 2005 die erforderlichen Bestandsdaten vom Rechnungsersteller zu übermitteln.
 

d)   Anbieter von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten haben dem Rechnungsersteller
gegenüber sicherzustellen, dass ihm keine Datensätze für Leistungen zur Abrechnung übermittelt
werden, die nicht den gesetzlichen oder den verbraucherschutzrechtlichen Regelungen entsprechen.
Der Rechnungsersteller trägt weder die Verantwortung noch haftet er für die für Dritte abgerechneten
Leistungen.
 

e)   Der Rechnungsersteller hat in seinen Mahnungen einen drucktechnisch deutlich hervorgehobenen
Hinweis aufzunehmen, dass der Kunde nicht nur den Mahnbetrag, sondern auch den gegebenenfalls
höheren, ursprünglichen Rechnungsbetrag mit befreiender Wirkung an den Rechnungsersteller zahlen
kann.
 

 

8.   Zugang zu zugehörigen Diensten wie einem Identitäts-, Standort- und Präsenzdienst zu gewähren.
 

(3) Die Bundesnetzagentur soll Betreibern öffentlicher Telekommunikationsnetze, die über beträchtliche
Marktmacht verfügen, folgende Verpflichtungen nach Absatz 1 auferlegen:
1.   Zugang zu nicht aktiven Netzkomponenten zu gewähren,
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2.   vollständig entbündelten Zugang zum Teilnehmeranschluss sowie gemeinsamen Zugang zum
Teilnehmeranschluss zu gewähren,
 

3.   Zusammenschaltung von Telekommunikationsnetzen zu ermöglichen,
 

4.   offenen Zugang zu technischen Schnittstellen, Protokollen oder anderen Schlüsseltechnologien, die für die
Interoperabilität von Diensten oder Dienste für virtuelle Netze unentbehrlich sind, zu gewähren,
 

5.   Kollokation oder andere Formen der gemeinsamen Nutzung von Einrichtungen wie Gebäuden, Leitungen
und Masten zu ermöglichen sowie den Nachfragern oder deren Beauftragten jederzeit Zutritt zu diesen
Einrichtungen zu gewähren.
 

6.   Zugang zu bestimmten Netzkomponenten, -einrichtungen und Diensten zu gewähren, um unter anderem die
Betreiberauswahl oder die Betreibervorauswahl zu ermöglichen.
 

(4) Weist ein Betreiber nach, dass durch die Inanspruchnahme der Leistung die Aufrechterhaltung der
Netzintegrität oder die Sicherheit des Netzbetriebs gefährdet würde, erlegt die Bundesnetzagentur die
betreffende Zugangsverpflichtung nicht oder in anderer Form auf. Die Aufrechterhaltung der Netzintegrität und
die Sicherheit des Netzbetriebs sind nach objektiven Maßstäben zu beurteilen.

(5) Wenn die Bundesnetzagentur einem Betreiber die Verpflichtung auferlegt, den Zugang bereitzustellen, kann
sie technische oder betriebliche Bedingungen festlegen, die vom Betreiber oder von den Nutzern dieses Zugangs
erfüllt werden müssen, soweit dies erforderlich ist, um den normalen Betrieb des Netzes sicherzustellen.
Verpflichtungen, bestimmte technische Normen oder Spezifikationen zugrunde zu legen, müssen mit den nach
Artikel 17 der Richtlinie 2002/21/EG festgelegten Normen und Spezifikationen übereinstimmen.

§ 22 Zugangsvereinbarungen

(1) Ein Betreiber eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes, der über beträchtliche Marktmacht verfügt und
dem eine Zugangsverpflichtung nach § 21 auferlegt worden ist, hat gegenüber anderen Unternehmen, die diese
Leistung nachfragen, um Telekommunikationsdienste anbieten zu können, unverzüglich, spätestens aber drei
Monate nach Auferlegung der Zugangsverpflichtung, ein Angebot auf einen entsprechenden Zugang abzugeben.

(2) Zugangsvereinbarungen, die ein Betreiber eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes, der über
beträchtliche Marktmacht verfügt, abschließt, bedürfen der Schriftform.

(3) (weggefallen)

§ 23 Standardangebot

(1) Die Bundesnetzagentur kann einen Betreiber eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes, der über
beträchtliche Marktmacht verfügt, verpflichten, in der Regel innerhalb von drei Monaten ein Standardangebot für
die Zugangsleistung zu veröffentlichen, für die eine allgemeine Nachfrage besteht.

(2) Soweit ein Betreiber eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes mit beträchtlicher Marktmacht kein
oder ein nach Absatz 1 unzureichendes Standardangebot vorlegt, ermittelt die Bundesnetzagentur, für
welche Zugangsleistungen eine allgemeine Nachfrage besteht. Zu diesem Zweck gibt die Bundesnetzagentur
tatsächlichen oder potentiellen Nachfragern nach solchen Leistungen Gelegenheit zur Stellungnahme. Im
Anschluss daran gibt sie dem Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht Gelegenheit zur Stellungnahme dazu,
welche der ermittelten Leistungen nach seiner Ansicht Bestandteil eines Standardangebots werden sollen.

(3) Die Bundesnetzagentur soll innerhalb einer Frist von vier Monaten unter Berücksichtigung der
Stellungnahmen nach Absatz 2 die Zugangsleistungen festlegen, die der Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht
als Standardangebot anbieten muss. Die Bundesnetzagentur fordert den Betreiber auf, innerhalb einer
bestimmten Frist ein entsprechendes Standardangebot mit Bereitstellungs- und Nutzungsbedingungen
einschließlich der Entgelte vorzulegen. Sie kann diese Aufforderung verbinden mit bestimmten Vorgaben für
einzelne Bedingungen, einschließlich Vertragsstrafen, insbesondere in Bezug auf Chancengleichheit, Billigkeit
und Rechtzeitigkeit. Dieses Standardangebot muss so umfassend sein, dass es von den einzelnen Nachfragern
ohne weitere Verhandlungen angenommen werden kann. Die vorgenannten Sätze gelten auch für den Fall, dass
der Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht ein unzureichendes Standardangebot vorgelegt hat.

(4) Die Bundesnetzagentur prüft die vorgelegten Standardangebote und nimmt Veränderungen vor,
soweit Vorgaben für einzelne Bedingungen, einschließlich Vertragsstrafen, insbesondere in Bezug auf
Chancengleichheit, Billigkeit und Rechtzeitigkeit nicht umgesetzt wurden. Die Bundesnetzagentur versieht
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Standardangebote in der Regel mit einer Mindestlaufzeit. Der Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht
muss beabsichtigte Änderungen oder eine Einstellung des Standardangebots drei Monate vor Ablauf der
Mindestlaufzeit gegenüber der Bundesnetzagentur anzeigen. Die Entscheidungen nach Absatz 3 und 4 Satz 1
und 2 können nur insgesamt angegriffen werden. Für die Regulierung der Entgelte gelten die §§ 27 bis 37.

(5) Sofern eine Zugangsleistung bereits Gegenstand einer Zugangsvereinbarung nach § 22 ist, kann die
Bundesnetzagentur den Betreiber eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes, der über beträchtliche
Marktmacht verfügt, verpflichten, diese Zugangsleistung als Standardangebot auch anderen Nachfragern
diskriminierungsfrei anzubieten, wenn zu erwarten ist, dass für diese Zugangsleistung eine allgemeine Nachfrage
entstehen wird. Dies gilt auch für Zugangsleistungen, zu deren Erbringung ein Betreiber eines öffentlichen
Telekommunikationsnetzes, der über beträchtliche Marktmacht verfügt, im Rahmen einer Anordnung nach § 25
verpflichtet worden ist.

(6) Die Bundesnetzagentur kann einen Betreiber eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes, der über
beträchtliche Marktmacht verfügt, verpflichten, eine Änderung des Standardangebots vorzunehmen, wenn sich
die allgemeine Nachfrage wesentlich geändert hat. Dies kann sich sowohl auf die Leistungen selbst als auch auf
wesentliche Bedingungen für deren Erbringung beziehen. Für die Änderung des Standardangebots gelten die
Absätze 2 bis 5 entsprechend.

(7) Hat die Bundesnetzagentur einem Betreiber eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes, der über
beträchtliche Marktmacht verfügt, Verpflichtungen nach § 21 hinsichtlich des Zugangs zur Netzinfrastruktur
auf Vorleistungsebene auferlegt, so stellt sie sicher, dass der Betreiber ein Standardangebot veröffentlicht, das
mindestens die in Anhang II der Richtlinie 2002/19/EG genannten Komponenten umfasst. § 20 bleibt unberührt.

(8) Der Betreiber ist verpflichtet, das Standardangebot in seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen
aufzunehmen.

§ 24 Getrennte Rechnungsführung

(1) Die Bundesnetzagentur kann einem Betreiber eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes, der über
beträchtliche Marktmacht verfügt, für bestimmte Tätigkeiten im Zusammenhang mit Zugangsleistungen eine
getrennte Rechnungsführung vorschreiben. Die Bundesnetzagentur verlangt insbesondere von einem vertikal
integrierten Unternehmen in der Regel, seine Vorleistungspreise und seine internen Verrechnungspreise
transparent zu gestalten. Damit sollen unter anderem Verstöße gegen das Diskriminierungsverbot und
unzulässige Quersubventionen verhindert werden. Die Bundesnetzagentur kann dabei konkrete Vorgaben zu
dem zu verwendenden Format sowie zu der zu verwendenden Rechnungsführungsmethode machen.

(2) Die Bundesnetzagentur kann verlangen, dass ihr die Kostenrechnungs- und Buchungsunterlagen nach Absatz
1 einschließlich sämtlicher damit zusammenhängender Informationen und Dokumente auf Anforderung in
vorgeschriebener Form vorgelegt werden. Die Bundesnetzagentur kann diese Informationen in geeigneter Form
veröffentlichen, soweit dies zur Erreichung der in § 2 genannten Ziele beiträgt. Dabei sind die Bestimmungen zur
Wahrung von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen zu beachten.

§ 25 Anordnungen durch die Bundesnetzagentur

(1) Kommt eine Zugangsvereinbarung nach § 22 oder eine Vereinbarung über Zugangsleistungen nach §
18 ganz oder teilweise nicht zustande und liegen die nach diesem Gesetz erforderlichen Voraussetzungen
für eine Verpflichtung zur Zugangsgewährung vor, ordnet die Bundesnetzagentur nach Anhörung der
Beteiligten innerhalb einer Frist von zehn Wochen ab Anrufung durch einen der an der zu schließenden
Zugangsvereinbarung Beteiligten den Zugang an. In besonders zu begründenden Fällen kann die
Bundesnetzagentur innerhalb der in Satz 1 genannten Frist das Verfahren auf höchstens vier Monate verlängern.

(2) Eine Anordnung ist nur zulässig, soweit und solange die Beteiligten keine Zugangs- oder
Zusammenschaltungsvereinbarung treffen.

(3) Die Anrufung nach Absatz 1 muss in Schriftform erfolgen; sie muss begründet werden. Insbesondere muss
dargelegt werden,
1.   welchen genauen Inhalt die Anordnung der Bundesnetzagentur haben soll,

 

2.   wann der Zugang und welche konkreten Leistungen dabei nachgefragt worden sind,
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3.   dass ernsthafte Verhandlungen stattgefunden haben oder Verhandlungen vom Anrufungsgegner verweigert
worden sind,
 

4.   bei welchen Punkten keine Einigung erzielt worden ist und
 

5.   im Falle des Begehrens bestimmter technischer Maßnahmen Erläuterungen zu deren technischer
Ausführbarkeit.
 

Die Anrufung kann bis zum Erlass der Anordnung widerrufen werden.

(4) Zur Erreichung der in § 2 genannten Ziele kann die Bundesnetzagentur auch von Amts wegen ein Verfahren
einleiten.

(5) Gegenstand einer Anordnung können alle Bedingungen einer Zugangsvereinbarung sowie die Entgelte
sein. Die Bundesnetzagentur darf die Anordnung mit Bedingungen, einschließlich Vertragsstrafen, in Bezug auf
Chancengleichheit, Billigkeit und Rechtzeitigkeit verknüpfen. Hinsichtlich der festzulegenden Entgelte gelten die
§§ 27 bis 38.

(6) Sind sowohl Bedingungen einer Zugangsvereinbarung streitig als auch die zu entrichtenden Entgelte für
nachgefragte Leistungen, soll die Bundesnetzagentur hinsichtlich der Bedingungen und der Entgelte jeweils
Teilentscheidungen treffen. Sofern die Bundesnetzagentur Teilentscheidungen trifft, gelten für diese jeweils die
in Absatz 1 genannten Fristen. Die Anordnung der Bundesnetzagentur kann nur insgesamt angegriffen werden.

(7) Im Laufe des Verfahrens vorgelegte Unterlagen werden nur berücksichtigt, wenn dadurch die Einhaltung der
nach Absatz 1 bestimmten Frist nicht gefährdet wird.

(8) Die betroffenen Betreiber müssen eine Anordnung der Bundesnetzagentur unverzüglich befolgen, es sei
denn, die Bundesnetzagentur hat in der Anordnung eine Umsetzungsfrist bestimmt. Zur Durchsetzung der
Anordnung kann die Bundesnetzagentur nach Maßgabe des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes ein Zwangsgeld
bis zu einer Million Euro festsetzen.

§ 26 Veröffentlichung

Die Bundesnetzagentur veröffentlicht die nach diesem Abschnitt getroffenen Maßnahmen unter Wahrung von
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen der betroffenen Unternehmen.

Abschnitt 3
Entgeltregulierung

Unterabschnitt 1
Allgemeine Vorschriften
§ 27 Ziel der Entgeltregulierung

(1) Ziel der Entgeltregulierung ist es, eine missbräuchliche Ausbeutung, Behinderung oder Diskriminierung von
Endnutzern oder von Wettbewerbern durch preispolitische Maßnahmen von Unternehmen mit beträchtlicher
Marktmacht zu verhindern.

(2) Die Bundesnetzagentur hat darauf zu achten, dass Entgeltregulierungsmaßnahmen in ihrer Gesamtheit
aufeinander abgestimmt sind (Konsistenzgebot). Die Bundesnetzagentur nimmt insbesondere eine zeitliche
und inhaltliche Abstimmung ihrer Entgeltregulierungsmaßnahmen vor, und sie prüft bei den jeweiligen
Entgeltregulierungsmaßnahmen, ob diese in einem angemessenen Verhältnis zu den Zielen nach § 2 stehen.

(3) Die Bundesnetzagentur hat, soweit Belange von Rundfunk und vergleichbaren Telemedien nach § 2 Absatz
6 Satz 1 betroffen sind, die zuständige Landesmedienanstalt hierüber zu informieren und an eingeleiteten
Verfahren zu beteiligen. Auf Antrag der zuständigen Landesmedienanstalt prüft die Bundesnetzagentur auf
der Grundlage dieses Gesetzes die Einleitung eines Verfahrens und die Anordnung von Maßnahmen nach den
folgenden Bestimmungen.

§ 28 Missbräuchliches Verhalten eines Unternehmens mit beträchtlicher Marktmacht
bei der Forderung und Vereinbarung von Entgelten
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(1) Ein Anbieter von Telekommunikationsdiensten, der über beträchtliche Marktmacht verfügt, oder ein Betreiber
eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes, der über beträchtliche Marktmacht verfügt, darf diese Stellung
bei der Forderung und Vereinbarung von Entgelten nicht missbräuchlich ausnutzen. Ein Missbrauch liegt
insbesondere vor, wenn das Unternehmen Entgelte fordert, die
1.   nur auf Grund seiner beträchtlichen Marktmacht auf dem jeweiligen Markt der Telekommunikation

durchsetzbar sind,
 

2.   die Wettbewerbsmöglichkeiten anderer Unternehmen auf einem Telekommunikationsmarkt auf erhebliche
Weise beeinträchtigen oder
 

3.   einzelnen Nachfragern Vorteile gegenüber anderen Nachfragern gleichartiger oder ähnlicher
Telekommunikationsdienste einräumen,
 

es sei denn, dass für die Verhaltensweisen nach den Nummern 2 und 3 eine sachliche Rechtfertigung
nachgewiesen wird. Die Differenzierung von Entgelten im Rahmen von Risikobeteiligungsmodellen bei Projekten
zur Errichtung von Netzen der nächsten Generation stellt in der Regel keine Verhaltensweise im Sinne von Satz
2 Nummer 3 dar, wenn sie der Aufteilung des Investitionsrisikos zwischen Investoren sowie zwischen Investoren
und Zugangsbegehrenden dient und alle tatsächlichen und potenziellen Nachfrager bei Berücksichtigung des
Risikos gleich behandelt werden.

(2) Ein Missbrauch im Sinne von Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 wird vermutet, wenn
1.   das Entgelt der betreffenden Leistung deren langfristige zusätzliche Kosten einschließlich einer

angemessenen Verzinsung des eingesetzten Kapitals nicht deckt,
 

2.   die Spanne zwischen dem Entgelt, das der Betreiber eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes, der über
beträchtliche Marktmacht verfügt, Wettbewerbern für eine Zugangsleistung in Rechnung stellt, und dem
entsprechenden Endnutzerentgelt nicht ausreicht, um einem effizienten Unternehmen die Erzielung einer
angemessenen Verzinsung des eingesetzten Kapitals auf dem Endnutzermarkt zu ermöglichen (Preis-Kosten-
Schere) oder
 

3.   ein Unternehmen bei seinem Produktangebot eine sachlich ungerechtfertigte Bündelung vornimmt.
Bei der Frage, ob dies der Fall ist, hat die Bundesnetzagentur insbesondere zu prüfen, ob es effizienten
Wettbewerbern des Unternehmens mit beträchtlicher Marktmacht möglich ist, das Bündelprodukt zu
vergleichbaren Konditionen anzubieten.
 

§ 29 Anordnungen im Rahmen der Entgeltregulierung

(1) Die Bundesnetzagentur kann im Rahmen oder zur Vorbereitung von Verfahren der Entgeltregulierung
anordnen, dass
1.   ihr von einem Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht detaillierte Angaben zum Leistungsangebot,

zum aktuellen und erwarteten Umsatz für Dienstleistungen, zu den aktuellen und erwarteten Absatzmengen
und Kosten, zu den voraussehbaren Auswirkungen auf die Endnutzer sowie auf die Wettbewerber und
sonstige Unterlagen und Angaben zur Verfügung gestellt werden, die sie zur sachgerechten Ausübung ihres
Entgeltregulierungsrechts auf Grund dieses Gesetzes für erforderlich hält und
 

2.   ein Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht die Kostenrechnung in einer Form ausgestaltet, die es der
Bundesnetzagentur ermöglicht, die für die Entgeltregulierung auf Grund dieses Gesetzes notwendigen Daten
zu erlangen.
 

Die Bundesnetzagentur kann zusätzlich die Übermittlung der Unterlagen nach den Nummern 1 und 2 auf
Datenträgern anordnen. Das Unternehmen hat die Übereinstimmung mit den schriftlichen Unterlagen zu
versichern.

(2) Die Bundesnetzagentur kann einem Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht Verpflichtungen in Bezug
auf Kostenrechnungsmethoden erteilen. In diesem Fall kann sie das Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht
verpflichten, eine Beschreibung der den Auflagen entsprechenden Kostenrechnungsmethode öffentlich
verfügbar zu machen, in der mindestens die wichtigsten Kostenarten und die Regeln der Kostenzuweisung
aufgeführt werden, sofern sie nicht selbst eine entsprechende Veröffentlichung vornimmt. Die Anwendung der
Kostenrechnungsmethode wird von der Bundesnetzagentur überprüft; diese kann auch eine unabhängige Stelle
mit der Überprüfung beauftragen. Das Prüfergebnis wird einmal jährlich veröffentlicht.

(3) Die Bundesnetzagentur kann ein Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht durch gesonderte
Entscheidung verpflichten, Zugang unter bestimmten Tarifsystemen anzubieten und bestimmte
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Kostendeckungsmechanismen anzuwenden, soweit dies erforderlich ist, um die Regulierungsziele nach § 2
zu erreichen. Die Bundesnetzagentur hat bei Auferlegung dieser Verpflichtungen sicherzustellen, dass die
wirtschaftliche Effizienz und ein nachhaltiger Wettbewerb gefördert wird und die Verpflichtungen möglichst
vorteilhaft für den Endnutzer sind. Trifft die Bundesnetzagentur eine Entscheidung nach Satz 1, hat der Anbieter
mit beträchtlicher Marktmacht innerhalb von zwei Wochen einen entsprechenden Entgeltantrag vorzulegen. Die
Bundesnetzagentur entscheidet nach Vorlage des Antrags oder nach Ablauf der Frist innerhalb von vier Wochen.

(4) Zur Durchsetzung der Anordnungen nach den Absätzen 1 und 2 kann nach Maßgabe des
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes ein Zwangsgeld bis zu einer Million Euro festgesetzt werden.

(5) Die Bundesnetzagentur kann vorschreiben, in welcher Form ein Entgelt oder eine Entgeltänderung
einschließlich der Leistungsbeschreibung und sonstiger entgeltrelevanter Bestandteile zu veröffentlichen ist.

(6) Die Bundesnetzagentur kann auch von Unternehmen, die nicht über beträchtliche Marktmacht verfügen,
Angaben nach Absatz 1 Nr. 1 verlangen sowie nach Absatz 4 vorgehen, wenn dies zur sachgerechten Ausübung
der Entgeltregulierung nach diesem Teil erforderlich ist.

Unterabschnitt 2
Regulierung von Entgelten für Zugangsleistungen
§ 30 Entgeltregulierung

(1) Einer Genehmigung durch die Bundesnetzagentur nach Maßgabe des § 31 unterliegen Entgelte für nach §
21 auferlegte Zugangsleistungen von Betreibern öffentlicher Telekommunikationsnetze, die über beträchtliche
Marktmacht verfügen. Abweichend von Satz 1 kann die Bundesnetzagentur solche Entgelte einer nachträglichen
Regulierung nach § 38 oder nach § 38 Absatz 2 bis 4 unterwerfen, wenn dies ausreicht, um die Regulierungsziele
nach § 2 zu erreichen.

(2) Einer nachträglichen Regulierung nach § 38 Absatz 2 bis 4 unterliegen:
1.   Entgelte, die ein Betreiber im Rahmen von Verpflichtungen nach § 18 verlangt, sowie

 

2.   Entgelte eines Betreibers, der über beträchtliche Marktmacht verfügt, für andere als in Absatz 1 Satz 1
genannte Zugangsleistungen.
 

Abweichend von Satz 1 kann die Bundesnetzagentur solche Entgelte einer nachträglichen Regulierung
nach § 38 oder einer Genehmigung nach Maßgabe des § 31 unterwerfen, wenn dies erforderlich ist, um die
Regulierungsziele nach § 2 zu erreichen oder im Fall von Satz 1 Nummer 1 den End-zu-End-Verbund von Diensten
zu gewährleisten.

(3) Die Bundesnetzagentur stellt bei der Regulierung von Entgelten sicher, dass alle Entgelte die wirtschaftliche
Effizienz und einen nachhaltigen Wettbewerb fördern und für die Verbraucher nicht nur kurzfristig, sondern
auch mittel- und langfristig möglichst vorteilhaft sind. Sie berücksichtigt bei der Regulierung von Entgelten die
zugrunde liegenden Investitionen und ermöglicht eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals.
Bei Netzen der nächsten Generation trägt sie dabei den etwaigen spezifischen Investitionsrisiken unter
weitestgehender Beachtung vereinbarter Risikobeteiligungsmodelle Rechnung.

(4) (weggefallen)

(5) (weggefallen)

§ 31 Entgeltgenehmigung

(1) Die Bundesnetzagentur genehmigt Entgelte nach § 30 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 2
1.   auf der Grundlage der auf die einzelnen Dienste entfallenden Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung

nach § 32 oder
 

2.   auf der Grundlage der von ihr vorgegebenen Maßgrößen für die durchschnittlichen Änderungsraten der
Entgelte für einen Korb zusammengefasster Dienste (Price-Cap-Verfahren) nach Maßgabe des § 33.
 

Genehmigte Entgelte dürfen die Summe der Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung und der
Aufwendungen nach § 32 Absatz 2 nicht überschreiten.
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(2) Abweichend von Absatz 1 genehmigt die Bundesnetzagentur Entgelte
1.   für Zugangsleistungen zu bestimmten, von einem Betreiber eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes,

der über beträchtliche Marktmacht verfügt, angebotenen Diensten zu Großhandelsbedingungen, die Dritten
den Weitervertrieb im eigenen Namen und auf eigene Rechnung ermöglichen sollen, durch Gewährung
eines Abschlags auf den Endnutzerpreis, der es einem effizienten Anbieter von Telekommunikationsdiensten
ermöglicht, eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals auf dem Endnutzermarkt zu erzielen;
das Entgelt entspricht dabei mindestens den Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung; oder
 

2.   auf der Grundlage anderer Vorgehensweisen, sofern die Vorgehensweisen nach den Nummern 1 oder 2
besser als die in Absatz 1 genannten Vorgehensweisen geeignet sind, die Regulierungsziele nach § 2 zu
erreichen. Im Fall von Satz 1 Nummer 2 gilt bei der Anwendung kostenorientierter Vorgehensweisen § 32
Absatz 2 und 3 entsprechend. Ein Vorgehen nach Satz 1 Nummer 2 ist besonders zu begründen.
 

(3) Genehmigungsbedürftige Entgelte für Zugangsleistungen des Betreibers eines öffentlichen
Telekommunikationsnetzes, der über beträchtliche Marktmacht verfügt, sind der Bundesnetzagentur
einschließlich aller für die Genehmigungserteilung erforderlichen Unterlagen vor dem beabsichtigten
Inkrafttreten vorzulegen. Bei befristet erteilten Genehmigungen hat die Vorlage mindestens zehn Wochen vor
Fristablauf zu erfolgen.

(4) Die Bundesnetzagentur kann dazu auffordern, Entgeltgenehmigungsanträge zu stellen. Wird der Aufforderung
nicht innerhalb eines Monats nach Zugang Folge geleistet, leitet die Bundesnetzagentur ein Verfahren von
Amts wegen ein. Die Bundesnetzagentur soll über Entgeltanträge in der Regel innerhalb von zehn Wochen nach
Eingang der Entgeltvorlage oder nach Einleitung des Verfahrens von Amts wegen entscheiden. Abweichend
von Satz 3 soll die Bundesnetzagentur über Entgeltanträge, die im Rahmen des Verfahrens nach § 33 vorgelegt
worden sind, innerhalb von zwei Wochen entscheiden.

§ 32 Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung

(1) Die Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung ergeben sich aus den langfristigen zusätzlichen Kosten
der Leistungsbereitstellung und einem angemessenen Zuschlag für leistungsmengenneutrale Gemeinkosten,
einschließlich einer angemessenen Verzinsung des eingesetzten Kapitals, soweit diese Kosten jeweils für die
Leistungsbereitstellung notwendig sind. § 79 bleibt unberührt.

(2) Aufwendungen, die nicht in den Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung enthalten sind, werden
zusätzlich zu Absatz 1 nur berücksichtigt, soweit und solange hierfür eine rechtliche Verpflichtung besteht oder
das die Genehmigung beantragende Unternehmen eine sonstige sachliche Rechtfertigung nachweist. Hält die
Bundesnetzagentur bei der Prüfung der Kostennachweise wesentliche Bestandteile der nachgewiesenen Kosten
für nicht effizient, fordert sie den Betreiber unverzüglich auf, darzulegen, ob und inwieweit es sich bei diesen
Kostenbestandteilen um Aufwendungen im Sinne des Satzes 1 handelt.

(3) Bei der Festlegung der angemessenen Verzinsung des eingesetzten Kapitals berücksichtigt die
Bundesnetzagentur insbesondere
1.   die Kapitalstruktur des regulierten Unternehmens,

 

2.   die Verhältnisse auf den nationalen und internationalen Kapitalmärkten und die Bewertung des regulierten
Unternehmens auf diesen Märkten,
 

3.   die Erfordernisse hinsichtlich der Rendite für das eingesetzte Kapital, wobei auch die leistungsspezifischen
Risiken des eingesetzten Kapitals gewürdigt werden sollen. Das kann auch etwaige spezifische Risiken
im Zusammenhang mit der Errichtung von Netzen der nächsten Generation im Sinne des § 30 Absatz 3
umfassen,
 

4.   die langfristige Stabilität der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, auch im Hinblick auf die
Wettbewerbssituation auf den Telekommunikationsmärkten.
 

§ 33 Price-Cap-Verfahren

(1) Die Bundesnetzagentur bestimmt den Inhalt der Körbe. Dabei dürfen Zugangsdienste nur insoweit in einem
Korb zusammengefasst werden, als sich die erwartete Stärke des Wettbewerbs bei diesen Diensten nicht
wesentlich unterscheidet.
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(2) Die Bundesnetzagentur stellt das Ausgangsentgeltniveau der in einem Korb zusammengefassten
Zugangsleistungen fest. Sofern bereits genehmigte Entgelte vorliegen, ist von diesen auszugehen.

(3) Die Maßgrößen für die Genehmigung nach § 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 umfassen
1.   eine gesamtwirtschaftliche Preissteigerungsrate,

 

2.   die zu erwartende Produktivitätsfortschrittsrate des Betreibers mit beträchtlicher Marktmacht und
 

3.   Nebenbedingungen, die geeignet sind, einen Missbrauch nach § 28 zu verhindern.
 

(4) Bei der Vorgabe der Maßgrößen, insbesondere bei der Festlegung der Produktivitätsfortschrittsrate, ist das
Verhältnis des Ausgangsentgeltniveaus zu den Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung nach § 32 Absatz 1
zu berücksichtigen.

(5) Bei der Vorgabe der Maßgrößen sind die Produktivitätsfortschrittsraten von Unternehmen auf vergleichbaren,
dem Wettbewerb geöffneten Märkten zu berücksichtigen.

(6) Die Bundesnetzagentur bestimmt, für welchen Zeitraum die Maßgrößen unverändert bleiben, anhand
welcher Referenzzeiträume der Vergangenheit die Einhaltung der Maßgrößen geprüft wird und unter welchen
Voraussetzungen der Inhalt von Körben geändert oder Preisdifferenzierungen innerhalb eines Korbes
durchgeführt werden können.

§ 34 Kostenunterlagen

(1) Mit einem Entgeltantrag nach § 31 Absatz 3 und 4 hat das beantragende Unternehmen die zur Prüfung des
Antrags erforderlichen Unterlagen vorzulegen, insbesondere:
1.   aktuelle Kostennachweise, die auch auf Datenträgern zur Verfügung zu stellen sind,

 

2.   eine detaillierte Leistungsbeschreibung einschließlich Angaben zur Qualität der Leistung und einen
Entwurf der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Angabe, ob die Leistung Gegenstand
einer Zugangsvereinbarung nach § 22, eines überprüften Standardangebots nach § 23 oder einer
Zugangsanordnung nach § 25 ist,
 

3.   Angaben über den Umsatz, Absatzmengen, die Höhe der einzelnen Kosten nach Absatz 2 und der
Deckungsbeiträge sowie die Entwicklung der Nachfragerstrukturen bei der beantragten Dienstleistung für
die zwei zurückliegenden Jahre sowie das Antragsjahr und die darauf folgenden zwei Jahre und
 

4.   soweit für bestimmte Leistungen oder Leistungsbestandteile keine Pauschaltarife beantragt werden, eine
Begründung dafür, weshalb eine solche Beantragung ausnahmsweise nicht möglich ist.
 

(2) Die Kostennachweise nach Absatz 1 Nr. 1 umfassen die Kosten, die sich unmittelbar zuordnen lassen
(Einzelkosten) und die Kosten, die sich nicht unmittelbar zuordnen lassen (Gemeinkosten). Im Rahmen der
Kostennachweise nach Satz 1 sind insbesondere darzulegen:
1.   die der Kostenrechnung zugrunde liegenden Einsatzmengen, die dazu gehörenden Preise, jeweils einzeln

und als Durchschnittswert, sowie die im Nachweiszeitraum erzielte und erwartete Kapazitätsauslastung und
 

2.   die Ermittlungsmethode der Kosten und der Investitionswerte sowie die Angabe plausibler Mengenschlüssel
für die Kostenzuordnung zu den einzelnen Diensten des Unternehmens.
 

(3) Darüber hinaus hat das beantragende Unternehmen regelmäßig zu Beginn eines jeden Geschäftsjahres die
Gesamtkosten des Unternehmens sowie deren Aufteilung auf die Kostenstellen und auf die einzelnen Leistungen
(Kostenträger) nach Einzel- und Gemeinkosten vorzulegen. Die Angaben für nicht regulierte Dienstleistungen
können dabei zusammengefasst werden.

(4) Die Kostennachweise müssen im Hinblick auf ihre Transparenz und die Aufbereitung der Daten eine Prüfung
durch die Bundesnetzagentur sowie eine Quantifizierung der Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung und
eine Entscheidung innerhalb der Frist nach § 31 Absatz 4 ermöglichen.

(5) Nicht mit dem Antrag vorgelegte Unterlagen werden nur berücksichtigt, wenn dadurch die Einhaltung der
Verfahrensfristen nicht gefährdet wird. Sofern von der Bundesnetzagentur während des Verfahrens zusätzliche
Unterlagen und Auskünfte angefordert werden, müssen diese nur dann berücksichtigt werden, wenn sie
innerhalb einer von der Bundesnetzagentur gesetzten Frist vom beantragenden Unternehmen vorgelegt werden.
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(6) Kostenrechnungsmethoden sind von dem beantragenden Unternehmen grundsätzlich antragsübergreifend
einheitlich anzuwenden.

(7) Die Befugnisse nach § 29 bleiben unberührt.

§ 35 Verfahren der Entgeltgenehmigung

(1) Neben den der Bundesnetzagentur vorliegenden Kosteninformationen kann sie zusätzlich
1.   Preise solcher Unternehmen als Vergleich heranziehen, die entsprechende Leistungen auf vergleichbaren,

dem Wettbewerb geöffneten Märkten anbieten; dabei sind die Besonderheiten der Vergleichsmärkte zu
berücksichtigen und
 

2.   zur Ermittlung der Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung auch eine von der Kostenberechnung des
Unternehmens unabhängige Kostenrechnung anstellen und hierfür Kostenmodelle heranziehen.
 

Soweit die der Bundesnetzagentur vorliegenden Kosteninformationen für eine Prüfung der
genehmigungspflichtigen Entgelte nach § 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 34 nicht ausreichen,
kann die Entscheidung der Bundesnetzagentur auf einer Prüfung nach Satz 1 Nr. 1 oder 2 beruhen.

(2) Im Falle einer Genehmigung nach § 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 prüft die Bundesnetzagentur für
jedes einzelne Entgelt die Einhaltung der Maßgaben nach den §§ 28 und 31 Absatz 1 Satz 2. Im Falle einer
Genehmigung nach § 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 gelten bei Einhaltung der vorgegebenen Maßgrößen die
Maßgaben nach § 28 und für den jeweiligen Korb nach § 31 Absatz 1 Satz 2 als erfüllt.

(3) Die Genehmigung ist ganz oder teilweise zu erteilen, soweit die Entgelte den Anforderungen des § 28 und im
Fall einer Genehmigung nach § 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 den Anforderungen der §§ 28 und 31 Absatz
1 Satz 2 nach Maßgabe des Absatzes 2 entsprechen und keine Versagungsgründe nach Satz 2 oder 3 vorliegen.
Die Genehmigung der Entgelte ist zu versagen, soweit die Entgelte mit diesem Gesetz, insbesondere mit § 28,
oder anderen Rechtsvorschriften nicht in Einklang stehen. Die Bundesnetzagentur kann eine Genehmigung der
Entgelte auch versagen, wenn das Unternehmen die in § 34 genannten Unterlagen nicht vollständig vorgelegt
hat.

(4) Die Bundesnetzagentur soll die Genehmigung mit einer Befristung versehen.

(5) Beinhalten Entgeltgenehmigungen die vollständige oder teilweise Genehmigung eines vertraglich bereits
vereinbarten Entgelts, so wirken sie zurück auf den Zeitpunkt der erstmaligen Leistungsbereitstellung
durch das Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht. Das Gericht kann im Verfahren nach § 123 der
Verwaltungsgerichtsordnung die vorläufige Zahlung eines beantragten höheren Entgelts anordnen, wenn
überwiegend wahrscheinlich ist, dass der Anspruch auf die Genehmigung des höheren Entgelts besteht; der
Darlegung eines Anordnungsgrundes bedarf es nicht. Verpflichtet das Gericht die Bundesnetzagentur zur
Erteilung einer Genehmigung für ein höheres Entgelt, so entfaltet diese Genehmigung die Rückwirkung nach Satz
1 nur, wenn eine Anordnung nach Satz 2 ergangen ist. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nach
§ 123 Abs. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung kann nur bis zum Ablauf von zwei Monaten nach Klageerhebung
gestellt und begründet werden.

(6) In dem Verfahren nach Absatz 5 in Verbindung mit § 123 der Verwaltungsgerichtsordnung kann das
Gericht durch Beschluss anordnen, dass nur solche Personen beigeladen werden, die dies innerhalb einer
bestimmten Frist beantragen. Der Beschluss ist unanfechtbar. Er ist im elektronischen Bundesanzeiger
bekannt zu machen. Er muss außerdem auf der Internetseite der Bundesnetzagentur veröffentlicht werden. Die
Bekanntmachung kann zusätzlich in einem von dem Gericht für Bekanntmachungen bestimmten Informations-
und Kommunikationssystem erfolgen. Die Frist muss mindestens einen Monat ab der Veröffentlichung im
elektronischen Bundesanzeiger betragen. In der Veröffentlichung auf der Internetseite der Bundesnetzagentur
ist mitzuteilen, an welchem Tag die Frist abläuft. Für die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei Versäumung
der Frist gilt § 60 der Verwaltungsgerichtsordnung entsprechend. Das Gericht soll Personen, die von der
Entscheidung erkennbar in besonderem Maße betroffen werden, auch ohne Antrag beiladen.

(7) Die Bundesnetzagentur veröffentlicht genehmigte Entgelte.

§ 36 Veröffentlichung

(1) Die Bundesnetzagentur veröffentlicht beabsichtigte Entscheidungen zur Zusammenfassung von
Dienstleistungen sowie zur Vorgabe der jeweiligen Maßgrößen nach § 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und § 33.
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Vor der Veröffentlichung gibt sie dem Unternehmen, an das sich die Entscheidung richtet, Gelegenheit zur
Stellungnahme.

(2) Bei Anträgen auf Genehmigung von Entgelten nach § 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 sowie im Falle eines
Vorgehens nach § 31 Absatz 4 Satz 1 und 2 veröffentlicht die Bundesnetzagentur die beantragten oder
vorgesehenen Entgeltmaßnahmen.

§ 37 Abweichung von genehmigten Entgelten

(1) Ein Betreiber eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes, der über beträchtliche Marktmacht verfügt, darf
keine anderen als die von der Bundesnetzagentur genehmigten Entgelte verlangen.

(2) Verträge über Dienstleistungen, die andere als die genehmigten Entgelte enthalten, werden mit der Maßgabe
wirksam, dass das genehmigte Entgelt an die Stelle des vereinbarten Entgelts tritt.

(3) Eine vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung zur Erbringung der Leistung bleibt unabhängig vom Vorliegen
einer Entgeltgenehmigung bestehen. Die Bundesnetzagentur kann die Werbung für ein Rechtsgeschäft, den
Abschluss, die Vorbereitung und die Anbahnung eines Rechtsgeschäfts untersagen, das ein anderes als das
genehmigte oder ein nicht genehmigtes, aber genehmigungsbedürftiges Entgelt enthält.

§ 38 Nachträgliche Regulierung von Entgelten

(1) Unterliegen Entgelte einer nachträglichen Entgeltregulierung, sind sie der Bundesnetzagentur zwei Monate
vor dem geplanten Inkrafttreten vorzulegen. Die Bundesnetzagentur untersagt innerhalb von zwei Wochen
nach Zugang der Anzeige der Entgeltmaßnahme die Einführung des Entgelts bis zum Abschluss ihrer Prüfung,
wenn die geplante Entgeltmaßnahme offenkundig nicht mit § 28 vereinbar wäre. Entgeltmaßnahmen bezüglich
individuell vereinbarter Leistungen, die nicht ohne weiteres auf eine Vielzahl anderer Nachfrager übertragbar
sind, sind der Bundesnetzagentur unmittelbar nach Vertragsabschluss zur Kenntnis zu geben.

(2) Wenn der Bundesnetzagentur Tatsachen bekannt werden, die die Annahme rechtfertigen, dass Entgelte für
Zugangsleistungen von Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht nicht den Maßstäben des § 28 genügen,
leitet die Bundesnetzagentur unverzüglich eine Überprüfung der Entgelte ein. Sie teilt die Einleitung der
Überprüfung dem betroffenen Unternehmen schriftlich mit. Sollte der Bundesnetzagentur eine Überprüfung
nach dem Vergleichsmarktprinzip entsprechend § 35 Abs. 1 Nr. 1 nicht möglich sein, kann sie auch nach § 34
vorgehen.

(3) Die Bundesnetzagentur entscheidet innerhalb von zwei Monaten nach Einleitung der Überprüfung.

(4) Sofern die Bundesnetzagentur feststellt, dass Entgelte nicht den Maßstäben des § 28 genügen, untersagt
sie das nach diesem Gesetz verbotene Verhalten und erklärt die beanstandeten Entgelte ab dem Zeitpunkt der
Feststellung für unwirksam. Gleichzeitig kann die Bundesnetzagentur Entgelte anordnen, die den Maßstäben
des § 28 genügen. Sofern der Anbieter mit beträchtlicher Marktmacht danach eigene Entgeltvorschläge vorlegt,
prüft die Bundesnetzagentur binnen eines Monats, ob diese Entgelte die festgestellten Verstöße gegen die
Maßstäbe des § 28 abstellen. § 37 gilt entsprechend. Die Bundesnetzagentur ordnet im Falle eines festgestellten
Missbrauchs einer Stellung mit beträchtlicher Marktmacht im Sinne des § 28 Abs. 2 Nr. 3 auch an, in welcher
Weise das Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht eine Entbündelung vorzunehmen hat.

Unterabschnitt 3
Regulierung von Entgelten für Endnutzerleistungen
§ 39 Entgeltregulierung bei Endnutzerleistungen

(1) Rechtfertigen Tatsachen die Annahme, dass die Verpflichtungen im Zugangsbereich nicht zur Erreichung
der Regulierungsziele nach § 2 führen würden, kann die Bundesnetzagentur Entgelte von Unternehmen mit
beträchtlicher Marktmacht bezüglich des Angebots von Telekommunikationsdiensten für Endnutzer einer
Entgeltgenehmigung unterwerfen. Die Bundesnetzagentur soll die Genehmigungspflicht auf solche Märkte
beschränken, auf denen in absehbarer Zeit nicht mit der Entstehung eines nachhaltig wettbewerbsorientierten
Marktes zu rechnen ist. Im Falle einer Genehmigungspflicht gelten die §§ 31 bis 37 entsprechend. Dabei dürfen
Entgelte für Endnutzerleistungen nicht nach § 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 mit Entgelten für Zugangsleistungen
in einem Korb zusammengefasst werden.
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(2) Leistungen nach § 78 Absatz 2 Nummer 4 und 5 unterliegen der nachträglichen Regulierung; § 38 Abs. 2 bis 4
gilt entsprechend.

(3) Sofern Entgelte für Endnutzerleistungen von Anbietern von Telekommunikationsdiensten, die über
beträchtliche Marktmacht verfügen, keiner Entgeltgenehmigung unterworfen worden sind, unterliegen sie der
nachträglichen Regulierung; § 38 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend. Darüber hinaus kann die Bundesnetzagentur
unter Beachtung von Absatz 1 Satz 1 Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht verpflichten, ihr
Entgeltmaßnahmen zwei Monate vor dem geplanten Inkrafttreten zur Kenntnis zu geben. Die Bundesnetzagentur
untersagt innerhalb von zwei Wochen nach Anzeige der Entgeltmaßnahme die Einführung des Entgelts bis
zum Abschluss ihrer Prüfung, wenn die geplante Entgeltmaßnahme offenkundig nicht mit § 28 vereinbar wäre.
Die Bundesnetzagentur kann Anbieter von Telekommunikationsdiensten, die über beträchtliche Marktmacht
verfügen, verpflichten, ihr Entgeltmaßnahmen bezüglich individuell vereinbarter Leistungen, die nicht ohne
weiteres auf eine Vielzahl von anderen Endnutzern übertragbar sind, unmittelbar nach Vertragsabschluss zur
Kenntnis zu geben.

(4) Sofern ein Unternehmen, das auf einem Endkundenmarkt über beträchtliche Marktmacht verfügt, verpflichtet
ist, Zugang zu einer entsprechenden Zugangsleistung nach § 21 zu gewähren, die Bestandteile enthält, die
gleichermaßen für ein Angebot auf dem Endkundenmarkt wesentlich sind, ist das Unternehmen verpflichtet,
gleichzeitig mit einer geplanten Entgeltmaßnahme im Endnutzerbereich ein Angebot für die Vorleistung
vorzulegen, das insbesondere den Vorgaben des § 28 genügt. Sofern das Unternehmen mit beträchtlicher
Marktmacht kein solches Vorleistungsangebot vorlegt, kann die Bundesnetzagentur die Forderung des
Endkundenentgelts ohne weitere Prüfung untersagen.

Abschnitt 4
Sonstige Verpflichtungen
§ 40 Funktionelle Trennung

(1) Gelangt die Bundesnetzagentur zu dem Schluss, dass die nach den Abschnitten 2 und 3 auferlegten
angemessenen Verpflichtungen nicht zu einem wirksamen Wettbewerb geführt haben und wichtige und
andauernde Wettbewerbsprobleme oder Marktversagen auf den Märkten für bestimmte Zugangsprodukte auf
Vorleistungsebene bestehen, so kann sie als außerordentliche Maßnahme vertikal integrierten Unternehmen
die Verpflichtung auferlegen, ihre Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung der betreffenden
Zugangsprodukte auf Vorleistungsebene in einem unabhängig arbeitenden Geschäftsbereich unterzubringen.
Dieser Geschäftsbereich stellt Zugangsprodukte und -dienste allen Unternehmen, einschließlich der
anderen Geschäftsbereiche des eigenen Mutterunternehmens, mit den gleichen Fristen und zu den gleichen
Bedingungen, auch im Hinblick auf Preise und Dienstumfang, sowie mittels der gleichen Systeme und Verfahren
zur Verfügung.

(2) Beabsichtigt die Bundesnetzagentur, eine Verpflichtung nach Absatz 1 aufzuerlegen, so unterbreitet sie der
Kommission einen entsprechenden Antrag, der Folgendes umfasst:
1.   den Nachweis, dass die in Absatz 1 genannte Schlussfolgerung der Bundesnetzagentur begründet ist;

 

2.   eine mit Gründen versehene Einschätzung, dass keine oder nur geringe Aussichten dafür bestehen, dass
es innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens einen wirksamen und nachhaltigen Wettbewerb im Bereich
Infrastruktur gibt;
 

3.   eine Analyse der erwarteten Auswirkungen auf die Bundesnetzagentur, auf das Unternehmen, insbesondere
auf das Personal des getrennten Unternehmens und auf den Telekommunikationssektor insgesamt, auf die
Anreize, in den Sektor insgesamt zu investieren, insbesondere im Hinblick auf die notwendige Wahrung des
sozialen und territorialen Zusammenhalts, sowie auf sonstige Interessengruppen, insbesondere auch eine
Analyse der erwarteten Auswirkungen auf den Wettbewerb und möglicher Folgen für die Verbraucher;
 

4.   eine Analyse der Gründe, die dafür sprechen, dass diese Verpflichtung das effizienteste Mittel zur
Durchsetzung von Abhilfemaßnahmen wäre, mit denen auf festgestellte Wettbewerbsprobleme oder Fälle
von Marktversagen reagiert werden soll.
 

(3) Der der Kommission mit dem Antrag nach Absatz 2 vorzulegende Maßnahmenentwurf umfasst Folgendes:
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1.   die genaue Angabe von Art und Ausmaß der Trennung, insbesondere die Angabe des rechtlichen Status des
getrennten Geschäftsbereichs;
 

2.   die Angabe der Vermögenswerte des getrennten Geschäftsbereichs sowie der von diesem bereitzustellenden
Produkte und Dienstleistungen;
 

3.   die organisatorischen Modalitäten zur Gewährleistung der Unabhängigkeit des Personals des getrennten
Geschäftsbereichs sowie die entsprechenden Anreize;
 

4.   die Vorschriften zur Gewährleistung der Einhaltung der Verpflichtungen;
 

5.   die Vorschriften zur Gewährleistung der Transparenz der betrieblichen Verfahren, insbesondere gegenüber
den anderen Interessengruppen;
 

6.   ein Überwachungsprogramm, mit dem die Einhaltung der Verpflichtung sichergestellt wird und das unter
anderem die Veröffentlichung eines jährlichen Berichts beinhaltet.
 

(4) Im Anschluss an die Entscheidung der Kommission über den Antrag führt die Bundesnetzagentur nach
den §§ 10 und 11 eine koordinierte Analyse der Märkte durch, bei denen eine Verbindung zum Anschlussnetz
besteht. Auf der Grundlage ihrer Bewertung erlegt die Bundesnetzagentur nach § 13 Verpflichtungen auf, behält
Verpflichtungen bei, ändert sie oder hebt sie auf.

(5) Einem Unternehmen, dem die funktionelle Trennung auferlegt wurde, kann auf jedem Einzelmarkt, auf dem
es als Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht nach § 11 eingestuft wurde, jede der Verpflichtungen nach
den §§ 19, 20, 21, 23, 24, 30, 39 oder § 42 Absatz 4 Satz 3 auferlegt werden.

§ 41 Freiwillige Trennung durch ein vertikal integriertes Unternehmen

(1) Unternehmen, die nach § 11 auf einem oder mehreren relevanten Märkten als Unternehmen mit
beträchtlicher Marktmacht eingestuft wurden, unterrichten die Bundesnetzagentur im Voraus und so rechtzeitig,
dass sie die Wirkung der geplanten Transaktion einschätzen kann, von ihrer Absicht, die Anlagen ihres
Ortsanschlussnetzes ganz oder zu einem großen Teil auf eine eigene Rechtsperson mit einem anderen
Eigentümer zu übertragen oder einen getrennten Geschäftsbereich einzurichten, um allen Anbietern auf der
Endkundenebene, einschließlich der eigenen im Endkundenbereich tätigen Unternehmensbereiche, völlig
gleichwertige Zugangsprodukte zu liefern. Die Unternehmen unterrichten die Bundesnetzagentur auch über alle
Änderungen dieser Absicht sowie über das Ergebnis des Trennungsprozesses.

(2) Die Bundesnetzagentur prüft die möglichen Folgen der beabsichtigten Transaktion auf die bestehenden
Verpflichtungen nach den Abschnitten 2 und 3. Hierzu führt sie entsprechend dem Verfahren des § 11 eine
koordinierte Analyse der Märkte durch, bei denen eine Verbindung zum Anschlussnetz besteht. Auf der
Grundlage ihrer Bewertung erlegt die Bundesnetzagentur nach § 13 Verpflichtungen auf, behält Verpflichtungen
bei, ändert sie oder hebt sie auf.

(3) Dem rechtlich oder betrieblich getrennten Geschäftsbereich kann auf jedem Einzelmarkt, auf dem er als
Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht nach § 11 eingestuft wurde, jede der Verpflichtungen nach den §§
19, 20, 21, 23, 24, 30, 39 oder § 42 Absatz 4 Satz 3 auferlegt werden.

§ 41a Netzneutralität

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, in einer Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundestages und
des Bundesrates gegenüber Unternehmen, die Telekommunikationsnetze betreiben, die grundsätzlichen
Anforderungen an eine diskriminierungsfreie Datenübermittlung und den diskriminierungsfreien Zugang
zu Inhalten und Anwendungen festzulegen, um eine willkürliche Verschlechterung von Diensten und eine
ungerechtfertigte Behinderung oder Verlangsamung des Datenverkehrs in den Netzen zu verhindern; sie
berücksichtigt hierbei die europäischen Vorgaben sowie die Ziele und Grundsätze des § 2.

(2) Die Bundesnetzagentur kann in einer Technischen Richtlinie Einzelheiten über die Mindestanforderungen
an die Dienstqualität durch Verfügung festlegen. Bevor die Mindestanforderungen festgelegt werden, sind
die Gründe für ein Tätigwerden, die geplanten Anforderungen und die vorgeschlagene Vorgehensweise
zusammenfassend darzustellen; diese Darstellung ist der Kommission und dem GEREK rechtzeitig zu
übermitteln. Den Kommentaren oder Empfehlungen der Kommission ist bei der Festlegung der Anforderungen
weitestgehend Rechnung zu tragen.
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Abschnitt 5
Besondere Missbrauchsaufsicht
§ 42 Missbräuchliches Verhalten eines Unternehmens mit beträchtlicher Marktmacht

(1) Ein Anbieter von Telekommunikationsdiensten, von Leistungen nach § 78 Absatz 2 Nummer 4 und 5 oder
von telekommunikationsgestützten Diensten, der über beträchtliche Marktmacht verfügt, oder ein Betreiber
eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes, der über beträchtliche Marktmacht verfügt, darf seine Stellung
nicht missbräuchlich ausnutzen. Ein Missbrauch liegt insbesondere vor, wenn andere Unternehmen unmittelbar
oder mittelbar unbillig behindert oder deren Wettbewerbsmöglichkeiten ohne sachlich gerechtfertigten Grund
erheblich beeinträchtigt werden.

(2) Ein Missbrauch im Sinne des Absatzes 1 wird vermutet, wenn ein Unternehmen mit beträchtlicher
Marktmacht sich selbst, seinen Tochter- oder Partnerunternehmen den Zugang zu seinen intern genutzten
oder zu seinen am Markt angebotenen Leistungen zu günstigeren Bedingungen oder zu einer besseren Qualität
ermöglicht, als es sie anderen Unternehmen bei der Nutzung der Leistung für deren Telekommunikationsdienste
oder mit diesen in Zusammenhang stehenden Diensten einräumt, es sei denn, das Unternehmen weist
Tatsachen nach, die die Einräumung ungünstigerer Bedingungen sachlich rechtfertigen.

(3) Ein Missbrauch im Sinne des Absatzes 1 wird auch dann vermutet, wenn ein Betreiber eines öffentlichen
Telekommunikationsnetzes mit beträchtlicher Marktmacht seiner Verpflichtung aus § 22 Abs. 1 nicht nachkommt,
indem die Bearbeitung von Zugangsanträgen ohne sachlichen Grund verzögert wird.

(4) Auf Antrag oder von Amts wegen trifft die Bundesnetzagentur eine Entscheidung, um die missbräuchliche
Ausnutzung einer marktmächtigen Stellung zu beenden. Dazu kann sie dem Unternehmen, das seine
marktmächtige Stellung missbräuchlich ausnutzt, ein Verhalten auferlegen oder untersagen oder Verträge
ganz oder teilweise für unwirksam erklären. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn Tatsachen vorliegen,
die die Annahme rechtfertigen, dass ein Unternehmen seine marktmächtige Stellung auf Endkundenmärkten
missbräuchlich auszunutzen droht. Eine solche Entscheidung soll in der Regel innerhalb einer Frist von vier
Monaten nach Einleitung des Verfahrens getroffen werden. Bei einer Antragstellung nach Satz 1 ist der Eingang
des Antrags der Fristbeginn. Den Antrag nach Satz 1 kann jeder Anbieter von Telekommunikationsdiensten
stellen, der geltend macht, in eigenen Rechten verletzt zu sein.

§ 43 Vorteilsabschöpfung durch die Bundesnetzagentur

(1) Hat ein Unternehmen gegen eine Verfügung der Bundesnetzagentur nach § 42 Abs. 4 oder vorsätzlich oder
fahrlässig gegen eine Vorschrift dieses Gesetzes verstoßen und dadurch einen wirtschaftlichen Vorteil erlangt,
soll die Bundesnetzagentur die Abschöpfung des wirtschaftlichen Vorteils anordnen und dem Unternehmen die
Zahlung eines entsprechenden Geldbetrags auferlegen.

(2) Absatz 1 gilt nicht, sofern der wirtschaftliche Vorteil durch Schadensersatzleistungen oder durch die
Verhängung oder die Anordnung des Verfalls ausgeglichen ist. Soweit das Unternehmen Leistungen nach Satz
1 erst nach der Vorteilsabschöpfung erbringt, ist der abgeführte Geldbetrag in Höhe der nachgewiesenen
Zahlungen an das Unternehmen zurückzuerstatten.

(3) Wäre die Durchführung einer Vorteilsabschöpfung eine unbillige Härte, soll die Anordnung auf einen
angemessenen Geldbetrag beschränkt werden oder ganz unterbleiben. Sie soll auch unterbleiben, wenn der
wirtschaftliche Vorteil gering ist.

(4) Die Höhe des wirtschaftlichen Vorteils kann geschätzt werden. Der abzuführende Geldbetrag ist zahlenmäßig
zu bestimmen.

(5) Die Vorteilsabschöpfung kann nur innerhalb einer Frist von fünf Jahren seit Beendigung der Zuwiderhandlung
und längstens für einen Zeitraum von fünf Jahren angeordnet werden.

Teil 3
Kundenschutz
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§ 43a Verträge

(1) Anbieter von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten müssen dem Verbraucher und auf
Verlangen anderen Endnutzern im Vertrag in klarer, umfassender und leicht zugänglicher Form folgende
Informationen zur Verfügung stellen:
1.   den Namen und die ladungsfähige Anschrift; ist der Anbieter eine juristische Person auch die Rechtsform,

den Sitz und das zuständige Registergericht,
 

2.   die Art und die wichtigsten technischen Leistungsdaten der angebotenen Telekommunikationsdienste,
insbesondere diejenigen gemäß Absatz 2 und Absatz 3 Satz 1,
 

3.   die voraussichtliche Dauer bis zur Bereitstellung eines Anschlusses,
 

4.   die angebotenen Wartungs- und Kundendienste sowie die Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit diesen
Diensten,
 

5.   Einzelheiten zu den Preisen der angebotenen Telekommunikationsdienste,
 

6.   die Fundstelle eines allgemein zugänglichen, vollständigen und gültigen Preisverzeichnisses des Anbieters
von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten,
 

7.   die Vertragslaufzeit, einschließlich des Mindestumfangs und der Mindestdauer der Nutzung, die
gegebenenfalls erforderlich sind, um Angebote im Rahmen von Werbemaßnahmen nutzen zu können,
 

8.   die Voraussetzungen für die Verlängerung und Beendigung des Bezuges einzelner Dienste und des
gesamten Vertragsverhältnisses, einschließlich der Voraussetzungen für einen Anbieterwechsel nach
§ 46, die Entgelte für die Übertragung von Nummern und anderen Teilnehmerkennungen sowie die
bei Beendigung des Vertragsverhältnisses fälligen Entgelte einschließlich einer Kostenanlastung für
Endeinrichtungen,
 

9.   etwaige Entschädigungs- und Erstattungsregelungen für den Fall, dass der Anbieter die wichtigsten
technischen Leistungsdaten der zu erbringenden Dienste nicht eingehalten hat,
 

10.   die erforderlichen Schritte zur Einleitung eines außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahrens nach § 47a,
 

11.   den Anspruch des Teilnehmers auf Aufnahme seiner Daten in ein öffentliches Teilnehmerverzeichnis nach §
45m,
 

12.   die Arten von Maßnahmen, mit denen das Unternehmen auf Sicherheits- oder Integritätsverletzungen oder
auf Bedrohungen und Schwachstellen reagieren kann,
 

13.   den Anspruch auf Sperrung bestimmter Rufnummernbereiche nach § 45d Absatz 2 Satz 1 und
 

14.   den Anspruch auf Sperrung der Inanspruchnahme und Abrechnung von neben der Verbindung erbrachten
Leistungen über den Mobilfunkanschluss nach § 45d Absatz 3.
 

Anbieter öffentlicher Telekommunikationsnetze sind dazu verpflichtet, Anbietern öffentlich zugänglicher
Telekommunikationsdienste die für die Sicherstellung der in Satz 1 genannten Informationspflichten
benötigten Informationen zur Verfügung zu stellen, wenn ausschließlich die Anbieter von öffentlichen
Telekommunikationsnetzen darüber verfügen.

(2) Zu den Informationen nach Absatz 1 Nummer 2 gehören
1.   Informationen darüber, ob der Zugang zu Notdiensten mit Angaben zum Anruferstandort besteht oder nicht,

und über alle Beschränkungen von Notdiensten,
 

2.   Informationen über alle Einschränkungen im Hinblick auf den Zugang zu und die Nutzung von Diensten und
Anwendungen,
 

3.   das angebotene Mindestniveau der Dienstqualität und gegebenenfalls anderer nach § 41a festgelegter
Parameter für die Dienstqualität,
 

4.   Informationen über alle vom Unternehmen zur Messung und Kontrolle des Datenverkehrs eingerichteten
Verfahren, um eine Kapazitätsauslastung oder Überlastung einer Netzverbindung zu vermeiden, und
Informationen über die möglichen Auswirkungen dieser Verfahren auf die Dienstqualität und
 

5.   alle vom Anbieter auferlegten Beschränkungen für die Nutzung der von ihm zur Verfügung gestellten
Endeinrichtungen.
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(3) Die Einzelheiten darüber, welche Angaben in der Regel mindestens nach Absatz 2 erforderlich sind,
kann die Bundesnetzagentur nach Beteiligung der betroffenen Verbände und der Unternehmen durch
Verfügung im Amtsblatt festlegen. Hierzu kann die Bundesnetzagentur die Anbieter öffentlich zugänglicher
Telekommunikationsdienste oder die Anbieter öffentlicher Telekommunikationsnetze verpflichten, Erhebungen
zum tatsächlichen Mindestniveau der Dienstqualität anzustellen, eigene Messungen anstellen oder Hilfsmittel
entwickeln, die es dem Teilnehmer ermöglichen, eigenständige Messungen anzustellen. Ferner kann die
Bundesnetzagentur das Format der Mitteilung über Vertragsänderungen und die anzugebende Information über
das Widerrufsrecht festlegen, soweit nicht bereits vergleichbare Regelungen bestehen.

§ 43b Vertragslaufzeit

Die anfängliche Mindestlaufzeit eines Vertrages zwischen einem Verbraucher und einem Anbieter von öffentlich
zugänglichen Telekommunikationsdiensten darf 24 Monate nicht überschreiten. Anbieter von öffentlich
zugänglichen Telekommunikationsdiensten sind verpflichtet, einem Teilnehmer zu ermöglichen, einen Vertrag
mit einer Höchstlaufzeit von zwölf Monaten abzuschließen.

§ 44 Anspruch auf Schadensersatz und Unterlassung

(1) Ein Unternehmen, das gegen dieses Gesetz, eine auf Grund dieses Gesetzes erlassene Rechtsverordnung,
eine auf Grund dieses Gesetzes in einer Zuteilung auferlegte Verpflichtung oder eine Verfügung der
Bundesnetzagentur verstößt, ist dem Betroffenen zur Beseitigung und bei Wiederholungsgefahr zur Unterlassung
verpflichtet. Der Anspruch besteht bereits dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht. Betroffen ist, wer als
Endverbraucher oder Wettbewerber durch den Verstoß beeinträchtigt ist. Fällt dem Unternehmen Vorsatz oder
Fahrlässigkeit zur Last, ist es einem Endverbraucher oder einem Wettbewerber auch zum Ersatz des Schadens
verpflichtet, der ihm aus dem Verstoß entstanden ist. Geldschulden nach Satz 4 hat das Unternehmen ab Eintritt
des Schadens zu verzinsen. Die §§ 288 und 289 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs finden entsprechende
Anwendung.

(2) Wer in anderer Weise als durch Verwendung oder Empfehlung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen gegen
Vorschriften dieses Gesetzes oder Vorschriften einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung
verstößt, die dem Schutz der Verbraucher dienen, kann im Interesse des Verbraucherschutzes von den
in § 3 des Unterlassungsklagengesetzes genannten Stellen in Anspruch genommen werden. Werden die
Zuwiderhandlungen in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder einem Beauftragten begangen,
so ist der Unterlassungsanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebes begründet. Im Übrigen bleibt das
Unterlassungsklagengesetz unberührt.

§ 44a Haftung

Soweit eine Verpflichtung des Anbieters von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten zum Ersatz
eines Vermögensschadens gegenüber einem Endnutzer besteht und nicht auf Vorsatz beruht, ist die Haftung
auf höchstens 12 500 Euro je Endnutzer begrenzt. Entsteht die Schadenersatzpflicht durch eine einheitliche
Handlung oder ein einheitliches Schaden verursachendes Ereignis gegenüber mehreren Endnutzern und beruht
dies nicht auf Vorsatz, so ist die Schadenersatzpflicht unbeschadet der Begrenzung in Satz 1 in der Summe
auf höchstens 10 Millionen Euro begrenzt. Übersteigen die Entschädigungen, die mehreren Geschädigten auf
Grund desselben Ereignisses zu leisten sind, die Höchstgrenze, so wird der Schadenersatz in dem Verhältnis
gekürzt, in dem die Summe aller Schadenersatzansprüche zur Höchstgrenze steht. Die Haftungsbegrenzung
nach den Sätzen 1 bis 3 gilt nicht für Ansprüche auf Ersatz des Schadens, der durch den Verzug der Zahlung von
Schadenersatz entsteht. Abweichend von den Sätzen 1 bis 3 kann die Höhe der Haftung gegenüber Endnutzern,
die keine Verbraucher sind, durch einzelvertragliche Vereinbarung geregelt werden.

§ 45 Berücksichtigung der Interessen behinderter Endnutzer

(1) Die Interessen behinderter Endnutzer sind von den Anbietern öffentlich zugänglicher
Telekommunikationsdienste bei der Planung und Erbringung der Dienste zu berücksichtigen. Es ist ein Zugang zu
ermöglichen, der dem Zugang gleichwertig ist, über den die Mehrheit der Endnutzer verfügt. Gleiches gilt für die
Auswahl an Unternehmen und Diensten.

(2) Nach Anhörung der betroffenen Verbände und der Unternehmen kann die Bundesnetzagentur den
allgemeinen Bedarf nach Absatz 1 feststellen, der sich aus den Bedürfnissen der behinderten Endnutzer ergibt.
Zur Sicherstellung des Dienstes sowie der Dienstemerkmale ist die Bundesnetzagentur befugt, den Unternehmen
Verpflichtungen aufzuerlegen. Die Bundesnetzagentur kann von solchen Verpflichtungen absehen, wenn eine
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Anhörung der betroffenen Kreise ergibt, dass diese Dienstemerkmale oder vergleichbare Dienste als weithin
verfügbar erachtet werden.

(3) Die Anbieter öffentlich zugänglicher Telefondienste stellen Vermittlungsdienste für gehörlose und
hörgeschädigte Endnutzer zu einem erschwinglichen Preis unter Berücksichtigung ihrer besonderen Bedürfnisse
bereit. Die Bundesnetzagentur ermittelt den Bedarf für diese Vermittlungsdienste unter Beteiligung der
betroffenen Verbände und der Unternehmen. Soweit Unternehmen keinen bedarfsgerechten Vermittlungsdienst
bereitstellen, beauftragt die Bundesnetzagentur einen Leistungserbringer mit der Bereitstellung eines
Vermittlungsdienstes zu einem erschwinglichen Preis. Die mit dieser Bereitstellung nicht durch die vom Nutzer zu
zahlenden Entgelte gedeckten Kosten tragen die Unternehmen, die keinen bedarfsgerechten Vermittlungsdienst
bereitstellen. Der jeweils von einem Unternehmen zu tragende Anteil an diesen Kosten bemisst sich nach
dem Verhältnis des Anteils der vom jeweiligen Unternehmen erbrachten abgehenden Verbindungen zum
Gesamtvolumen der von allen zahlungspflichtigen Unternehmen erbrachten abgehenden Verbindungen und
wird von der Bundesnetzagentur festgesetzt. Die Zahlungspflicht entfällt für Unternehmen, die weniger als
0,5 Prozent des Gesamtvolumens der abgehenden Verbindungen erbracht haben; der auf diese Unternehmen
entfallende Teil der Kosten wird von den übrigen Unternehmen nach Maßgabe des Satzes 5 getragen. Die
Bundesnetzagentur legt die Einzelheiten des Verfahrens durch Verfügung fest.

§ 45a Nutzung von Grundstücken

(1) Ein Anbieter von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten, der einen Zugang zu einem
öffentlichen Telekommunikationsnetz anbietet, darf den Vertrag mit dem Teilnehmer ohne Einhaltung einer
Frist kündigen, wenn der Teilnehmer auf Verlangen des Anbieters nicht innerhalb eines Monats den Antrag des
dinglich Berechtigten auf Abschluss eines Vertrags zu einer Nutzung des Grundstücks nach der Anlage zu diesem
Gesetz (Nutzungsvertrag) vorlegt oder der dinglich Berechtigte den Nutzungsvertrag kündigt.

(2) Sind der Antrag fristgerecht vorgelegt und ein früherer Nutzungsvertrag nicht gekündigt worden, darf der
Teilnehmer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der Anbieter von öffentlich zugänglichen
Telekommunikationsdiensten den Antrag des Eigentümers auf Abschluss eines Nutzungsvertrags diesem
gegenüber nicht innerhalb eines Monats durch Übersendung des von ihm unterschriebenen Vertrags annimmt.

(3) Sofern der Eigentümer keinen weiteren Nutzungsvertrag geschlossen hat und eine Mitbenutzung vorhandener
Leitungen und Vorrichtungen des Anbieters von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten durch
einen weiteren Anbieter nicht die vertragsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Anbieters gefährdet oder
beeinträchtigt, hat der aus dem Nutzungsvertrag berechtigte Anbieter einem anderen Anbieter auf Verlangen
die Mitbenutzung der auf dem Grundstück und in den darauf befindlichen Gebäuden verlegten Leitungen und
angebrachten Vorrichtungen des Anbieters zu gewähren. Der Anbieter darf für die Mitbenutzung ein Entgelt
erheben, das sich an den Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung orientiert.

(4) Geht das Eigentum des Grundstücks auf einen Dritten über, gilt § 566 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
entsprechend.

§ 45b Entstörungsdienst

Der Teilnehmer kann von einem Anbieter eines öffentlich zugänglichen Telefondienstes verlangen, dass dieser
einer Störung unverzüglich, auch nachts und an Sonn- und Feiertagen, nachgeht, wenn der Anbieter von
öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten über beträchtliche Marktmacht verfügt.

§ 45c Normgerechte technische Dienstleistung

(1) Der Anbieter von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten ist gegenüber dem Teilnehmer
verpflichtet, die nach Artikel 17 Absatz 4 der Richtlinie 2002/21/EG verbindlich geltenden Normen für und die
technischen Anforderungen an die Bereitstellung von Telekommunikation für Endnutzer einzuhalten.

(2) Die Bundesnetzagentur soll auf die verbindlichen Normen und technischen Anforderungen in
Veröffentlichungen hinweisen.

§ 45d Netzzugang

(1) Der Zugang zu öffentlichen Telekommunikationsnetzen an festen Standorten ist an einer mit dem Teilnehmer
zu vereinbarenden, geeigneten Stelle zu installieren.
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(2) Der Teilnehmer kann von dem Anbieter öffentlich zugänglicher Telefondienste und von dem Anbieter des
Anschlusses an das öffentliche Telekommunikationsnetz verlangen, dass die Nutzung seines Netzzugangs für
bestimmte Rufnummernbereiche im Sinne von § 3 Nummer 18a unentgeltlich netzseitig gesperrt wird, soweit
dies technisch möglich ist. Die Freischaltung der gesperrten Rufnummernbereiche kann kostenpflichtig sein.

(3) Der Teilnehmer kann von dem Anbieter öffentlich zugänglicher Mobilfunkdienste und von dem Anbieter des
Anschlusses an das öffentliche Mobilfunknetz verlangen, dass die Identifizierung seines Mobilfunkanschlusses
zur Inanspruchnahme und Abrechnung einer neben der Verbindung erbrachten Leistung unentgeltlich netzseitig
gesperrt wird.

Fußnote

(+++ § 45d Abs. 2: Gem. Art. 5 Abs. 2 Satz 2 G v. 3.5.2012 I 958 (1717) mit dem Inkrafttreten einer
Rechtsverordnung nach § 45n Abs. 1 iVm Abs. 6 Nr. 1 (F. ab 3.5.2012) nicht mehr anzuwenden +++)
(+++ § 45d Abs. 3: Gem. Art. 5 Abs. 2 Satz 2 G v. 3.5.2012 I 958 (1717) mit dem Inkrafttreten einer
Rechtsverordnung nach § 45n Abs. 1 iVm Abs. 6 Nr. 2 (F. ab 3.5.2012) nicht mehr anzuwenden +++)

§ 45e Anspruch auf Einzelverbindungsnachweis

(1) Der Teilnehmer kann von dem Anbieter von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft eine nach Einzelverbindungen aufgeschlüsselte Rechnung
(Einzelverbindungsnachweis) verlangen, die zumindest die Angaben enthält, die für eine Nachprüfung der
Teilbeträge der Rechnung erforderlich sind. Dies gilt nicht, soweit technische Hindernisse der Erteilung von
Einzelverbindungsnachweisen entgegenstehen oder wegen der Art der Leistung eine Rechnung grundsätzlich
nicht erteilt wird. Die Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten bleiben unberührt.

(2) Die Einzelheiten darüber, welche Angaben in der Regel mindestens für einen Einzelverbindungsnachweis
nach Absatz 1 Satz 1 erforderlich und in welcher Form diese Angaben jeweils mindestens zu erteilen sind,
kann die Bundesnetzagentur durch Verfügung im Amtsblatt festlegen. Der Teilnehmer kann einen auf diese
Festlegungen beschränkten Einzelverbindungsnachweis verlangen, für den kein Entgelt erhoben werden darf.

§ 45f Vorausbezahlte Leistung

Der Teilnehmer muss die Möglichkeit haben, auf Vorauszahlungsbasis Zugang zum öffentlichen
Telekommunikationsnetz zu erhalten oder öffentlich zugängliche Telefondienste in Anspruch nehmen zu können.
Die Einzelheiten kann die Bundesnetzagentur durch Verfügung im Amtsblatt festlegen. Für den Fall, dass
eine entsprechende Leistung nicht angeboten wird, schreibt die Bundesnetzagentur die Leistung aus. Für das
Verfahren gilt § 81 Abs. 2, 4 und 5 entsprechend.

§ 45g Verbindungspreisberechnung

(1) Bei der Abrechnung ist der Anbieter von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten verpflichtet,
1.   die Dauer und den Zeitpunkt zeitabhängig tarifierter Verbindungen von öffentlich zugänglichen

Telekommunikationsdiensten unter regelmäßiger Abgleichung mit einem amtlichen Zeitnormal zu ermitteln,
 

2.   die für die Tarifierung relevanten Entfernungszonen zu ermitteln,
 

3.   die übertragene Datenmenge bei volumenabhängig tarifierten Verbindungen von öffentlich zugänglichen
Telekommunikationsdiensten nach einem nach Absatz 3 vorgegebenen Verfahren zu ermitteln und
 

4.   die Systeme, Verfahren und technischen Einrichtungen, mit denen auf der Grundlage der ermittelten
Verbindungsdaten die Entgeltforderungen berechnet werden, einer regelmäßigen Kontrolle auf
Abrechnungsgenauigkeit und Übereinstimmung mit den vertraglich vereinbarten Entgelten zu unterziehen.
 

(2) Die Voraussetzungen nach Absatz 1 Nr. 1, 2 und 3 sowie Abrechnungsgenauigkeit und Entgeltrichtigkeit der
Datenverarbeitungseinrichtungen nach Absatz 1 Nr. 4 sind durch ein Qualitätssicherungssystem sicherzustellen
oder einmal jährlich durch öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige oder vergleichbare Stellen
überprüfen zu lassen. Zum Nachweis der Einhaltung dieser Bestimmung ist der Bundesnetzagentur die
Prüfbescheinigung einer akkreditierten Zertifizierungsstelle für Qualitätssicherungssysteme oder das
Prüfergebnis eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen vorzulegen.
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(3) Die Bundesnetzagentur legt im Benehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
Anforderungen an die Systeme und Verfahren zur Ermittlung des Entgelts volumenabhängig tarifierter
Verbindungen nach Absatz 1 Nr. 2, 3 und 4 nach Anhörung der betroffenen Unternehmen, Fachkreise und
Verbraucherverbände durch Verfügung im Amtsblatt fest.

§ 45h Rechnungsinhalt, Teilzahlungen

(1) Soweit ein Anbieter von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten dem Teilnehmer eine
Rechnung stellt, die auch Entgelte für Leistungen Dritter ausweist, muss die Rechnung des Anbieters in einer
hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form Folgendes enthalten:
1.   die konkrete Bezeichnung der in Rechnung gestellten Leistungen,

 

2.   die Namen und ladungsfähigen Anschriften beteiligter Anbieter von Netzdienstleistungen,
 

3.   einen Hinweis auf den Informationsanspruch des Teilnehmers nach § 45p,
 

4.   die kostenfreien Kundendiensttelefonnummern der Anbieter von Netzdienstleistungen und des
rechnungsstellenden Anbieters, unter denen der Teilnehmer die Informationen nach § 45p erlangen kann,
 

5.   die Gesamthöhe der auf jeden Anbieter entfallenden Entgelte.
 

§ 45e bleibt unberührt. Zahlt der Teilnehmer den Gesamtbetrag der Rechnung an den rechnungsstellenden
Anbieter, so befreit ihn diese Zahlung von der Zahlungsverpflichtung auch gegenüber den anderen auf der
Rechnung aufgeführten Anbietern.

(2) Hat der Teilnehmer vor oder bei der Zahlung nichts Anderes bestimmt, so sind Teilzahlungen des Teilnehmers
an den rechnungsstellenden Anbieter auf die in der Rechnung ausgewiesenen Forderungen nach ihrem Anteil an
der Gesamtforderung der Rechnung zu verrechnen.

(3) Das rechnungsstellende Unternehmen muss den Rechnungsempfänger in der Rechnung darauf hinweisen,
dass dieser berechtigt ist, begründete Einwendungen gegen einzelne in der Rechnung gestellte Forderungen zu
erheben.

(4) Leistungen anderer beteiligter Anbieter von Netzdienstleistungen oder Diensteanbieter, die über den
Anschluss eines Teilnehmernetzbetreibers von einem Endnutzer in Anspruch genommen werden, gelten
für Zwecke der Umsatzsteuer als vom Teilnehmernetzbetreiber in eigenem Namen und für Rechnung des
beteiligten Anbieters von Netzdienstleistungen oder Diensteanbieters an den Endnutzer erbracht; dies gilt
entsprechend für Leistungen anderer beteiligter Anbieter von Netzdienstleistungen oder Diensteanbieter
gegenüber einem beteiligten Anbieter von Netzdienstleistungen, der über diese Leistungen in eigenem Namen
und für fremde Rechnung gegenüber dem Teilnehmernetzbetreiber oder einem weiteren beteiligten Anbieter von
Netzdienstleistungen abrechnet.

(5) Die Einzelheiten darüber, welche Angaben nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 auf der Rechnung mindestens für
einen transparenten und nachvollziehbaren Hinweis auf den Informationsanspruch des Teilnehmers nach § 45p
erforderlich sind, kann die Bundesnetzagentur durch Verfügung im Amtsblatt festlegen.

§ 45i Beanstandungen

(1) Der Teilnehmer kann eine ihm von dem Anbieter von Telekommunikationsdiensten erteilte Abrechnung
innerhalb einer Frist von mindestens acht Wochen nach Zugang der Rechnung beanstanden. Im Falle der
Beanstandung hat der Anbieter das in Rechnung gestellte Verbindungsaufkommen unter Wahrung der
datenschutzrechtlichen Belange etwaiger weiterer Nutzer des Anschlusses als Entgeltnachweis nach den
einzelnen Verbindungsdaten aufzuschlüsseln und eine technische Prüfung durchzuführen, es sei denn, die
Beanstandung ist nachweislich nicht auf einen technischen Mangel zurückzuführen. Der Teilnehmer kann
innerhalb der Beanstandungsfrist verlangen, dass ihm der Entgeltnachweis und die Ergebnisse der technischen
Prüfung vorgelegt werden. Erfolgt eine nach Satz 3 verlangte Vorlage nicht binnen acht Wochen nach einer
Beanstandung, erlöschen bis dahin entstandene Ansprüche aus Verzug; die mit der Abrechnung geltend
gemachte Forderung wird mit der nach Satz 3 verlangten Vorlage fällig. Die Bundesnetzagentur veröffentlicht,
welche Verfahren zur Durchführung der technischen Prüfung geeignet sind.

(2) Soweit aus technischen Gründen keine Verkehrsdaten gespeichert oder für den Fall, dass keine
Beanstandungen erhoben wurden, gespeicherte Daten nach Verstreichen der in Absatz 1 Satz 1 geregelten
oder mit dem Anbieter vereinbarten Frist oder auf Grund rechtlicher Verpflichtungen gelöscht worden sind, trifft
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den Anbieter weder eine Nachweispflicht für die erbrachten Verbindungsleistungen noch die Auskunftspflicht
nach Absatz 1 für die Einzelverbindungen. Satz 1 gilt entsprechend, soweit der Teilnehmer nach einem
deutlich erkennbaren Hinweis auf die Folgen nach Satz 1 verlangt hat, dass Verkehrsdaten gelöscht oder nicht
gespeichert werden.

(3) Dem Anbieter von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten obliegt der Nachweis, dass er
den Telekommunikationsdienst oder den Zugang zum Telekommunikationsnetz bis zu dem Übergabepunkt,
an dem dem Teilnehmer der Netzzugang bereitgestellt wird, technisch fehlerfrei erbracht hat. Ergibt die
technische Prüfung nach Absatz 1 Mängel, die sich auf die Berechnung des beanstandeten Entgelts zu Lasten
des Teilnehmers ausgewirkt haben können, oder wird die technische Prüfung später als zwei Monate nach der
Beanstandung durch den Teilnehmer abgeschlossen, wird widerleglich vermutet, dass das in Rechnung gestellte
Verbindungsaufkommen des jeweiligen Anbieters von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten
unrichtig ermittelt ist.

(4) Soweit der Teilnehmer nachweist, dass ihm die Inanspruchnahme von Leistungen des Anbieters nicht
zugerechnet werden kann, hat der Anbieter keinen Anspruch auf Entgelt gegen den Teilnehmer. Der Anspruch
entfällt auch, soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass Dritte durch unbefugte Veränderungen an
öffentlichen Telekommunikationsnetzen das in Rechnung gestellte Verbindungsentgelt beeinflusst haben.

§ 45j Entgeltpflicht bei unrichtiger Ermittlung des Verbindungsaufkommens

(1) Kann im Falle des § 45i Abs. 3 Satz 2 das tatsächliche Verbindungsaufkommen nicht festgestellt werden,
hat der Anbieter von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten gegen den Teilnehmer Anspruch
auf den Betrag, den der Teilnehmer in den vorangegangenen sechs Abrechnungszeiträumen durchschnittlich
als Entgelt für einen entsprechenden Zeitraum zu entrichten hatte. Dies gilt nicht, wenn der Teilnehmer
nachweist, dass er in dem Abrechnungszeitraum den Netzzugang nicht oder in geringerem Umfang als nach
der Durchschnittsberechnung genutzt hat. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn nach den Umständen
erhebliche Zweifel bleiben, ob dem Teilnehmer die Inanspruchnahme von Leistungen des Anbieters zugerechnet
werden kann.

(2) Soweit in der Geschäftsbeziehung zwischen Anbieter und Teilnehmer weniger als sechs
Abrechnungszeiträume unbeanstandet geblieben sind, wird die Durchschnittsberechnung nach Absatz 1 auf die
verbleibenden Abrechnungszeiträume gestützt. Bestand in den entsprechenden Abrechnungszeiträumen eines
Vorjahres bei vergleichbaren Umständen durchschnittlich eine niedrigere Entgeltforderung, tritt dieser Betrag an
die Stelle des nach Satz 1 berechneten Durchschnittsbetrags.

(3) Fordert der Anbieter ein Entgelt auf der Grundlage einer Durchschnittsberechnung, so gilt das von dem
Teilnehmer auf die beanstandete Forderung zu viel gezahlte Entgelt spätestens zwei Monate nach der
Beanstandung als fällig.

§ 45k Sperre

(1) Der Anbieter öffentlich zugänglicher Telefondienste darf zu erbringende Leistungen an einen Teilnehmer
unbeschadet anderer gesetzlicher Vorschriften nur nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5 und nach § 45o Satz 3
ganz oder teilweise verweigern (Sperre). § 108 Abs. 1 bleibt unberührt.

(2) Wegen Zahlungsverzugs darf der Anbieter eine Sperre durchführen, wenn der Teilnehmer nach Abzug
etwaiger Anzahlungen mit Zahlungsverpflichtungen von mindestens 75 Euro in Verzug ist und der Anbieter die
Sperre mindestens zwei Wochen zuvor schriftlich angedroht und dabei auf die Möglichkeit des Teilnehmers,
Rechtsschutz vor den Gerichten zu suchen, hingewiesen hat. Bei der Berechnung der Höhe des Betrags nach
Satz 1 bleiben nicht titulierte Forderungen, die der Teilnehmer form- und fristgerecht und schlüssig begründet
beanstandet hat, außer Betracht. Ebenso bleiben nicht titulierte bestrittene Forderungen Dritter im Sinne des §
45h Absatz 1 Satz 1 außer Betracht. Dies gilt auch dann, wenn diese Forderungen abgetreten worden sind. Die
Bestimmungen der Sätze 2 bis 4 gelten nicht, wenn der Anbieter den Teilnehmer zuvor zur vorläufigen Zahlung
eines Durchschnittsbetrags nach § 45j aufgefordert und der Teilnehmer diesen nicht binnen zwei Wochen gezahlt
hat.

(3) Der Anbieter darf seine Leistung einstellen, sobald die Kündigung des Vertragsverhältnisses wirksam wird.

(4) Der Anbieter darf eine Sperre durchführen, wenn wegen einer im Vergleich zu den vorangegangenen
sechs Abrechnungszeiträumen besonderen Steigerung des Verbindungsaufkommens auch die Höhe der
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Entgeltforderung des Anbieters in besonderem Maße ansteigt und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
der Teilnehmer diese Entgeltforderung beanstanden wird.

(5) Die Sperre ist, soweit technisch möglich und dem Anlass nach sinnvoll, auf bestimmte Leistungen zu
beschränken. Sie darf nur aufrechterhalten werden, solange der Grund für die Sperre fortbesteht. Eine auch
ankommende Telekommunikationsverbindung erfassende Vollsperrung des Netzzugangs darf frühestens eine
Woche nach Sperrung abgehender Telekommunikationsverbindungen erfolgen.

§ 45l Dauerschuldverhältnisse bei Kurzwahldiensten

(1) Der Teilnehmer kann von dem Anbieter einer Dienstleistung, die zusätzlich zu einem öffentlich zugänglichen
Telekommunikationsdienst erbracht wird, einen kostenlosen Hinweis verlangen, sobald dessen Entgeltansprüche
aus Dauerschuldverhältnissen für Kurzwahldienste im jeweiligen Kalendermonat eine Summe von 20
Euro überschreiten. Der Anbieter ist nur zur unverzüglichen Absendung des Hinweises verpflichtet. Für
Kalendermonate, vor deren Beginn der Teilnehmer einen Hinweis nach Satz 1 verlangt hat und in denen der
Hinweis unterblieben ist, kann der Anbieter nach Satz 1 den 20 Euro überschreitenden Betrag nicht verlangen.

(2) Der Teilnehmer kann ein Dauerschuldverhältnis für Kurzwahldienste zum Ende eines Abrechnungszeitraumes
mit einer Frist von einer Woche gegenüber dem Anbieter kündigen. Der Abrechnungszeitraum darf die Dauer
eines Monats nicht überschreiten. Abweichend von Satz 1 kann der Teilnehmer ein Dauerschuldverhältnis für
Kurzwahldienste, das ereignisbasiert ist, jederzeit und ohne Einhaltung einer Frist gegenüber dem Anbieter
kündigen.

(3) Vor dem Abschluss von Dauerschuldverhältnissen für Kurzwahldienste, bei denen für die Entgeltansprüche
des Anbieters jeweils der Eingang elektronischer Nachrichten beim Teilnehmer maßgeblich ist, hat der Anbieter
dem Teilnehmer eine deutliche Information über die wesentlichen Vertragsbestandteile anzubieten. Zu den
wesentlichen Vertragsbestandteilen gehören insbesondere der zu zahlende Preis einschließlich Steuern und
Abgaben je eingehender Kurzwahlsendung, der Abrechnungszeitraum, die Höchstzahl der eingehenden
Kurzwahlsendungen im Abrechnungszeitraum, sofern diese Angaben nach Art der Leistung möglich sind,
das jederzeitige Kündigungsrecht sowie die notwendigen praktischen Schritte für eine Kündigung. Ein
Dauerschuldverhältnis für Kurzwahldienste entsteht nicht, wenn der Teilnehmer den Erhalt der Informationen
nach Satz 1 nicht bestätigt; dennoch geleistete Zahlungen des Teilnehmers an den Anbieter sind zurückzuzahlen.

§ 45m Aufnahme in öffentliche Teilnehmerverzeichnisse

(1) Der Teilnehmer kann von seinem Anbieter eines öffentlichen Telefondienstes jederzeit verlangen, mit
seiner Rufnummer, seinem Namen, seinem Vornamen und seiner Anschrift in ein allgemein zugängliches, nicht
notwendig anbietereigenes Teilnehmerverzeichnis unentgeltlich eingetragen zu werden oder seinen Eintrag
wieder löschen zu lassen. Einen unrichtigen Eintrag hat der Anbieter zu berichtigen. Der Teilnehmer kann
weiterhin jederzeit verlangen, dass Mitbenutzer seines Zugangs mit Namen und Vornamen eingetragen werden,
soweit Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten nicht entgegenstehen; für diesen Eintrag darf
ein Entgelt erhoben werden.

(2) Die Ansprüche nach Absatz 1 stehen auch Wiederverkäufern von Sprachkommunikationsdienstleistungen für
deren Teilnehmer zu.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für die Aufnahme in Verzeichnisse für Auskunftsdienste.

§ 45n Transparenz, Veröffentlichung von Informationen und zusätzliche
Dienstemerkmale zur Kostenkontrolle

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium des Innern, dem Bundesministerium der Justiz und dem Bundesministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundestages
Rahmenvorschriften zur Förderung der Transparenz, Veröffentlichung von Informationen und zusätzlicher
Dienstemerkmale zur Kostenkontrolle auf dem Telekommunikationsmarkt zu erlassen.

(2) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 können Anbieter von öffentlichen Telekommunikationsnetzen und
Anbieter öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste verpflichtet werden, transparente, vergleichbare,
ausreichende und aktuelle Informationen zu veröffentlichen:
1.   über geltende Preise und Tarife,
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2.   über die bei Vertragskündigung anfallenden Gebühren,
 

3.   über Standardbedingungen für den Zugang zu den von ihnen für Endnutzer und Verbraucher bereitgestellten
Diensten und deren Nutzung und
 

4.   über die Dienstqualität sowie über die zur Gewährleistung der Gleichwertigkeit beim Zugang für behinderte
Endnutzer getroffenen Maßnahmen.
 

(3) Im Rahmen des Absatzes 2 Nummer 3 können Anbieter von öffentlichen Telekommunikationsnetzen und
Anbieter öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste verpflichtet werden, Folgendes zu veröffentlichen:
1.   den Namen und die ladungsfähige Anschrift, bei juristischen Personen auch die Rechtsform, den Sitz und das

zuständige Registergericht,
 

2.   den Umfang der angebotenen Dienste,
 

3.   Einzelheiten zu den Preisen der angebotenen Dienste, Dienstemerkmalen und Wartungsdiensten
einschließlich etwaiger besonderer Preise für bestimmte Endnutzergruppen sowie Kosten für
Endeinrichtungen,
 

4.   Einzelheiten zu ihren Entschädigungs- und Erstattungsregelungen und deren Handhabung,
 

5.   ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die von ihnen angebotenen Mindestvertragslaufzeiten, die
Voraussetzungen für einen Anbieterwechsel nach § 46, Kündigungsbedingungen sowie Verfahren und direkte
Entgelte im Zusammenhang mit der Übertragung von Rufnummern oder anderen Kennungen,
 

6.   allgemeine und anbieterbezogene Informationen über die Verfahren zur Streitbeilegung und
 

7.   Informationen über grundlegende Rechte der Endnutzer von Telekommunikationsdiensten, insbesondere
a)   zu Einzelverbindungsnachweisen,

 

b)   zu beschränkten und für den Endnutzer kostenlosen Sperren abgehender Verbindungen oder von
Kurzwahl-Datendiensten oder, soweit technisch möglich, anderer Arten ähnlicher Anwendungen,
 

c)   zur Nutzung öffentlicher Telekommunikationsnetze gegen Vorauszahlung,
 

d)   zur Verteilung der Kosten für einen Netzanschluss auf einen längeren Zeitraum,
 

e)   zu den Folgen von Zahlungsverzug für mögliche Sperren und
 

f)   zu den Dienstemerkmalen Tonwahl- und Mehrfrequenzwahlverfahren und Anzeige der Rufnummer des
Anrufers.
 

 

(4) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 können Anbieter von öffentlichen Telekommunikationsnetzen und
Anbieter öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste unter anderem verpflichtet werden,
1.   bei Nummern oder Diensten, für die eine besondere Preisgestaltung gilt, den Teilnehmern die dafür

geltenden Tarife anzugeben; für einzelne Kategorien von Diensten kann verlangt werden, diese
Informationen unmittelbar vor Herstellung der Verbindung bereitzustellen,
 

2.   die Teilnehmer über jede Änderung des Zugangs zu Notdiensten oder der Angaben zum Anruferstandort bei
dem Dienst, bei dem sie angemeldet sind, zu informieren,
 

3.   die Teilnehmer über jede Änderung der Einschränkungen im Hinblick auf den Zugang zu und die Nutzung
von Diensten und Anwendungen zu informieren,
 

4.   Informationen bereitzustellen über alle vom Betreiber zur Messung und Kontrolle des Datenverkehrs
eingerichteten Verfahren, um eine Kapazitätsauslastung oder Überlastung einer Netzverbindung zu
vermeiden, und über die möglichen Auswirkungen dieser Verfahren auf die Dienstqualität,
 

5.   nach Artikel 12 der Richtlinie 2002/58/EG die Teilnehmer über ihr Recht auf eine Entscheidung über
Aufnahme oder Nichtaufnahme ihrer personenbezogenen Daten in ein Teilnehmerverzeichnis und über die
Art der betreffenden Daten zu informieren sowie
 

6.   behinderte Teilnehmer regelmäßig über Einzelheiten der für sie bestimmten Produkte und Dienste zu
informieren.
 

Falls dies als zweckdienlich erachtet wird, können in der Verordnung auch Verfahren zur Selbst- oder
Koregulierung vorgesehen werden.
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(5) Die Informationen sind in klarer, verständlicher und leicht zugänglicher Form zu veröffentlichen. In der
Rechtsverordnung nach Absatz 1 können hinsichtlich Ort und Form der Veröffentlichung weitere Anforderungen
festgelegt werden.

(6) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 können Anbieter öffentlich zugänglicher Telefondienste und Anbieter
öffentlicher Telekommunikationsnetze verpflichtet werden,
1.   eine Einrichtung anzubieten, mit der der Teilnehmer auf Antrag bei den Anbietern abgehende Verbindungen

oder Kurzwahl-Datendienste oder andere Arten ähnlicher Anwendungen oder bestimmte Arten von
Nummern kostenlos sperren lassen kann,
 

2.   eine Einrichtung anzubieten, mit der der Teilnehmer bei seinem Anbieter die Identifizierung eines
Mobilfunkanschlusses zur Inanspruchnahme und Abrechnung einer neben der Verbindung erbrachten
Leistung unentgeltlich netzseitig sperren lassen kann,
 

3.   Verbrauchern einen Anschluss an das öffentliche Telekommunikationsnetz auf der Grundlage zeitlich
gestreckter Zahlungen zu gewähren,
 

4.   eine Einrichtung anzubieten, mit der der Teilnehmer vom Anbieter Informationen über etwaige
preisgünstigere alternative Tarife des jeweiligen Unternehmens anfordern kann, oder
 

5.   eine geeignete Einrichtung anzubieten, um die Kosten öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste
zu kontrollieren, einschließlich unentgeltlicher Warnhinweise für die Verbraucher bei anormalem oder
übermäßigem Verbraucherverhalten, die sich an Artikel 6a Absatz 1 bis 3 der Verordnung (EG) Nr.
717/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2007 über das Roaming in öffentlichen
Mobilfunknetzen in der Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 2002/21/EG (ABl. L 171 vom
29.6.2007, S. 32), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 544/2009 (ABl. L 167 vom 29.6.2009, S. 12)
geändert worden ist, orientiert.
 

Eine Verpflichtung zum Angebot der zusätzlichen Dienstemerkmale nach Satz 1 kommt nach Berücksichtigung
der Ansichten der Betroffenen nicht in Betracht, wenn bereits in ausreichendem Umfang Zugang zu diesen
Dienstemerkmalen besteht.

(7) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann die Ermächtigung nach Absatz 1 durch
Rechtsverordnung an die Bundesnetzagentur übertragen. Eine Rechtsverordnung der Bundesnetzagentur
bedarf des Einvernehmens mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, dem Bundesministerium
des Innern, dem Bundesministerium der Justiz, dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz und dem Bundestag.

(8) Die Bundesnetzagentur kann in ihrem Amtsblatt oder auf ihrer Internetseite jegliche Information
veröffentlichen, die für Endnutzer Bedeutung haben kann. Sonstige Rechtsvorschriften, namentlich zum
Schutz personenbezogener Daten und zum Presserecht, bleiben unberührt. Die Bundesnetzagentur kann
zur Bereitstellung von vergleichbaren Informationen nach Absatz 1 interaktive Führer oder ähnliche
Techniken selbst oder über Dritte bereitstellen, wenn diese auf dem Markt nicht kostenlos oder zu einem
angemessenen Preis zur Verfügung stehen. Zur Bereitstellung nach Satz 3 ist die Nutzung der von Anbietern
von Telekommunikationsnetzen und von Anbietern öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste
veröffentlichten Informationen für die Bundesnetzagentur oder für Dritte kostenlos.

§ 45o Rufnummernmissbrauch

Wer Rufnummern in seinem Telekommunikationsnetz einrichtet, hat den Zuteilungsnehmer schriftlich darauf
hinzuweisen, dass die Übersendung und Übermittlung von Informationen, Sachen oder sonstige Leistungen
unter bestimmten Umständen gesetzlich verboten ist. Hat er gesicherte Kenntnis davon, dass eine in seinem
Telekommunikationsnetz eingerichtete Rufnummer unter Verstoß gegen Satz 1 genutzt wird, ist er verpflichtet,
unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind, eine Wiederholung zu verhindern. Bei wiederholten
oder schwerwiegenden Verstößen gegen gesetzliche Verbote ist der Anbieter nach erfolgloser Abmahnung unter
kurzer Fristsetzung verpflichtet, die Rufnummer zu sperren.

§ 45p Auskunftsanspruch über zusätzliche Leistungen

(1) Stellt der Anbieter von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten dem Teilnehmer eine Rechnung,
die auch Entgelte für Leistungen Dritter ausweist, so muss er dem Teilnehmer auf Verlangen unverzüglich
kostenfrei folgende Informationen zur Verfügung stellen:
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1.   die Namen und ladungsfähigen Anschriften der Dritten,
 

2.   bei Diensteanbietern mit Sitz im Ausland zusätzlich die ladungsfähige Anschrift eines allgemeinen
Zustellungsbevollmächtigten im Inland.
 

Die gleiche Verpflichtung trifft auch den beteiligten Anbieter von Netzdienstleistungen.

(2) Der verantwortliche Anbieter einer neben der Verbindung erbrachten Leistung muss auf Verlangen
des Teilnehmers diesen über den Grund und Gegenstand des Entgeltanspruchs, der nicht ausschließlich
Gegenleistung einer Verbindungsleistung ist, insbesondere über die Art der erbrachten Leistung, unterrichten.

§ 46 Anbieterwechsel und Umzug

(1) Die Anbieter von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten und die Betreiber öffentlicher
Telekommunikationsnetze müssen bei einem Anbieterwechsel sicherstellen, dass die Leistung des abgebenden
Unternehmens gegenüber dem Teilnehmer nicht unterbrochen wird, bevor die vertraglichen und technischen
Voraussetzungen für einen Anbieterwechsel vorliegen, es sei denn, der Teilnehmer verlangt dieses. Bei einem
Anbieterwechsel darf der Dienst des Teilnehmers nicht länger als einen Kalendertag unterbrochen werden.
Schlägt der Wechsel innerhalb dieser Frist fehl, gilt Satz 1 entsprechend.

(2) Das abgebende Unternehmen hat ab Beendigung der vertraglich vereinbarten Leistung bis zum Ende der
Leistungspflicht nach Absatz 1 Satz 1 gegenüber dem Teilnehmer einen Anspruch auf Entgeltzahlung. Die Höhe
des Entgelts richtet sich nach den ursprünglich vereinbarten Vertragsbedingungen mit der Maßgabe, dass sich
die vereinbarten Anschlussentgelte um 50 Prozent reduzieren, es sei denn, das abgebende Unternehmen weist
nach, dass der Teilnehmer das Scheitern des Anbieterwechsels zu vertreten hat. Das abgebende Unternehmen
hat im Fall des Absatzes 1 Satz 1 gegenüber dem Teilnehmer eine taggenaue Abrechnung vorzunehmen. Der
Anspruch des aufnehmenden Unternehmens auf Entgeltzahlung gegenüber dem Teilnehmer entsteht nicht vor
erfolgreichem Abschluss des Anbieterwechsels.

(3) Um den Anbieterwechsel nach Absatz 1 zu gewährleisten, müssen Betreiber öffentlicher
Telekommunikationsnetze in ihren Netzen insbesondere sicherstellen, dass Teilnehmer ihre Rufnummer
unabhängig von dem Unternehmen, das den Telefondienst erbringt, wie folgt beibehalten können:
1.   im Fall geografisch gebundener Rufnummern an einem bestimmten Standort und

 

2.   im Fall nicht geografisch gebundener Rufnummern an jedem Standort.
 

Die Regelung in Satz 1 gilt nur innerhalb der Nummernräume oder Nummerteilräume, die für einen Telefondienst
festgelegt wurden. Insbesondere ist die Übertragung von Rufnummern für Telefondienste an festen Standorten
zu solchen ohne festen Standort und umgekehrt unzulässig.

(4) Um den Anbieterwechsel nach Absatz 1 zu gewährleisten, müssen Anbieter von öffentlich zugänglichen
Telekommunikationsdiensten insbesondere sicherstellen, dass ihre Endnutzer ihnen zugeteilte Rufnummern
bei einem Wechsel des Anbieters von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten entsprechend
Absatz 3 beibehalten können. Die technische Aktivierung der Rufnummer hat in jedem Fall innerhalb eines
Kalendertages zu erfolgen. Für die Anbieter öffentlich zugänglicher Mobilfunkdienste gilt Satz 1 mit der Maßgabe,
dass der Endnutzer jederzeit die Übertragung der zugeteilten Rufnummer verlangen kann. Der bestehende
Vertrag zwischen Endnutzer und abgebendem Anbieter öffentlich zugänglicher Mobilfunkdienste bleibt davon
unberührt; hierauf hat der aufnehmende Anbieter den Endnutzer vor Vertragsschluss in Textform hinzuweisen.
Der abgebende Anbieter ist in diesem Fall verpflichtet, den Endnutzer zuvor über alle anfallenden Kosten zu
informieren. Auf Verlangen hat der abgebende Anbieter dem Endnutzer eine neue Rufnummer zuzuteilen.

(5) Dem Teilnehmer können nur die Kosten in Rechnung gestellt werden, die einmalig beim Wechsel
entstehen. Das Gleiche gilt für die Kosten, die ein Netzbetreiber einem Anbieter von öffentlich zugänglichen
Telekommunikationsdiensten in Rechnung stellt. Etwaige Entgelte unterliegen einer nachträglichen Regulierung
nach Maßgabe des § 38 Absatz 2 bis 4.

(6) Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze haben in ihren Netzen sicherzustellen, dass alle Anrufe in
den europäischen Telefonnummernraum ausgeführt werden.

(7) Die Erklärung des Teilnehmers zur Einrichtung oder Änderung der Betreibervorauswahl oder die von ihm
erteilte Vollmacht zur Abgabe dieser Erklärung bedarf der Textform.
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(8) Der Anbieter von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten, der mit einem Verbraucher einen
Vertrag über öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste geschlossen hat, ist verpflichtet, wenn
der Verbraucher seinen Wohnsitz wechselt, die vertraglich geschuldete Leistung an dem neuen Wohnsitz
des Verbrauchers ohne Änderung der vereinbarten Vertragslaufzeit und der sonstigen Vertragsinhalte zu
erbringen, soweit diese dort angeboten wird. Der Anbieter kann ein angemessenes Entgelt für den durch
den Umzug entstandenen Aufwand verlangen, das jedoch nicht höher sein darf als das für die Schaltung
eines Neuanschlusses vorgesehene Entgelt. Wird die Leistung am neuen Wohnsitz nicht angeboten, ist
der Verbraucher zur Kündigung des Vertrages unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten
zum Ende eines Kalendermonats berechtigt. In jedem Fall ist der Anbieter des öffentlich zugänglichen
Telekommunikationsdienstes verpflichtet, den Anbieter des öffentlichen Telekommunikationsnetzes über
den Auszug des Verbrauchers unverzüglich zu informieren, wenn der Anbieter des öffentlich zugänglichen
Telekommunikationsdienstes Kenntnis vom Umzug des Verbrauchers erlangt hat.

(9) Die Bundesnetzagentur kann die Einzelheiten des Verfahrens für den Anbieterwechsel und die
Informationsverpflichtung nach Absatz 8 Satz 4 festlegen. Dabei ist insbesondere Folgendes zu berücksichtigen:
1.   das Vertragsrecht,

 

2.   die technische Entwicklung,
 

3.   die Notwendigkeit, dem Teilnehmer die Kontinuität der Dienstleistung zu gewährleisten, und
 

4.   erforderlichenfalls Maßnahmen, die sicherstellen, dass Teilnehmer während des gesamten
Übertragungsverfahrens geschützt sind und nicht gegen ihren Willen auf einen anderen Anbieter umgestellt
werden.
 

Für Teilnehmer, die keine Verbraucher sind und mit denen der Anbieter von öffentlich zugänglichen
Telekommunikationsdiensten eine Individualvereinbarung getroffen hat, kann die Bundesnetzagentur von Absatz
1 und 2 abweichende Regelungen treffen. Die Befugnisse nach Teil 2 dieses Gesetzes und nach § 77a Absatz 1
und Absatz 2 bleiben unberührt.

§ 47 Bereitstellen von Teilnehmerdaten

(1) Jedes Unternehmen, das öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste erbringt und Rufnummern an
Endnutzer vergibt, ist verpflichtet, unter Beachtung der anzuwendenden datenschutzrechtlichen Regelungen,
jedem Unternehmen auf Antrag Teilnehmerdaten nach Absatz 2 Satz 4 zum Zwecke der Bereitstellung
von öffentlich zugänglichen Auskunftsdiensten, Diensten zur Unterrichtung über einen individuellen
Gesprächswunsch eines anderen Nutzers nach § 95 Absatz 2 Satz 1 und Teilnehmerverzeichnissen zur Verfügung
zu stellen. Die Überlassung der Daten hat unverzüglich und in nichtdiskriminierender Weise zu erfolgen.

(2) Teilnehmerdaten sind die nach Maßgabe des § 104 in Teilnehmerverzeichnissen veröffentlichten Daten.
Hierzu gehören neben der Nummer sowohl die zu veröffentlichenden Daten selbst wie Name, Anschrift und
zusätzliche Angaben wie Beruf, Branche, Art des Anschlusses und Mitbenutzer, soweit sie dem Unternehmen
vorliegen. Dazu gehören auch alle nach dem jeweiligen Stand der Technik unter Beachtung der anzuwendenden
datenschutzrechtlichen Regelungen in kundengerechter Form aufbereiteten Informationen, Verknüpfungen,
Zuordnungen und Klassifizierungen, die zur Veröffentlichung dieser Daten in öffentlich zugänglichen
Auskunftsdiensten und Teilnehmerverzeichnissen nach Satz 1 notwendig sind. Die Daten müssen vollständig
und inhaltlich sowie technisch so aufbereitet sein, dass sie nach dem jeweiligen Stand der Technik ohne
Schwierigkeiten in ein kundenfreundlich gestaltetes Teilnehmerverzeichnis oder eine entsprechende
Auskunftsdienstedatenbank aufgenommen werden können.

(3) Ergeben sich Streitigkeiten zwischen Unternehmen über die Rechte und Verpflichtungen aus den Absätzen 1
und 2, gilt § 133 entsprechend.

(4) Für die Überlassung der Teilnehmerdaten kann ein Entgelt erhoben werden; dieses unterliegt in der
Regel einer nachträglichen Regulierung nach Maßgabe des § 38 Abs. 2 bis 4. Ein solches Entgelt soll nur
dann einer Genehmigungspflicht nach § 31 unterworfen werden, wenn das Unternehmen auf dem Markt für
Endnutzerleistungen über eine beträchtliche Marktmacht verfügt.

§ 47a Schlichtung

(1) Kommt es zwischen dem Teilnehmer und einem Betreiber von öffentlichen Telekommunikationsnetzen
oder einem Anbieter von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten zum Streit darüber, ob der
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Betreiber oder Anbieter dem Teilnehmer gegenüber eine Verpflichtung erfüllt hat, die sich auf die Bedingungen
oder die Ausführung der Verträge über die Bereitstellung dieser Netze oder Dienste bezieht und mit folgenden
Regelungen zusammenhängt:
1.   §§ 43a, 43b, 45 bis 46 oder den auf Grund dieser Regelungen erlassenen Rechtsverordnungen und § 84 oder

 

2.   der Verordnung (EG) Nr. 717/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2007 über das
Roaming in öffentlichen Mobilfunknetzen in der Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 2002/21/
EG (ABl. L 171 vom 29.6.2007, S. 32), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 544/2009 (ABl. L 167 vom
29.6.2009, S. 12) geändert worden ist,
 

kann der Teilnehmer bei der Bundesnetzagentur durch einen Antrag ein Schlichtungsverfahren einleiten.

(2) Zur Durchführung der Schlichtung hört die Bundesnetzagentur den Teilnehmer und den Anbieter an. Sie soll
auf eine gütliche Einigung zwischen dem Teilnehmer und dem Anbieter hinwirken.

(3) Das Schlichtungsverfahren endet, wenn
1.   der Schlichtungsantrag zurückgenommen wird,

 

2.   der Teilnehmer und der Anbieter sich geeinigt und dies der Bundesnetzagentur mitgeteilt haben,
 

3.   der Teilnehmer und der Anbieter übereinstimmend erklären, dass sich der Streit erledigt hat,
 

4.   die Bundesnetzagentur dem Teilnehmer und dem Anbieter schriftlich mitteilt, dass eine Einigung im
Schlichtungsverfahren nicht erreicht werden konnte, oder
 

5.   die Bundesnetzagentur feststellt, dass Belange nach Absatz 1 nicht mehr berührt sind.
 

(4) Die Bundesnetzagentur regelt die weiteren Einzelheiten über das Schlichtungsverfahren in einer
Schlichtungsordnung, die sie veröffentlicht.

§ 47b Abweichende Vereinbarungen

Von den Vorschriften dieses Teils oder der auf Grund dieses Teils erlassenen Rechtsverordnungen darf, soweit
nicht ein Anderes bestimmt ist, nicht zum Nachteil des Teilnehmers abgewichen werden.

Teil 4
Rundfunkübertragung
§ 48 Interoperabilität von Fernsehgeräten

(1) Jedes zum Verkauf, zur Miete oder anderweitig angebotene analoge Fernsehgerät mit integriertem
Bildschirm, dessen sichtbare Diagonale 42 Zentimeter überschreitet, muss mit mindestens einer von einer
anerkannten europäischen Normenorganisation angenommenen Schnittstellenbuchse ausgestattet sein, die den
Anschluss digitaler Fernsehempfangsgeräte ermöglicht.

(2) Jedes zum Verkauf, zur Miete oder anderweitig angebotene digitale Fernsehempfangsgerät muss,
1.   soweit es einen integrierten Bildschirm enthält, dessen sichtbare Diagonale 30 Zentimeter überschreitet,

mit mindestens einer Schnittstellenbuchse ausgestattet sein, die von einer anerkannten europäischen
Normenorganisation angenommen wurde oder einer gemeinsamen, branchenweiten, offenen
Spezifikation entspricht und den Anschluss digitaler Fernsehempfangsgeräte sowie die Möglichkeit einer
Zugangsberechtigung erlaubt,
 

2.   soweit es eine Anwendungs-Programmierschnittstelle enthält, die Mindestanforderungen einer solchen
Schnittstelle erfüllen, die von einer anerkannten europäischen Normenorganisation angenommen wurde
oder einer gemeinsamen, branchenweiten, offenen Schnittstellenspezifikation entspricht und die Dritten
unabhängig vom Übertragungsverfahren Herstellung und Betrieb eigener Anwendungen erlaubt.
 

(3) Jedes zum Verkauf, zur Miete oder anderweitig angebotene digitale Fernsehempfangsgerät, das für den
Empfang von konventionellen Fernsehsignalen und für eine Zugangsberechtigung vorgesehen ist, muss Signale
darstellen können,
1.   die einem einheitlichen europäischen Verschlüsselungsalgorithmus entsprechen, wie er von einer

anerkannten europäischen Normenorganisation verwaltet wird,
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2.   die keine Zugangsberechtigung erfordern; bei Mietgeräten gilt dies nur, sofern die mietvertraglichen
Bestimmungen vom Mieter eingehalten werden.
 

§ 49 Interoperabilität der Übertragung digitaler Fernsehsignale

(1) Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze, die digitale Fernsehsignale übertragen, müssen solche
Signale, die ganz oder teilweise zur Darstellung im 16:9-Bildschirmformat gesendet werden, auch in diesem
Format weiterverbreiten.

(2) Rechteinhaber von Anwendungs-Programmierschnittstellen sind verpflichtet, Herstellern digitaler
Fernsehempfangsgeräte sowie Dritten, die ein berechtigtes Interesse geltend machen, auf angemessene,
chancengleiche und nichtdiskriminierende Weise und gegen angemessene Vergütung alle Informationen
zur Verfügung zu stellen, die es ermöglichen, sämtliche durch die Anwendungs-Programmierschnittstellen
unterstützten Dienste voll funktionsfähig anzubieten. Es gelten die Kriterien der §§ 28 und 42.

(3) Entsteht zwischen den Beteiligten Streit über die Einhaltung der Vorschriften der Absätze 1 und 2, kann jeder
der Beteiligten die Bundesnetzagentur anrufen. Die Bundesnetzagentur trifft nach Anhörung der Beteiligten
innerhalb von zwei Monaten eine Entscheidung. Im Rahmen dieses Verfahrens gibt die Bundesnetzagentur
der zuständigen Stelle nach Landesrecht Gelegenheit zur Stellungnahme. Sofern die zuständige Stelle nach
Landesrecht medienrechtliche Einwendungen erhebt, trifft sie innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens eine
entsprechende Entscheidung. Die beiden Entscheidungen können in einem zusammengefassten Verfahren
erfolgen.

(4) Die Beteiligten müssen eine Anordnung der Bundesnetzagentur nach Absatz 3 unverzüglich befolgen, es sei
denn, die Bundesnetzagentur hat eine andere Umsetzungsfrist bestimmt. Zur Durchsetzung der Anordnung kann
die Bundesnetzagentur nach Maßgabe des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes ein Zwangsgeld bis zu 500.000
Euro festsetzen.

§ 50 Zugangsberechtigungssysteme

(1) Anbieter von Zugangsberechtigungssystemen müssen diese technisch so auslegen, dass sie
die kostengünstige Übergabe der Kontrollfunktionen gestatten und damit Betreibern öffentlicher
Telekommunikationsnetze auf lokaler oder regionaler Ebene die vollständige Kontrolle der Dienste ermöglichen,
die solche Zugangsberechtigungssysteme nutzen.

(2) Entschließen sich Inhaber gewerblicher Schutzrechte an Zugangsberechtigungssystemen, Lizenzen
an Hersteller digitaler Fernsehempfangsgeräte zu vergeben oder an Dritte, die ein berechtigtes Interesse
nachweisen, so muss dies zu chancengleichen, angemessenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen
geschehen. Es gelten die Kriterien der §§ 28 und 42. Die Inhaber dürfen dabei technische und wirtschaftliche
Faktoren in angemessener Weise berücksichtigen. Die Lizenzvergabe darf jedoch nicht von Bedingungen
abhängig gemacht werden, die den Einbau
1.   einer gemeinsamen Schnittstelle zum Anschluss anderer Zugangsberechtigungssysteme oder

 

2.   spezifischer Komponenten eines anderen Zugangsberechtigungssystems aus Gründen der
Transaktionssicherheit der zu schützenden Inhalte
 

beeinträchtigen.

(3) Anbieter und Verwender von Zugangsberechtigungssystemen müssen
1.   allen Rundfunkveranstaltern die Nutzung ihrer benötigten technischen Dienste zur Nutzung ihrer Systeme

sowie die dafür erforderlichen Auskünfte zu chancengleichen, angemessenen und nichtdiskriminierenden
Bedingungen ermöglichen,
 

2.   soweit sie auch für das Abrechnungssystem mit den Endnutzern verantwortlich sind, vor Abschluss eines
entgeltpflichtigen Vertrages mit einem Endnutzer diesem eine Entgeltliste aushändigen,
 

3.   über ihre Tätigkeit als Anbieter dieser Systeme eine getrennte Rechnungsführung haben,
 

4.   vor Aufnahme sowie einer Änderung ihres Angebots die Angaben zu den Nummern 1 bis 3 sowie
die einzelnen angebotenen Dienstleistungen für Endnutzer und die dafür geforderten Entgelte der
Bundesnetzagentur anzeigen.
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(4) Die Bundesnetzagentur unterrichtet die zuständige Stelle nach Landesrecht unverzüglich über die Anzeige
nach Absatz 3 Nr. 4. Kommen Bundesnetzagentur oder zuständige Stelle nach Landesrecht jeweils für ihren
Zuständigkeitsbereich auf Grund der Anzeige innerhalb einer Frist von zwei Monaten zu dem Ergebnis, dass das
Angebot den Anforderungen nach Absatz 3 Nr. 1 bis 4 nicht entspricht, verlangen sie Änderungen des Angebots.
Können die Vorgaben trotz Änderungen nicht erreicht werden oder werden die Änderungen trotz Aufforderung
nicht erfüllt, untersagen sie das Angebot.

(5) Verfügen ein oder mehrere Anbieter oder Verwender von Zugangsberechtigungssystemen nicht über
beträchtliche Marktmacht, so kann die Bundesnetzagentur die Bedingungen nach den Absätzen 1 bis 3 in Bezug
auf die oder den Betroffenen ändern oder aufheben, wenn
1.   die Aussichten für einen wirksamen Wettbewerb auf den Endnutzermärkten für die Übertragung von

Rundfunksignalen sowie für Zugangsberechtigungssysteme und andere zugehörige Einrichtungen dadurch
nicht negativ beeinflusst werden und
 

2.   die zuständige Stelle nach Landesrecht festgestellt hat, dass die Kapazitätsfestlegungen und
Übertragungspflichten nach Landesrecht dadurch nicht negativ beeinflusst werden.
 

Für das Verfahren nach Satz 1 gelten die §§ 11 bis 14 Abs. 1 entsprechend. Die Entscheidung nach Satz 1
überprüft die Bundesnetzagentur alle zwei Jahre.

§ 51 Streitschlichtung

(1) Die durch die Bestimmungen dieses Teils Berechtigten oder Verpflichteten können zur Beilegung ungelöster
Streitfragen in Bezug auf die Anwendung dieser Vorschriften die Schlichtungsstelle gemeinsam anrufen. Die
Anrufung erfolgt in Schriftform. Die Bundesnetzagentur entscheidet innerhalb einer Frist von höchstens zwei
Monaten.

(2) Die Schlichtungsstelle wird bei der Bundesnetzagentur errichtet. Sie besteht aus einem vorsitzenden
Mitglied und zwei beisitzenden Mitgliedern. Die Bundesnetzagentur regelt Errichtung und Besetzung der
Schlichtungsstelle und erlässt eine Verfahrensordnung. Errichtung und Besetzung der Schlichtungsstelle sowie
die Verfahrensordnung sind von der Bundesnetzagentur zu veröffentlichen.

(3) Die Schlichtungsstelle gibt der zuständigen Stelle nach Landesrecht im Rahmen dieses Verfahrens
Gelegenheit zur Stellungnahme. Sofern die zuständige Stelle nach Landesrecht medienrechtliche Einwendungen
erhebt, trifft sie innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens eine entsprechende Entscheidung. Die beiden
Entscheidungen können in einem zusammengefassten Verfahren erfolgen.

Teil 5
Vergabe von Frequenzen, Nummern und Wegerechten

Abschnitt 1
Frequenzordnung
§ 52 Aufgaben

(1) Zur Sicherstellung einer effizienten und störungsfreien Nutzung von Frequenzen und unter Berücksichtigung
der in § 2 genannten weiteren Regulierungsziele werden Frequenzbereiche zugewiesen und in
Frequenznutzungen aufgeteilt, Frequenzen zugeteilt und Frequenznutzungen überwacht.

(2) Die Bundesnetzagentur trifft Anordnungen bei Frequenznutzungen im Rahmen des Betriebs von Funkanlagen
auf fremden Land-, Wasser- und Luftfahrzeugen, die sich im Geltungsbereich dieses Gesetzes aufhalten.

(3) Für Frequenznutzungen, die in den Aufgabenbereich des Bundesministeriums der Verteidigung fallen, stellt
das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie das Einvernehmen mit dem Bundesministerium der
Verteidigung her.

§ 53 Frequenzzuweisung

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, die Frequenzzuweisungen für die Bundesrepublik Deutschland sowie
darauf bezogene weitere Festlegungen in einer Frequenzverordnung festzulegen. Die Frequenzverordnung
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bedarf der Zustimmung des Bundesrates. In die Vorbereitung sind die von Frequenzzuweisungen betroffenen
Kreise einzubeziehen.

(2) Bei der Frequenzzuweisung sind die einschlägigen internationalen Übereinkünfte, einschließlich der
Vollzugsordnung für den Funkdienst (VO Funk), die europäische Harmonisierung und die technische Entwicklung
zu berücksichtigen. Sind im Rahmen der Frequenzzuweisung auch Bestimmungen über Frequenznutzungen und
darauf bezogene nähere Festlegungen betroffen, so sind Beschränkungen nur aus den in Artikel 9 Absatz 3 und 4
der Richtlinie 2002/21/EG genannten Gründen zulässig.

§ 54 Frequenznutzung

(1) Auf der Grundlage der Frequenzzuweisungen und Festlegungen in der Verordnung nach § 53 teilt die
Bundesnetzagentur die Frequenzbereiche in Frequenznutzungen sowie darauf bezogene Nutzungsbestimmungen
auf (Frequenzplan). Dabei beteiligt sie die betroffenen Bundes- und Landesbehörden, die betroffenen Kreise und
die Öffentlichkeit und berücksichtigt die in § 2 genannten Regulierungsziele. Soweit Belange der öffentlichen
Sicherheit und die dem Rundfunk auf der Grundlage der rundfunkrechtlichen Festlegungen zustehenden
Kapazitäten für die Übertragung von Rundfunk im Zuständigkeitsbereich der Länder betroffen sind, stellt die
Bundesnetzagentur das Einvernehmen mit den zuständigen Landesbehörden her. Die Frequenznutzung und die
Nutzungsbestimmungen werden durch technische, betriebliche oder regulatorische Parameter beschrieben. Zu
diesen Parametern können auch Angaben zu Nutzungsbeschränkungen und zu geplanten Nutzungen gehören.
Der Frequenzplan sowie dessen Änderungen sind zu veröffentlichen.

(2) Frequenzen für den drahtlosen Netzzugang zu Telekommunikationsdiensten sind unbeschadet von Absatz
3 so auszuweisen, dass alle hierfür vorgesehenen Technologien verwendet werden dürfen und alle Arten von
Telekommunikationsdiensten zulässig sind.

(3) § 53 Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 55 Frequenzzuteilung

(1) Jede Frequenznutzung bedarf einer vorherigen Frequenzzuteilung, soweit in diesem Gesetz nichts anderes
geregelt ist. Eine Frequenzzuteilung ist die behördliche oder durch Rechtsvorschriften erteilte Erlaubnis zur
Nutzung bestimmter Frequenzen unter festgelegten Bedingungen. Die Frequenzzuteilung erfolgt zweckgebunden
nach Maßgabe des Frequenzplanes und diskriminierungsfrei auf der Grundlage nachvollziehbarer und
objektiver Verfahren. Eine Frequenzzuteilung ist nicht erforderlich, wenn die Frequenznutzungsrechte auf
Grund einer sonstigen gesetzlichen Regelung ausgeübt werden können. Sofern für Behörden zur Ausübung
gesetzlicher Befugnisse die Nutzung bereits anderen zugeteilter Frequenzen erforderlich ist und durch diese
Nutzung keine erheblichen Nutzungsbeeinträchtigungen zu erwarten sind, ist die Nutzung unter Einhaltung
der von der Bundesnetzagentur im Benehmen mit den Bedarfsträgern und Rechteinhabern festgelegten
Rahmenbedingungen gestattet, ohne dass dies einer Frequenzzuteilung bedarf.

(2) Frequenzen werden in der Regel von Amts wegen als Allgemeinzuteilungen durch die Bundesnetzagentur für
die Nutzung durch die Allgemeinheit oder einen nach allgemeinen Merkmalen bestimmten oder bestimmbaren
Personenkreis zugeteilt. Die Allgemeinzuteilung wird veröffentlicht.

(3) Ist eine Allgemeinzuteilung nicht möglich, werden durch die Bundesnetzagentur Frequenzen für einzelne
Frequenznutzungen natürlichen Personen, juristischen Personen oder Personenvereinigungen, soweit ihnen ein
Recht zustehen kann, auf Antrag einzeln zugeteilt. Frequenzen werden insbesondere dann einzeln zugeteilt,
wenn eine Gefahr von funktechnischen Störungen nicht anders ausgeschlossen werden kann oder wenn dies
zur Sicherstellung einer effizienten Frequenznutzung notwendig ist. Die Entscheidung über die Gewährung von
Nutzungsrechten, die für das Angebot von Telekommunikationsdiensten bestimmt sind, wird veröffentlicht.

(4) Der Antrag auf Einzelzuteilung nach Absatz 3 ist in Textform zu stellen. In dem Antrag ist das Gebiet zu
bezeichnen, in dem die Frequenz genutzt werden soll. Die Erfüllung der subjektiven Voraussetzungen für
die Frequenzzuteilung ist im Hinblick auf eine effiziente und störungsfreie Frequenznutzung und weitere
Bedingungen nach Anhang B der Richtlinie 2002/20/EG darzulegen. Die Bundesnetzagentur entscheidet über
vollständige Anträge innerhalb von sechs Wochen. Von dieser Frist unberührt bleiben geltende internationale
Vereinbarungen über die Nutzung von Funkfrequenzen und Erdumlaufpositionen.

(5) Frequenzen werden zugeteilt, wenn
1.   sie für die vorgesehene Nutzung im Frequenzplan ausgewiesen sind,
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2.   sie verfügbar sind,
 

3.   die Verträglichkeit mit anderen Frequenznutzungen gegeben ist und
 

4.   eine effiziente und störungsfreie Frequenznutzung durch den Antragsteller sichergestellt ist.
 

Eine Frequenzzuteilung kann ganz oder teilweise versagt werden, wenn die vom Antragsteller beabsichtigte
Nutzung mit den Regulierungszielen nach § 2 nicht vereinbar ist. Sind Belange der Länder bei der Übertragung
von Rundfunk im Zuständigkeitsbereich der Länder betroffen, ist auf der Grundlage der rundfunkrechtlichen
Festlegungen das Benehmen mit der zuständigen Landesbehörde herzustellen.

(6) Der Antragsteller hat keinen Anspruch auf eine bestimmte Einzelfrequenz.

(7) Der Bundesnetzagentur ist Beginn und Beendigung der Frequenznutzung unverzüglich anzuzeigen. Bei der
Bundesnetzagentur anzuzeigen sind Namensänderungen, Anschriftenänderungen, unmittelbare und mittelbare
Änderungen in den Eigentumsverhältnissen, auch bei verbundenen Unternehmen, und identitätswahrende
Umwandlungen.

(8) Eine Änderung der Frequenzzuteilung ist unverzüglich bei der Bundesnetzagentur unter Vorlage
entsprechender Nachweise in Textform zu beantragen, wenn
1.   Frequenznutzungsrechte durch Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolge übergehen sollen,

 

2.   Frequenzen auf ein verbundenes Unternehmen im Sinne des § 15 des Aktiengesetzes übertragen werden
sollen,
 

3.   Frequenzen von einer natürlichen Person auf eine juristische Person, an der die natürliche Person beteiligt
ist, übertragen werden sollen oder
 

4.   ein Erbe Frequenzen weiter nutzen will.
 

In diesen Fällen können Frequenzen bis zur Entscheidung über den Änderungsantrag weiter genutzt werden.
Dem Änderungsantrag ist zuzustimmen, wenn die Voraussetzungen für eine Frequenzzuteilung nach Absatz
5 vorliegen, eine Wettbewerbsverzerrung auf dem sachlich und räumlich relevanten Markt nicht zu besorgen
ist und eine effiziente und störungsfreie Frequenznutzung gewährleistet ist. Werden Frequenzzuteilungen
nicht mehr genutzt, ist der Verzicht auf sie unverzüglich schriftlich zu erklären. Wird eine juristische Person,
der Frequenzen zugeteilt waren, aufgelöst, ohne dass es einen Rechtsnachfolger gibt, muss derjenige, der die
Auflösung durchführt, die Frequenzen zurückgeben. Verstirbt eine natürliche Person, ohne dass ein Erbe die
Frequenzen weiter nutzen will, müssen diese vom Erben oder vom Nachlassverwalter zurückgegeben werden.

(9) Frequenzen werden in der Regel befristet zugeteilt. Die Befristung muss für die betreffende Nutzung
angemessen sein und die Amortisation der dafür notwendigen Investitionen angemessen berücksichtigen. Eine
befristete Zuteilung ist zu verlängern, wenn die Voraussetzungen für eine Frequenzzuteilung nach Absatz 5
vorliegen.

(10) Sind für Frequenzzuteilungen nicht in ausreichendem Umfang verfügbare Frequenzen vorhanden oder
sind für bestimmte Frequenzen mehrere Anträge gestellt, kann die Bundesnetzagentur unbeschadet des
Absatzes 5 anordnen, dass der Zuteilung der Frequenzen ein Vergabeverfahren nach § 61 voranzugehen hat.
Vor der Entscheidung sind die betroffenen Kreise anzuhören. Die Entscheidung der Bundesnetzagentur ist zu
veröffentlichen.

§ 56 Orbitpositionen und Frequenznutzungen durch Satelliten

(1) Natürliche oder juristische Personen mit Wohnsitz beziehungsweise Sitz in der Bundesrepublik Deutschland,
die Orbitpositionen und Frequenzen durch Satelliten nutzen, unterliegen den Verpflichtungen, die sich aus der
Konstitution und Konvention der Internationalen Telekommunikationsunion ergeben.

(2) Jede Ausübung deutscher Orbit- und Frequenznutzungsrechte bedarf neben der Frequenzzuteilung nach §
55 Abs. 1 der Übertragung durch die Bundesnetzagentur. Die Bundesnetzagentur führt auf Antrag Anmeldung,
Koordinierung und Notifizierung von Satellitensystemen bei der Internationalen Fernmeldeunion durch und
überträgt dem Antragsteller die daraus hervorgegangenen Orbit- und Frequenznutzungsrechte. Voraussetzung
dafür ist, dass
1.   Frequenzen und Orbitpositionen verfügbar sind,

 

2.   die Verträglichkeit mit anderen Frequenznutzungen sowie anderen Anmeldungen von Satellitensystemen
gegeben ist,
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3.   öffentliche Interessen nicht beeinträchtigt werden.
 

(3) Für vorhandene deutsche Planeinträge und sonstige ungenutzte Orbit- und Frequenznutzungsrechte bei
der Internationalen Fernmeldeunion kann ein Vergabeverfahren auf Grund der von der Bundesnetzagentur
festzulegenden Bedingungen durchgeführt werden.

(4) Die Übertragung kann widerrufen werden, wenn diese Rechte länger als ein Jahr nicht ausgeübt wurden oder
die Voraussetzungen des Absatzes 2 Satz 3 nicht mehr erfüllt sind.

§ 57 Frequenzzuteilung für Rundfunk, Luftfahrt, Seeschifffahrt, Binnenschifffahrt und
sicherheitsrelevante Funkanwendungen

(1) Für die Zuteilung von Frequenzen zur Übertragung von Rundfunk im Zuständigkeitsbereich der Länder ist
neben den Voraussetzungen des § 55 auf der Grundlage der rundfunkrechtlichen Festlegungen das Benehmen
mit der zuständigen Landesbehörde herzustellen. Die jeweilige Landesbehörde teilt den Versorgungsbedarf
für Rundfunk im Zuständigkeitsbereich der Länder der Bundesnetzagentur mit. Die Bundesnetzagentur
setzt diese Bedarfsanmeldungen bei der Frequenzzuteilung nach § 55 um. Näheres zum Verfahren legt die
Bundesnetzagentur auf der Grundlage rundfunkrechtlicher Festlegungen der zuständigen Landesbehörden
fest. Die dem Rundfunkdienst im Frequenzplan zugewiesenen Frequenzen können für andere Zwecke als
der Übertragung von Rundfunk im Zuständigkeitsbereich der Länder genutzt werden, wenn dem Rundfunk
die auf der Grundlage der rundfunkrechtlichen Festlegungen zustehende Kapazität zur Verfügung steht. Die
Bundesnetzagentur stellt hierzu das Benehmen mit den zuständigen Landesbehörden her. Hat die zuständige
Landesbehörde die inhaltliche Belegung einer analogen oder digitalen Frequenznutzung zur Übertragung von
Rundfunk im Zuständigkeitsbereich der Länder einem Inhalteanbieter zur alleinigen Nutzung zugewiesen, so
kann dieser einen Vertrag mit einem Sendernetzbetreiber seiner Wahl abschließen, soweit dabei gewährleistet
ist, dass den rundfunkrechtlichen Festlegungen entsprochen wurde. Sofern der Sendernetzbetreiber
die Zuteilungsvoraussetzungen erfüllt, teilt ihm die Bundesnetzagentur die Frequenz auf Antrag zu. Die
Frequenzzuteilung ist auf die Dauer der rundfunkrechtlichen Zuweisung der zuständigen Landesbehörde zu
befristen und kann bei Fortdauern dieser Zuweisung verlängert werden.

(2) Frequenznutzungen des Bundesministeriums der Verteidigung bedürfen in den ausschließlich für militärische
Nutzungen im Frequenzplan ausgewiesenen Frequenzbereichen keiner Frequenzzuteilung.

(3) Als zugeteilt gelten Frequenzen, die für die Seefahrt und die Binnenschifffahrt sowie die Luftfahrt
ausgewiesen sind und die auf fremden Wasser- oder Luftfahrzeugen, die sich im Geltungsbereich dieses
Gesetzes aufhalten, zu den entsprechenden Zwecken genutzt werden. Dies gilt nur für Frequenzen, die auf
Grund einer gültigen nationalen Erlaubnis des jeweiligen Landes, in dem das Fahrzeug registriert ist, genutzt
werden.

(4) Für Frequenzen, die für den Funk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS-Funk)
ausgewiesen sind, legt das Bundesministerium des Innern im Benehmen mit den zuständigen obersten
Landesbehörden in einer Richtlinie fest
1.   die Zuständigkeiten der beteiligten Behörden,

 

2.   das Verfahren zur Anerkennung als Berechtigter zur Teilnahme am BOS-Funk,
 

3.   das Verfahren und die Zuständigkeiten bei der Bearbeitung von Anträgen auf Frequenzzuteilung innerhalb
der BOS,
 

4.   die Grundsätze zur Frequenzplanung und die Verfahren zur Frequenzkoordinierung innerhalb der BOS sowie
 

5.   die Regelungen für den Funkbetrieb und für die Zusammenarbeit der Frequenznutzer im BOS-Funk.
 

Die Richtlinie ist, insbesondere die Nummern 4 und 5 betreffend, mit der Bundesnetzagentur abzustimmen. Das
Bundesministerium des Innern bestätigt im Einzelfall nach Anhörung der jeweils sachlich zuständigen obersten
Bundes- oder Landesbehörden die Zugehörigkeit eines Antragstellers zum Kreis der nach Satz 1 anerkannten
Berechtigten.

(5) Die Bundesnetzagentur teilt Frequenzen für die Nutzung des Flugfunkdienstes zu, wenn die nach dem
Luftverkehrsrecht erforderlichen Entscheidungen des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung vorliegen. Die
nach § 55 festgelegte Zuständigkeit der Bundesnetzagentur und deren Eingriffsmöglichkeiten bleiben unberührt.

(6) Frequenzen für die Nutzung durch Küstenfunkstellen des Revier- und Hafenfunkdienstes werden nur dann
zugeteilt, wenn die Zustimmung der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung vorliegt.
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§ 58 Gemeinsame Frequenznutzung, Erprobung innovativer Technologien, kurzfristig
auftretender Frequenzbedarf

(1) Frequenzen, bei denen eine effiziente Nutzung durch einen Einzelnen allein nicht zu erwarten ist, können
auch mehreren zur gemeinschaftlichen Nutzung zugeteilt werden. Die Inhaber dieser Frequenzzuteilungen haben
Beeinträchtigungen hinzunehmen, die sich aus einer bestimmungsgemäßen gemeinsamen Nutzung der Frequenz
ergeben.

(2) In begründeten Einzelfällen, insbesondere zur Erprobung innovativer Technologien in der Telekommunikation
oder bei kurzfristig auftretendem Frequenzbedarf, kann von den im Frequenzplan enthaltenen Festlegungen
bei der Zuteilung von Frequenzen befristet abgewichen werden. Voraussetzung hierfür ist, dass keine
Frequenznutzung beeinträchtigt wird. Sind Belange der Länder bei der Übertragung von Rundfunk im
Zuständigkeitsbereich der Länder betroffen, ist auf der Grundlage der rundfunkrechtlichen Festlegungen das
Benehmen mit der zuständigen Landesbehörde herzustellen.

§ 59 (weggefallen)

§ 60 Bestandteile der Frequenzzuteilung

(1) Im Rahmen der Frequenzzuteilung sind insbesondere die Art und der Umfang der Frequenznutzung
festzulegen, soweit dies zur Sicherung einer effizienten und störungsfreien Nutzung der Frequenzen erforderlich
ist. Bei der Festlegung von Art und Umfang der Frequenzzuteilung sind internationale Vereinbarungen zur
Frequenzkoordinierung zu beachten. Eine Nutzung zugeteilter Frequenzen darf nur mit Funkanlagen erfolgen, die
für den Betrieb in der Bundesrepublik Deutschland vorgesehen bzw. gekennzeichnet sind.

(2) Zur Sicherung einer effizienten und störungsfreien Nutzung der Frequenzen sowie der weiteren in § 2
genannten Regulierungsziele kann die Frequenzzuteilung mit Nebenbestimmungen versehen werden. Wird
nach der Frequenzzuteilung festgestellt, dass auf Grund einer erhöhten Nutzung des Frequenzspektrums
erhebliche Einschränkungen der Frequenznutzung auftreten oder dass auf Grund einer Weiterentwicklung der
Technologien erhebliche Effizienzsteigerungen möglich sind, so können Art und Umfang der Frequenznutzung
nach Absatz 1 nachträglich geändert werden. Sind Belange der Länder bei der Übertragung von Rundfunk im
Zuständigkeitsbereich der Länder betroffen, ist auf der Grundlage der rundfunkrechtlichen Festlegungen das
Benehmen mit der zuständigen Landesbehörde herzustellen.

(3) Die Frequenzzuteilung kann Hinweise darauf enthalten, welche Parameter die Bundesnetzagentur den
Festlegungen zu Art und Umfang der Frequenznutzung bezüglich der Empfangsanlagen zugrunde gelegt hat.
Bei Nichteinhaltung der mitgeteilten Parameter wird die Bundesnetzagentur keinerlei Maßnahmen ergreifen, um
Nachteilen zu begegnen.

(4) Frequenzen, die der Übertragung von Rundfunk im Zuständigkeitsbereich der Länder dienen, werden
im Benehmen mit der zuständigen Landesbehörde mit Auflagen zugeteilt, die sicherstellen, dass die
rundfunkrechtlichen Belange der Länder berücksichtigt werden.

§ 61 Vergabeverfahren

(1) Wurde nach § 55 Absatz 10 angeordnet, dass der Zuteilung von Frequenzen ein Vergabeverfahren
voranzugehen hat, kann die Bundesnetzagentur nach Anhörung der betroffenen Kreise das
Versteigerungsverfahren nach Absatz 5 oder das Ausschreibungsverfahren nach Absatz 6 durchführen. Die
Entscheidung über die Wahl des Verfahrens sowie die Festlegungen und Regeln für die Durchführung der
Verfahren sind von der Bundesnetzagentur zu veröffentlichen. Die Zuteilung der Frequenzen erfolgt nach § 55,
nachdem das Vergabeverfahren nach Satz 1 durchgeführt worden ist.

(2) Grundsätzlich ist das in Absatz 4 geregelte Versteigerungsverfahren durchzuführen, es sei denn, dieses
Verfahren ist nicht geeignet, die Regulierungsziele nach § 2 sicherzustellen. Dies kann insbesondere der Fall
sein, wenn für die Frequenznutzung, für die die Funkfrequenzen unter Beachtung des Frequenzplanes verwendet
werden dürfen, bereits Frequenzen ohne Versteigerungsverfahren zugeteilt wurden, oder wenn ein Antragsteller
für die zuzuteilenden Frequenzen eine gesetzlich begründete Präferenz geltend machen kann. Für Frequenzen,
die für die Übertragung von Rundfunk im Zuständigkeitsbereich der Länder vorgesehen sind, findet das in Absatz
4 geregelte Verfahren keine Anwendung.
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(3) Mit dem Vergabeverfahren soll festgestellt werden, welcher oder welche der Antragsteller am besten
geeignet sind, die zu vergebenden Frequenzen effizient zu nutzen. Die Bundesnetzagentur bestimmt vor
Durchführung eines Vergabeverfahrens
1.   die von einem Antragsteller zu erfüllenden subjektiven, fachlichen und sachlichen Mindestvoraussetzungen

für die Zulassung zum Vergabeverfahren,
 

2.   die Frequenznutzung, für die die zu vergebenden Frequenzen unter Beachtung des Frequenzplanes
verwendet werden dürfen,
 

3.   die für die Aufnahme des Telekommunikationsdienstes notwendige Grundausstattung an Frequenzen, sofern
dies erforderlich ist,
 

4.   die Frequenznutzungsbestimmungen einschließlich des Versorgungsgrades bei der Frequenznutzung und
seiner zeitlichen Umsetzung.
 

(4) Im Falle der Versteigerung legt die Bundesnetzagentur vor der Durchführung des Vergabeverfahrens
die Regeln für die Durchführung des Versteigerungsverfahrens im Einzelnen fest; diese müssen objektiv,
nachvollziehbar und diskriminierungsfrei sein und die Belange kleiner und mittlerer Unternehmen
berücksichtigen. Die Bundesnetzagentur kann ein Mindestgebot für die Teilnahme am Versteigerungsverfahren
festsetzen. Der Versteigerung geht ein Verfahren voraus, in dem die Zulassung zur Versteigerung schriftlich zu
beantragen ist. Die Bundesnetzagentur entscheidet über die Zulassung durch schriftlichen Bescheid. Der Antrag
auf Zulassung ist abzulehnen, wenn der Antragsteller nicht darlegt und nachweist, dass er die nach Absatz 3 Satz
2 festgelegten und die nach § 55 Absatz 5 bestehenden Voraussetzungen erfüllt.

(5) Im Fall der Ausschreibung bestimmt die Bundesnetzagentur vor Durchführung des Vergabeverfahrens
die Kriterien, nach denen die Eignung der Bewerber bewertet wird. Kriterien sind die Zuverlässigkeit,
Fachkunde und Leistungsfähigkeit der Bewerber, die Eignung von vorzulegenden Planungen für die Nutzung
der ausgeschriebenen Frequenzen, die Förderung eines nachhaltig wettbewerbsorientierten Marktes und der
räumliche Versorgungsgrad. Bei ansonsten gleicher Eignung ist derjenige Bewerber auszuwählen, der einen
höheren räumlichen Versorgungsgrad mit den entsprechenden Telekommunikationsdiensten gewährleistet.

(6) Verpflichtungen, die Antragsteller im Laufe eines Versteigerungs- oder Ausschreibungsverfahrens
eingegangen sind, werden Bestandteile der Frequenzzuteilung.

(7) Bei einem Versteigerungsverfahren nach Absatz 4 oder einem Ausschreibungsverfahren nach Absatz 5 kann
die in § 55 Abs. 4 genannte Höchstfrist von sechs Wochen so lange wie nötig, längstens jedoch um acht Monate
verlängert werden, um für alle Beteiligten ein chancengleiches, angemessenes, offenes und transparentes
Verfahren sicherzustellen. Diese Fristen lassen geltende internationale Vereinbarungen über die Nutzung von
Frequenzen und die Satellitenkoordinierung unberührt.

§ 62 Flexibilisierung

(1) Die Bundesnetzagentur kann nach Anhörung der betroffenen Kreise Frequenzbereiche zum Handel, zur
Vermietung oder zur kooperativen, gemeinschaftlichen Nutzung (Frequenzpooling) freigeben, um flexible
Frequenznutzungen zu ermöglichen. Sie legt die Rahmenbedingungen und das Verfahren fest.

(2) Die Rahmenbedingungen und das Verfahren haben insbesondere sicherzustellen, dass
1.   die Effizienz der Frequenznutzung gesteigert oder gewahrt wird,

 

2.   das ursprüngliche Vergabeverfahren einer Frequenzzuteilung nicht entgegensteht,
 

3.   keine Verzerrung des Wettbewerbs zu besorgen ist,
 

4.   die sonstigen rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere die Nutzungsbestimmungen und
internationale Vereinbarungen zur Frequenznutzung, eingehalten werden und
 

5.   die Regulierungsziele nach § 2 sichergestellt sind.
 

Die Entscheidung über die Rahmenbedingungen und das Verfahren sind zu veröffentlichen. Bei Frequenzen,
die für Rundfunkdienste vorgesehen sind, erfolgt die Entscheidung im Einvernehmen mit der nach Landesrecht
zuständigen Stelle.
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(3) Erlöse, die aus Maßnahmen nach Absatz 1 erzielt werden, stehen abzüglich der Verwaltungskosten
demjenigen zu, der seine Frequenznutzungsrechte Dritten überträgt oder zur Nutzung oder Mitbenutzung
überlässt.

§ 63 Widerruf der Frequenzzuteilung, Verzicht

(1) Eine Frequenzzuteilung kann widerrufen werden, wenn nicht innerhalb eines Jahres nach der Zuteilung mit
der Nutzung der Frequenz im Sinne des mit der Zuteilung verfolgten Zwecks begonnen wurde oder wenn die
Frequenz länger als ein Jahr nicht im Sinne des mit der Zuteilung verfolgten Zwecks genutzt worden ist. Die
Frequenzzuteilung kann neben den Fällen des § 49 Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes auch widerrufen
werden, wenn
1.   eine der Voraussetzungen nach § 55 Absatz 5 und § 57 Absatz 4 bis 6 nicht mehr gegeben ist,

 

2.   einer Verpflichtung, die sich aus der Frequenzzuteilung ergibt, schwer oder wiederholt zuwidergehandelt
oder trotz Aufforderung nicht nachgekommen wird,
 

3.   nach der Frequenzzuteilung Wettbewerbsverzerrungen wahrscheinlich sind oder
 

4.   durch eine Änderung der Eigentumsverhältnisse in der Person des Inhabers der Frequenzzuteilung eine
Wettbewerbsverzerrung zu besorgen ist.
 

Die Frist bis zum Wirksamwerden des Widerrufs muss angemessen sein. Sofern Frequenzen für die Übertragung
von Rundfunk im Zuständigkeitsbereich der Länder betroffen sind, stellt die Bundesnetzagentur auf der
Grundlage der rundfunkrechtlichen Festlegungen das Benehmen mit der zuständigen Landesbehörde her.

(2) Die Frequenzzuteilung soll widerrufen werden, wenn bei einer Frequenz, die zur Übertragung von Rundfunk
im Zuständigkeitsbereich der Länder zugeteilt ist, alle rundfunkrechtlichen Festlegungen der zuständigen
Landesbehörde für Rundfunk, der auf dieser Frequenz übertragen wird, entfallen sind. Wenn bei einer Frequenz
nach Satz 1 eine oder alle rundfunkrechtlichen Festlegungen nach Satz 1 entfallen sind und innerhalb von sechs
Monaten keine neue rundfunkrechtliche Festlegung erteilt wird, kann die Bundesnetzagentur im Benehmen
mit der zuständigen Landesbehörde dem bisherigen Inhaber diese Frequenz zuteilen mit eingeschränkter
Verpflichtung oder ohne Verpflichtung zur Übertragung von Rundfunk im Zuständigkeitsbereich der Länder nach
Maßgabe des Frequenzplanes, auch wenn dies nicht dem vorherigen Vergabeverfahren entspricht.

(3) § 49 Abs. 6 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist auf den Widerruf nach den Absätzen 1 und 2 nicht
anzuwenden.

(4) Frequenzzuteilungen für den analogen Hörfunk auf Ultrakurzwelle, die zum 31. Dezember 2015 befristet
sind, sollen entsprechend § 57 Absatz 1 Satz 8 von der Bundesnetzagentur bis zum Ende der Zuweisung von
Übertragungskapazitäten nach Landesrecht, längstens jedoch um zehn Jahre verlängert werden, sofern der
Inhalteanbieter dem zustimmt. Nicht zu diesem Zeitpunkt befristete Zuteilungen sollen widerrufen werden,
wenn ein nach § 57 Absatz 1 Satz 8 vom Inhalteanbieter ausgewählter Sendernetzbetreiber auf Antrag die
Zuteilung an ihn verlangen kann. Für die Widerrufsentscheidung gilt § 63 Absatz 1 Satz 4 entsprechend. Für das
Wirksamwerden des Widerrufs ist eine angemessene Frist von mindestens drei Monaten, frühestens jedoch der
31. Dezember 2015 vorzusehen.

(5) Die Frequenzzuteilung erlischt durch Verzicht. Der Verzicht ist gegenüber der Bundesnetzagentur schriftlich
unter genauer Bezeichnung der Frequenzzuteilung zu erklären.

§ 64 Überwachung, Anordnung der Außerbetriebnahme

(1) Zur Sicherstellung der Frequenzordnung überwacht die Bundesnetzagentur die Frequenznutzung.
Soweit es dazu, insbesondere zur Identifizierung eines Frequenznutzers, erforderlich und angemessen ist,
sind die Bediensteten der Bundesnetzagentur befugt, sich Kenntnis von den näheren Umständen eines
Telekommunikationsvorgangs zu verschaffen und in besonderen Fällen auch in Aussendungen hineinzuhören.
Die durch Maßnahmen nach Satz 2 erlangten Informationen dürfen nur zur Sicherstellung der Frequenzordnung
verwendet werden. Abweichend hiervon dürfen Informationen an die zuständigen Behörden übermittelt werden,
soweit dies für die Verfolgung einer in § 100a der Strafprozessordnung genannten Straftat erforderlich ist. Das
Grundrecht des Fernmeldegeheimnisses nach Artikel 10 des Grundgesetzes wird nach Maßgabe der Sätze 2 bis 4
eingeschränkt.
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(2) Zur Sicherstellung der Frequenzordnung kann die Bundesnetzagentur eine Einschränkung des Betriebes oder
die Außerbetriebnahme von Geräten anordnen. Zur Durchsetzung dieser Anordnungen kann nach Maßgabe des
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes ein Zwangsgeld bis zu 500.000 Euro festgesetzt werden.

§ 65 Einschränkung der Frequenzzuteilung

Die Nutzung der zugeteilten Frequenzen kann vorübergehend eingeschränkt werden, wenn diese Frequenzen
von den zuständigen Behörden zur Bewältigung ihrer Aufgaben im Spannungs- und im Verteidigungsfall, im
Rahmen von Bündnisverpflichtungen, im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen, im Rahmen
internationaler Vereinbarungen zur Notfallbewältigung oder bei Naturkatastrophen und besonders schweren
Unglücksfällen benötigt werden.

Abschnitt 2
Nummerierung
§ 66 Nummerierung

(1) Die Bundesnetzagentur nimmt die Aufgaben der Nummerierung wahr. Ihr obliegt insbesondere die
Strukturierung und Ausgestaltung des Nummernraumes mit dem Ziel, den Anforderungen von Endnutzern,
Betreibern von Telekommunikationsnetzen und Anbietern von Telekommunikationsdiensten zu genügen.
Die Bundesnetzagentur teilt ferner Nummern an Betreiber von Telekommunikationsnetzen, Anbieter von
Telekommunikationsdiensten und Endnutzer zu. Ausgenommen ist die Verwaltung von Domänennamen oberster
und nachgeordneter Stufen.

(2) Die Bundesnetzagentur kann zur Umsetzung internationaler Verpflichtungen oder Empfehlungen
sowie zur Sicherstellung der ausreichenden Verfügbarkeit von Nummern Änderungen der Struktur und
Ausgestaltung des Nummernraumes und des nationalen Nummernplanes vornehmen. Dabei sind die
Belange der Betroffenen, insbesondere die den Betreibern, Anbietern von Telekommunikationsdiensten und
Nutzern entstehenden Umstellungskosten, angemessen zu berücksichtigen. Beabsichtigte Änderungen sind
rechtzeitig vor ihrem Wirksamwerden bekannt zu geben. Die von diesen Änderungen betroffenen Betreiber von
Telekommunikationsnetzen und Anbieter von Telekommunikationsdiensten sind verpflichtet, die zur Umsetzung
erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

(3) Die Bundesnetzagentur kann zur Durchsetzung der Verpflichtungen nach Absatz 2 Anordnungen erlassen. Zur
Durchsetzung der Anordnungen können nach Maßgabe des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes Zwangsgelder
bis zu 500 000 Euro festgesetzt werden.

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Maßstäbe und Leitlinien für die
Strukturierung, Ausgestaltung und Verwaltung der Nummernräume sowie für den Erwerb, Umfang und
Verlust von Nutzungsrechten an Nummern festzulegen. Dies schließt auch die Umsetzung darauf bezogener
internationaler Empfehlungen und Verpflichtungen in nationales Recht ein. Dabei sind insbesondere die effiziente
Nummernnutzung, die Belange der Marktbeteiligten einschließlich der Planungssicherheit, die wirtschaftlichen
Auswirkungen auf die Marktteilnehmer, die Anforderungen an die Nummernnutzung und die langfristige
Bedarfsdeckung sowie die Interessen der Endnutzer zu berücksichtigen. In der Verordnung sind die Befugnisse
der Bundesnetzagentur sowie die Rechte und Pflichten der Marktteilnehmer und der Endnutzer im Einzelnen
festzulegen. Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend.

(5) Ist im Vergabeverfahren für generische Domänen oberster Stufe für die Zuteilung oder Verwendung
einer geografischen Bezeichnung, die mit dem Namen einer Gebietskörperschaft identisch ist, eine
Einverständniserklärung oder Unbedenklichkeitsbescheinigung durch eine deutsche Regierungs- oder
Verwaltungsstelle erforderlich, obliegt die Entscheidung über die Erteilung des Einverständnisses oder die
Ausstellung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung der nach dem jeweiligen Landesrecht zuständigen Stelle.
Weisen mehrere Gebietskörperschaften identische Namen auf, liegt die Entscheidungsbefugnis bei der
Gebietskörperschaft, die nach der Verkehrsauffassung die größte Bedeutung hat.

§ 66a Preisangabe

Wer gegenüber Endnutzern Premium-Dienste, Auskunftsdienste, Massenverkehrsdienste, Service-Dienste,
Neuartige Dienste oder Kurzwahldienste anbietet oder dafür wirbt, hat dabei den für die Inanspruchnahme des
Dienstes zu zahlenden Preis zeitabhängig je Minute oder zeitunabhängig je Inanspruchnahme einschließlich
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der Umsatzsteuer und sonstiger Preisbestandteile anzugeben. Bei Angabe des Preises ist der Preis gut lesbar,
deutlich sichtbar und in unmittelbarem Zusammenhang mit der Rufnummer anzugeben. Bei Anzeige der
Rufnummer darf die Preisangabe nicht zeitlich kürzer als die Rufnummer angezeigt werden. Auf den Abschluss
eines Dauerschuldverhältnisses ist hinzuweisen. Soweit für die Inanspruchnahme eines Dienstes nach Satz 1 für
Anrufe aus den Mobilfunknetzen Preise gelten, die von den Preisen für Anrufe aus den Festnetzen abweichen, ist
der Festnetzpreis mit dem Hinweis auf die Möglichkeit abweichender Preise für Anrufe aus den Mobilfunknetzen
anzugeben. Abweichend hiervon ist bei Service-Diensten neben dem Festnetzpreis der Mobilfunkhöchstpreis
anzugeben, soweit für die Inanspruchnahme des Dienstes für Anrufe aus den Mobilfunknetzen Preise gelten,
die von den Preisen für Anrufe aus den Festnetzen abweichen. Bei Telefax-Diensten ist zusätzlich die Zahl der
zu übermittelnden Seiten anzugeben. Bei Datendiensten ist zusätzlich, soweit möglich, der Umfang der zu
übermittelnden Daten anzugeben, es sei denn, die Menge der zu übermittelnden Daten hat keine Auswirkung auf
die Höhe des Preises für den Endnutzer.

Fußnote

(+++ § 66a: Gem. Art. 5 Abs. 2 Satz 2 G v. 3.5.2012 I 958 (1717) mit dem Inkrafttreten einer Rechtsverordnung
nach § 45n Abs. 1 iVm Abs. 4 Nr. 1 (F. ab 3.5.2012) nicht mehr anzuwenden +++)

§ 66b Preisansage

(1) Für sprachgestützte Premium-Dienste und für sprachgestützte Betreiberauswahl hat derjenige, der
den vom Endnutzer zu zahlenden Preis für die Inanspruchnahme dieses Dienstes festlegt, vor Beginn
der Entgeltpflichtigkeit dem Endnutzer den für die Inanspruchnahme dieses Dienstes zu zahlenden Preis
zeitabhängig je Minute oder zeitunabhängig je Datenvolumen oder sonstiger Inanspruchnahme einschließlich
der Umsatzsteuer und sonstiger Preisbestandteile anzusagen. Die Preisansage ist spätestens drei Sekunden vor
Beginn der Entgeltpflichtigkeit unter Hinweis auf den Zeitpunkt des Beginns derselben abzuschließen. Ändert
sich dieser Preis während der Inanspruchnahme des Dienstes, so ist vor Beginn des neuen Tarifabschnitts der
nach der Änderung zu zahlende Preis entsprechend der Sätze 1 und 2 anzusagen mit der Maßgabe, dass die
Ansage auch während der Inanspruchnahme des Dienstes erfolgen kann. Beim Einsatz von Warteschleifen nach
§ 66g Absatz 1 Nummer 5 stellt weder der Beginn noch das Ende der Warteschleife eine Änderung des Preises im
Sinne des Satzes 3 dar, wenn der vom Endnutzer im Sinne des Satzes 1 zu zahlende Preis für den Tarifabschnitt
nach der Warteschleife unverändert gegenüber dem Preis für den Tarifabschnitt vor der Warteschleife ist. Die
Sätze 1 bis 4 gelten auch für sprachgestützte Auskunftsdienste und für Kurzwahl-Sprachdienste ab einem Preis
von 2 Euro pro Minute oder pro Inanspruchnahme bei zeitunabhängiger Tarifierung. Die Sätze 1 bis 4 gelten
auch für sprachgestützte Neuartige Dienste ab einem Preis von 2 Euro pro Minute oder pro Inanspruchnahme bei
zeitunabhängiger Tarifierung, soweit nach Absatz 4 nicht etwas Anderes bestimmt ist.

(2) Bei Inanspruchnahme von Rufnummern für sprachgestützte Massenverkehrs-Dienste hat der Diensteanbieter
dem Endnutzer den für die Inanspruchnahme dieser Rufnummer zu zahlenden Preis für Anrufe aus den
Festnetzen einschließlich der Umsatzsteuer und sonstiger Preisbestandteile unmittelbar im Anschluss an die
Inanspruchnahme des Dienstes anzusagen.

(3) Im Falle der Weitervermittlung durch einen sprachgestützten Auskunftsdienst besteht die
Preisansageverpflichtung für das weiterzuvermittelnde Gespräch für den Auskunftsdiensteanbieter. Die Ansage
kann während der Inanspruchnahme des sprachgestützten Auskunftsdienstes erfolgen, ist jedoch vor der
Weitervermittlung vorzunehmen; Absatz 1 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. Diese Ansage umfasst den Preis
für Anrufe aus den Festnetzen zeitabhängig je Minute oder zeitunabhängig je Datenvolumen oder sonstiger
Inanspruchnahme einschließlich der Umsatzsteuer und sonstiger Preisbestandteile sowie einen Hinweis auf die
Möglichkeit abweichender Preise aus dem Mobilfunk.

(4) Bei sprachgestützten Neuartigen Diensten kann die Bundesnetzagentur nach Anhörung der Fachkreise
und Verbraucherverbände Anforderungen für eine Preisansage festlegen, die von denen des Absatzes 1 Satz
6 abweichen, sofern technische Entwicklungen, die diesen Nummernbereich betreffen, ein solches Verfahren
erforderlich machen. Die Festlegungen sind von der Bundesnetzagentur zu veröffentlichen.

Fußnote

(+++ § 66b: Gem. Art. 5 Abs. 2 Satz 2 G v. 3.5.2012 I 958 (1717) mit dem Inkrafttreten einer Rechtsverordnung
nach § 45n Abs. 1 iVm Abs. 4 Nr. 1 (F. ab 3.5.2012) nicht mehr anzuwenden +++)

§ 66c Preisanzeige
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(1) Für Kurzwahl-Datendienste hat außer im Falle des § 45l derjenige, der den vom Endnutzer zu zahlenden
Preis für die Inanspruchnahme dieses Dienstes festlegt, vor Beginn der Entgeltpflichtigkeit den für die
Inanspruchnahme dieses Dienstes zu zahlenden Preis einschließlich der Umsatzsteuer und sonstiger
Preisbestandteile ab einem Preis von 2 Euro pro Inanspruchnahme deutlich sichtbar und gut lesbar
anzuzeigen und sich vom Endnutzer den Erhalt der Information bestätigen zu lassen. Satz 1 gilt auch für
nichtsprachgestützte Neuartige Dienste ab einem Preis von 2 Euro pro Inanspruchnahme.

(2) Von den Verpflichtungen nach Absatz 1 kann abgewichen werden, wenn der Dienst im öffentlichen Interesse
erbracht wird oder sich der Endkunde vor Inanspruchnahme der Dienstleistung gegenüber dem Verpflichteten
nach Absatz 1 durch ein geeignetes Verfahren legitimiert. Die Einzelheiten regelt und veröffentlicht die
Bundesnetzagentur.

Fußnote

(+++ § 66c: Gem. Art. 5 Abs. 2 Satz 2 G v. 3.5.2012 I 958 (1717) mit dem Inkrafttreten einer Rechtsverordnung
nach § 45n Abs. 1 iVm Abs. 4 Nr. 1 (F. ab 3.5.2012) nicht mehr anzuwenden +++)

§ 66d Preishöchstgrenzen

(1) Der Preis für zeitabhängig über Rufnummern für Premium-Dienste abgerechnete Dienstleistungen darf
höchstens 3 Euro pro Minute betragen, soweit nach Absatz 4 keine abweichenden Preise erhoben werden
können. Dies gilt auch im Falle der Weitervermittlung durch einen Auskunftsdienst. Die Abrechnung darf
höchstens im 60-Sekunden-Takt erfolgen.

(2) Der Preis für zeitunabhängig über Rufnummern für Premium-Dienste abgerechnete Dienstleistungen darf
höchstens 30 Euro pro Verbindung betragen, soweit nach Absatz 4 keine abweichenden Preise erhoben werden
können. Wird der Preis von Dienstleistungen aus zeitabhängigen und zeitunabhängigen Leistungsanteilen
gebildet, so müssen diese Preisanteile entweder im Einzelverbindungsnachweis, soweit dieser erteilt wird,
getrennt ausgewiesen werden oder Verfahren nach Absatz 4 Satz 3 zur Anwendung kommen. Der Preis nach
Satz 2 darf höchstens 30 Euro je Verbindung betragen, soweit nach Absatz 4 keine abweichenden Preise erhoben
werden können.

(3) Der Preis für Anrufe bei Service-Diensten darf aus den Festnetzen höchstens 0,14 Euro pro Minute oder 0,20
Euro pro Anruf und aus den Mobilfunknetzen höchstens 0,42 Euro pro Minute oder 0,60 Euro pro Anruf betragen,
soweit nach Absatz 4 Satz 4 keine abweichenden Preise erhoben werden können. Die Abrechnung darf höchstens
im 60-Sekunden-Takt erfolgen.

(4) Über die Preisgrenzen der Absätze 1 und 2 hinausgehende Preise dürfen nur erhoben werden, wenn sich der
Kunde vor Inanspruchnahme der Dienstleistung gegenüber dem Diensteanbieter durch ein geeignetes Verfahren
legitimiert. Die Einzelheiten regelt die Bundesnetzagentur. Sie kann durch Verfügung im Amtsblatt Einzelheiten
zu zulässigen Verfahren in Bezug auf Tarifierungen nach den Absätzen 1 und 2 und zu den Ausnahmen nach
Absatz 2 Satz 2 und 3 festlegen. Darüber hinaus kann die Bundesnetzagentur entsprechend dem Verfahren
nach § 67 Abs. 2 von den Absätzen 1 bis 3 abweichende Preishöchstgrenzen festsetzen, wenn die allgemeine
Entwicklung der Preise oder des Marktes dies erforderlich macht.

(5) Der Preis für Anrufe in den und aus dem Europäischen Telefonnummerierungsraum (ETNS) muss mit dem
jeweils geltenden Höchstpreis für Auslandsanrufe in andere oder aus anderen Mitgliedstaaten vergleichbar sein.
Die Einzelheiten regelt die Bundesnetzagentur durch Verfügung im Amtsblatt.

§ 66e Verbindungstrennung

(1) Der Diensteanbieter, bei dem die Rufnummer für Premium-Dienste oder Kurzwahl-Sprachdienste eingerichtet
ist, hat jede zeitabhängig abgerechnete Verbindung zu dieser nach 60 Minuten zu trennen. Dies gilt auch, wenn
zu einer Rufnummer für Premium-Dienste oder für Kurzwahl-Sprachdienste weitervermittelt wurde.

(2) Von der Verpflichtung nach Absatz 1 kann abgewichen werden, wenn sich der Endnutzer vor der
Inanspruchnahme der Dienstleistung gegenüber dem Diensteanbieter durch ein geeignetes Verfahren legitimiert.
Die Einzelheiten regelt die Bundesnetzagentur. Sie kann durch Verfügung die Einzelheiten der zulässigen
Verfahren zur Verbindungstrennung festlegen.
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§ 66f Anwählprogramme (Dialer)

(1) Anwählprogramme, die Verbindungen zu einer Nummer herstellen, bei denen neben der
Telekommunikationsdienstleistung Inhalte abgerechnet werden (Dialer), dürfen nur eingesetzt werden, wenn sie
vor Inbetriebnahme bei der Bundesnetzagentur registriert wurden, von ihr vorgegebene Mindestvoraussetzungen
erfüllen und ihr gegenüber schriftlich versichert wurde, dass eine rechtswidrige Nutzung ausgeschlossen ist.
Dialer dürfen nur über Rufnummern aus einem von der Bundesnetzagentur hierzu zur Verfügung gestellten
Nummernbereich angeboten werden. Das Betreiben eines nicht registrierten Dialers neben einem registrierten
Dialer unter einer Nummer ist unzulässig.

(2) Unter einer Zielrufnummer registriert die Bundesnetzagentur jeweils nur einen Dialer. Änderungen des
Dialers führen zu einer neuen Registrierungspflicht. Die Bundesnetzagentur regelt die Einzelheiten des
Registrierungsverfahrens und den Inhalt der abzugebenden schriftlichen Versicherung. Sie kann Einzelheiten
zur Verwendung des Tarifs für zeitunabhängig abgerechnete Dienstleistungen sowie zur Registrierung von
Dialern nach Satz 1 festlegen, soweit diese Verfahren in gleicher Weise geeignet sind, die Belange des
Verbraucherschutzes zu gewährleisten, und durch Verfügung veröffentlichen.

(3) Die Bundesnetzagentur kann die Registrierung von Dialern ablehnen, wenn Tatsachen die Annahme
rechtfertigen, dass der Antragsteller nicht die erforderliche Zuverlässigkeit besitzt. Dies ist insbesondere der
Fall, wenn der Antragsteller schwerwiegend gegen die Vorschriften dieses Gesetzes verstoßen oder wiederholt
eine Registrierung durch falsche Angaben erwirkt hat. Im Falle von Satz 1 teilt die Bundesnetzagentur ihre
Erkenntnisse den für den Vollzug der Gewerbeordnung zuständigen Stellen mit.

§ 66g Warteschleifen

(1) Warteschleifen dürfen nur eingesetzt werden, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:
1.   der Anruf erfolgt zu einer entgeltfreien Rufnummer,

 

2.   der Anruf erfolgt zu einer ortsgebundenen Rufnummer oder einer Rufnummer, die die Bundesnetzagentur
den ortsgebundenen Rufnummern nach Absatz 3 gleichgestellt hat,
 

3.   der Anruf erfolgt zu einer Rufnummer für mobile Dienste (015, 016 oder 017),
 

4.   für den Anruf gilt ein Festpreis pro Verbindung oder
 

5.   der Anruf ist für die Dauer der Warteschleife für den Anrufer kostenfrei, soweit es sich nicht um Kosten
handelt, die bei Anrufen aus dem Ausland für die Herstellung der Verbindung im Ausland entstehen.
 

(2) Beim ersten Einsatz einer Warteschleife im Rahmen des Anrufs, die nicht unter Absatz 1 Nummer 1 bis 3 fällt,
hat der Angerufene sicherzustellen, dass der Anrufende mit Beginn der Warteschleife über ihre voraussichtliche
Dauer und, unbeschadet der §§ 66a bis 66c, darüber informiert wird, ob für den Anruf ein Festpreis gilt oder
der Angerufene gemäß Absatz 1 Nummer 5 für die Dauer des Einsatzes dieser Warteschleife für den Anrufer
kostenfrei ist. Die Ansage kann mit Beginn der Bearbeitung vorzeitig beendet werden.

(3) Die Bundesnetzagentur stellt auf Antrag des Zuteilungsnehmers Rufnummern den ortsgebundenen
Rufnummern nach Absatz 1 Nummer 2 in Bezug auf den Einsatz von Warteschleifen gleich, wenn
1.   der Angerufene vom Anrufer weder unmittelbar noch mittelbar über den Anbieter von

Telekommunikationsdiensten ein Entgelt für den Anruf zu dieser Nummer erhält und Anrufe zu dieser
Nummer in der Regel von den am Markt verfügbaren Pauschaltarifen erfasst sind und
 

2.   die Tarifierung dieser Rufnummer auch im Übrigen keine abweichende Behandlung gegenüber den
ortsgebundenen Rufnummern rechtfertigt.
 

§ 66h Wegfall des Entgeltanspruchs

Der Endnutzer ist zur Zahlung eines Entgelts nicht verpflichtet, wenn und soweit
1.   nach Maßgabe des § 66b Abs. 1 nicht vor Beginn der Inanspruchnahme oder nach Maßgabe des § 66b Abs. 2,

3 und 4 nicht während der Inanspruchnahme des Dienstes über den erhobenen Preis informiert oder eine auf
Grund des § 45n Absatz 4 Nummer 1 im Rahmen einer Rechtsverordnung erlassene Regelung nicht erfüllt
wurde,
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2.   nach Maßgabe des § 66c nicht vor Beginn der Inanspruchnahme über den erhobenen Preis informiert wurde
und keine Bestätigung des Endnutzers erfolgt oder eine auf Grund des § 45n Absatz 4 Nummer 1 im Rahmen
einer Rechtsverordnung erlassene Regelung nicht erfüllt wurde,
 

3.   nach Maßgabe des § 66d die Preishöchstgrenzen nicht eingehalten wurden oder gegen die Verfahren zu
Tarifierungen nach § 66d Abs. 2 Satz 2 und 3 verstoßen wurde,
 

4.   nach Maßgabe des § 66e die zeitliche Obergrenze nicht eingehalten wurde,
 

5.   Dialer entgegen § 66f Abs. 1 und 2 betrieben wurden,
 

6.   nach Maßgabe des § 66i Abs. 1 Satz 2 R-Gesprächsdienste mit Zahlungen an den Anrufer angeboten werden,
 

7.   nach Maßgabe des § 66i Abs. 2 ein Tag nach Eintrag in die Sperr-Liste ein R-Gespräch zum gesperrten
Anschluss erfolgt oder
 

8.   der Angerufene entgegen § 66g Absatz 1 während des Anrufs eine oder mehrere Warteschleifen einsetzt
oder die Angaben nach § 66g Absatz 2 nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gemacht werden. In
diesen Fällen entfällt die Entgeltzahlungspflicht des Anrufers für den gesamten Anruf.
 

§ 66i Auskunftsanspruch, Datenbank für (0)900er Rufnummern

(1) Jeder, der ein berechtigtes Interesse daran hat, kann in Textform von der Bundesnetzagentur Auskunft über
den Namen und die ladungsfähige Anschrift desjenigen verlangen, der eine Nummer von der Bundesnetzagentur
zugeteilt bekommen hat. Die Auskunft soll unverzüglich nach Eingang der Anfrage nach Satz 1 erteilt werden.

(2) Alle zugeteilten (0)900er-Rufnummern werden in einer Datenbank bei der Bundesnetzagentur erfasst.
Diese Datenbank ist mit Angabe des Namens und mit der ladungsfähigen Anschrift des Diensteanbieters,
bei Diensteanbietern mit Sitz im Ausland zusätzlich der ladungsfähigen Anschrift eines allgemeinen
Zustellungsbevollmächtigten im Inland, im Internet zu veröffentlichen. Jedermann kann in Textform von der
Bundesnetzagentur Auskunft über die in der Datenbank gespeicherten Daten verlangen.

(3) Jeder, der ein berechtigtes Interesse daran hat, kann von demjenigen, dem von der Bundesnetzagentur
Rufnummern für Massenverkehrsdienste, Neuartige Dienste oder Kurzwahldienste zugeteilt sind, unentgeltlich
Auskunft über den Namen und die ladungsfähige Anschrift desjenigen verlangen, der über eine dieser
Rufnummern Dienstleistungen anbietet, oder die Mitteilung verlangen, an wen die Rufnummer gemäß § 46
übertragen wurde. Bei Kurzwahlnummern, die nicht von der Bundesnetzagentur zugeteilt wurden, besteht
der Anspruch gegenüber demjenigen, in dessen Netz die Kurzwahlnummer geschaltet ist. Bei gemäß § 46
übertragenen Rufnummern besteht der Anspruch auf Auskunft über den Namen und die ladungsfähige Anschrift
desjenigen, der über eine Rufnummer Dienstleistungen anbietet, gegenüber dem Anbieter, zu dem die
Rufnummer übertragen wurde. Die Auskünfte nach den Sätzen 1 bis 3 sollen innerhalb von zehn Werktagen nach
Eingang der in Textform gestellten Anfrage erteilt werden. Die Auskunftsverpflichteten haben die Angabe bei
ihren Kunden zu erheben und aktuell zu halten.

§ 66j R-Gespräche

(1) Auf Grund von Telefonverbindungen, bei denen dem Angerufenen das Verbindungsentgelt in Rechnung
gestellt wird (R-Gespräche), dürfen keine Zahlungen an den Anrufer erfolgen. Das Angebot von R-
Gesprächsdiensten mit einer Zahlung an den Anrufer nach Satz 1 ist unzulässig.

(2) Die Bundesnetzagentur führt eine Sperr-Liste mit Rufnummern, die von R-Gesprächsdiensten für eingehende
R-Gespräche zu sperren sind. Endkunden können ihren Anbieter von Telekommunikationsdiensten beauftragen,
die Aufnahme ihrer Nummern in die Sperr-Liste unentgeltlich zu veranlassen. Eine Löschung von der Liste kann
kostenpflichtig sein. Der Anbieter übermittelt den Endkundenwunsch sowie etwaig erforderliche Streichungen
wegen Wegfalls der abgeleiteten Zuteilung. Die Bundesnetzagentur stellt die Sperr-Liste Anbietern von R-
Gesprächsdiensten zum Abruf bereit.

§ 66k Rufnummernübermittlung

(1) Anbieter von Telekommunikationsdiensten, die Teilnehmern den Aufbau von abgehenden Verbindungen
ermöglichen, müssen sicherstellen, dass beim Verbindungsaufbau als Rufnummer des Anrufers eine vollständige
national signifikante Rufnummer übermittelt und als solche gekennzeichnet wird. Die Rufnummer muss
dem Teilnehmer für den Dienst zugeteilt sein, im Rahmen dessen die Verbindung aufgebaut wird. Deutsche
Rufnummern für Auskunftsdienste, Massenverkehrsdienste, Neuartige Dienste oder Premium-Dienste sowie
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Nummern für Kurzwahl-Sprachdienste dürfen nicht als Rufnummer des Anrufers übermittelt werden. Andere an
der Verbindung beteiligte Anbieter dürfen übermittelte Rufnummern nicht verändern.

(2) Teilnehmer dürfen weitere Rufnummern nur aufsetzen und in das öffentliche Telekommunikationsnetz
übermitteln, wenn sie ein Nutzungsrecht an der entsprechenden Rufnummer haben. Deutsche Rufnummern
für Auskunftsdienste, Massenverkehrsdienste, Neuartige Dienste oder Premium-Dienste sowie Nummern
für Kurzwahl-Sprachdienste dürfen von Teilnehmern nicht als zusätzliche Rufnummer aufgesetzt und in das
öffentliche Telekommunikationsnetz übermittelt werden.

§ 66l Internationaler entgeltfreier Telefondienst

Anrufe bei (00)800er-Rufnummern müssen für den Anrufer unentgeltlich sein. Die Erhebung eines Entgelts für
die Inanspruchnahme eines Endgerätes bleibt unbenommen.

§ 66m Umgehungsverbot

Die Vorschriften der §§ 66a bis 66l oder die auf Grund des § 45n Absatz 4 Nummer 1 im Rahmen einer
Rechtsverordnung erlassenen Regelungen sind auch dann anzuwenden, wenn versucht wird, sie durch
anderweitige Gestaltungen zu umgehen.

§ 67 Befugnisse der Bundesnetzagentur

(1) Die Bundesnetzagentur kann im Rahmen der Nummernverwaltung Anordnungen und andere geeignete
Maßnahmen treffen, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der von ihr erteilten Bedingungen über
die Zuteilung von Nummern sicherzustellen. Die Bundesnetzagentur kann die Betreiber von öffentlichen
Telekommunikationsnetzen und die Anbieter von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten
verpflichten, Auskünfte zu personenbezogenen Daten wie Name und ladungsfähige Anschrift von
Nummerninhabern und Nummernnutzern zu erteilen, die für den Vollzug dieses Gesetzes, auf Grund dieses
Gesetzes ergangener Verordnungen sowie der erteilten Bedingungen erforderlich sind, soweit die Daten den
Unternehmen bekannt sind; die Bundesnetzagentur kann insbesondere Auskünfte zu personenbezogenen
Daten verlangen, die erforderlich sind für die einzelfallbezogene Überprüfung von Verpflichtungen, wenn der
Bundesnetzagentur eine Beschwerde vorliegt oder sie aus anderen Gründen eine Verletzung von Pflichten
annimmt oder sie von sich aus Ermittlungen durchführt. Andere Regelungen bleiben von der Auskunftspflicht
nach Satz 2 unberührt. Insbesondere kann die Bundesnetzagentur bei Nichterfüllung von gesetzlichen oder
behördlich auferlegten Verpflichtungen die rechtswidrig genutzte Nummer entziehen. Sie soll ferner im Falle der
gesicherten Kenntnis von der rechtswidrigen Nutzung einer Rufnummer gegenüber dem Netzbetreiber, in dessen
Netz die Nummer geschaltet ist, die Abschaltung der Rufnummer anordnen. Die Bundesnetzagentur kann den
Rechnungsersteller bei gesicherter Kenntnis einer rechtswidrigen Nutzung auffordern, für diese Nummer keine
Rechnungslegung vorzunehmen. Die Bundesnetzagentur kann in begründeten Ausnahmefällen Kategorien von
Dialern verbieten; Einzelheiten des Verbotsverfahrens regelt die Bundesnetzagentur.

(2) Soweit für Premium-Dienste, Massenverkehrsdienste, Service-Dienste oder Neuartige Dienste die Tarifhoheit
bei dem Anbieter liegt, der den Teilnehmeranschluss bereitstellt, und deshalb unterschiedliche Entgelte
für Anrufe aus den Festnetzen gelten würden, legt die Bundesnetzagentur nach Anhörung der betroffenen
Unternehmen, Fachkreise und Verbraucherverbände zum Zwecke der Preisangabe und Preisansage nach
den §§ 66a und 66b oder der auf Grund des § 45n Absatz 4 Nummer 1 im Rahmen einer Rechtsverordnung
erlassenen Regelungen jeweils bezogen auf bestimmte Nummernbereiche oder Nummernteilbereiche den
Preis für Anrufe aus den Festnetzen fest. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen bei Service-Diensten legt die
Bundesnetzagentur nach Anhörung der in Satz 1 genannten Stellen fest, ob der Anruf bezogen auf einen
bestimmten Nummernteilbereich pro Minute oder pro Anruf abgerechnet wird; dies gilt nur, soweit die Tarifhoheit
bei dem Anbieter liegt, der den Zugang zum Mobilfunknetz bereitstellt. Im Übrigen hat sie sicherzustellen, dass
ausreichend frei tarifierbare Nummernbereiche oder Nummernteilbereiche verbleiben. Die festzulegenden
Preise haben sich an den im Markt angebotenen Preisen für Anrufe aus den Festnetzen zu orientieren und
sind in regelmäßigen Abständen zu überprüfen. Die festzulegenden Preise sind von der Bundesnetzagentur zu
veröffentlichen. Die Bestimmungen der §§ 16 bis 26 bleiben unberührt.

(3) Die Rechte der Länder sowie die Befugnisse anderer Behörden bleiben unberührt.

(4) Die Bundesnetzagentur teilt Tatsachen, die den Verdacht einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit
begründen, der Staatsanwaltschaft oder der Verwaltungsbehörde mit.
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Abschnitt 3
Wegerechte
§ 68 Grundsatz der Benutzung öffentlicher Wege

(1) Der Bund ist befugt, Verkehrswege für die öffentlichen Zwecken dienenden Telekommunikationslinien
unentgeltlich zu benutzen, soweit dadurch nicht der Widmungszweck der Verkehrswege dauernd beschränkt wird
(Nutzungsberechtigung). Als Verkehrswege gelten öffentliche Wege, Plätze und Brücken sowie die öffentlichen
Gewässer.

(2) Telekommunikationslinien sind so zu errichten und zu unterhalten, dass sie den Anforderungen der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie den anerkannten Regeln der Technik genügen. Beim Träger der
Straßenbaulast kann beantragt werden, Glasfaserleitungen oder Leerrohrsysteme, die der Aufnahme von
Glasfaserleitungen dienen, in Abweichung der Allgemeinen Technischen Bestimmungen für die Benutzung
von Straßen durch Leitungen und Telekommunikationslinien (ATB) im Wege des Micro- oder Minitrenching zu
verlegen. Dem Antrag ist stattzugeben, wenn
1.   die Verringerung der Verlegetiefe nicht zu einer wesentlichen Beeinträchtigung des Schutzniveaus und

 

2.   nicht zu einer wesentlichen Erhöhung des Erhaltungsaufwandes führt oder
 

3.   der Antragsteller die durch eine mögliche wesentliche Beeinträchtigung entstehenden Kosten
beziehungsweise den höheren Verwaltungsaufwand übernimmt.
 

Die Sätze 2 und 3 finden keine Anwendung auf die Verlegung von Glasfaserleitungen oder Leerrohrsystemen in
Bundesautobahnen und autobahnähnlich ausgebauten Bundesfernstraßen.

(3) Die Verlegung neuer Telekommunikationslinien und die Änderung vorhandener Telekommunikationslinien
bedürfen der schriftlichen Zustimmung der Träger der Wegebaulast. Bei der Verlegung oberirdischer Leitungen
sind die Interessen der Wegebaulastträger, der Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze und die
städtebaulichen Belange abzuwägen. Soweit die Verlegung im Rahmen einer Gesamtbaumaßnahme koordiniert
werden kann, die in engem zeitlichen Zusammenhang nach der Antragstellung auf Zustimmung durchgeführt
wird, soll die Verlegung in der Regel unterirdisch erfolgen. Die Zustimmung kann mit Nebenbestimmungen
versehen werden, die diskriminierungsfrei zu gestalten sind; die Zustimmung kann außerdem von der
Leistung einer angemessenen Sicherheit abhängig gemacht werden. Die Nebenbestimmungen dürfen nur
die Art und Weise der Errichtung der Telekommunikationslinie sowie die dabei zu beachtenden Regeln der
Technik, die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, die im Bereich des jeweiligen Wegebaulastträgers
übliche Dokumentation der Lage der Telekommunikationslinie nach geographischen Koordinaten und die
Verkehrssicherungspflichten regeln.

(4) Ist der Wegebaulastträger selbst Betreiber einer Telekommunikationslinie oder mit einem Betreiber im Sinne
des § 37 Abs. 1 oder 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen zusammengeschlossen, so ist die
Zustimmung nach Absatz 3 von einer Verwaltungseinheit zu erteilen, die unabhängig von der für den Betrieb der
Telekommunikationslinie bzw. der für die Wahrnehmung der Gesellschaftsrechte zuständigen Verwaltungseinheit
ist.

§ 69 Übertragung des Wegerechts

(1) Der Bund überträgt die Nutzungsberechtigung nach § 68 Abs. 1 durch die Bundesnetzagentur auf schriftlichen
Antrag an die Betreiber oder Eigentümer öffentlicher Telekommunikationsnetze.

(2) In dem Antrag nach Absatz 1 ist das Gebiet zu bezeichnen, für das die Nutzungsberechtigung
übertragen werden soll. Die Bundesnetzagentur erteilt die Nutzungsberechtigung, wenn der Antragsteller
nachweislich fachkundig, zuverlässig und leistungsfähig ist, Telekommunikationslinien zu errichten und die
Nutzungsberechtigung mit den Regulierungszielen nach § 2 vereinbar ist. Die Bundesnetzagentur erteilt die
Nutzungsberechtigung für die Dauer der öffentlichen Tätigkeit. Die Bundesnetzagentur entscheidet über
vollständige Anträge innerhalb von sechs Wochen.

(3) Beginn und Beendigung der Nutzung sowie Namensänderungen, Anschriftenänderungen und
identitätswahrende Umwandlungen des Unternehmens sind der Bundesnetzagentur unverzüglich mitzuteilen. Die
Bundesnetzagentur stellt diese Informationen den Wegebaulastträgern zur Verfügung. Für Schäden, die daraus
entstehen, dass Änderungen nicht rechtzeitig mitgeteilt wurden, haftet der Nutzungsberechtigte.
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§ 70 Mitbenutzung

Soweit die Ausübung des Rechts nach § 68 für die Verlegung weiterer Telekommunikationslinien nicht oder nur
mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand möglich ist, besteht ein Anspruch auf Duldung der Mitbenutzung
anderer für die Aufnahme von Telekommunikationskabeln vorgesehenen Einrichtungen, wenn die Mitbenutzung
wirtschaftlich zumutbar ist und keine zusätzlichen größeren Baumaßnahmen erforderlich werden. In diesem
Fall hat der Mitbenutzungsberechtigte an den Mitbenutzungsverpflichteten einen angemessenen geldwerten
Ausgleich zu leisten.

§ 71 Rücksichtnahme auf Wegeunterhaltung und Widmungszweck

(1) Bei der Benutzung der Verkehrswege ist eine Erschwerung ihrer Unterhaltung und eine vorübergehende
Beschränkung ihres Widmungszwecks nach Möglichkeit zu vermeiden.

(2) Wird die Unterhaltung erschwert, so hat der Nutzungsberechtigte dem Unterhaltungspflichtigen die aus der
Erschwerung erwachsenden Kosten zu ersetzen.

(3) Nach Beendigung der Arbeiten an den Telekommunikationslinien hat der Nutzungsberechtigte den
Verkehrsweg unverzüglich wieder instand zu setzen, sofern nicht der Unterhaltungspflichtige erklärt hat, die
Instandsetzung selbst vornehmen zu wollen. Der Nutzungsberechtigte hat dem Unterhaltungspflichtigen die
Auslagen für die von ihm vorgenommene Instandsetzung zu vergüten und den durch die Arbeiten an den
Telekommunikationslinien entstandenen Schaden zu ersetzen.

§ 72 Gebotene Änderung

(1) Ergibt sich nach Errichtung einer Telekommunikationslinie, dass sie den Widmungszweck eines
Verkehrsweges nicht nur vorübergehend beschränkt oder die Vornahme der zu seiner Unterhaltung
erforderlichen Arbeiten verhindert oder die Ausführung einer von dem Unterhaltungspflichtigen beabsichtigten
Änderung des Verkehrsweges entgegensteht, so ist die Telekommunikationslinie, soweit erforderlich, abzuändern
oder zu beseitigen.

(2) Soweit ein Verkehrsweg eingezogen wird, erlischt die Befugnis des Nutzungsberechtigten zu seiner
Benutzung.

(3) In allen diesen Fällen hat der Nutzungsberechtigte die gebotenen Maßnahmen an der
Telekommunikationslinie auf seine Kosten zu bewirken.

§ 73 Schonung der Baumpflanzungen

(1) Die Baumpflanzungen auf und an den Verkehrswegen sind nach Möglichkeit zu schonen, auf das Wachstum
der Bäume ist Rücksicht zu nehmen. Ausästungen können nur insoweit verlangt werden, als sie zur Herstellung
der Telekommunikationslinie oder zur Verhütung von Betriebsstörungen erforderlich sind; sie sind auf das
unbedingt notwendige Maß zu beschränken.

(2) Der Nutzungsberechtigte hat dem Besitzer der Baumpflanzungen eine angemessene Frist zu setzen,
innerhalb welcher er die Ausästungen selbst vornehmen kann. Sind die Ausästungen innerhalb der Frist nicht
oder nicht genügend vorgenommen, so bewirkt der Nutzungsberechtigte die Ausästungen. Dazu ist er auch
berechtigt, wenn es sich um die dringliche Verhütung oder Beseitigung einer Störung handelt.

(3) Der Nutzungsberechtigte ersetzt den an den Baumpflanzungen verursachten Schaden und die Kosten der auf
sein Verlangen vorgenommenen Ausästungen.

§ 74 Besondere Anlagen

(1) Die Telekommunikationslinien sind so auszuführen, dass sie vorhandene besondere Anlagen (der
Wegeunterhaltung dienende Einrichtungen, Kanalisations-, Wasser-, Gasleitungen, Schienenbahnen, elektrische
Anlagen und dergleichen) nicht störend beeinflussen. Die aus der Herstellung erforderlicher Schutzvorkehrungen
erwachsenden Kosten hat der Nutzungsberechtigte zu tragen.

(2) Die Verlegung oder Veränderung vorhandener besonderer Anlagen kann nur gegen Entschädigung und
nur dann verlangt werden, wenn die Benutzung des Verkehrsweges für die Telekommunikationslinie sonst
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unterbleiben müsste und die besondere Anlage anderweitig ihrem Zweck entsprechend untergebracht werden
kann.

(3) Auch beim Vorliegen dieser Voraussetzungen hat die Benutzung des Verkehrsweges für die
Telekommunikationslinie zu unterbleiben, wenn der aus der Verlegung oder Veränderung der besonderen Anlage
entstehende Schaden gegenüber den Kosten, welche dem Nutzungsberechtigten aus der Benutzung eines
anderen ihm zur Verfügung stehenden Verkehrsweges erwachsen, unverhältnismäßig groß ist.

(4) Die Absätze 1 bis 3 finden auf solche in der Vorbereitung befindliche besondere Anlagen, deren Herstellung
im öffentlichen Interesse liegt, entsprechende Anwendung. Eine Entschädigung auf Grund des Absatzes 2 wird
nur bis zu dem Betrag der Aufwendungen gewährt, die durch die Vorbereitung entstanden sind. Als in der
Vorbereitung begriffen gelten Anlagen, sobald sie auf Grund eines im Einzelnen ausgearbeiteten Planes die
Genehmigung des Auftraggebers und, soweit erforderlich, die Genehmigung der zuständigen Behörden und des
Eigentümers oder des sonstigen zur Nutzung Berechtigten des in Anspruch genommenen Weges erhalten haben.

§ 75 Spätere besondere Anlagen

(1) Spätere besondere Anlagen sind nach Möglichkeit so auszuführen, dass sie die vorhandenen
Telekommunikationslinien nicht störend beeinflussen.

(2) Dem Verlangen auf Verlegung oder Veränderung einer Telekommunikationslinie muss auf Kosten des
Nutzungsberechtigten stattgegeben werden, wenn sonst die Herstellung einer späteren besonderen Anlage
unterbleiben müsste oder wesentlich erschwert werden würde, welche aus Gründen des öffentlichen Interesses,
insbesondere aus volkswirtschaftlichen oder Verkehrsrücksichten, von den Wegeunterhaltspflichtigen oder unter
ihrer überwiegenden Beteiligung ausgeführt werden soll. Dient eine kabelgebundene Telekommunikationslinie
nicht lediglich dem Orts-, Vororts- oder Nachbarortsverkehr, kann ihre Verlegung nur dann verlangt werden,
wenn die kabelgebundene Telekommunikationslinie ohne Aufwendung unverhältnismäßig hoher Kosten
anderweitig ihrem Zweck entsprechend untergebracht werden kann.

(3) Muss wegen einer solchen späteren besonderen Anlage die schon vorhandene Telekommunikationslinie mit
Schutzvorkehrungen versehen werden, so sind die dadurch entstehenden Kosten von dem Nutzungsberechtigten
zu tragen.

(4) Überlässt ein Wegeunterhaltspflichtiger seinen Anteil einem nicht unterhaltspflichtigen Dritten, so sind
dem Nutzungsberechtigten die durch die Verlegung oder Veränderung oder durch die Herstellung der
Schutzvorkehrungen erwachsenden Kosten, soweit sie auf dessen Anteil fallen, zu erstatten.

(5) Die Unternehmer anderer als der in Absatz 2 bezeichneten besonderen Anlagen haben die aus der Verlegung
oder Veränderung der vorhandenen Telekommunikationslinien oder aus der Herstellung der erforderlichen
Schutzvorkehrungen erwachsenden Kosten zu tragen.

(6) Auf spätere Änderungen vorhandener besonderer Anlagen finden die Absätze 1 bis 5 entsprechende
Anwendung.

§ 76 Beeinträchtigung von Grundstücken und Gebäuden

(1) Der Eigentümer eines Grundstücks, das kein Verkehrsweg im Sinne des § 68 Absatz 1 Satz 2 ist, kann die
Errichtung, den Betrieb und die Erneuerung von Telekommunikationslinien auf seinem Grundstück sowie den
Anschluss der auf dem Grundstück befindlichen Gebäude an öffentliche Telekommunikationsnetze der nächsten
Generation insoweit nicht verbieten, als
1.   auf dem Grundstück einschließlich der Gebäudeanschlüsse eine durch ein Recht gesicherte Leitung oder

Anlage auch die Errichtung, den Betrieb und die Erneuerung einer Telekommunikationslinie genutzt und
hierdurch die Nutzbarkeit des Grundstücks nicht dauerhaft zusätzlich eingeschränkt wird oder
 

2.   das Grundstück einschließlich der Gebäude durch die Benutzung nicht unzumutbar beeinträchtigt wird.
 

(2) Hat der Grundstückseigentümer eine Einwirkung nach Absatz 1 zu dulden, so kann er von dem Betreiber
der Telekommunikationslinie oder dem Eigentümer des Leitungsnetzes einen angemessenen Ausgleich in Geld
verlangen, wenn durch die Errichtung, die Erneuerung oder durch Wartungs-, Reparatur- oder vergleichbare,
mit dem Betrieb der Telekommunikationslinie unmittelbar zusammenhängende Maßnahmen eine Benutzung
seines Grundstücks oder dessen Ertrag über das zumutbare Maß hinaus beeinträchtigt wird. Für eine erweiterte
Nutzung zu Zwecken der Telekommunikation kann darüber hinaus ein einmaliger Ausgleich in Geld verlangt
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werden, sofern bisher keine Leitungswege vorhanden waren, die zu Zwecken der Telekommunikation genutzt
werden konnten. Wird das Grundstück oder sein Zubehör durch die Ausübung der aus dieser Vorschrift folgenden
Rechte beschädigt, hat der Betreiber oder der Eigentümer des Leitungsnetzes auf seine Kosten den Schaden zu
beseitigen. § 840 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs findet Anwendung.

§ 77 Ersatzansprüche

Die Verjährung der auf den §§ 70 bis 76 beruhenden Ansprüche richtet sich nach den Regelungen über die
regelmäßige Verjährung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch.

§ 77a Gemeinsame Nutzung von Infrastrukturen durch Betreiber öffentlicher
Telekommunikationsnetze

(1) Die Bundesnetzagentur kann die gemeinsame Nutzung von Verkabelungen oder Kabelkanälen in Gebäuden
oder bis zum ersten Konzentrations- oder Verteilerpunkt, sofern dieser außerhalb des Gebäudes liegt, durch
Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze folgenden Personen gegenüber anordnen:
1.   Telekommunikationsnetzbetreibern, die über eine Nutzungsberechtigung nach § 69 Absatz 1 in Verbindung

mit § 68 Absatz 1 oder über eine sonstige Berechtigung verfügen, Einrichtungen auf, über oder unter
öffentlichen oder privaten Grundstücken zu errichten oder zu installieren, oder
 

2.   Telekommunikationsnetzbetreibern, die ein Verfahren zur Enteignung oder Nutzung von Grundstücken in
Anspruch nehmen können, oder
 

3.   den Eigentümern von Verkabelungen oder Kabelkanälen.
 

Die Anordnung kann getroffen werden, wenn eine Vervielfachung der Infrastruktur wirtschaftlich ineffizient oder
praktisch unmöglich wäre. Vor dem Erlass der Anordnung gibt die Bundesnetzagentur allen interessierten Kreisen
die Gelegenheit, innerhalb angemessener Zeit Stellung zu nehmen.

(2) Die Bundesnetzagentur setzt im Rahmen der Anordnung nach Absatz 1 ein angemessenes Entgelt, das auch
eine angemessene Risikoanpassung enthalten kann, fest.

(3) Die Bundesnetzagentur kann von den Telekommunikationsnetzbetreibern sowie von Unternehmen
und von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die über Einrichtungen verfügen, die zu
Telekommunikationszwecken genutzt werden können, diejenigen Informationen verlangen, die für die Erstellung
eines detaillierten Verzeichnisses über Art, Verfügbarkeit und geografische Lage dieser Einrichtungen erforderlich
sind. Zu den Einrichtungen nach Satz 1 zählen unter anderem Gebäude, Gebäudezugänge, Verkabelungen oder
Kabelkanäle in Gebäuden, Masten, Antennen, Türme und andere Trägerstrukturen, Leitungsrohre, Leerrohre,
Einstiegsschächte und Verteilerkästen. Betrifft eine nach Satz 1 zu erteilende Information eine Einrichtung,
bei deren Ausfall die Versorgung der Bevölkerung erheblich beeinträchtigt wird, ist von einer Aufnahme in
das Verzeichnis abzusehen. Interessenten kann Einsicht in das Verzeichnis gewährt werden, falls die von der
Bundesnetzagentur festgelegten Voraussetzungen für eine Einsichtnahme erfüllt sind. Dabei sind Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisse zu wahren.

(4) Die von der Bundesnetzagentur getroffenen Maßnahmen nach den Absätzen 1 bis 3 müssen objektiv,
transparent und verhältnismäßig sein und dürfen nicht diskriminieren.

§ 77b Alternative Infrastrukturen

(1) Unternehmen und juristische Personen des öffentlichen Rechts, die über Einrichtungen verfügen, die zum
Auf- und Ausbau von Netzen der nächsten Generation genutzt werden können, sind verpflichtet, Betreibern
öffentlicher Telekommunikationsnetze auf schriftliche Anfrage ein Angebot zur Mitnutzung dieser Einrichtungen
gegen ein angemessenes Entgelt zu unterbreiten.

(2) Kommt zwischen den Beteiligten eine Einigung nicht zustande, so kann jeder Beteiligte binnen einer Frist von
vier Wochen ab Zugang der Anfrage bei der Bundesnetzagentur durch einen Antrag ein Schlichtungsverfahren
einleiten.

(3) Im Rahmen des Schlichtungsverfahrens ist der Antragsgegner verpflichtet, binnen einer von der
Bundesnetzagentur zu bestimmenden Frist seine Einwendungen gegen das Mitnutzungsrecht oder das
vorgeschlagene Entgelt darzulegen. Hierauf kann der Antragsteller innerhalb einer ebenfalls von der
Bundesnetzagentur zu bestimmenden Frist antworten. Die Bundesnetzagentur kann die Beteiligten im Interesse
einer gütlichen Einigung anhören. Ist eine Einigung nicht möglich, trifft die Bundesnetzagentur unter Abwägung



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz
in Zusammenarbeit mit der juris GmbH - www.juris.de

- Seite 65 von 105 -

der beiderseitigen Interessen eine Entscheidung (Schlichterspruch). Die Beteiligten sind zur Annahme des
Schlichterspruchs nicht verpflichtet. Im Übrigen gilt für das Schlichtungsverfahren die Schlichtungsordnung der
Bundesnetzagentur entsprechend.

§ 77c Mitnutzung von Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes

(1) Der Bund als Träger der Straßenbaulast nach § 5 des Bundesfernstraßengesetzes hat auf schriftliche
Anfrage den Betreibern öffentlicher Telekommunikationsnetze die Mitnutzung der Teile einer Bundesfernstraße
zu gestatten, die zum Auf- und Ausbau von Netzen der nächsten Generation genutzt werden können. Die
Mitnutzung ist so auszugestalten, dass sie den Anforderungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie
den anerkannten Regeln der Technik genügt. Die Mitnutzung und deren Abänderung bedürfen der schriftlichen
Zustimmung des Trägers der Straßenbaulast. Die Zustimmung kann mit Nebenbestimmungen versehen
werden, die diskriminierungsfrei zu gestalten sind; die Zustimmung kann außerdem von der Leistung einer
angemessenen Sicherheit abhängig gemacht werden. Die Nebenbestimmungen dürfen nur die Art und Weise
der Errichtung der Mitnutzung sowie die dabei zu beachtenden Regeln der Technik und die Sicherheit und
Leichtigkeit des Verkehrs und die Verkehrssicherungspflichten regeln. § 8 des Bundesfernstraßengesetzes bleibt
unberührt. Für die Mitnutzung kann ein kostendeckendes Entgelt verlangt werden.

(2) Kommt zwischen den Beteiligten eine Einigung nicht zustande, so gilt das Verfahren nach § 133 Absatz 1 und
4 entsprechend.

(3) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung teilt der Bundesnetzagentur die für die
Bearbeitung des Mitnutzungsantrags nach Absatz 1 zuständige Stelle mit. Die Bundesnetzagentur veröffentlicht
diese Angaben im Amtsblatt und auf ihrer Internetseite.

§ 77d Mitnutzung von Bundeswasserstraßen

(1) Der Bund als Eigentümer der Bundeswasserstraßen hat auf schriftliche Anfrage den Betreibern öffentlicher
Telekommunikationsnetze die Mitnutzung der Teile einer Bundeswasserstraße zu gestatten, die zum Auf- und
Ausbau von Netzen der nächsten Generation genutzt werden können. Die Mitnutzung ist so auszugestalten,
dass sie den Anforderungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie den anerkannten Regeln
der Technik genügt. Die Mitnutzung und deren Abänderung bedürfen der schriftlichen Zustimmung des
Eigentümers. Die Zustimmung kann mit Nebenbestimmungen versehen werden, die diskriminierungsfrei zu
gestalten sind; die Zustimmung kann außerdem von der Leistung einer angemessenen Sicherheit abhängig
gemacht werden. Die Nebenbestimmungen dürfen nur die Art und Weise der Errichtung der Mitnutzung
sowie die dabei zu beachtenden Regeln der Technik und die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs und die
Verkehrssicherungspflichten regeln. Für die Mitnutzung kann ein kostendeckendes Entgelt verlangt werden.

(2) Kommt zwischen den Beteiligten eine Einigung nicht zustande, so gilt das Verfahren nach § 133 Absatz 1 und
4 entsprechend.

(3) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung teilt der Bundesnetzagentur die für die
Bearbeitung des Mitnutzungsantrags nach Absatz 1 zuständige Stelle mit. Die Bundesnetzagentur veröffentlicht
diese Angaben im Amtsblatt und auf ihrer Internetseite.

§ 77e Mitnutzung von Eisenbahninfrastruktur

(1) Eisenbahninfrastrukturunternehmen, die sich überwiegend in der Hand des Bundes oder eines mehrheitlich
dem Bund gehörenden Unternehmens befinden, haben auf schriftliche Anfrage Betreibern öffentlicher
Telekommunikationsnetze die Mitnutzung der Teile der Eisenbahninfrastruktur zu gestatten, die zum
Auf- und Ausbau von Netzen der nächsten Generation genutzt werden können. Die Mitnutzung ist so
auszugestalten, dass sie den Anforderungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie den anerkannten
Regeln der Technik genügt. Die Mitnutzung und deren Abänderung bedürfen der schriftlichen Zustimmung
des Eisenbahninfrastrukturunternehmens. Die Zustimmung kann mit Bedingungen versehen werden, die
diskriminierungsfrei zu gestalten sind; die Zustimmung kann außerdem von der Leistung einer angemessenen
Sicherheit abhängig gemacht werden. Die Bedingungen dürfen nur die Art und Weise der Errichtung der
Mitnutzung sowie die dabei zu beachtenden Regeln der Technik und die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs
und die Verkehrssicherungspflichten regeln, um die Beeinträchtigung des Eisenbahnbetriebs weitestgehend zu
reduzieren. Für die Mitnutzung kann ein kostendeckendes Entgelt verlangt werden.

(2) Kommt zwischen den Beteiligten eine Einigung nicht zustande, so gilt das Verfahren nach § 133 Absatz 1 und
4 entsprechend. Die zuständige Eisenbahnaufsichtsbehörde ist Beteiligte im Verfahren.
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(3) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung teilt der Bundesnetzagentur die für
Mitnutzungsanfragen nach Absatz 1 zuständige Stelle mit. Die Bundesnetzagentur veröffentlicht diese Angaben
im Amtsblatt und auf ihrer Internetseite.

Teil 6
Universaldienst
§ 78 Universaldienstleistungen

(1) Universaldienstleistungen sind ein Mindestangebot an Diensten für die Öffentlichkeit, für die eine bestimmte
Qualität festgelegt ist und zu denen alle Endnutzer unabhängig von ihrem Wohn- oder Geschäftsort zu einem
erschwinglichen Preis Zugang haben müssen und deren Erbringung für die Öffentlichkeit als Grundversorgung
unabdingbar geworden ist.

(2) Als Universaldienstleistungen werden bestimmt:
1.   der Anschluss an ein öffentliches Telekommunikationsnetz an einem festen Standort, der Gespräche,

Telefaxübertragungen und die Datenkommunikation mit Übertragungsraten ermöglicht, die für einen
funktionalen Internetzugang ausreichen,
 

2.   der Zugang zu öffentlich zugänglichen Telefondiensten über den in Nummer 1 genannten Netzanschluss,
 

3.   die Verfügbarkeit mindestens eines von der Bundesnetzagentur gebilligten gedruckten öffentlichen
Teilnehmerverzeichnisses (§ 104), das dem allgemeinen Bedarf entspricht und regelmäßig mindestens
einmal jährlich aktualisiert wird,
 

4.   die Verfügbarkeit mindestens eines umfassenden, öffentlichen Telefonauskunftsdienstes, auch für
Nutzer öffentlicher Münz- und Kartentelefone, einschließlich der Netzkennzahlen von Teilnehmern
und ausländischer Anschlussinhaber, soweit die Teilnehmerdaten zur Verfügung stehen und unter
Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Vorschriften,
 

5.   die flächendeckende Bereitstellung von öffentlichen Münz- oder Kartentelefonen oder anderer
Zugangspunkte für den öffentlichen Sprachtelefondienst an allgemeinen und jederzeit für jedermann
zugänglichen Standorten entsprechend dem allgemeinen Bedarf; die öffentlichen Telefonstellen sind in
betriebsbereitem Zustand zu halten, und
 

6.   die Möglichkeit, von allen öffentlichen Münz- oder Kartentelefonen unentgeltlich und ohne Verwendung eines
Zahlungsmittels Notrufe durch einfache Handhabung mit den Notrufnummern 110 und 112 durchzuführen.
 

(3) Unternehmen, die Universaldienstleistungen nach Absatz 2 Nr. 2 und 3 erbringen, haben bei der Verarbeitung
der ihnen von anderen Unternehmen bereitgestellten Informationen den Grundsatz der Nichtdiskriminierung zu
beachten.

(4) Nach Anhörung des Universaldienstverpflichteten kann die Bundesnetzagentur den allgemeinen
Bedarf der Universaldienstleistungen nach Absatz 2 hinsichtlich der Bedürfnisse der Endnutzer feststellen,
insbesondere hinsichtlich der geographischen Versorgung, der Zahl der Telefone, der Zugänglichkeit und der
Dienstequalität. Zur Sicherstellung des Dienstes sowie der Dienstemerkmale ist die Bundesnetzagentur befugt,
den Unternehmen Verpflichtungen aufzuerlegen. Die Bundesnetzagentur kann von solchen Verpflichtungen für
Teile oder das gesamte Hoheitsgebiet absehen, wenn eine Anhörung der betroffenen Kreise ergibt, dass diese
Dienstemerkmale oder vergleichbare Dienste als weithin verfügbar erachtet werden.

§ 79 Erschwinglichkeit der Entgelte

(1) Der Preis für die Universaldienstleistung nach § 78 Absatz 2 Nummer 1 und 2 gilt als erschwinglich, wenn
er den realen Preis der Telefondienstleistungen nicht übersteigt, die von einem Privathaushalt außerhalb von
Städten mit mehr als 100 000 Einwohnern zum 1. Januar 1998 durchschnittlich nachgefragt wurden. Dabei
werden die zu diesem Zeitpunkt erzielten Leistungsqualitäten einschließlich der Lieferfristen und die bis zum 31.
Dezember des jeweiligen Vor-Vorjahres festgestellte Produktivitätsfortschrittsrate berücksichtigt.

(2) Universaldienstleistungen nach § 78 Absatz 2 Nummer 3 bis 5 gelten als erschwinglich, wenn die Entgelte den
Maßstäben des § 28 entsprechen.
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§ 80 Verpflichtung zur Erbringung des Universaldienstes

Wird eine Universaldienstleistung nach § 78 durch den Markt nicht ausreichend und angemessen erbracht oder
ist zu besorgen, dass eine solche Versorgung nicht gewährleistet sein wird, ist jeder Anbieter, der auf dem
jeweiligen sachlich relevanten Markt tätig ist und einen Anteil von mindestens 4 Prozent des Gesamtumsatzes
dieses Marktes im Geltungsbereich dieses Gesetzes auf sich vereint oder auf dem räumlich relevanten Markt
über eine beträchtliche Marktmacht verfügt, verpflichtet, dazu beizutragen, dass der Universaldienst erbracht
werden kann. Die Verpflichtung nach Satz 1 ist nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Abschnitts zu erfüllen.

§ 81 Auferlegung von Universaldienstverpflichtungen

(1) Die Bundesnetzagentur veröffentlicht die Feststellung, auf welchem sachlich und räumlich relevanten Markt
oder an welchem Ort eine Universaldienstleistung nach § 78 Abs. 2 nicht angemessen oder ausreichend erbracht
wird oder zu besorgen ist, dass eine solche Versorgung nicht gewährleistet sein wird. Sie kündigt an, nach
den Vorschriften der §§ 81 bis 87 vorzugehen, sofern sich kein Unternehmen innerhalb von einem Monat nach
Bekanntgabe dieser Veröffentlichung bereit erklärt, diese Universaldienstleistung ohne Ausgleich nach § 82 zu
erbringen.

(2) Die Bundesnetzagentur kann nach Anhörung der in Betracht kommenden Unternehmen entscheiden, ob und
inwieweit sie eines oder mehrere dieser Unternehmen verpflichten will, die Universaldienstleistung zu erbringen.
Eine solche Verpflichtung darf die verpflichteten Unternehmen im Verhältnis zu den anderen Unternehmen nicht
unbillig benachteiligen.

(3) Macht ein Unternehmen, das nach Absatz 2 zur Erbringung einer Universaldienstleistung verpflichtet
werden soll, glaubhaft, dass es im Falle der Verpflichtung einen Ausgleich nach § 82 verlangen kann, schreibt
die Bundesnetzagentur anstelle der Entscheidung, einen oder mehrere Unternehmen zu verpflichten, die
Universaldienstleistung aus und vergibt sie an denjenigen Bewerber, der sich als geeignet erweist und
den geringsten finanziellen Ausgleich dafür verlangt, die Universaldienstleistung nach Maßgabe der in den
Vorschriften dieses Gesetzes festgelegten Bedingungen zu erbringen. Die Bundesnetzagentur kann unter
Berücksichtigung der Kriterien des Satzes 1 verschiedene Unternehmen oder Unternehmensgruppen für die
Erbringung verschiedener Bestandteile des Universaldienstes sowie zur Versorgung verschiedener Teile des
Bundesgebietes verpflichten.

(4) Vor der Ausschreibung der Universaldienstleistung hat die Bundesnetzagentur festzulegen, nach welchen
Kriterien die erforderliche Eignung des Universaldienstleisters bewertet wird. Sie hat ferner die Regeln für die
Durchführung des Ausschreibungsverfahrens im Einzelnen festzulegen; diese müssen objektiv, nachvollziehbar
und diskriminierungsfrei sein.

(5) Wird durch das Ausschreibungsverfahren kein geeigneter Bewerber ermittelt, verpflichtet die
Bundesnetzagentur das nach Absatz 2 ermittelte Unternehmen, die Universaldienstleistung nach Maßgabe dieses
Gesetzes zu erbringen.

§ 82 Ausgleich für Universaldienstleistungen

(1) Wird ein Unternehmen nach § 81 Abs. 3 verpflichtet, eine Universaldienstleistung zu erbringen, gewährt die
Bundesnetzagentur den im Ausschreibungsverfahren anerkannten finanziellen Ausgleich für die Erbringung der
Universaldienstleistung.

(2) Wird ein Unternehmen nach § 81 Abs. 5 verpflichtet, eine Universaldienstleistung zu erbringen, ermittelt die
Bundesnetzagentur den zu leistenden Ausgleich für die Bereitstellung des Universaldienstes aus der Differenz
der Kosten eines verpflichteten Unternehmens für den Betrieb ohne Universaldienstverpflichtung und den Kosten
für den Betrieb unter Einhaltung der Universaldienstverpflichtung. Außerdem sind Vorteile und Erträge des
Universaldienstbetreibers, einschließlich immaterieller Vorteile, zu berücksichtigen.

(3) Die Bundesnetzagentur stellt fest, ob die ermittelten Kosten eine unzumutbare Belastung darstellen. In
diesem Fall gewährt die Bundesnetzagentur dem Unternehmen auf Antrag den berechneten finanziellen
Ausgleich.

(4) Zur Berechnung des Ausgleichs kann die Bundesnetzagentur die erforderlichen Unterlagen von
dem universaldienstverpflichteten Unternehmen fordern. Die eingereichten Unterlagen sind von der
Bundesnetzagentur insbesondere auf die Notwendigkeit zur Leistungsbereitstellung zu prüfen. Die Ergebnisse
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der Kostenberechnung wie auch der Prüfung sind, unter Berücksichtigung der Wahrung von Betriebs- oder
Geschäftsgeheimnissen der betroffenen Unternehmen, zu veröffentlichen.

(5) Der Ausgleich wird nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem ein Defizit bei der Erbringung der
Universaldienstleistung entsteht, gewährt.

§ 83 Universaldienstleistungsabgabe

(1) Gewährt die Bundesnetzagentur einen Ausgleich nach § 82 für die Erbringung einer Universaldienstleistung,
trägt jedes Unternehmen, das zur Erbringung des Universaldienstes nach § 80 verpflichtet ist, zu diesem
Ausgleich durch eine Universaldienstleistungsabgabe bei. Der Anteil bemisst sich nach dem Verhältnis des
Umsatzes des jeweiligen Unternehmens zu der Summe des Umsatzes aller auf dem sachlich relevanten Markt
nach Satz 1 Verpflichteten. Kann von einem abgabenpflichtigen Unternehmen die auf ihn entfallende Abgabe
nicht erlangt werden, so ist der Ausfall von den übrigen Verpflichteten nach dem Verhältnis ihrer Anteile
zueinander zu leisten.

(2) Nach Ablauf des Kalenderjahres, für das ein Ausgleich nach § 82 Abs. 1 oder 3 gewährt wird, setzt
die Bundesnetzagentur die Höhe des Ausgleichs sowie die Anteile der zu diesem Ausgleich beitragenden
Unternehmen fest und teilt dies den betroffenen Unternehmen mit. Die Höhe des Ausgleichs ergibt sich aus
dem von der Bundesnetzagentur errechneten Ausgleichsbetrag zuzüglich einer marktüblichen Verzinsung. Die
Verzinsung beginnt mit dem Tag, der dem Ablauf des in Satz 1 genannten Kalenderjahres folgt.

(3) Die zum Ausgleich nach Absatz 1 beitragenden Unternehmen sind verpflichtet, die von der
Bundesnetzagentur festgesetzten auf sie entfallenden Anteile innerhalb eines Monats ab Zugang des
Festsetzungsbescheides an die Bundesnetzagentur zu entrichten.

(4) Ist ein zum Ausgleich verpflichtetes Unternehmen mit der Zahlung der Abgabe mehr als drei Monate im
Rückstand, erlässt die Bundesnetzagentur einen Feststellungsbescheid über die rückständigen Beträge der
Abgabe und betreibt die Einziehung.

§ 84 Verfügbarkeit, Entbündelung und Qualität von Universaldienstleistungen

(1) Soweit Unternehmen Universaldienstleistungen erbringen, haben Endnutzer im Rahmen der Gesetze und der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen einen Anspruch darauf, dass diese Leistungen erbracht werden.

(2) Soweit Unternehmen Universaldienstleistungen erbringen, haben sie Leistungen so anzubieten, dass
Endnutzer nicht für Einrichtungen oder Dienste zu zahlen haben, die nicht notwendig oder für den beantragten
Dienst nicht erforderlich sind.

(3) Soweit Unternehmen Universaldienstleistungen erbringen, haben sie der Bundesnetzagentur auf Anfrage
angemessene und aktuelle Informationen über ihre Leistungen bei der Bereitstellung des Universaldienstes
mitzuteilen und zu veröffentlichen. Dabei werden die Parameter, Definitionen und Messverfahren für die
Dienstqualität zugrunde gelegt, die in Anhang III der Richtlinie 2002/22/EG dargelegt sind.

§ 85 Leistungseinstellungen

(1) Ein Unternehmen, das nach § 81 zur Erbringung von Universaldienstleistungen verpflichtet ist oder das
Leistungen nach § 150 Abs. 9 erbringt, darf diese Leistungen nur vorübergehend auf Grund grundlegender,
in Übereinstimmung mit dem Recht der Europäischen Union stehender Anforderungen einstellen und
beschränken. Es hat auf die Belange der Endnutzer Rücksicht zu nehmen und die Leistungseinstellungen oder -
beschränkungen im Rahmen der technischen Möglichkeiten auf den betroffenen Dienst zu beschränken.

(2) Grundlegende Anforderungen, die eine Beschränkung von Universaldienstleistungen rechtfertigen, sind
1.   die Sicherheit des Netzbetriebes,

 

2.   die Aufrechterhaltung der Netzintegrität, insbesondere die Vermeidung schwerwiegender Störungen des
Netzes, der Software oder gespeicherter Daten,
 

3.   die Interoperabilität der Dienste und
 

4.   der Datenschutz.
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§ 86 Sicherheitsleistungen

(1) Anbieter von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten, die nach § 81 zur Erbringung von
Universaldienstleistungen verpflichtet sind oder das Unternehmen, das Leistungen nach § 150 Abs. 9
erbringt, sind berechtigt, Universaldienstleistungen an den Endnutzer von einer Sicherheitsleistung in
angemessener Höhe abhängig zu machen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Endnutzer
seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Die Sicherheitsleistung kann
durch Bürgschaftserklärung eines im Europäischen Wirtschaftsraum zugelassenen Kreditinstituts erfolgen. Der
Anbieter ist berechtigt, die Sicherheitsleistung auf eine solche Bürgschaftserklärung und die Hinterlegung von
Geld zu beschränken. Die Sicherheitsleistung ist unverzüglich zurückzugeben oder zu verrechnen, sobald die
Voraussetzungen für die Erbringung weggefallen sind.

(2) Als angemessen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 ist in der Regel ein Betrag in Höhe des Bereitstellungspreises
zuzüglich des sechsfachen Grundpreises anzusehen. Eine Anforderung höherer Beiträge ist gegenüber dem
Endnutzer anhand der Umstände seines Einzelfalles zu begründen.

§ 87 Umsatzmeldungen

(1) Ist eine Universaldienstleistung nach § 81 Abs. 3 oder 5 auferlegt, haben alle Unternehmen, die in
dem jeweiligen sachlich relevanten Markt der betreffenden Telekommunikationsdienste tätig sind, der
Bundesnetzagentur ihre Umsätze auf diesem Markt jeweils auf Verlangen jährlich mitzuteilen. Anderenfalls kann
die Bundesnetzagentur eine Schätzung vornehmen.

(2) Bei der Ermittlung der Umsätze nach Absatz 1 gelten § 36 Abs. 2 und § 38 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen entsprechend.

(3) Die Bundesnetzagentur veröffentlicht unter Berücksichtigung von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen der
betroffenen Unternehmen jährlich einen Bericht, in dem die berechneten Kosten der Universaldienstverpflichtung
und die Beiträge aller Unternehmen aufgeführt sind und in dem die etwaigen Marktvorteile des benannten
Unternehmens dargelegt werden.

Teil 7
Fernmeldegeheimnis, Datenschutz, Öffentliche Sicherheit

Abschnitt 1
Fernmeldegeheimnis
§ 88 Fernmeldegeheimnis

(1) Dem Fernmeldegeheimnis unterliegen der Inhalt der Telekommunikation und ihre näheren Umstände,
insbesondere die Tatsache, ob jemand an einem Telekommunikationsvorgang beteiligt ist oder war. Das
Fernmeldegeheimnis erstreckt sich auch auf die näheren Umstände erfolgloser Verbindungsversuche.

(2) Zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses ist jeder Diensteanbieter verpflichtet. Die Pflicht zur
Geheimhaltung besteht auch nach dem Ende der Tätigkeit fort, durch die sie begründet worden ist.

(3) Den nach Absatz 2 Verpflichteten ist es untersagt, sich oder anderen über das für die geschäftsmäßige
Erbringung der Telekommunikationsdienste einschließlich des Schutzes ihrer technischen Systeme erforderliche
Maß hinaus Kenntnis vom Inhalt oder den näheren Umständen der Telekommunikation zu verschaffen. Sie
dürfen Kenntnisse über Tatsachen, die dem Fernmeldegeheimnis unterliegen, nur für den in Satz 1 genannten
Zweck verwenden. Eine Verwendung dieser Kenntnisse für andere Zwecke, insbesondere die Weitergabe an
andere, ist nur zulässig, soweit dieses Gesetz oder eine andere gesetzliche Vorschrift dies vorsieht und sich dabei
ausdrücklich auf Telekommunikationsvorgänge bezieht. Die Anzeigepflicht nach § 138 des Strafgesetzbuches hat
Vorrang.

(4) Befindet sich die Telekommunikationsanlage an Bord eines Wasser- oder Luftfahrzeugs, so besteht die
Pflicht zur Wahrung des Geheimnisses nicht gegenüber der Person, die das Fahrzeug führt oder gegenüber ihrer
Stellvertretung.
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§ 89 Abhörverbot, Geheimhaltungspflicht der Betreiber von Empfangsanlagen

Mit einer Funkanlage dürfen nur Nachrichten, die für den Betreiber der Funkanlage, Funkamateure im Sinne des
Gesetzes über den Amateurfunk vom 23. Juni 1997 (BGBl. I S. 1494), die Allgemeinheit oder einen unbestimmten
Personenkreis bestimmt sind, abgehört werden. Der Inhalt anderer als in Satz 1 genannter Nachrichten sowie
die Tatsache ihres Empfangs dürfen, auch wenn der Empfang unbeabsichtigt geschieht, auch von Personen,
für die eine Pflicht zur Geheimhaltung nicht schon nach § 88 besteht, anderen nicht mitgeteilt werden. § 88
Abs. 4 gilt entsprechend. Das Abhören und die Weitergabe von Nachrichten auf Grund besonderer gesetzlicher
Ermächtigung bleiben unberührt.

§ 90 Missbrauch von Sende- oder sonstigen Telekommunikationsanlagen

(1) Es ist verboten, Sendeanlagen oder sonstige Telekommunikationsanlagen zu besitzen, herzustellen, zu
vertreiben, einzuführen oder sonst in den Geltungsbereich dieses Gesetzes zu verbringen, die ihrer Form nach
einen anderen Gegenstand vortäuschen oder die mit Gegenständen des täglichen Gebrauchs verkleidet sind
und auf Grund dieser Umstände oder auf Grund ihrer Funktionsweise in besonderer Weise geeignet und dazu
bestimmt sind, das nicht öffentlich gesprochene Wort eines anderen von diesem unbemerkt abzuhören oder das
Bild eines anderen von diesem unbemerkt aufzunehmen. Das Verbot, solche Anlagen zu besitzen, gilt nicht für
denjenigen, der die tatsächliche Gewalt über eine solche Anlage
1.   als Organ, als Mitglied eines Organs, als gesetzlicher Vertreter oder als vertretungsberechtigter

Gesellschafter eines Berechtigten nach Absatz 2 erlangt,
 

2.   von einem anderen oder für einen anderen Berechtigten nach Absatz 2 erlangt, sofern und solange er die
Weisungen des anderen über die Ausübung der tatsächlichen Gewalt über die Anlage auf Grund eines
Dienst- oder Arbeitsverhältnisses zu befolgen hat oder die tatsächliche Gewalt auf Grund gerichtlichen oder
behördlichen Auftrags ausübt,
 

3.   als Gerichtsvollzieher oder Vollzugsbeamter in einem Vollstreckungsverfahren erwirbt,
 

4.   von einem Berechtigten nach Absatz 2 vorübergehend zum Zwecke der sicheren Verwahrung oder der nicht
gewerbsmäßigen Beförderung zu einem Berechtigten erlangt,
 

5.   lediglich zur gewerbsmäßigen Beförderung oder gewerbsmäßigen Lagerung erlangt,
 

6.   durch Fund erlangt, sofern er die Anlage unverzüglich dem Verlierer, dem Eigentümer, einem sonstigen
Erwerbsberechtigten oder der für die Entgegennahme der Fundanzeige zuständigen Stelle abliefert,
 

7.   von Todes wegen erwirbt, sofern er die Anlage unverzüglich einem Berechtigten überlässt oder sie für
dauernd unbrauchbar macht,
 

8.   erlangt, die durch Entfernen eines wesentlichen Bauteils dauernd unbrauchbar gemacht worden ist, sofern
er den Erwerb unverzüglich der Bundesnetzagentur schriftlich anzeigt, dabei seine Personalien, die Art der
Anlage, deren Hersteller- oder Warenzeichen und, wenn die Anlage eine Herstellungsnummer hat, auch
diese angibt sowie glaubhaft macht, dass er die Anlage ausschließlich zu Sammlerzwecken erworben hat.
 

(2) Die zuständigen obersten Bundes- oder Landesbehörden lassen Ausnahmen zu, wenn es im öffentlichen
Interesse, insbesondere aus Gründen der öffentlichen Sicherheit, erforderlich ist. Absatz 1 Satz 1 gilt nicht,
soweit das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) die Ausfuhr der Sendeanlagen oder sonstigen
Telekommunikationsanlagen genehmigt hat.

(3) Es ist verboten, öffentlich oder in Mitteilungen, die für einen größeren Personenkreis bestimmt sind, für
Sendeanlagen oder sonstige Telekommunikationsanlagen mit dem Hinweis zu werben, dass sie geeignet sind,
das nicht öffentlich gesprochene Wort eines anderen von diesem unbemerkt abzuhören oder dessen Bild von
diesem unbemerkt aufzunehmen.

Abschnitt 2
Datenschutz
§ 91 Anwendungsbereich

(1) Dieser Abschnitt regelt den Schutz personenbezogener Daten der Teilnehmer und Nutzer von
Telekommunikation bei der Erhebung und Verwendung dieser Daten durch Unternehmen und
Personen, die geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste in Telekommunikationsnetzen, einschließlich
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Telekommunikationsnetzen, die Datenerfassungs- und Identifizierungsgeräte unterstützen, erbringen oder an
deren Erbringung mitwirken. Dem Fernmeldegeheimnis unterliegende Einzelangaben über Verhältnisse einer
bestimmten oder bestimmbaren juristischen Person oder Personengesellschaft, sofern sie mit der Fähigkeit
ausgestattet ist, Rechte zu erwerben oder Verbindlichkeiten einzugehen, stehen den personenbezogenen Daten
gleich.

(2) Für geschlossene Benutzergruppen öffentlicher Stellen der Länder gilt dieser Abschnitt mit der Maßgabe, dass
an die Stelle des Bundesdatenschutzgesetzes die jeweiligen Landesdatenschutzgesetze treten.

§ 92 (weggefallen)

§ 93 Informationspflichten

(1) Diensteanbieter haben ihre Teilnehmer bei Vertragsabschluss über Art, Umfang, Ort und Zweck der
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten so zu unterrichten, dass die Teilnehmer in allgemein
verständlicher Form Kenntnis von den grundlegenden Verarbeitungstatbeständen der Daten erhalten. Dabei
sind die Teilnehmer auch auf die zulässigen Wahl- und Gestaltungsmöglichkeiten hinzuweisen. Die Nutzer
sind vom Diensteanbieter durch allgemein zugängliche Informationen über die Erhebung und Verwendung
personenbezogener Daten zu unterrichten. Das Auskunftsrecht nach dem Bundesdatenschutzgesetz bleibt davon
unberührt.

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 hat der Diensteanbieter in den Fällen, in denen ein besonderes Risiko der
Verletzung der Netzsicherheit besteht, die Teilnehmer über dieses Risiko und, wenn das Risiko außerhalb
des Anwendungsbereichs der vom Diensteanbieter zu treffenden Maßnahme liegt, über mögliche Abhilfen,
einschließlich der für sie voraussichtlich entstehenden Kosten, zu unterrichten.

(3) Im Fall einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten haben die betroffenen Teilnehmer oder
Personen die Rechte aus § 109a Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Absatz 2.

§ 94 Einwilligung im elektronischen Verfahren

Die Einwilligung kann auch elektronisch erklärt werden, wenn der Diensteanbieter sicherstellt, dass
1.   der Teilnehmer oder Nutzer seine Einwilligung bewusst und eindeutig erteilt hat,

 

2.   die Einwilligung protokolliert wird,
 

3.   der Teilnehmer oder Nutzer den Inhalt der Einwilligung jederzeit abrufen kann und
 

4.   der Teilnehmer oder Nutzer die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
 

§ 95 Vertragsverhältnisse

(1) Der Diensteanbieter darf Bestandsdaten erheben und verwenden, soweit dieses zur Erreichung des in
§ 3 Nr. 3 genannten Zweckes erforderlich ist. Im Rahmen eines Vertragsverhältnisses mit einem anderen
Diensteanbieter darf der Diensteanbieter Bestandsdaten seiner Teilnehmer und der Teilnehmer des
anderen Diensteanbieters erheben und verwenden, soweit dies zur Erfüllung des Vertrages zwischen den
Diensteanbietern erforderlich ist. Eine Übermittlung der Bestandsdaten an Dritte erfolgt, soweit nicht dieser Teil
oder ein anderes Gesetz sie zulässt, nur mit Einwilligung des Teilnehmers.

(2) Der Diensteanbieter darf die Bestandsdaten der in Absatz 1 Satz 2 genannten Teilnehmer zur Beratung
der Teilnehmer, zur Werbung für eigene Angebote, zur Marktforschung und zur Unterrichtung über einen
individuellen Gesprächswunsch eines anderen Nutzers nur verwenden, soweit dies für diese Zwecke
erforderlich ist und der Teilnehmer eingewilligt hat. Ein Diensteanbieter, der im Rahmen einer bestehenden
Kundenbeziehung rechtmäßig Kenntnis von der Rufnummer oder der Postadresse, auch der elektronischen,
eines Teilnehmers erhalten hat, darf diese für die Versendung von Text- oder Bildmitteilungen an ein Telefon
oder an eine Postadresse zu den in Satz 1 genannten Zwecken verwenden, es sei denn, dass der Teilnehmer
einer solchen Verwendung widersprochen hat. Die Verwendung der Rufnummer oder Adresse nach Satz 2 ist nur
zulässig, wenn der Teilnehmer bei der Erhebung oder der erstmaligen Speicherung der Rufnummer oder Adresse
und bei jeder Versendung einer Nachricht an diese Rufnummer oder Adresse zu einem der in Satz 1 genannten
Zwecke deutlich sichtbar und gut lesbar darauf hingewiesen wird, dass er der Versendung weiterer Nachrichten
jederzeit schriftlich oder elektronisch widersprechen kann.
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(3) Endet das Vertragsverhältnis, sind die Bestandsdaten vom Diensteanbieter mit Ablauf des auf die Beendigung
folgenden Kalenderjahres zu löschen. § 35 Abs. 3 des Bundesdatenschutzgesetzes gilt entsprechend.

(4) Der Diensteanbieter kann im Zusammenhang mit dem Begründen und dem Ändern des Vertragsverhältnisses
sowie dem Erbringen von Telekommunikationsdiensten die Vorlage eines amtlichen Ausweises verlangen,
wenn dies zur Überprüfung der Angaben des Teilnehmers erforderlich ist. Er kann von dem Ausweis eine Kopie
erstellen. Die Kopie ist vom Diensteanbieter unverzüglich nach Feststellung der für den Vertragsabschluss
erforderlichen Angaben des Teilnehmers zu vernichten. Andere als die nach Absatz 1 zulässigen Daten darf der
Diensteanbieter dabei nicht verwenden.

(5)Die Erbringung von Telekommunikationsdiensten darf nicht von einer Einwilligung des Teilnehmers in eine
Verwendung seiner Daten für andere Zwecke abhängig gemacht werden, wenn dem Teilnehmer ein anderer
Zugang zu diesen Telekommunikationsdiensten ohne die Einwilligung nicht oder in nicht zumutbarer Weise
möglich ist. Eine unter solchen Umständen erteilte Einwilligung ist unwirksam.

§ 96 Verkehrsdaten

(1) Der Diensteanbieter darf folgende Verkehrsdaten erheben, soweit dies für die in diesem Abschnitt genannten
Zwecke erforderlich ist:
1.   die Nummer oder Kennung der beteiligten Anschlüsse oder der Endeinrichtung, personenbezogene

Berechtigungskennungen, bei Verwendung von Kundenkarten auch die Kartennummer, bei mobilen
Anschlüssen auch die Standortdaten,
 

2.   den Beginn und das Ende der jeweiligen Verbindung nach Datum und Uhrzeit und, soweit die Entgelte davon
abhängen, die übermittelten Datenmengen,
 

3.   den vom Nutzer in Anspruch genommenen Telekommunikationsdienst,
 

4.   die Endpunkte von festgeschalteten Verbindungen, ihren Beginn und ihr Ende nach Datum und Uhrzeit und,
soweit die Entgelte davon abhängen, die übermittelten Datenmengen,
 

5.   sonstige zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung der Telekommunikation sowie zur Entgeltabrechnung
notwendige Verkehrsdaten.
 

Diese Verkehrsdaten dürfen nur verwendet werden, soweit dies für die in Satz 1 genannten oder durch andere
gesetzliche Vorschriften begründeten Zwecke oder zum Aufbau weiterer Verbindungen erforderlich ist. Im
Übrigen sind Verkehrsdaten vom Diensteanbieter nach Beendigung der Verbindung unverzüglich zu löschen.

(2) Eine über Absatz 1 hinausgehende Erhebung oder Verwendung der Verkehrsdaten ist unzulässig.

(3) Der Diensteanbieter darf teilnehmerbezogene Verkehrsdaten, die vom Anbieter eines öffentlich
zugänglichen Telekommunikationsdienstes verwendet werden, zum Zwecke der Vermarktung von
Telekommunikationsdiensten, zur bedarfsgerechten Gestaltung von Telekommunikationsdiensten oder zur
Bereitstellung von Diensten mit Zusatznutzen im dazu erforderlichen Maß und im dazu erforderlichen Zeitraum
nur verwenden, sofern der Betroffene in diese Verwendung eingewilligt hat. Die Daten der Angerufenen
sind unverzüglich zu anonymisieren. Eine zielnummernbezogene Verwendung der Verkehrsdaten durch den
Diensteanbieter zu den in Satz 1 genannten Zwecken ist nur mit Einwilligung der Angerufenen zulässig. Hierbei
sind die Daten der Anrufenden unverzüglich zu anonymisieren.

(4) Bei der Einholung der Einwilligung ist dem Teilnehmer mitzuteilen, welche Datenarten für die in Absatz 3 Satz
1 genannten Zwecke verarbeitet werden sollen und wie lange sie gespeichert werden sollen. Außerdem ist der
Teilnehmer darauf hinzuweisen, dass er die Einwilligung jederzeit widerrufen kann.

§ 97 Entgeltermittlung und Entgeltabrechnung

(1) Diensteanbieter dürfen die in § 96 Abs. 1 aufgeführten Verkehrsdaten verwenden, soweit die Daten zur
Ermittlung des Entgelts und zur Abrechnung mit ihren Teilnehmern benötigt werden. Erbringt ein Diensteanbieter
seine Dienste über ein öffentliches Telekommunikationsnetz eines fremden Betreibers, darf der Betreiber
des öffentlichen Telekommunikationsnetzes dem Diensteanbieter die für die Erbringung von dessen Diensten
erhobenen Verkehrsdaten übermitteln. Hat der Diensteanbieter mit einem Dritten einen Vertrag über den Einzug
des Entgelts geschlossen, so darf er dem Dritten die in Absatz 2 genannten Daten übermitteln, soweit es zum
Einzug des Entgelts und der Erstellung einer detaillierten Rechnung erforderlich ist. Der Dritte ist vertraglich zur
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Wahrung des Fernmeldegeheimnisses nach § 88 und des Datenschutzes nach den §§ 93 und 95 bis 97, 99 und
100 zu verpflichten. § 11 des Bundesdatenschutzgesetzes bleibt unberührt.

(2) Der Diensteanbieter darf zur ordnungsgemäßen Ermittlung und Abrechnung der Entgelte für
Telekommunikationsdienste und zum Nachweis der Richtigkeit derselben folgende personenbezogene Daten
nach Maßgabe der Absätze 3 bis 6 erheben und verwenden:
1.   die Verkehrsdaten nach § 96 Abs. 1,

 

2.   die Anschrift des Teilnehmers oder Rechnungsempfängers, die Art des Anschlusses, die Zahl der im
Abrechnungszeitraum einer planmäßigen Entgeltabrechnung insgesamt aufgekommenen Entgelteinheiten,
die übermittelten Datenmengen, das insgesamt zu entrichtende Entgelt,
 

3.   sonstige für die Entgeltabrechnung erhebliche Umstände wie Vorschusszahlungen, Zahlungen mit
Buchungsdatum, Zahlungsrückstände, Mahnungen, durchgeführte und aufgehobene Anschlusssperren,
eingereichte und bearbeitete Reklamationen, beantragte und genehmigte Stundungen, Ratenzahlungen und
Sicherheitsleistungen.
 

(3) Der Diensteanbieter hat nach Beendigung der Verbindung aus den Verkehrsdaten nach § 96 Abs. 1 Nr. 1
bis 3 und 5 unverzüglich die für die Berechnung des Entgelts erforderlichen Daten zu ermitteln. Diese Daten
dürfen bis zu sechs Monate nach Versendung der Rechnung gespeichert werden. Für die Abrechnung nicht
erforderliche Daten sind unverzüglich zu löschen. Hat der Teilnehmer gegen die Höhe der in Rechnung gestellten
Verbindungsentgelte vor Ablauf der Frist nach Satz 2 Einwendungen erhoben, dürfen die Daten gespeichert
werden, bis die Einwendungen abschließend geklärt sind.

(4) Soweit es für die Abrechnung des Diensteanbieters mit anderen Diensteanbietern oder mit deren
Teilnehmern sowie anderer Diensteanbieter mit ihren Teilnehmern erforderlich ist, darf der Diensteanbieter
Verkehrsdaten verwenden.

(5) Zieht der Diensteanbieter mit der Rechnung Entgelte für Leistungen eines Dritten ein, die dieser im
Zusammenhang mit der Erbringung von Telekommunikationsdiensten erbracht hat, so darf er dem Dritten
Bestands- und Verkehrsdaten übermitteln, soweit diese im Einzelfall für die Durchsetzung der Forderungen des
Dritten gegenüber seinem Teilnehmer erforderlich sind.

§ 98 Standortdaten

(1) Standortdaten, die in Bezug auf die Nutzer von öffentlichen Telekommunikationsnetzen oder öffentlich
zugänglichen Telekommunikationsdiensten verwendet werden, dürfen nur im zur Bereitstellung von Diensten
mit Zusatznutzen erforderlichen Umfang und innerhalb des dafür erforderlichen Zeitraums verarbeitet werden,
wenn sie anonymisiert wurden oder wenn der Teilnehmer dem Anbieter des Dienstes mit Zusatznutzen seine
Einwilligung erteilt hat. In diesen Fällen hat der Anbieter des Dienstes mit Zusatznutzen bei jeder Feststellung
des Standortes des Mobilfunkendgerätes den Nutzer durch eine Textmitteilung an das Endgerät, dessen
Standortdaten ermittelt wurden, zu informieren. Dies gilt nicht, wenn der Standort nur auf dem Endgerät
angezeigt wird, dessen Standortdaten ermittelt wurden. Werden die Standortdaten für einen Dienst mit
Zusatznutzen verarbeitet, der die Übermittlung von Standortdaten eines Mobilfunkendgerätes an einen
anderen Teilnehmer oder Dritte, die nicht Anbieter des Dienstes mit Zusatznutzen sind, zum Gegenstand
hat, muss der Teilnehmer abweichend von § 94 seine Einwilligung ausdrücklich, gesondert und schriftlich
gegenüber dem Anbieter des Dienstes mit Zusatznutzen erteilen. In diesem Fall gilt die Verpflichtung nach Satz
2 entsprechend für den Anbieter des Dienstes mit Zusatznutzen. Der Anbieter des Dienstes mit Zusatznutzen
darf die erforderlichen Bestandsdaten zur Erfüllung seiner Verpflichtung aus Satz 2 nutzen. Der Teilnehmer muss
Mitbenutzer über eine erteilte Einwilligung unterrichten. Eine Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

(2) Haben die Teilnehmer ihre Einwilligung zur Verarbeitung von Standortdaten gegeben, müssen sie auch
weiterhin die Möglichkeit haben, die Verarbeitung solcher Daten für jede Verbindung zum Netz oder für jede
Übertragung einer Nachricht auf einfache Weise und unentgeltlich zeitweise zu untersagen.

(3) Bei Verbindungen zu Anschlüssen, die unter den Notrufnummern 112 oder 110 oder der Rufnummer 124 124
oder 116 117 erreicht werden, hat der Diensteanbieter sicherzustellen, dass nicht im Einzelfall oder dauernd die
Übermittlung von Standortdaten ausgeschlossen wird.

(4) Die Verarbeitung von Standortdaten nach den Absätzen 1 und 2 muss auf das für die Bereitstellung des
Dienstes mit Zusatznutzen erforderliche Maß sowie auf Personen beschränkt werden, die im Auftrag des
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Betreibers des öffentlichen Telekommunikationsnetzes oder öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdienstes
oder des Dritten, der den Dienst mit Zusatznutzen anbietet, handeln.

§ 99 Einzelverbindungsnachweis

(1) Dem Teilnehmer sind die gespeicherten Daten derjenigen Verbindungen, für die er entgeltpflichtig
ist, nur dann mitzuteilen, wenn er vor dem maßgeblichen Abrechnungszeitraum in Textform einen
Einzelverbindungsnachweis verlangt hat; auf Wunsch dürfen ihm auch die Daten pauschal abgegoltener
Verbindungen mitgeteilt werden. Dabei entscheidet der Teilnehmer, ob ihm die von ihm gewählten Rufnummern
ungekürzt oder unter Kürzung um die letzten drei Ziffern mitgeteilt werden. Bei Anschlüssen im Haushalt ist
die Mitteilung nur zulässig, wenn der Teilnehmer in Textform erklärt hat, dass er alle zum Haushalt gehörenden
Mitbenutzer des Anschlusses darüber informiert hat und künftige Mitbenutzer unverzüglich darüber informieren
wird, dass ihm die Verkehrsdaten zur Erteilung des Nachweises bekannt gegeben werden. Bei Anschlüssen
in Betrieben und Behörden ist die Mitteilung nur zulässig, wenn der Teilnehmer in Textform erklärt hat, dass
die Mitarbeiter informiert worden sind und künftige Mitarbeiter unverzüglich informiert werden und dass der
Betriebsrat oder die Personalvertretung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften beteiligt worden ist oder
eine solche Beteiligung nicht erforderlich ist. Soweit die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften für ihren
Bereich eigene Mitarbeitervertreterregelungen erlassen haben, findet Satz 4 mit der Maßgabe Anwendung,
dass an die Stelle des Betriebsrates oder der Personalvertretung die jeweilige Mitarbeitervertretung tritt. Dem
Teilnehmer dürfen darüber hinaus die gespeicherten Daten mitgeteilt werden, wenn er Einwendungen gegen die
Höhe der Verbindungsentgelte erhoben hat. Soweit ein Teilnehmer zur vollständigen oder teilweisen Übernahme
der Entgelte für Verbindungen verpflichtet ist, die bei seinem Anschluss ankommen, dürfen ihm in dem für ihn
bestimmten Einzelverbindungsnachweis die Nummern der Anschlüsse, von denen die Anrufe ausgehen, nur unter
Kürzung um die letzten drei Ziffern mitgeteilt werden. Die Sätze 2 und 7 gelten nicht für Diensteanbieter, die als
Anbieter für geschlossene Benutzergruppen ihre Dienste nur ihren Teilnehmern anbieten.

(2) Der Einzelverbindungsnachweis nach Absatz 1 Satz 1 darf nicht Verbindungen zu Anschlüssen von Personen,
Behörden und Organisationen in sozialen oder kirchlichen Bereichen erkennen lassen, die grundsätzlich anonym
bleibenden Anrufern ganz oder überwiegend telefonische Beratung in seelischen oder sozialen Notlagen anbieten
und die selbst oder deren Mitarbeiter insoweit besonderen Verschwiegenheitsverpflichtungen unterliegen.
Dies gilt nur, soweit die Bundesnetzagentur die angerufenen Anschlüsse in eine Liste aufgenommen hat. Der
Beratung im Sinne des Satzes 1 dienen neben den in § 203 Abs. 1 Nr. 4 und 4a des Strafgesetzbuches genannten
Personengruppen insbesondere die Telefonseelsorge und die Gesundheitsberatung. Die Bundesnetzagentur
nimmt die Inhaber der Anschlüsse auf Antrag in die Liste auf, wenn sie ihre Aufgabenbestimmung nach
Satz 1 durch Bescheinigung einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts
nachgewiesen haben. Die Liste wird zum Abruf im automatisierten Verfahren bereitgestellt. Der Diensteanbieter
hat die Liste quartalsweise abzufragen und Änderungen unverzüglich in seinen Abrechnungsverfahren
anzuwenden. Die Sätze 1 bis 6 gelten nicht für Diensteanbieter, die als Anbieter für geschlossene
Benutzergruppen ihre Dienste nur ihren Teilnehmern anbieten.

(3) Bei Verwendung einer Kundenkarte muss auch auf der Karte ein deutlicher Hinweis auf die mögliche
Mitteilung der gespeicherten Verkehrsdaten ersichtlich sein. Sofern ein solcher Hinweis auf der Karte aus
technischen Gründen nicht möglich oder für den Kartenemittenten unzumutbar ist, muss der Teilnehmer eine
Erklärung nach Absatz 1 Satz 3 oder Satz 4 abgegeben haben.

§ 100 Störungen von Telekommunikationsanlagen und Missbrauch von
Telekommunikationsdiensten

(1) Soweit erforderlich, darf der Diensteanbieter zum Erkennen, Eingrenzen oder Beseitigen von Störungen
oder Fehlern an Telekommunikationsanlagen die Bestandsdaten und Verkehrsdaten der Teilnehmer und Nutzer
erheben und verwenden.

(2) Zur Durchführung von Umschaltungen sowie zum Erkennen und Eingrenzen von Störungen im
Netz ist dem Betreiber der Telekommunikationsanlage oder seinem Beauftragten das Aufschalten
auf bestehende Verbindungen erlaubt, soweit dies betrieblich erforderlich ist. Eventuelle bei der
Aufschaltung erstellte Aufzeichnungen sind unverzüglich zu löschen. Das Aufschalten muss den betroffenen
Kommunikationsteilnehmern durch ein akustisches oder sonstiges Signal zeitgleich angezeigt und ausdrücklich
mitgeteilt werden. Sofern dies technisch nicht möglich ist, muss der betriebliche Datenschutzbeauftragte
unverzüglich detailliert über die Verfahren und Umstände jeder einzelnen Maßnahme informiert werden. Diese
Informationen sind beim betrieblichen Datenschutzbeauftragten für zwei Jahre aufzubewahren.
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(3) Wenn zu dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte für die rechtswidrige Inanspruchnahme eines
Telekommunikationsnetzes oder -dienstes vorliegen, insbesondere für eine Leistungserschleichung oder einen
Betrug, darf der Diensteanbieter zur Sicherung seines Entgeltanspruchs die Bestandsdaten und Verkehrsdaten
verwenden, die erforderlich sind, um die rechtswidrige Inanspruchnahme des Telekommunikationsnetzes oder
-dienstes aufzudecken und zu unterbinden. Der Diensteanbieter darf die nach § 96 erhobenen Verkehrsdaten
in der Weise verwenden, dass aus dem Gesamtbestand aller Verkehrsdaten, die nicht älter als sechs Monate
sind, die Daten derjenigen Verbindungen des Netzes ermittelt werden, für die tatsächliche Anhaltspunkte den
Verdacht der rechtswidrigen Inanspruchnahme von Telekommunikationsnetzen und -diensten begründen.
Der Diensteanbieter darf aus den Verkehrsdaten und Bestandsdaten nach Satz 1 einen pseudonymisierten
Gesamtdatenbestand bilden, der Aufschluss über die von einzelnen Teilnehmern erzielten Umsätze gibt und
unter Zugrundelegung geeigneter Kriterien das Auffinden solcher Verbindungen des Netzes ermöglicht, bei
denen der Verdacht einer rechtswidrigen Inanspruchnahme besteht. Die Daten anderer Verbindungen sind
unverzüglich zu löschen. Die Bundesnetzagentur und der Bundesbeauftragte für den Datenschutz sind über
Einführung und Änderung eines Verfahrens nach Satz 1 unverzüglich in Kenntnis zu setzen.

(4) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 Satz 1 darf der Diensteanbieter im Einzelfall Steuersignale
erheben und verwenden, soweit dies zum Aufklären und Unterbinden der dort genannten Handlungen
unerlässlich ist. Die Erhebung und Verwendung von anderen Nachrichteninhalten ist unzulässig. Über
Einzelmaßnahmen nach Satz 1 ist die Bundesnetzagentur in Kenntnis zu setzen. Die Betroffenen sind zu
benachrichtigen, sobald dies ohne Gefährdung des Zwecks der Maßnahmen möglich ist.

§ 101 Mitteilen ankommender Verbindungen

(1) Trägt ein Teilnehmer in einem zu dokumentierenden Verfahren schlüssig vor, dass bei seinem Anschluss
bedrohende oder belästigende Anrufe ankommen, hat der Diensteanbieter auf schriftlichen Antrag auch
netzübergreifend Auskunft über die Inhaber der Anschlüsse zu erteilen, von denen die Anrufe ausgehen.
Die Auskunft darf sich nur auf Anrufe beziehen, die nach Stellung des Antrags durchgeführt werden. Der
Diensteanbieter darf die Rufnummern, Namen und Anschriften der Inhaber dieser Anschlüsse sowie Datum
und Uhrzeit des Beginns der Verbindungen und der Verbindungsversuche erheben und verwenden sowie diese
Daten seinem Teilnehmer mitteilen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Diensteanbieter, die ihre Dienste nur den
Teilnehmern geschlossener Benutzergruppen anbieten.

(2) Die Bekanntgabe nach Absatz 1 Satz 3 darf nur erfolgen, wenn der Teilnehmer zuvor die Verbindungen nach
Datum, Uhrzeit oder anderen geeigneten Kriterien eingrenzt, soweit ein Missbrauch dieses Verfahrens nicht auf
andere Weise ausgeschlossen werden kann.

(3) Im Falle einer netzübergreifenden Auskunft sind die an der Verbindung mitwirkenden anderen
Diensteanbieter verpflichtet, dem Diensteanbieter des bedrohten oder belästigten Teilnehmers die erforderlichen
Auskünfte zu erteilen, sofern sie über diese Daten verfügen.

(4) Der Inhaber des Anschlusses, von dem die festgestellten Verbindungen ausgegangen sind, ist zu
unterrichten, dass über diese Auskunft erteilt wurde. Davon kann abgesehen werden, wenn der Antragsteller
schriftlich schlüssig vorgetragen hat, dass ihm aus dieser Mitteilung wesentliche Nachteile entstehen können,
und diese Nachteile bei Abwägung mit den schutzwürdigen Interessen der Anrufenden als wesentlich
schwerwiegender erscheinen. Erhält der Teilnehmer, von dessen Anschluss die als bedrohend oder belästigend
bezeichneten Anrufe ausgegangen sind, auf andere Weise Kenntnis von der Auskunftserteilung, so ist er auf
Verlangen über die Auskunftserteilung zu unterrichten.

(5) Die Bundesnetzagentur sowie der oder die Bundesbeauftragte für den Datenschutz sind über die Einführung
und Änderung des Verfahrens zur Sicherstellung der Absätze 1 bis 4 unverzüglich in Kenntnis zu setzen.

§ 102 Rufnummernanzeige und -unterdrückung

(1) Bietet der Diensteanbieter die Anzeige der Rufnummer der Anrufenden an, so müssen Anrufende und
Angerufene die Möglichkeit haben, die Rufnummernanzeige dauernd oder für jeden Anruf einzeln auf einfache
Weise und unentgeltlich zu unterdrücken. Angerufene müssen die Möglichkeit haben, eingehende Anrufe, bei
denen die Rufnummernanzeige durch den Anrufenden unterdrückt wurde, auf einfache Weise und unentgeltlich
abzuweisen.
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(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 dürfen Anrufende bei Werbung mit einem Telefonanruf ihre
Rufnummernanzeige nicht unterdrücken oder bei dem Diensteanbieter veranlassen, dass diese unterdrückt wird;
der Anrufer hat sicherzustellen, dass dem Angerufenen die dem Anrufer zugeteilte Rufnummer übermittelt wird.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Diensteanbieter, die ihre Dienste nur den Teilnehmern geschlossener
Benutzergruppen anbieten.

(4) Auf Antrag des Teilnehmers muss der Diensteanbieter Anschlüsse bereitstellen, bei denen die Übermittlung
der Rufnummer des Anschlusses, von dem der Anruf ausgeht, an den angerufenen Anschluss unentgeltlich
ausgeschlossen ist. Die Anschlüsse sind auf Antrag des Teilnehmers in dem öffentlichen Teilnehmerverzeichnis
(§ 104) seines Diensteanbieters zu kennzeichnen. Ist eine Kennzeichnung nach Satz 2 erfolgt, so darf an den so
gekennzeichneten Anschluss eine Übermittlung der Rufnummer des Anschlusses, von dem der Anruf ausgeht,
erst dann erfolgen, wenn zuvor die Kennzeichnung in der aktualisierten Fassung des Teilnehmerverzeichnisses
nicht mehr enthalten ist.

(5) Hat der Teilnehmer die Eintragung in das Teilnehmerverzeichnis nicht nach § 104 beantragt, unterbleibt die
Anzeige seiner Rufnummer bei dem angerufenen Anschluss, es sei denn, dass der Teilnehmer die Übermittlung
seiner Rufnummer ausdrücklich wünscht.

(6) Wird die Anzeige der Rufnummer von Angerufenen angeboten, so müssen Angerufene die Möglichkeit haben,
die Anzeige ihrer Rufnummer beim Anrufenden auf einfache Weise und unentgeltlich zu unterdrücken. Absatz 3
gilt entsprechend.

(7) Die Absätze 1 bis 3 und 6 gelten auch für Anrufe in das Ausland und für aus dem Ausland kommende Anrufe,
soweit sie Anrufende oder Angerufene im Inland betreffen.

(8) Bei Verbindungen zu Anschlüssen, die unter den Notrufnummern 112 oder 110 oder der Rufnummer 124 124
oder 116 117 erreicht werden, hat der Diensteanbieter sicherzustellen, dass nicht im Einzelfall oder dauernd die
Anzeige von Nummern der Anrufenden ausgeschlossen wird.

§ 103 Automatische Anrufweiterschaltung

Der Diensteanbieter ist verpflichtet, seinen Teilnehmern die Möglichkeit einzuräumen, eine von einem Dritten
veranlasste automatische Weiterschaltung auf sein Endgerät auf einfache Weise und unentgeltlich abzustellen,
soweit dies technisch möglich ist. Satz 1 gilt nicht für Diensteanbieter, die als Anbieter für geschlossene
Benutzergruppen ihre Dienste nur ihren Teilnehmern anbieten.

§ 104 Teilnehmerverzeichnisse

Teilnehmer können mit ihrem Namen, ihrer Anschrift und zusätzlichen Angaben wie Beruf, Branche und Art
des Anschlusses in öffentliche gedruckte oder elektronische Verzeichnisse eingetragen werden, soweit sie dies
beantragen. Dabei können die Teilnehmer bestimmen, welche Angaben in den Verzeichnissen veröffentlicht
werden sollen. Auf Verlangen des Teilnehmers dürfen Mitbenutzer eingetragen werden, soweit diese damit
einverstanden sind.

§ 105 Auskunftserteilung

(1) Über die in Teilnehmerverzeichnissen enthaltenen Rufnummern dürfen Auskünfte unter Beachtung der
Beschränkungen des § 104 und der Absätze 2 und 3 erteilt werden.

(2) Die Telefonauskunft über Rufnummern von Teilnehmern darf nur erteilt werden, wenn diese in angemessener
Weise darüber informiert worden sind, dass sie der Weitergabe ihrer Rufnummer widersprechen können und
von ihrem Widerspruchsrecht keinen Gebrauch gemacht haben. Über Rufnummern hinausgehende Auskünfte
über nach § 104 veröffentlichte Daten dürfen nur erteilt werden, wenn der Teilnehmer in eine weitergehende
Auskunftserteilung eingewilligt hat.

(3) Die Telefonauskunft von Namen oder Namen und Anschrift eines Teilnehmers, von dem nur die Rufnummer
bekannt ist, ist zulässig, wenn der Teilnehmer, der in ein Teilnehmerverzeichnis eingetragen ist, nach einem
Hinweis seines Diensteanbieters auf seine Widerspruchsmöglichkeit nicht widersprochen hat.
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(4) Ein Widerspruch nach Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 3 oder eine Einwilligung nach Absatz 2 Satz 2 sind in
den Kundendateien des Diensteanbieters und des Anbieters nach Absatz 1, die den Verzeichnissen zugrunde
liegen, unverzüglich zu vermerken. Sie sind auch von den anderen Diensteanbietern zu beachten, sobald diese
in zumutbarer Weise Kenntnis darüber erlangen konnten, dass der Widerspruch oder die Einwilligung in den
Verzeichnissen des Diensteanbieters und des Anbieters nach Absatz 1 vermerkt ist.

§ 106 Telegrammdienst

(1) Daten und Belege über die betriebliche Bearbeitung und Zustellung von Telegrammen dürfen gespeichert
werden, soweit es zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Erbringung der Telegrammdienstleistung nach
Maßgabe des mit dem Teilnehmer geschlossenen Vertrags erforderlich ist. Die Daten und Belege sind spätestens
nach sechs Monaten vom Diensteanbieter zu löschen.

(2) Daten und Belege über den Inhalt von Telegrammen dürfen über den Zeitpunkt der Zustellung hinaus nur
gespeichert werden, soweit der Diensteanbieter nach Maßgabe des mit dem Teilnehmer geschlossenen Vertrags
für Übermittlungsfehler einzustehen hat. Bei Inlandstelegrammen sind die Daten und Belege spätestens nach
drei Monaten, bei Auslandstelegrammen spätestens nach sechs Monaten vom Diensteanbieter zu löschen.

(3) Die Löschungsfristen beginnen mit dem ersten Tag des Monats, der auf den Monat der Telegrammaufgabe
folgt. Die Löschung darf unterbleiben, solange die Verfolgung von Ansprüchen oder eine internationale
Vereinbarung eine längere Speicherung erfordert.

§ 107 Nachrichtenübermittlungssysteme mit Zwischenspeicherung

(1) Der Diensteanbieter darf bei Diensten, für deren Durchführung eine Zwischenspeicherung erforderlich ist,
Nachrichteninhalte, insbesondere Sprach-, Ton-, Text- und Grafikmitteilungen von Teilnehmern, im Rahmen eines
hierauf gerichteten Diensteangebots unter folgenden Voraussetzungen verarbeiten:
1.   Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich in Telekommunikationsanlagen des zwischenspeichernden

Diensteanbieters, es sei denn, die Nachrichteninhalte werden im Auftrag des Teilnehmers oder durch
Eingabe des Teilnehmers in Telekommunikationsanlagen anderer Diensteanbieter weitergeleitet.
 

2.   Ausschließlich der Teilnehmer bestimmt durch seine Eingabe Inhalt, Umfang und Art der Verarbeitung.
 

3.   Ausschließlich der Teilnehmer bestimmt, wer Nachrichteninhalte eingeben und darauf zugreifen darf
(Zugriffsberechtigter).
 

4.   Der Diensteanbieter darf dem Teilnehmer mitteilen, dass der Empfänger auf die Nachricht zugegriffen hat.
 

5.   Der Diensteanbieter darf Nachrichteninhalte nur entsprechend dem mit dem Teilnehmer geschlossenen
Vertrag löschen.
 

(2) Der Diensteanbieter hat die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, um
Fehlübermittlungen und das unbefugte Offenbaren von Nachrichteninhalten innerhalb seines Unternehmens
oder an Dritte auszuschließen. Erforderlich sind Maßnahmen nur, wenn ihr Aufwand in einem angemessenen
Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht. Soweit es im Hinblick auf den angestrebten Schutzzweck
erforderlich ist, sind die Maßnahmen dem jeweiligen Stand der Technik anzupassen.

Abschnitt 3
Öffentliche Sicherheit
§ 108 Notruf

(1) Wer öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste für das Führen von ausgehenden Inlandsgesprächen
zu einer oder mehreren Nummern des nationalen Telefonnummernplanes bereitstellt, hat Vorkehrungen
zu treffen, damit Endnutzern unentgeltliche Verbindungen möglich sind, die entweder durch die Wahl der
europaeinheitlichen Notrufnummer 112 oder der zusätzlichen nationalen Notrufnummer 110 oder durch
das Aussenden entsprechender Signalisierungen eingeleitet werden (Notrufverbindungen). Wer derartige
öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste erbringt, den Zugang zu solchen Diensten ermöglicht
oder Telekommunikationsnetze betreibt, die für diese Dienste einschließlich der Durchleitung von Anrufen
genutzt werden, hat gemäß Satz 4 sicherzustellen oder im notwendigen Umfang daran mitzuwirken, dass
Notrufverbindungen unverzüglich zu der örtlich zuständigen Notrufabfragestelle hergestellt werden, und er hat
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alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit Notrufverbindungen jederzeit möglich sind. Die Diensteanbieter
nach den Sätzen 1 und 2 haben gemäß Satz 6 sicherzustellen, dass der Notrufabfragestelle auch Folgendes mit
der Notrufverbindung übermittelt wird:
1.   die Rufnummer des Anschlusses, von dem die Notrufverbindung ausgeht, und

 

2.   die Daten, die zur Ermittlung des Standortes erforderlich sind, von dem die Notrufverbindung ausgeht.
 

Notrufverbindungen sind vorrangig vor anderen Verbindungen herzustellen, sie stehen vorrangigen
Verbindungen nach dem Post- und Telekommunikationssicherstellungsgesetz gleich. Daten, die nach Maßgabe
der Rechtsverordnung nach Absatz 3 zur Verfolgung von Missbrauch des Notrufs erforderlich sind, dürfen auch
verzögert an die Notrufabfragestelle übermittelt werden. Die Übermittlung der Daten nach den Sätzen 3 und 5
erfolgt unentgeltlich. Die für Notrufverbindungen entstehenden Kosten trägt jeder Diensteanbieter selbst; die
Entgeltlichkeit von Vorleistungen bleibt unberührt.

(2) Im Hinblick auf Notrufverbindungen, die durch sprach- oder hörbehinderte Endnutzer unter Verwendung eines
Telefaxgerätes eingeleitet werden, gilt Absatz 1 entsprechend.

(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium des Innern und dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates Regelungen zu treffen
1.   zu den Grundsätzen der Festlegung von Einzugsgebieten von Notrufabfragestellen und deren Unterteilungen

durch die für den Notruf zuständigen Landes- und Kommunalbehörden sowie zu den Grundsätzen des
Abstimmungsverfahrens zwischen diesen Behörden und den betroffenen Teilnehmernetzbetreibern und
Mobilfunknetzbetreibern, soweit diese Grundsätze für die Herstellung von Notrufverbindungen erforderlich
sind,
 

2.   zur Herstellung von Notrufverbindungen zur jeweils örtlich zuständigen Notrufabfragestelle oder
Ersatznotrufabfragestelle,
 

3.   zum Umfang der für Notrufverbindungen zu erbringenden Leistungsmerkmale, einschließlich
a)   der Übermittlung der Daten nach Absatz 1 Satz 3 und

 

b)   zulässiger Abweichungen hinsichtlich der nach Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 zu übermittelnden Daten in
unausweichlichen technisch bedingten Sonderfällen,
 

 

4.   zur Bereitstellung und Übermittlung von Daten, die geeignet sind, der Notrufabfragestelle die Verfolgung von
Missbrauch des Notrufs zu ermöglichen,
 

5.   zum Herstellen von Notrufverbindungen mittels automatischer Wählgeräte und
 

6.   zu den Aufgaben der Bundesnetzagentur auf den in den Nummern 1 bis 5 aufgeführten Gebieten,
insbesondere im Hinblick auf die Festlegung von Kriterien für die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Daten,
die zur Ermittlung des Standortes erforderlich sind, von dem die Notrufverbindung ausgeht.
 

Landesrechtliche Regelungen über Notrufabfragestellen bleiben von den Vorschriften dieses Absatzes insofern
unberührt, als sie nicht Verpflichtungen im Sinne von Absatz 1 betreffen.

(4) Die technischen Einzelheiten zu den in Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 bis 5 aufgeführten Gegenständen,
insbesondere die Kriterien für die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Angaben zu dem Standort, von dem die
Notrufverbindung ausgeht, legt die Bundesnetzagentur in einer Technischen Richtlinie fest; dabei berücksichtigt
sie die Vorschriften der Verordnung nach Absatz 3. Die Bundesnetzagentur erstellt die Richtlinie unter
Beteiligung
1.   der Verbände der durch Absatz 1 Satz 1 und 2 und Absatz 2 betroffenen Diensteanbieter und Betreiber von

Telekommunikationsnetzen,
 

2.   der vom Bundesministerium des Innern benannten Vertreter der Betreiber von Notrufabfragestellen und
 

3.   der Hersteller der in den Telekommunikationsnetzen und Notrufabfragestellen eingesetzten technischen
Einrichtungen.
 

Bei den Festlegungen in der Technischen Richtlinie sind internationale Standards zu berücksichtigen;
Abweichungen von den Standards sind zu begründen. Die Technische Richtlinie ist von der Bundesnetzagentur
auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen; die Veröffentlichung hat die Bundesnetzagentur in ihrem Amtsblatt
bekannt zu machen. Die Verpflichteten nach Absatz 1 Satz 1 bis 3 und Absatz 2 haben die Anforderungen der
Technischen Richtlinie spätestens ein Jahr nach deren Bekanntmachung zu erfüllen, sofern dort für bestimmte
Verpflichtungen kein längerer Übergangszeitraum festgelegt ist. Nach dieser Richtlinie gestaltete mängelfreie
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technische Einrichtungen müssen im Falle einer Änderung der Richtlinie spätestens drei Jahre nach deren
Inkrafttreten die geänderten Anforderungen erfüllen.

§ 109 Technische Schutzmaßnahmen

(1) Jeder Diensteanbieter hat erforderliche technische Vorkehrungen und sonstige Maßnahmen zu treffen
1.   zum Schutz des Fernmeldegeheimnisses und

 

2.   gegen die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten.
 

Dabei ist der Stand der Technik zu berücksichtigen.

(2) Wer ein öffentliches Telekommunikationsnetz betreibt oder öffentlich zugängliche
Telekommunikationsdienste erbringt, hat bei den hierfür betriebenen Telekommunikations- und
Datenverarbeitungssystemen angemessene technische Vorkehrungen und sonstige Maßnahmen zu treffen
1.   zum Schutz gegen Störungen, die zu erheblichen Beeinträchtigungen von Telekommunikationsnetzen und

-diensten führen, auch soweit sie durch äußere Angriffe und Einwirkungen von Katastrophen bedingt sein
können, und
 

2.   zur Beherrschung der Risiken für die Sicherheit von Telekommunikationsnetzen und -diensten.
 

Insbesondere sind Maßnahmen zu treffen, um Telekommunikations- und Datenverarbeitungssysteme
gegen unerlaubte Zugriffe zu sichern und Auswirkungen von Sicherheitsverletzungen für Nutzer oder für
zusammengeschaltete Netze so gering wie möglich zu halten. Wer ein öffentliches Telekommunikationsnetz
betreibt, hat Maßnahmen zu treffen, um den ordnungsgemäßen Betrieb seiner Netze zu gewährleisten und
dadurch die fortlaufende Verfügbarkeit der über diese Netze erbrachten Dienste sicherzustellen. Technische
Vorkehrungen und sonstige Schutzmaßnahmen sind angemessen, wenn der dafür erforderliche technische und
wirtschaftliche Aufwand nicht außer Verhältnis zur Bedeutung der zu schützenden Telekommunikationsnetze
oder -dienste steht. § 11 Absatz 1 des Bundesdatenschutzgesetzes gilt entsprechend.

(3) Bei gemeinsamer Nutzung eines Standortes oder technischer Einrichtungen hat jeder Beteiligte die
Verpflichtungen nach den Absätzen 1 und 2 zu erfüllen, soweit bestimmte Verpflichtungen nicht einem
bestimmten Beteiligten zugeordnet werden können.

(4) Wer ein öffentliches Telekommunikationsnetz betreibt oder öffentlich zugängliche
Telekommunikationsdienste erbringt, hat einen Sicherheitsbeauftragten zu benennen und ein Sicherheitskonzept
zu erstellen, aus dem hervorgeht,
1.   welches öffentliche Telekommunikationsnetz betrieben und welche öffentlich zugänglichen

Telekommunikationsdienste erbracht werden,
 

2.   von welchen Gefährdungen auszugehen ist und
 

3.   welche technischen Vorkehrungen oder sonstigen Schutzmaßnahmen zur Erfüllung der Verpflichtungen aus
den Absätzen 1 und 2 getroffen oder geplant sind.
 

Wer ein öffentliches Telekommunikationsnetz betreibt, hat der Bundesnetzagentur das Sicherheitskonzept
unverzüglich nach der Aufnahme des Netzbetriebs vorzulegen. Wer öffentlich zugängliche
Telekommunikationsdienste erbringt, kann nach der Bereitstellung des Telekommunikationsdienstes von der
Bundesnetzagentur verpflichtet werden, das Sicherheitskonzept vorzulegen. Mit dem Sicherheitskonzept ist eine
Erklärung vorzulegen, dass die darin aufgezeigten technischen Vorkehrungen und sonstigen Schutzmaßnahmen
umgesetzt sind oder unverzüglich umgesetzt werden. Stellt die Bundesnetzagentur im Sicherheitskonzept
oder bei dessen Umsetzung Sicherheitsmängel fest, so kann sie deren unverzügliche Beseitigung verlangen.
Sofern sich die dem Sicherheitskonzept zugrunde liegenden Gegebenheiten ändern, hat der nach Satz 2 oder
3 Verpflichtete das Konzept anzupassen und der Bundesnetzagentur unter Hinweis auf die Änderungen erneut
vorzulegen. Die Bundesnetzagentur kann die Umsetzung des Sicherheitskonzeptes überprüfen.

(5) Wer ein öffentliches Telekommunikationsnetz betreibt oder öffentlich zugängliche
Telekommunikationsdienste erbringt, hat der Bundesnetzagentur eine Sicherheitsverletzung einschließlich
Störungen von Telekommunikationsnetzen oder -diensten unverzüglich mitzuteilen, sofern hierdurch
beträchtliche Auswirkungen auf den Betrieb der Telekommunikationsnetze oder das Erbringen von
Telekommunikationsdiensten entstehen. Die Bundesnetzagentur kann von dem nach Satz 1 Verpflichteten
einen detaillierten Bericht über die Sicherheitsverletzung und die ergriffenen Abhilfemaßnahmen verlangen.
Erforderlichenfalls unterrichtet die Bundesnetzagentur das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik,
die nationalen Regulierungsbehörden der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und die Europäische
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Agentur für Netz- und Informationssicherheit über die Sicherheitsverletzungen. Die Bundesnetzagentur kann
die Öffentlichkeit informieren oder die nach Satz 1 Verpflichteten zu dieser Unterrichtung auffordern, wenn sie
zu dem Schluss gelangt, dass die Bekanntgabe der Sicherheitsverletzung im öffentlichen Interesse liegt. Die
Bundesnetzagentur legt der Kommission, der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit und
dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik einmal pro Jahr einen zusammenfassenden Bericht
über die eingegangenen Mitteilungen und die ergriffenen Abhilfemaßnahmen vor.

(6) Die Bundesnetzagentur erstellt im Benehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
und dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit einen Katalog von
Sicherheitsanforderungen für das Betreiben von Telekommunikations- und Datenverarbeitungssystemen sowie
für die Verarbeitung personenbezogener Daten als Grundlage für das Sicherheitskonzept nach Absatz 4 und für
die zu treffenden technischen Vorkehrungen und sonstigen Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2. Sie gibt den
Herstellern, den Verbänden der Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze und den Verbänden der Anbieter
öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste Gelegenheit zur Stellungnahme. Der Katalog wird von der
Bundesnetzagentur veröffentlicht.

(7) Die Bundesnetzagentur kann anordnen, dass sich die Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze oder
die Anbieter öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste einer Überprüfung durch eine qualifizierte
unabhängige Stelle oder eine zuständige nationale Behörde unterziehen, in der festgestellt wird, ob die
Anforderungen nach den Absätzen 1 bis 3 erfüllt sind. Der nach Satz 1 Verpflichtete hat eine Kopie des
Überprüfungsberichts unverzüglich an die Bundesnetzagentur zu übermitteln. Er trägt die Kosten dieser
Überprüfung.

§ 109a Datensicherheit

(1) Wer öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste erbringt, hat im Fall einer Verletzung des
Schutzes personenbezogener Daten unverzüglich die Bundesnetzagentur und den Bundesbeauftragten
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit von der Verletzung zu benachrichtigen. Ist anzunehmen,
dass durch die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten Teilnehmer oder andere Personen
schwerwiegend in ihren Rechten oder schutzwürdigen Interessen beeinträchtigt werden, hat der Anbieter des
Telekommunikationsdienstes zusätzlich die Betroffenen unverzüglich von dieser Verletzung zu benachrichtigen.
In Fällen, in denen in dem Sicherheitskonzept nachgewiesen wurde, dass die von der Verletzung betroffenen
personenbezogenen Daten durch geeignete technische Vorkehrungen gesichert, insbesondere unter Anwendung
eines als sicher anerkannten Verschlüsselungsverfahrens gespeichert wurden, ist eine Benachrichtigung nicht
erforderlich. Unabhängig von Satz 3 kann die Bundesnetzagentur den Anbieter des Telekommunikationsdienstes
unter Berücksichtigung der wahrscheinlichen nachteiligen Auswirkungen der Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten zu einer Benachrichtigung der Betroffenen verpflichten. Im Übrigen gilt § 42a Satz 6
des Bundesdatenschutzgesetzes entsprechend.

(2) Die Benachrichtigung an die Betroffenen muss mindestens enthalten:
1.   die Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten,

 

2.   Angaben zu den Kontaktstellen, bei denen weitere Informationen erhältlich sind, und
 

3.   Empfehlungen zu Maßnahmen, die mögliche nachteilige Auswirkungen der Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten begrenzen.
 

In der Benachrichtigung an die Bundesnetzagentur und den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit hat der Anbieter des Telekommunikationsdienstes zusätzlich zu den Angaben nach Satz
1 die Folgen der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und die beabsichtigten oder ergriffenen
Maßnahmen darzulegen.

(3) Die Anbieter der Telekommunikationsdienste haben ein Verzeichnis der Verletzungen des Schutzes
personenbezogener Daten zu führen, das Angaben zu Folgendem enthält:
1.   zu den Umständen der Verletzungen,

 

2.   zu den Auswirkungen der Verletzungen und
 

3.   zu den ergriffenen Abhilfemaßnahmen.
 

Diese Angaben müssen ausreichend sein, um der Bundesnetzagentur und dem Bundesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit die Prüfung zu ermöglichen, ob die Bestimmungen der Absätze 1 und
2 eingehalten wurden. Das Verzeichnis enthält nur die zu diesem Zweck erforderlichen Informationen und muss
nicht Verletzungen berücksichtigen, die mehr als fünf Jahre zurückliegen.
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(4) Vorbehaltlich technischer Durchführungsmaßnahmen der Europäischen Kommission nach Artikel 4 Absatz
5 der Richtlinie 2002/58/EG kann die Bundesnetzagentur Leitlinien vorgeben bezüglich des Formats, der
Verfahrensweise und der Umstände, unter denen eine Benachrichtigung über eine Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten erforderlich ist.

§ 110 Umsetzung von Überwachungsmaßnahmen, Erteilung von Auskünften

(1) Wer eine Telekommunikationsanlage betreibt, mit der öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste
erbracht werden, hat
1.   ab dem Zeitpunkt der Betriebsaufnahme auf eigene Kosten technische Einrichtungen zur Umsetzung

gesetzlich vorgesehener Maßnahmen zur Überwachung der Telekommunikation vorzuhalten und
organisatorische Vorkehrungen für deren unverzügliche Umsetzung zu treffen,
 

1a.   in Fällen, in denen die Überwachbarkeit nur durch das Zusammenwirken von zwei oder mehreren
Telekommunikationsanlagen sichergestellt werden kann, die dazu erforderlichen automatischen
Steuerungsmöglichkeiten zur Erfassung und Ausleitung der zu überwachenden Telekommunikation in
seiner Telekommunikationsanlage bereitzustellen sowie eine derartige Steuerung zu ermöglichen,
 

2.   der Bundesnetzagentur unverzüglich nach der Betriebsaufnahme
a)   zu erklären, dass er die Vorkehrungen nach Nummer 1 getroffen hat sowie

 

b)   eine im Inland gelegene Stelle zu benennen, die für ihn bestimmte Anordnungen zur Überwachung der
Telekommunikation entgegennimmt,
 

 

3.   der Bundesnetzagentur den unentgeltlichen Nachweis zu erbringen, dass seine technischen Einrichtungen
und organisatorischen Vorkehrungen nach Nummer 1 mit den Vorschriften der Rechtsverordnung nach
Absatz 2 und der Technischen Richtlinie nach Absatz 3 übereinstimmen; dazu hat er unverzüglich,
spätestens nach einem Monat nach Betriebsaufnahme,
a)   der Bundesnetzagentur die Unterlagen zu übersenden, die dort für die Vorbereitung der im Rahmen

des Nachweises von der Bundesnetzagentur durchzuführenden Prüfungen erforderlich sind, und
 

b)   mit der Bundesnetzagentur einen Prüftermin für die Erbringung dieses Nachweises zu vereinbaren;
 

bei den für den Nachweis erforderlichen Prüfungen hat er die Bundesnetzagentur zu unterstützen,
 

4.   der Bundesnetzagentur auf deren besondere Aufforderung im begründeten Einzelfall eine erneute
unentgeltliche Prüfung seiner technischen und organisatorischen Vorkehrungen zu gestatten sowie
 

5.   die Aufstellung und den Betrieb von Geräten für die Durchführung von Maßnahmen nach den §§ 5 und
8 des Artikel 10-Gesetzes in seinen Räumen zu dulden und Bediensteten der für diese Maßnahmen
zuständigen Stelle sowie den Mitgliedern und Mitarbeitern der G 10-Kommission (§ 1 Abs. 2 des Artikel 10-
Gesetzes) Zugang zu diesen Geräten zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben zu gewähren.
 

Wer öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste erbringt, ohne hierfür eine Telekommunikationsanlage
zu betreiben, hat sich bei der Auswahl des Betreibers der dafür genutzten Telekommunikationsanlage
zu vergewissern, dass dieser Anordnungen zur Überwachung der Telekommunikation unverzüglich nach
Maßgabe der Rechtsverordnung nach Absatz 2 und der Technischen Richtlinie nach Absatz 3 umsetzen
kann und der Bundesnetzagentur unverzüglich nach Aufnahme seines Dienstes mitzuteilen, welche
Telekommunikationsdienste er erbringt, durch wen Überwachungsanordnungen, die seine Teilnehmer
betreffen, umgesetzt werden und an welche im Inland gelegene Stelle Anordnungen zur Überwachung der
Telekommunikation zu richten sind. Änderungen der den Mitteilungen nach Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b und Satz 2
zugrunde liegenden Daten sind der Bundesnetzagentur unverzüglich mitzuteilen. In Fällen, in denen noch keine
Vorschriften nach Absatz 3 vorhanden sind, hat der Verpflichtete die technischen Einrichtungen nach Satz 1 Nr.
1 und 1a in Absprache mit der Bundesnetzagentur zu gestalten, die entsprechende Festlegungen im Benehmen
mit den berechtigten Stellen trifft. Die Sätze 1 bis 4 gelten nicht, soweit die Rechtsverordnung nach Absatz
2 Ausnahmen für die Telekommunikationsanlage vorsieht. § 100b Abs. 3 Satz 1 der Strafprozessordnung, § 2
Abs. 1 Satz 3 des Artikel 10-Gesetzes, § 20l Abs. 5 Satz 1 des Bundeskriminalamtgesetzes sowie entsprechende
landesgesetzliche Regelungen zur polizeilich-präventiven Telekommunikationsüberwachung bleiben unberührt.

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
1.   Regelungen zu treffen

a)   über die grundlegenden technischen Anforderungen und die organisatorischen Eckpunkte für die
Umsetzung von Überwachungsmaßnahmen und die Erteilung von Auskünften einschließlich der
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Umsetzung von Überwachungsmaßnahmen und der Erteilung von Auskünften durch einen von dem
Verpflichteten beauftragten Erfüllungsgehilfen,
 

b)   über den Regelungsrahmen für die Technische Richtlinie nach Absatz 3,
 

c)   für den Nachweis nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 und 4 und
 

d)   für die nähere Ausgestaltung der Duldungsverpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 sowie
 

 

2.   zu bestimmen,
a)   in welchen Fällen und unter welchen Bedingungen vorübergehend auf die Einhaltung bestimmter

technischer Vorgaben verzichtet werden kann,
 

b)   dass die Bundesnetzagentur aus technischen Gründen Ausnahmen von der Erfüllung einzelner
technischer Anforderungen zulassen kann und
 

c)   bei welchen Telekommunikationsanlagen und damit erbrachten Diensteangeboten aus grundlegenden
technischen Erwägungen oder aus Gründen der Verhältnismäßigkeit abweichend von Absatz 1 Satz 1
Nr. 1 keine technischen Einrichtungen vorgehalten und keine organisatorischen Vorkehrungen getroffen
werden müssen.
 

 

(3) Die Bundesnetzagentur legt technische Einzelheiten, die zur Sicherstellung einer vollständigen Erfassung der
zu überwachenden Telekommunikation und zur Auskunftserteilung sowie zur Gestaltung des Übergabepunktes
zu den berechtigten Stellen erforderlich sind, in einer im Benehmen mit den berechtigten Stellen und
unter Beteiligung der Verbände und der Hersteller zu erstellenden Technischen Richtlinie fest. Dabei sind
internationale technische Standards zu berücksichtigen; Abweichungen von den Standards sind zu begründen.
Die Technische Richtlinie ist von der Bundesnetzagentur auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen; die
Veröffentlichung hat die Bundesnetzagentur in ihrem Amtsblatt bekannt zu machen.

(4) Wer technische Einrichtungen zur Umsetzung von Überwachungsmaßnahmen herstellt oder vertreibt,
kann von der Bundesnetzagentur verlangen, dass sie diese Einrichtungen im Rahmen einer Typmusterprüfung
im Zusammenwirken mit bestimmten Telekommunikationsanlagen daraufhin prüft, ob die rechtlichen und
technischen Vorschriften der Rechtsverordnung nach Absatz 2 und der Technischen Richtlinie nach Absatz 3
erfüllt werden. Die Bundesnetzagentur kann nach pflichtgemäßem Ermessen vorübergehend Abweichungen
von den technischen Vorgaben zulassen, sofern die Umsetzung von Überwachungsmaßnahmen grundsätzlich
sichergestellt ist und sich ein nur unwesentlicher Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der berechtigten
Stellen ergibt. Die Bundesnetzagentur hat dem Hersteller oder Vertreiber das Prüfergebnis schriftlich mitzuteilen.
Die Prüfergebnisse werden von der Bundesnetzagentur bei dem Nachweis der Übereinstimmung der technischen
Einrichtungen mit den anzuwendenden technischen Vorschriften beachtet, den der Verpflichtete nach
Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 oder 4 zu erbringen hat. Die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
vor Inkrafttreten dieser Vorschrift ausgesprochenen Zustimmungen zu den von Herstellern vorgestellten
Rahmenkonzepten gelten als Mitteilungen im Sinne des Satzes 3.

(5) Wer nach Absatz 1 in Verbindung mit der Rechtsverordnung nach Absatz 2 verpflichtet ist, Vorkehrungen zu
treffen, hat die Anforderungen der Rechtsverordnung und der Technischen Richtlinie nach Absatz 3 spätestens
ein Jahr nach deren Bekanntmachung zu erfüllen, sofern dort für bestimmte Verpflichtungen kein längerer
Zeitraum festgelegt ist. Nach dieser Richtlinie gestaltete mängelfreie technische Einrichtungen für bereits vom
Verpflichteten angebotene Telekommunikationsdienste müssen im Falle einer Änderung der Richtlinie spätestens
drei Jahre nach deren Inkrafttreten die geänderten Anforderungen erfüllen. Stellt sich bei dem Nachweis nach
Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 oder einer erneuten Prüfung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 ein Mangel bei den von dem
Verpflichteten getroffenen technischen oder organisatorischen Vorkehrungen heraus, hat er diesen Mangel
nach Vorgaben der Bundesnetzagentur in angemessener Frist zu beseitigen; stellt sich im Betrieb, insbesondere
anlässlich durchzuführender Überwachungsmaßnahmen, ein Mangel heraus, hat er diesen unverzüglich zu
beseitigen. Sofern für die technische Einrichtung eine Typmusterprüfung nach Absatz 4 durchgeführt worden
ist und dabei Fristen für die Beseitigung von Mängeln festgelegt worden sind, hat die Bundesnetzagentur diese
Fristen bei ihren Vorgaben zur Mängelbeseitigung nach Satz 3 zu berücksichtigen.

(6) Jeder Betreiber einer Telekommunikationsanlage, der anderen im Rahmen seines Angebotes für die
Öffentlichkeit Netzabschlusspunkte seiner Telekommunikationsanlage überlässt, ist verpflichtet, den gesetzlich
zur Überwachung der Telekommunikation berechtigten Stellen auf deren Anforderung Netzabschlusspunkte
für die Übertragung der im Rahmen einer Überwachungsmaßnahme anfallenden Informationen unverzüglich
und vorrangig bereitzustellen. Die technische Ausgestaltung derartiger Netzabschlusspunkte kann in einer
Rechtsverordnung nach Absatz 2 geregelt werden. Für die Bereitstellung und Nutzung gelten mit Ausnahme
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besonderer Tarife oder Zuschläge für vorrangige oder vorzeitige Bereitstellung oder Entstörung die jeweils für die
Allgemeinheit anzuwendenden Tarife. Besondere vertraglich vereinbarte Rabatte bleiben von Satz 3 unberührt.

(7) Telekommunikationsanlagen, die von den gesetzlich berechtigten Stellen betrieben werden und mittels
derer in das Fernmeldegeheimnis oder in den Netzbetrieb eingegriffen werden soll, sind im Einvernehmen mit
der Bundesnetzagentur technisch zu gestalten. Die Bundesnetzagentur hat sich zu der technischen Gestaltung
innerhalb angemessener Frist zu äußern.

(8) (weggefallen)

(9) (weggefallen)

Fußnote

(+++ § 110 Abs. 8: Zur letztmaligen Anwendung für das Berichtsjahr 2007 vgl. § 12 StPOEG +++)

§ 111 Daten für Auskunftsersuchen der Sicherheitsbehörden

(1) Wer geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbringt oder daran mitwirkt und dabei Rufnummern
oder andere Anschlusskennungen vergibt oder Telekommunikationsanschlüsse für von anderen vergebene
Rufnummern oder andere Anschlusskennungen bereitstellt, hat für die Auskunftsverfahren nach den §§ 112 und
113
1.   die Rufnummern und anderen Anschlusskennungen,

 

2.   den Namen und die Anschrift des Anschlussinhabers,
 

3.   bei natürlichen Personen deren Geburtsdatum,
 

4.   bei Festnetzanschlüssen auch die Anschrift des Anschlusses,
 

5.   in Fällen, in denen neben einem Mobilfunkanschluss auch ein Mobilfunkendgerät überlassen wird, die
Gerätenummer dieses Gerätes sowie
 

6.   das Datum des Vertragsbeginns
 

vor der Freischaltung zu erheben und unverzüglich zu speichern, auch soweit diese Daten für betriebliche
Zwecke nicht erforderlich sind; das Datum des Vertragsendes ist bei Bekanntwerden ebenfalls zu speichern. Satz
1 gilt auch, soweit die Daten nicht in Teilnehmerverzeichnisse (§ 104) eingetragen werden. Die Verpflichtung
zur unverzüglichen Speicherung nach Satz 1 gilt hinsichtlich der Daten nach Satz 1 Nr. 1 und 2 entsprechend
für denjenigen, der geschäftsmäßig einen öffentlich zugänglichen Dienst der elektronischen Post erbringt und
dabei Daten nach Satz 1 Nr. 1 und 2 erhebt, wobei an die Stelle der Daten nach Satz 1 Nr. 1 die Kennungen
der elektronischen Postfächer und an die Stelle des Anschlussinhabers nach Satz 1 Nr. 2 der Inhaber des
elektronischen Postfachs tritt. Wird dem Verpflichteten nach Satz 1 oder Satz 3 eine Änderung bekannt, hat
er die Daten unverzüglich zu berichtigen; in diesem Zusammenhang hat der nach Satz 1 Verpflichtete bisher
noch nicht erhobene Daten zu erheben und zu speichern, sofern ihm eine Erhebung der Daten ohne besonderen
Aufwand möglich ist. Für das Auskunftsverfahren nach § 113 ist die Form der Datenspeicherung freigestellt.

(2) Bedient sich der Diensteanbieter nach Absatz 1 Satz 1 oder Satz 3 eines Vertriebspartners, hat der
Vertriebspartner die Daten nach Absatz 1 Satz 1 und 3 unter den dort genannten Voraussetzungen zu erheben
und diese sowie die nach § 95 erhobenen Daten unverzüglich dem Diensteanbieter zu übermitteln; Absatz 1 Satz
2 gilt entsprechend. Satz 1 gilt auch für Daten über Änderungen, soweit sie dem Vertriebspartner im Rahmen der
üblichen Geschäftsabwicklung zur Kenntnis gelangen.

(3) Für Vertragsverhältnisse, die am Tage des Inkrafttretens dieser Vorschrift bereits bestehen, müssen Daten
im Sinne von Absatz 1 Satz 1 oder Satz 3 außer in den Fällen des Absatzes 1 Satz 4 nicht nachträglich erhoben
werden.

(4) Die Daten sind mit Ablauf des auf die Beendigung des Vertragsverhältnisses folgenden Kalenderjahres zu
löschen.

(5) Eine Entschädigung für die Datenerhebung und -speicherung wird nicht gewährt.

§ 112 Automatisiertes Auskunftsverfahren
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(1) Wer öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste erbringt, hat die nach § 111 Abs. 1 Satz 1, 3
und 4 und Abs. 2 erhobenen Daten unverzüglich in Kundendateien zu speichern, in die auch Rufnummern
und Rufnummernkontingente, die zur weiteren Vermarktung oder sonstigen Nutzung an andere Anbieter
von Telekommunikationsdiensten vergeben werden, sowie bei portierten Rufnummern die aktuelle
Portierungskennung aufzunehmen sind. Der Verpflichtete kann auch eine andere Stelle nach Maßgabe des § 11
des Bundesdatenschutzgesetzes beauftragen, die Kundendateien zu führen. Für die Berichtigung und Löschung
der in den Kundendateien gespeicherten Daten gilt § 111 Abs. 1 Satz 4 und Abs. 4 entsprechend. In Fällen
portierter Rufnummern sind die Rufnummer und die zugehörige Portierungskennung erst nach Ablauf des Jahres
zu löschen, das dem Zeitpunkt folgt, zu dem die Rufnummer wieder an den Netzbetreiber zurückgegeben wurde,
dem sie ursprünglich zugeteilt worden war. Der Verpflichtete hat zu gewährleisten, dass
1.   die Bundesnetzagentur jederzeit Daten aus den Kundendateien automatisiert im Inland abrufen kann,

 

2.   der Abruf von Daten unter Verwendung unvollständiger Abfragedaten oder die Suche mittels einer
Ähnlichenfunktion erfolgen kann.
 

Der Verpflichtete und sein Beauftragter haben durch technische und organisatorische Maßnahmen
sicherzustellen, dass ihnen Abrufe nicht zur Kenntnis gelangen können. Die Bundesnetzagentur darf Daten aus
den Kundendateien nur abrufen, soweit die Kenntnis der Daten erforderlich ist
1.   für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach diesem Gesetz oder nach dem Gesetz gegen den

unlauteren Wettbewerb,
 

2.   für die Erledigung von Auskunftsersuchen der in Absatz 2 genannten Stellen.
 

Die ersuchende Stelle prüft unverzüglich, inwieweit sie die als Antwort übermittelten Daten benötigt, nicht
benötigte Daten löscht sie unverzüglich; dies gilt auch für die Bundesnetzagentur für den Abruf von Daten nach
Satz 7 Nummer 1.

(2) Auskünfte aus den Kundendateien nach Absatz 1 werden
1.   den Gerichten und Strafverfolgungsbehörden,

 

2.   den Polizeivollzugsbehörden des Bundes und der Länder für Zwecke der Gefahrenabwehr,
 

3.   dem Zollkriminalamt und den Zollfahndungsämtern für Zwecke eines Strafverfahrens sowie
dem Zollkriminalamt zur Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen nach § 23a des
Zollfahndungsdienstgesetzes,
 

4.   den Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, dem Militärischen Abschirmdienst, dem
Bundesnachrichtendienst,
 

5.   den Notrufabfragestellen nach § 108 sowie der Abfragestelle für die Rufnummer 124 124,
 

6.   der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht sowie
 

7.   den Behörden der Zollverwaltung für die in § 2 Abs. 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes genannten
Zwecke über zentrale Abfragestellen
 

nach Absatz 4 jederzeit erteilt, soweit die Auskünfte zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich sind
und die Ersuchen an die Bundesnetzagentur im automatisierten Verfahren vorgelegt werden.

(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, im Einvernehmen mit
dem Bundeskanzleramt, dem Bundesministerium des Innern, dem Bundesministerium der Justiz, dem
Bundesministerium der Finanzen sowie dem Bundesministerium der Verteidigung eine Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates zu erlassen, in der geregelt werden
1.   die wesentlichen Anforderungen an die technischen Verfahren

a)   zur Übermittlung der Ersuchen an die Bundesnetzagentur,
 

b)   zum Abruf der Daten durch die Bundesnetzagentur von den Verpflichteten einschließlich der für die
Abfrage zu verwendenden Datenarten und
 

c)   zur Übermittlung der Ergebnisse des Abrufs von der Bundesnetzagentur an die ersuchenden Stellen,
 

 

2.   die zu beachtenden Sicherheitsanforderungen,
 

3.   für Abrufe mit unvollständigen Abfragedaten und für die Suche mittels einer Ähnlichenfunktion
a)   die Mindestanforderungen an den Umfang der einzugebenden Daten zur möglichst genauen

Bestimmung der gesuchten Person,
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b)   die Zeichen, die in der Abfrage verwendet werden dürfen,
 

c)   Anforderungen an den Einsatz sprachwissenschaftlicher Verfahren, die gewährleisten, dass
unterschiedliche Schreibweisen eines Personen-, Straßen- oder Ortsnamens sowie Abweichungen, die
sich aus der Vertauschung, Auslassung oder Hinzufügung von Namensbestandteilen ergeben, in die
Suche und das Suchergebnis einbezogen werden,
 

d)   die zulässige Menge der an die Bundesnetzagentur zu übermittelnden Antwortdatensätze sowie
 

 

4.   wer abweichend von Absatz 1 Satz 1 aus Gründen der Verhältnismäßigkeit keine Kundendateien für das
automatisierte Auskunftsverfahren vorhalten muss; in diesen Fällen gilt § 111 Abs. 1 Satz 5 entsprechend.
 

Im Übrigen können in der Verordnung auch Einschränkungen der Abfragemöglichkeit für die in Absatz 2 Nr.
5 bis 7 genannten Stellen auf den für diese Stellen erforderlichen Umfang geregelt werden. Die technischen
Einzelheiten des automatisierten Abrufverfahrens gibt die Bundesnetzagentur in einer unter Beteiligung der
betroffenen Verbände und der berechtigten Stellen zu erarbeitenden Technischen Richtlinie vor, die bei Bedarf
an den Stand der Technik anzupassen und von der Bundesnetzagentur in ihrem Amtsblatt bekannt zu machen
ist. Der Verpflichtete nach Absatz 1 und die berechtigten Stellen haben die Anforderungen der Technischen
Richtlinie spätestens ein Jahr nach deren Bekanntmachung zu erfüllen. Nach dieser Richtlinie gestaltete
mängelfreie technische Einrichtungen müssen im Falle einer Änderung der Richtlinie spätestens drei Jahre nach
deren Inkrafttreten die geänderten Anforderungen erfüllen.

(4) Auf Ersuchen der in Absatz 2 genannten Stellen hat die Bundesnetzagentur die entsprechenden Datensätze
aus den Kundendateien nach Absatz 1 abzurufen und an die ersuchende Stelle zu übermitteln. Sie prüft die
Zulässigkeit der Übermittlung nur, soweit hierzu ein besonderer Anlass besteht. Die Verantwortung für die
Zulässigkeit der Übermittlung tragen
1.   in den Fällen des Absatzes 1 Satz 7 Nummer 1 die Bundesnetzagentur und

 

2.   in den Fällen des Absatzes 1 Satz 7 Nummer 2 die in Absatz 2 genannten Stellen.
 

Die Bundesnetzagentur protokolliert für Zwecke der Datenschutzkontrolle durch die jeweils zuständige Stelle bei
jedem Abruf den Zeitpunkt, die bei der Durchführung des Abrufs verwendeten Daten, die abgerufenen Daten, ein
die abrufende Person eindeutig bezeichnendes Datum sowie die ersuchende Stelle, deren Aktenzeichen und ein
die ersuchende Person eindeutig bezeichnendes Datum. Eine Verwendung der Protokolldaten für andere Zwecke
ist unzulässig. Die Protokolldaten sind nach einem Jahr zu löschen.

(5) Der Verpflichtete nach Absatz 1 hat alle technischen Vorkehrungen in seinem Verantwortungsbereich auf
seine Kosten zu treffen, die für die Erteilung der Auskünfte nach dieser Vorschrift erforderlich sind. Dazu gehören
auch die Anschaffung der zur Sicherstellung der Vertraulichkeit und des Schutzes vor unberechtigten Zugriffen
erforderlichen Geräte, die Einrichtung eines geeigneten Telekommunikationsanschlusses und die Teilnahme an
dem geschlossenen Benutzersystem sowie die laufende Bereitstellung dieser Vorkehrungen nach Maßgaben
der Rechtsverordnung und der Technischen Richtlinie nach Absatz 3. Eine Entschädigung für im automatisierten
Verfahren erteilte Auskünfte wird den Verpflichteten nicht gewährt.

§ 113 Manuelles Auskunftsverfahren

(1) Wer geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbringt oder daran mitwirkt, darf nach Maßgabe des
Absatzes 2 die nach den §§ 95 und 111 erhobenen Daten nach Maßgabe dieser Vorschrift zur Erfüllung von
Auskunftspflichten gegenüber den in Absatz 3 genannten Stellen verwenden. Dies gilt auch für Daten, mittels
derer der Zugriff auf Endgeräte oder auf Speichereinrichtungen, die in diesen Endgeräten oder hiervon räumlich
getrennt eingesetzt werden, geschützt wird. Die in eine Auskunft aufzunehmenden Daten dürfen auch anhand
einer zu einem bestimmten Zeitpunkt zugewiesenen Internetprotokoll-Adresse bestimmt werden; hierfür dürfen
Verkehrsdaten auch automatisiert ausgewertet werden. Für die Auskunftserteilung nach Satz 3 sind sämtliche
unternehmensinternen Datenquellen zu berücksichtigen.

(2) Die Auskunft darf nur erteilt werden, soweit eine in Absatz 3 genannte Stelle dies in Textform im Einzelfall
zum Zweck der Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, zur Abwehr von Gefahren für die
öffentliche Sicherheit oder Ordnung oder für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der in Absatz 3 Nummer 3
genannten Stellen unter Angabe einer gesetzlichen Bestimmung verlangt, die ihr eine Erhebung der in Absatz
1 in Bezug genommenen Daten erlaubt; an andere öffentliche und nichtöffentliche Stellen dürfen Daten nach
Absatz 1 nicht übermittelt werden. Bei Gefahr im Verzug darf die Auskunft auch erteilt werden, wenn das
Verlangen in anderer Form gestellt wird. In diesem Fall ist das Verlangen unverzüglich nachträglich in Textform
zu bestätigen. Die Verantwortung für die Zulässigkeit des Auskunftsverlangens tragen die in Absatz 3 genannten
Stellen.
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(3) Stellen im Sinne des Absatzes 1 sind
1.   die für die Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten zuständigen Behörden;

 

2.   die für die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zuständigen Behörden;
 

3.   die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, der Militärische Abschirmdienst und der
Bundesnachrichtendienst.
 

(4) Derjenige, der geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbringt oder daran mitwirkt, hat die zu
beauskunftenden Daten unverzüglich und vollständig zu übermitteln. Über das Auskunftsersuchen und die
Auskunftserteilung haben die Verpflichteten gegenüber den Betroffenen sowie Dritten Stillschweigen zu wahren.

(5) Wer geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbringt oder daran mitwirkt, hat die in seinem
Verantwortungsbereich für die Auskunftserteilung erforderlichen Vorkehrungen auf seine Kosten zu treffen. Wer
mehr als 100 000 Kunden hat, hat für die Entgegennahme der Auskunftsverlangen sowie für die Erteilung der
zugehörigen Auskünfte eine gesicherte elektronische Schnittstelle nach Maßgabe der Technischen Richtlinie
nach § 110 Absatz 3 bereitzuhalten, durch die auch die gegen die Kenntnisnahme der Daten durch Unbefugte
gesicherte Übertragung gewährleistet ist. Dabei ist dafür Sorge zu tragen, dass jedes Auskunftsverlangen durch
eine verantwortliche Fachkraft auf Einhaltung der in Absatz 2 genannten formalen Voraussetzungen geprüft und
die weitere Bearbeitung des Verlangens erst nach einem positiven Prüfergebnis freigegeben wird.

§ 113a Speicherungspflichten für Daten

(1) Wer öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste für Endnutzer erbringt, ist verpflichtet, von ihm bei
der Nutzung seines Dienstes erzeugte oder verarbeitete Verkehrsdaten nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5 sechs
Monate im Inland oder in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zu speichern. Wer öffentlich
zugängliche Telekommunikationsdienste für Endnutzer erbringt, ohne selbst Verkehrsdaten zu erzeugen oder zu
verarbeiten, hat sicherzustellen, dass die Daten gemäß Satz 1 gespeichert werden, und der Bundesnetzagentur
auf deren Verlangen mitzuteilen, wer diese Daten speichert.

(2) Die Anbieter von öffentlich zugänglichen Telefondiensten speichern:
1.   die Rufnummer oder andere Kennung des anrufenden und des angerufenen Anschlusses sowie im Falle von

Um- oder Weiterschaltungen jedes weiteren beteiligten Anschlusses,
 

2.   den Beginn und das Ende der Verbindung nach Datum und Uhrzeit unter Angabe der zugrunde liegenden
Zeitzone,
 

3.   in Fällen, in denen im Rahmen des Telefondienstes unterschiedliche Dienste genutzt werden können,
Angaben zu dem genutzten Dienst,
 

4.   im Fall mobiler Telefondienste ferner:
a)   die internationale Kennung für mobile Teilnehmer für den anrufenden und den angerufenen Anschluss,

 

b)   die internationale Kennung des anrufenden und des angerufenen Endgerätes,
 

c)   die Bezeichnung der durch den anrufenden und den angerufenen Anschluss bei Beginn der Verbindung
genutzten Funkzellen,
 

d)   im Fall im Voraus bezahlter anonymer Dienste auch die erste Aktivierung des Dienstes nach Datum,
Uhrzeit und Bezeichnung der Funkzelle,
 

 

5.   im Fall von Internet-Telefondiensten auch die Internetprotokoll-Adresse des anrufenden und des
angerufenen Anschlusses.
 

Satz 1 gilt entsprechend bei der Übermittlung einer Kurz-, Multimedia- oder ähnlichen Nachricht; hierbei sind
anstelle der Angaben nach Satz 1 Nr. 2 die Zeitpunkte der Versendung und des Empfangs der Nachricht zu
speichern.

(3) Die Anbieter von Diensten der elektronischen Post speichern:
1.   bei Versendung einer Nachricht die Kennung des elektronischen Postfachs und die Internetprotokoll-Adresse

des Absenders sowie die Kennung des elektronischen Postfachs jedes Empfängers der Nachricht,
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2.   bei Eingang einer Nachricht in einem elektronischen Postfach die Kennung des elektronischen Postfachs
des Absenders und des Empfängers der Nachricht sowie die Internetprotokoll-Adresse der absendenden
Telekommunikationsanlage,
 

3.   bei Zugriff auf das elektronische Postfach dessen Kennung und die Internetprotokoll-Adresse des
Abrufenden,
 

4.   die Zeitpunkte der in den Nummern 1 bis 3 genannten Nutzungen des Dienstes nach Datum und Uhrzeit
unter Angabe der zugrunde liegenden Zeitzone.
 

(4) Die Anbieter von Internetzugangsdiensten speichern:
1.   die dem Teilnehmer für eine Internetnutzung zugewiesene Internetprotokoll-Adresse,

 

2.   eine eindeutige Kennung des Anschlusses, über den die Internetnutzung erfolgt,
 

3.   den Beginn und das Ende der Internetnutzung unter der zugewiesenen Internetprotokoll-Adresse nach
Datum und Uhrzeit unter Angabe der zugrunde liegenden Zeitzone.
 

(5) Soweit Anbieter von Telefondiensten die in dieser Vorschrift genannten Verkehrsdaten für die in § 96 Abs. 2
genannten Zwecke auch dann speichern oder protokollieren, wenn der Anruf unbeantwortet bleibt oder wegen
eines Eingriffs des Netzwerkmanagements erfolglos ist, sind die Verkehrsdaten auch nach Maßgabe dieser
Vorschrift zu speichern.

(6) Wer Telekommunikationsdienste erbringt und hierbei die nach Maßgabe dieser Vorschrift zu speichernden
Angaben verändert, ist zur Speicherung der ursprünglichen und der neuen Angabe sowie des Zeitpunktes
der Umschreibung dieser Angaben nach Datum und Uhrzeit unter Angabe der zugrunde liegenden Zeitzone
verpflichtet.

(7) Wer ein Mobilfunknetz für die Öffentlichkeit betreibt, ist verpflichtet, zu den nach Maßgabe dieser Vorschrift
gespeicherten Bezeichnungen der Funkzellen auch Daten vorzuhalten, aus denen sich die geografischen Lagen
der die jeweilige Funkzelle versorgenden Funkantennen sowie deren Hauptstrahlrichtungen ergeben.

(8) Der Inhalt der Kommunikation und Daten über aufgerufene Internetseiten dürfen auf Grund dieser Vorschrift
nicht gespeichert werden.

(9) Die Speicherung der Daten nach den Absätzen 1 bis 7 hat so zu erfolgen, dass Auskunftsersuchen der
berechtigten Stellen unverzüglich beantwortet werden können.

(10) Der nach dieser Vorschrift Verpflichtete hat betreffend die Qualität und den Schutz der gespeicherten
Verkehrsdaten die im Bereich der Telekommunikation erforderliche Sorgfalt zu beachten. Im Rahmen dessen hat
er durch technische und organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, dass der Zugang zu den gespeicherten
Daten ausschließlich hierzu von ihm besonders ermächtigten Personen möglich ist.

(11) Der nach dieser Vorschrift Verpflichtete hat die allein auf Grund dieser Vorschrift gespeicherten
Daten innerhalb eines Monats nach Ablauf der in Absatz 1 genannten Frist zu löschen oder die Löschung
sicherzustellen.

Fußnote

§ 113a: Verstößt nach Maßgabe der Entscheidungsformel gegen Art. 10 Abs. 1 GG und ist nichtig gem. BVerfGE
v. 2.3.2010 I 272 - 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08 -

§ 113b Verwendung der nach § 113a gespeicherten Daten

Der nach § 113a Verpflichtete darf die allein auf Grund der Speicherungsverpflichtung nach § 113a gespeicherten
Daten
1.   zur Verfolgung von Straftaten,

 

2.   zur Abwehr von erheblichen Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder
 

3.   zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, des
Bundesnachrichtendienstes und des Militärischen Abschirmdienstes
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an die zuständigen Stellen auf deren Verlangen übermitteln, soweit dies in den jeweiligen gesetzlichen
Bestimmungen unter Bezugnahme auf § 113a vorgesehen und die Übermittlung im Einzelfall angeordnet ist; für
andere Zwecke mit Ausnahme einer Auskunftserteilung nach § 113 darf er die Daten nicht verwenden. § 113 Abs.
1 Satz 4 gilt entsprechend.

Fußnote

§ 113b: Verstößt nach Maßgabe der Entscheidungsformel gegen Art. 10 Abs. 1 GG und ist nichtig gem. BVerfGE
v. 2.3.2010 I 272 - 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08 -

§ 114 Auskunftsersuchen des Bundesnachrichtendienstes

(1) Wer öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste erbringt oder Übertragungswege betreibt, die für
öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste genutzt werden, hat dem Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie auf Anfrage entgeltfrei Auskünfte über die Strukturen der Telekommunikationsdienste und -
netze sowie bevorstehende Änderungen zu erteilen. Einzelne Telekommunikationsvorgänge und Bestandsdaten
von Teilnehmern dürfen nicht Gegenstand einer Auskunft nach dieser Vorschrift sein.

(2) Anfragen nach Absatz 1 sind nur zulässig, wenn ein entsprechendes Ersuchen des Bundesnachrichtendienstes
vorliegt und soweit die Auskunft zur Erfüllung der Aufgaben nach den §§ 5 und 8 des Artikel 10-Gesetzes
erforderlich ist. Die Verwendung einer nach dieser Vorschrift erlangten Auskunft zu anderen Zwecken ist
ausgeschlossen.

§ 115 Kontrolle und Durchsetzung von Verpflichtungen

(1) Die Bundesnetzagentur kann Anordnungen und andere Maßnahmen treffen, um die Einhaltung der
Vorschriften des Teils 7 und der auf Grund dieses Teils ergangenen Rechtsverordnungen sowie der jeweils
anzuwendenden Technischen Richtlinien sicherzustellen. Der Verpflichtete muss auf Anforderung der
Bundesnetzagentur die hierzu erforderlichen Auskünfte erteilen. Die Bundesnetzagentur ist zur Überprüfung der
Einhaltung der Verpflichtungen befugt, die Geschäfts- und Betriebsräume während der üblichen Betriebs- oder
Geschäftszeiten zu betreten und zu besichtigen.

(2) Die Bundesnetzagentur kann nach Maßgabe des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes Zwangsgelder wie folgt
festsetzen:
1.   bis zu 500 000 Euro zur Durchsetzung der Verpflichtungen nach § 108 Abs. 1, § 110 Abs. 1, 5 oder

Abs. 6, einer Rechtsverordnung nach § 108 Absatz 3, einer Rechtsverordnung nach § 110 Abs. 2,
einer Rechtsverordnung nach § 112 Abs. 3 Satz 1, der Technischen Richtlinie nach § 108 Absatz 4, der
Technischen Richtlinie nach § 110 Abs. 3 oder der Technischen Richtlinie nach § 112 Abs. 3 Satz 3,
 

2.   bis zu 100 000 Euro zur Durchsetzung der Verpflichtungen nach den §§ 109, 109a, 112 Absatz 1, 3 Satz 4,
Absatz 5 Satz 1 und 2, § 113 Absatz 5 Satz 2 und 3 oder § 114 Absatz 1 und
 

3.   bis zu 20 000 Euro zur Durchsetzung der Verpflichtungen nach § 111 Abs. 1, 2 und 4 oder § 113 Absatz 4 und
5 Satz 1.
 

Bei wiederholten Verstößen gegen § 111 Abs. 1, 2 oder Abs. 4, § 112 Abs. 1, 3 Satz 4, Abs. 5 Satz 1 und 2 oder
§ 113 Absatz 4 und 5 Satz 1 kann die Tätigkeit des Verpflichteten durch Anordnung der Bundesnetzagentur
dahin gehend eingeschränkt werden, dass der Kundenstamm bis zur Erfüllung der sich aus diesen Vorschriften
ergebenden Verpflichtungen außer durch Vertragsablauf oder Kündigung nicht verändert werden darf.

(3) Darüber hinaus kann die Bundesnetzagentur bei Nichterfüllung von Verpflichtungen des Teils 7 den
Betrieb der betreffenden Telekommunikationsanlage oder das geschäftsmäßige Erbringen des betreffenden
Telekommunikationsdienstes ganz oder teilweise untersagen, wenn mildere Eingriffe zur Durchsetzung
rechtmäßigen Verhaltens nicht ausreichen.

(4) Soweit für die geschäftsmäßige Erbringung von Telekommunikationsdiensten Daten von natürlichen
oder juristischen Personen erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, tritt bei den Unternehmen an die
Stelle der Kontrolle nach § 38 des Bundesdatenschutzgesetzes eine Kontrolle durch den Bundesbeauftragten
für den Datenschutz entsprechend den §§ 21 und 24 bis 26 Abs. 1 bis 4 des Bundesdatenschutzgesetzes.
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz richtet seine Beanstandungen an die Bundesnetzagentur und
übermittelt dieser nach pflichtgemäßem Ermessen weitere Ergebnisse seiner Kontrolle.
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(5) Das Fernmeldegeheimnis des Artikels 10 des Grundgesetzes wird eingeschränkt, soweit dies die Kontrollen
nach Absatz 1 oder 4 erfordern.

Teil 8
Bundesnetzagentur

Abschnitt 1
Organisation
§ 116 Aufgaben und Befugnisse

Die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen nimmt die ihr nach
diesem Gesetz zugewiesenen Aufgaben und Befugnisse wahr.

§ 117 Veröffentlichung von Weisungen des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Technologie

Soweit das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Weisungen erteilt, sind diese Weisungen im
Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Dies gilt nicht für solche Aufgaben, die vom Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie auf Grund dieses Gesetzes oder anderer Gesetze in eigener Zuständigkeit wahrzunehmen sind
und mit deren Erfüllung es die Bundesnetzagentur beauftragt hat.

§ 118  

(weggefallen)

§ 119  

(weggefallen)

§ 120 Aufgaben des Beirates

Der Beirat nach § 5 des Gesetzes über die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und
Eisenbahnen hat folgende Aufgaben:
1.   (weggefallen)

 

2.   Der Beirat wirkt mit bei den Entscheidungen der Bundesnetzagentur in den Fällen des § 61 Absatz 3 Nummer
2 und 4 und des § 81.
 

3.   Der Beirat ist berechtigt, Maßnahmen zur Umsetzung der Regulierungsziele und zur Sicherstellung des
Universaldienstes zu beantragen. Die Bundesnetzagentur ist verpflichtet, den Antrag innerhalb von sechs
Wochen zu bescheiden.
 

4.   Der Beirat ist gegenüber der Bundesnetzagentur berechtigt, Auskünfte und Stellungnahmen einzuholen. Die
Bundesnetzagentur ist gegenüber dem Beirat auskunftspflichtig.
 

5.   Der Beirat berät die Bundesnetzagentur bei der Erstellung des Vorhabenplanes nach § 122 Abs. 2,
insbesondere auch bei den grundsätzlichen marktrelevanten Entscheidungen.
 

6.   Der Beirat ist bei der Aufstellung des Frequenzplanes nach § 54 anzuhören.
 

§ 121 Tätigkeitsbericht

(1) Die Bundesnetzagentur legt den gesetzgebenden Körperschaften des Bundes gemeinsam mit dem Bericht
nach Absatz 2 einen Bericht über ihre Tätigkeit sowie über die Lage und die Entwicklung auf dem Gebiet der
Telekommunikation vor. In diesem Bericht ist auch zu der Frage Stellung zu nehmen, ob sich eine Änderung
der Festlegung, welche Telekommunikationsdienste als Universaldienstleistungen im Sinne des § 78 gelten,
empfiehlt.

(2) Die Monopolkommission erstellt alle zwei Jahre ein Gutachten, in dem sie den Stand und die absehbare
Entwicklung des Wettbewerbs und die Frage, ob nachhaltig wettbewerbsorientierte Telekommunikationsmärkte
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in der Bundesrepublik Deutschland bestehen, beurteilt, die Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes
über die Regulierung und Wettbewerbsaufsicht würdigt und zu sonstigen aktuellen wettbewerbspolitischen
Fragen Stellung nimmt, insbesondere zu der Frage, ob die Regelung in § 21 Abs. 2 Nr. 3 im Hinblick auf die
Wettbewerbsentwicklung anzupassen ist. Das Gutachten soll bis zum 30. November eines Jahres abgeschlossen
sein, in dem kein Hauptgutachten nach § 44 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen vorgelegt
wird. Die Monopolkommission kann Einsicht nehmen in die bei der Bundesnetzagentur geführten Akten
einschließlich der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, soweit dies zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer
Aufgaben erforderlich ist. Für den vertraulichen Umgang mit den Akten gilt § 46 Abs. 3 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen entsprechend.

(3) Die Bundesregierung nimmt zu dem Bericht gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften des Bundes in
angemessener Frist Stellung.

§ 122 Jahresbericht

(1) Die Bundesnetzagentur veröffentlicht einmal jährlich einen Bericht über die Entwicklung des
Telekommunikationsmarktes, der wesentliche Marktdaten einschließlich der Entwicklung und Höhe der
Endnutzertarife der Dienste nach § 78 Absatz 2, die entweder von nach den §§ 81 bis 87 verpflichteten
Unternehmen oder auf dem Markt erbracht werden, und deren Verhältnis zu den nationalen Verbraucherpreisen
und Einkommen, sowie Fragen des Verbraucherschutzes enthält.

(2) In den Jahresbericht ist nach öffentlicher Anhörung auch ein Vorhabenplan aufzunehmen, in dem die im
laufenden Jahr von der Bundesnetzagentur zu begutachtenden grundsätzlichen rechtlichen und ökonomischen
Fragestellungen enthalten sind. Das Ergebnis ist in dem darauf folgenden Jahresbericht zu veröffentlichen.

(3) Die Bundesnetzagentur veröffentlicht fortlaufend ihre Verwaltungsgrundsätze.

§ 123 Zusammenarbeit mit anderen Behörden auf nationaler Ebene

(1) In den Fällen der §§ 10, 11, 40, 41 und § 62 Absatz 2 Nummer 3 entscheidet die Bundesnetzagentur
im Einvernehmen mit dem Bundeskartellamt. Trifft die Bundesnetzagentur Entscheidungen nach Teil 2
Abschnitt 2 bis 5 oder § 77a Absatz 1 und 2, gibt sie dem Bundeskartellamt rechtzeitig vor Abschluss des
Verfahrens Gelegenheit zur Stellungnahme. Führt das Bundeskartellamt im Bereich der Telekommunikation
Verfahren nach den §§ 19 und 20 Abs. 1 und 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Artikel
102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union oder nach § 40 Abs. 2 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen durch, gibt es der Bundesnetzagentur rechtzeitig vor Abschluss des Verfahrens
Gelegenheit zur Stellungnahme. Beide Behörden wirken auf eine einheitliche und den Zusammenhang mit
dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen wahrende Auslegung dieses Gesetzes, auch beim Erlass von
Verwaltungsvorschriften, hin. Sie haben einander Beobachtungen und Feststellungen mitzuteilen, die für die
Erfüllung der beiderseitigen Aufgaben von Bedeutung sein können.

(2) Die Bundesnetzagentur arbeitet mit den Landesmedienanstalten zusammen. Auf Anfrage übermittelt sie den
Landesmedienanstalten Erkenntnisse, die für die Erfüllung von deren Aufgaben erforderlich sind.

§ 123a Zusammenarbeit mit anderen Behörden auf der Ebene der Europäischen Union

(1) Die Bundesnetzagentur arbeitet mit den nationalen Regulierungsbehörden anderer Mitgliedstaaten,
der Kommission und dem GEREK auf transparente Weise zusammen, um eine einheitliche Anwendung der
Bestimmungen der Richtlinie 2002/21/EG und der Einzelrichtlinien zu gewährleisten. Sie arbeitet insbesondere
mit der Kommission und dem GEREK bei der Ermittlung der Maßnahmen zusammen, die zur Bewältigung
bestimmter Situationen auf dem Markt am besten geeignet sind.

(2) Die Bundesnetzagentur unterstützt die Ziele des GEREK in Bezug auf bessere regulatorische Koordinierung
und mehr Kohärenz.

(3) Die Bundesnetzagentur trägt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben weitestgehend den Empfehlungen
Rechnung, die die Kommission nach Artikel 19 Absatz 1 und 2 der Richtlinie 2002/21/EG erlässt. Beschließt
die Bundesnetzagentur, sich nicht an eine solche Empfehlung zu halten, so teilt sie dies der Kommission unter
Angabe ihrer Gründe mit.

§ 123b Bereitstellung von Informationen
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(1) Die Bundesnetzagentur stellt der Kommission auf deren begründeten Antrag nach Artikel 5 Absatz
2 der Richtlinie 2002/21/EG hin die Informationen zur Verfügung, die die Kommission benötigt, um ihre
Aufgaben auf Grund des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union wahrzunehmen. Beziehen
sich die bereitgestellten Informationen auf Informationen, die zuvor von Unternehmen auf Anforderung der
Bundesnetzagentur bereitgestellt wurden, so werden die Unternehmen hiervon unterrichtet.

(2) Die Bundesnetzagentur kann ihr übermittelte Informationen der nationalen Regulierungsbehörde eines
anderen Mitgliedstaats auf deren begründeten Antrag hin zur Verfügung stellen, soweit dies erforderlich ist,
damit diese nationale Regulierungsbehörde ihre Verpflichtungen aus dem Recht der Europäischen Union erfüllen
kann.

(3) Im Rahmen des Informationsaustausches nach den Absätzen 1 und 2 stellt die Bundesnetzagentur eine
vertrauliche Behandlung aller Informationen sicher, die von der nationalen Regulierungsbehörde eines anderen
Mitgliedstaats oder von dem Unternehmen, das die Informationen an die Bundesnetzagentur übermittelt hat,
nach den Vorschriften des Rechts der Europäischen Union und den einzelstaatlichen Vorschriften über das
Geschäftsgeheimnis als vertraulich angesehen werden.

(4) Die Bundesnetzagentur kennzeichnet im Rahmen der Bereitstellung von Informationen an die Kommission, an
nationale Regulierungsbehörden anderer Mitgliedstaaten, an das GEREK und an das Büro des GEREK vertrauliche
Informationen. Sie kann bei der Kommission beantragen, dass die Informationen, die sie der Kommission
bereitstellt, Behörden anderer Mitgliedstaaten nicht zur Verfügung gestellt werden. Der Antrag ist zu begründen.

§ 124 Mediation

Die Bundesnetzagentur kann in geeigneten Fällen zur Beilegung telekommunikationsrechtlicher Streitigkeiten
den Parteien einen einvernehmlichen Einigungsversuch vor einer Gütestelle (Mediationsverfahren) vorschlagen.

§ 125 Wissenschaftliche Beratung

(1) Die Bundesnetzagentur kann zur Vorbereitung ihrer Entscheidungen oder zur Begutachtung von Fragen
der Regulierung wissenschaftliche Kommissionen einsetzen. Ihre Mitglieder müssen auf dem Gebiet von
Telekommunikation oder Post über besondere volkswirtschaftliche, betriebswirtschaftliche, sozialpolitische,
technologische oder rechtliche Erfahrungen und über ausgewiesene wissenschaftliche Kenntnisse verfügen.

(2) Die Bundesnetzagentur erhält bei der Erfüllung ihrer Aufgaben fortlaufend wissenschaftliche Unterstützung.
Diese betrifft insbesondere
1.   die regelmäßige Begutachtung der volkswirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen, rechtlichen und sozialen

Entwicklung der Telekommunikation und des Postwesens im Inland und Ausland,
 

2.   die Aufbereitung und Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Grundlagen für die Gestaltung des
Universaldienstes, die Regulierung von Anbietern mit beträchtlicher Marktmacht, die Regeln über den
offenen Netzzugang und die Zusammenschaltung sowie die Nummerierung und den Kundenschutz.
 

Abschnitt 2
Befugnisse
§ 126 Untersagung

(1) Stellt die Bundesnetzagentur fest, dass ein Unternehmen seine Verpflichtungen nach diesem Gesetz, auf
Grund dieses Gesetzes oder nach der Verordnung (EG) Nr. 717/2007 nicht erfüllt, fordert sie das Unternehmen
zur Stellungnahme und Abhilfe auf. Sie setzt dem Unternehmen für die Abhilfe eine Frist.

(2) Kommt das Unternehmen innerhalb der gesetzten Frist seinen Verpflichtungen nicht nach, kann die
Bundesnetzagentur die zur Einhaltung der Verpflichtung erforderlichen Maßnahmen anordnen. Hierbei ist dem
Unternehmen eine angemessene Frist zu setzen, um den Maßnahmen entsprechen zu können.

(3) Verletzt das Unternehmen seine Verpflichtungen in schwerer oder wiederholter Weise oder kommt es
den von der Bundesnetzagentur zur Abhilfe angeordneten Maßnahmen nach Absatz 2 nicht nach, so kann
die Bundesnetzagentur ihm die Tätigkeit als Betreiber von Telekommunikationsnetzen oder Anbieter von
Telekommunikationsdiensten untersagen.
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(4) Wird durch die Verletzung von Verpflichtungen die öffentliche Sicherheit und Ordnung unmittelbar
und erheblich gefährdet oder führt die Pflichtverletzung bei anderen Anbietern oder Nutzern von
Telekommunikationsnetzen und -diensten zu erheblichen wirtschaftlichen oder betrieblichen Problemen, kann
die Bundesnetzagentur in Abweichung von den Verfahren nach den Absätzen 1 bis 3 vorläufige Maßnahmen
ergreifen. Die Bundesnetzagentur entscheidet, nachdem sie dem betreffenden Unternehmen Gelegenheit zur
Stellungnahme innerhalb einer angemessenen Frist eingeräumt hat, ob die vorläufige Maßnahme bestätigt,
aufgehoben oder abgeändert wird.

(5) Zur Durchsetzung der Anordnungen nach Absatz 2 kann nach Maßgabe des
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes ein Zwangsgeld bis zu 500 000 Euro festgesetzt werden.

§ 127 Auskunftsverlangen

(1) Unbeschadet anderer nationaler Berichts- und Informationspflichten sind die Betreiber von öffentlichen
Telekommunikationsnetzen und die Anbieter von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten
verpflichtet, im Rahmen der Rechte und Pflichten aus diesem Gesetz der Bundesnetzagentur auf Verlangen
Auskünfte zu erteilen, die für den Vollzug dieses Gesetzes erforderlich sind. Die Bundesnetzagentur kann
insbesondere Auskünfte verlangen, die erforderlich sind für
1.   die systematische oder einzelfallbezogene Überprüfung der Verpflichtungen, die sich aus diesem Gesetz

oder auf Grund dieses Gesetzes ergeben,
 

2.   die einzelfallbezogene Überprüfung von Verpflichtungen, wenn der Bundesnetzagentur eine Beschwerde
vorliegt oder sie aus anderen Gründen eine Verletzung von Pflichten annimmt oder sie von sich aus
Ermittlungen durchführt,
 

3.   die Veröffentlichung von Qualitäts- und Preisvergleichen für Dienste zum Nutzen der Endnutzer,
 

4.   genau angegebene statistische Zwecke,
 

5.   ein Marktdefinitions- und Marktanalyseverfahren nach den §§ 10 und 11,
 

6.   Verfahren auf Erteilung von Nutzungsrechten und zur Überprüfung der entsprechenden Anträge sowie
 

7.   die Nutzung von Nummern.
 

Auskünfte nach Satz 3 Nr. 1 bis 5 dürfen nicht vor dem Zugang zum Markt oder als Bedingung für den Zugang
verlangt werden.

(2) Soweit es zur Erfüllung der in diesem Gesetz der Bundesnetzagentur übertragenen Aufgaben erforderlich ist,
kann die Bundesnetzagentur von den nach Absatz 1 in der Telekommunikation tätigen Unternehmen
1.   Auskunft über ihre wirtschaftlichen Verhältnisse, insbesondere über Umsatzzahlen, verlangen,

 

2.   innerhalb der üblichen Betriebs- oder Geschäftszeiten die geschäftlichen Unterlagen einsehen und prüfen.
 

Die Bundesnetzagentur kann von den nach Absatz 1 in der Telekommunikation tätigen Unternehmen
insbesondere Auskünfte über künftige Netz- und Diensteentwicklungen verlangen, wenn diese Entwicklungen
sich auf Dienste auf Vorleistungsebene auswirken können, die die Unternehmen Wettbewerbern zugänglich
machen. Die Bundesnetzagentur kann ferner von Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht auf
Vorleistungsmärkten verlangen, Rechnungslegungsdaten zu den mit diesen Vorleistungsmärkten verbundenen
Endnutzermärkten vorzulegen.

(3) Die Bundesnetzagentur fordert die Auskünfte nach den Absätzen 1 und 2 und ordnet die Prüfung nach Absatz
2 Nr. 2 durch schriftliche Verfügung an. In der Verfügung sind die Rechtsgrundlagen, der Gegenstand und der
Zweck des Auskunftsverlangens anzugeben. Bei einem Auskunftsverlangen ist eine angemessene Frist zur
Erteilung der Auskunft zu bestimmen.

(4) Die Inhaber der Unternehmen oder die diese vertretenden Personen, bei juristischen Personen,
Gesellschaften oder nicht rechtsfähigen Vereinen die nach Gesetz oder Satzung zur Vertretung berufenen
Personen, sind verpflichtet, die verlangten Auskünfte nach den Absätzen 1 und 2 zu erteilen, die geschäftlichen
Unterlagen vorzulegen und die Prüfung dieser geschäftlichen Unterlagen sowie das Betreten von
Geschäftsräumen und -grundstücken während der üblichen Betriebs- oder Geschäftszeiten zu dulden.

(5) Personen, die von der Bundesnetzagentur mit der Vornahme von Prüfungen beauftragt werden, dürfen
die Büro- und Geschäftsräume der Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen während der üblichen
Betriebs- oder Geschäftszeiten betreten.
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(6) Durchsuchungen können nur auf Anordnung des Amtsgerichts, in dessen Bezirk die Durchsuchung erfolgen
soll, vorgenommen werden. Auf die Anfechtung dieser Anordnung finden die §§ 306 bis 310 und 311a der
Strafprozessordnung entsprechende Anwendung. Bei Gefahr im Verzug können die in Absatz 5 bezeichneten
Personen während der Geschäftszeit die erforderlichen Durchsuchungen ohne richterliche Anordnung
vornehmen. An Ort und Stelle ist eine Niederschrift über die Durchsuchung und ihr wesentliches Ergebnis
aufzunehmen, aus der sich, falls keine richterliche Anordnung ergangen ist, auch die Tatsachen ergeben, die zur
Annahme einer Gefahr im Verzug geführt haben.

(7) Gegenstände oder geschäftliche Unterlagen können im erforderlichen Umfang in Verwahrung genommen
werden oder, wenn sie nicht freiwillig herausgegeben werden, beschlagnahmt werden. Auf die Beschlagnahme
findet Absatz 6 entsprechende Anwendung.

(8) Zur Auskunft nach Absatz 4 Verpflichtete können die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren
Beantwortung sie selbst oder in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichnete Angehörige
der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
aussetzen würde. Die durch Auskünfte oder Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 erlangten
Kenntnisse und Unterlagen dürfen für ein Besteuerungsverfahren oder ein Bußgeldverfahren wegen einer
Steuerordnungswidrigkeit oder einer Devisenzuwiderhandlung sowie für ein Verfahren wegen einer Steuerstraftat
oder einer Devisenstraftat nicht verwendet werden; die §§ 93, 97, 105 Abs. 1, § 111 Abs. 5 in Verbindung mit
§ 105 Abs. 1 sowie § 116 Abs. 1 der Abgabenordnung sind insoweit nicht anzuwenden. Satz 1 gilt nicht für
Verfahren wegen einer Steuerstraftat sowie eines damit zusammenhängenden Besteuerungsverfahrens, wenn
an deren Durchführung ein zwingendes öffentliches Interesse besteht, oder bei vorsätzlich falschen Angaben der
Auskunftspflichtigen oder der für sie tätigen Personen.

(9) Soweit Prüfungen einen Verstoß gegen Auflagen, Anordnungen oder Verfügungen der Bundesnetzagentur
ergeben haben, hat das Unternehmen der Bundesnetzagentur die Aufwendungen für diese Prüfungen
einschließlich ihrer Auslagen für Sachverständige zu erstatten.

(10) Zur Durchsetzung dieser Anordnungen kann nach Maßgabe des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes ein
Zwangsgeld bis zu 500 000 Euro festgesetzt werden.

§ 128 Ermittlungen

(1) Die Bundesnetzagentur kann alle Ermittlungen führen und alle Beweise erheben, die erforderlich sind.

(2) Für den Beweis durch Augenschein, Zeugen und Sachverständige sind § 372 Abs. 1, die §§ 376, 377, 380 bis
387, 390, 395 bis 397, 398 Abs. 1 und die §§ 401, 402, 404, 406 bis 409, 411 bis 414 der Zivilprozessordnung
entsprechend anzuwenden; Haft darf nicht verhängt werden. Für die Entscheidung über die Beschwerde ist das
Oberlandesgericht zuständig.

(3) Über die Aussagen der Zeuginnen oder Zeugen soll eine Niederschrift aufgenommen werden, die von dem
ermittelnden Mitglied der Bundesnetzagentur und, wenn ein Urkundsbeamter zugezogen ist, auch von diesem
zu unterschreiben ist. Die Niederschrift soll Ort und Tag der Verhandlung sowie die Namen der Mitwirkenden und
Beteiligten ersehen lassen.

(4) Die Niederschrift ist den Zeuginnen oder Zeugen zur Genehmigung vorzulesen oder zur eigenen Durchsicht
vorzulegen. Die erteilte Genehmigung ist zu vermerken und von den Betreffenden zu unterschreiben. Unterbleibt
die Unterschrift, so ist der Grund hierfür anzugeben.

(5) Bei der Vernehmung von Sachverständigen sind die Absätze 3 und 4 entsprechend anzuwenden.

(6) Die Bundesnetzagentur kann das Amtsgericht um die Beeidigung von Zeugen ersuchen, wenn sie die
Beeidigung zur Herbeiführung einer wahrheitsgemäßen Aussage für notwendig erachtet. Über die Beeidigung
entscheidet das Gericht.

§ 129 Beschlagnahme

(1) Die Bundesnetzagentur kann Gegenstände, die als Beweismittel für die Ermittlung von Bedeutung sein
können, beschlagnahmen. Die Beschlagnahme ist den davon Betroffenen unverzüglich bekannt zu geben.
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(2) Die Bundesnetzagentur hat binnen drei Tagen um die richterliche Bestätigung des Amtsgerichts, in dessen
Bezirk die Beschlagnahme vorgenommen ist, nachzusuchen, wenn bei der Beschlagnahme weder die davon
Betroffenen noch erwachsene Angehörige anwesend waren oder wenn die Betroffenen und im Falle ihrer
Abwesenheit erwachsene Angehörige der Betroffenen gegen die Beschlagnahme ausdrücklich Widerspruch
erhoben haben.

(3) Die Betroffenen können gegen die Beschlagnahme jederzeit um die richterliche Entscheidung nachsuchen.
Hierüber sind sie zu belehren. Über den Antrag entscheidet das nach Absatz 2 zuständige Gericht.

(4) Gegen die richterliche Entscheidung ist die Beschwerde zulässig. Die §§ 306 bis 310 und 311a der
Strafprozessordnung gelten entsprechend.

§ 130 Vorläufige Anordnungen

Die Bundesnetzagentur kann bis zur endgültigen Entscheidung vorläufige Anordnungen treffen.

§ 131 Abschluss des Verfahrens

(1) Entscheidungen der Bundesnetzagentur sind zu begründen. Sie sind mit der Begründung und einer Belehrung
über das zulässige Rechtsmittel den Beteiligten nach den Vorschriften des Verwaltungszustellungsgesetzes
zuzustellen. Entscheidungen, die gegenüber einem Unternehmen mit Sitz außerhalb des Geltungsbereiches
dieses Gesetzes ergehen, stellt die Bundesnetzagentur denjenigen zu, die das Unternehmen der
Bundesnetzagentur als Zustellungsbevollmächtigte benannt hat. Hat das Unternehmen keine
Zustellungsbeauftragten benannt, so stellt die Bundesnetzagentur die Entscheidung durch Bekanntmachung im
Bundesanzeiger zu.

(2) Soweit ein Verfahren nicht mit einer Entscheidung abgeschlossen wird, die den Beteiligten nach Absatz 1 Satz
2 bis 4 zugestellt wird, ist seine Beendigung den Beteiligten schriftlich mitzuteilen.

(3) Die Bundesnetzagentur kann die Kosten einer Beweiserhebung den Beteiligten nach billigem Ermessen
auferlegen.

Abschnitt 3
Verfahren

Unterabschnitt 1
Beschlusskammern
§ 132 Beschlusskammerentscheidungen

(1) Die Bundesnetzagentur entscheidet durch Beschlusskammern in den Fällen des Teils 2, des § 55 Absatz
10, der §§ 61, 62, 77a Absatz 1 und 2 und des § 81; Absatz 3 Satz 1 bleibt unberührt. Die Entscheidung ergeht
durch Verwaltungsakt. Die Beschlusskammern werden mit Ausnahme des Absatzes 3 nach Bestimmung des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie gebildet.

(2) Die Beschlusskammern entscheiden in der Besetzung mit einem Vorsitzenden oder einer Vorsitzenden und
zwei beisitzenden Mitgliedern. Der oder die Vorsitzende und die beisitzenden Mitglieder müssen die Befähigung
für eine Laufbahn des höheren Dienstes erworben haben. Mindestens ein Mitglied der Beschlusskammer muss
die Befähigung zum Richteramt haben.

(3) In den Fällen des § 55 Absatz 10, der §§ 61, 62 und 81 entscheidet die Beschlusskammer in der Besetzung
mit dem Präsidenten als Vorsitzendem oder der Präsidentin als Vorsitzender und den beiden Vizepräsidenten
oder Vizepräsidentinnen als beisitzende Mitglieder; Absatz 2 Satz 2 und 3 findet insoweit keine Anwendung.
Die Vertretung in Verhinderungsfällen wird in der Geschäftsordnung nach § 3 Abs. 1 des Gesetzes über die
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen geregelt. Die Entscheidung
in den Fällen des § 61 Absatz 3 Nummer 2 und 4 und des § 81 erfolgt im Benehmen mit dem Beirat.

(4) Zur Wahrung einer einheitlichen Spruchpraxis in Fällen vergleichbarer oder zusammenhängender
Sachverhalte und zur Sicherstellung des Konsistenzgebotes nach § 27 Abs. 2 sind in der Geschäftsordnung
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der Bundesnetzagentur Verfahren vorzusehen, die vor Erlass von Entscheidungen umfassende Abstimmungs-,
Auskunfts- und Informationspflichten der jeweiligen Beschlusskammern und der Abteilungen vorsehen. Soweit
Entscheidungen der Beschlusskammern nach den §§ 19, 20, 21, 23, 24, 30, 39, 40, 41 Absatz 2 oder § 42 Abs.
4 Satz 3 betroffen sind, ist in der Geschäftsordnung sicherzustellen, dass Festlegungen nach den §§ 10 und 11
durch die Präsidentenkammer erfolgen.

§ 133 Sonstige Streitigkeiten zwischen Unternehmen

(1) Ergeben sich im Zusammenhang mit Verpflichtungen aus diesem Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes
Streitigkeiten zwischen Unternehmen, die öffentliche Telekommunikationsnetze betreiben oder öffentlich
zugängliche Telekommunikationsdienste anbieten, oder zwischen diesen und anderen Unternehmen, denen
Zugangs- oder Zusammenschaltungsverpflichtungen aus diesem Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes zugute
kommen, trifft die Beschlusskammer, soweit dies gesetzlich nicht anders geregelt ist, auf Antrag einer Partei
nach Anhörung der Beteiligten eine verbindliche Entscheidung. Sie hat innerhalb einer Frist von höchstens vier
Monaten, beginnend mit der Anrufung durch einen der an dem Streitfall Beteiligten, über die Streitigkeit zu
entscheiden.

(2) Bei einer Streitigkeit in einem unter dieses Gesetz fallenden Bereich zwischen Unternehmen in verschiedenen
Mitgliedstaaten, die in die Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbehörden von mehr als einem Mitgliedstaat
fällt, kann jede Partei die Streitigkeit der betreffenden nationalen Regulierungsbehörde vorlegen. Fällt die
Streitigkeit in den Zuständigkeitsbereich der Bundesnetzagentur, so koordiniert sie ihre Maßnahmen mit den
zuständigen nationalen Regulierungsbehörden der anderen betroffenen Mitgliedstaaten. Die Beschlusskammer
trifft ihre Entscheidung im Benehmen mit der betreffenden nationalen Regulierungsbehörde innerhalb der in
Absatz 1 genannten Fristen.

(3) Bei Streitigkeiten nach Absatz 2 kann die Bundesnetzagentur das GEREK beratend hinzuziehen, um die
Streitigkeit im Einklang mit den in § 2 genannten Zielen dauerhaft beizulegen. Sie kann das GEREK um eine
Stellungnahme zu der Frage ersuchen, welche Maßnahmen zur Streitbeilegung zu ergreifen sind. Hat die
Bundesnetzagentur oder die zuständige nationale Regulierungsbehörde eines anderen betroffenen Mitgliedstaats
das GEREK um eine Stellungnahme ersucht, so trifft die Beschlusskammer ihre Entscheidung nicht, bevor das
GEREK seine Stellungnahme abgegeben hat. § 130 bleibt hiervon unberührt.

(4) Die §§ 126 bis 132 und 134 bis 137 gelten entsprechend.

§ 134 Einleitung, Beteiligte

(1) Die Beschlusskammer leitet ein Verfahren von Amts wegen oder auf Antrag ein.

(2) An dem Verfahren vor der Beschlusskammer sind beteiligt
1.   der Antragsteller,

 

2.   die Betreiber von öffentlichen Telekommunikationsnetzen und die Anbieter von öffentlich zugänglichen
Telekommunikationsdiensten, gegen die sich das Verfahren richtet,
 

3.   die Personen und Personenvereinigungen, deren Interessen durch die Entscheidung berührt werden und die
die Bundesnetzagentur auf ihren Antrag zu dem Verfahren beigeladen hat.
 

§ 135 Anhörung, mündliche Verhandlung

(1) Die Beschlusskammer hat den Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

(2) Den Personen, die von dem Verfahren berührte Wirtschaftskreise vertreten, kann die Beschlusskammer in
geeigneten Fällen Gelegenheit zur Stellungnahme geben.

(3) Die Beschlusskammer entscheidet auf Grund öffentlicher mündlicher Verhandlung; mit Einverständnis der
Beteiligten kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden. Auf Antrag eines Beteiligten oder von
Amts wegen ist für die Verhandlung oder für einen Teil davon die Öffentlichkeit auszuschließen, wenn sie eine
Gefährdung der öffentlichen Ordnung, insbesondere der Staatssicherheit, oder die Gefährdung eines wichtigen
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisses besorgen lässt.

§ 136 Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse
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Unverzüglich nach der Vorlage von Unterlagen im Rahmen des Beschlusskammerverfahrens haben alle
Beteiligten diejenigen Teile zu kennzeichnen, die Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse enthalten. In diesem
Fall müssen sie zusätzlich eine Fassung vorlegen, die aus ihrer Sicht ohne Preisgabe von Betriebs- oder
Geschäftsgeheimnissen eingesehen werden kann. Erfolgt dies nicht, kann die Beschlusskammer von ihrer
Zustimmung zur Einsicht ausgehen, es sei denn, ihr sind besondere Umstände bekannt, die eine solche
Vermutung nicht rechtfertigen. Hält die Beschlusskammer die Kennzeichnung der Unterlagen als Betriebs-
oder Geschäftsgeheimnisse für unberechtigt, so muss sie vor der Entscheidung über die Gewährung von
Einsichtnahme an Dritte die vorlegenden Personen hören.

Unterabschnitt 2
Gerichtsverfahren
§ 137 Rechtsmittel

(1) Widerspruch und Klage gegen Entscheidungen der Bundesnetzagentur haben keine aufschiebende Wirkung.

(2) Im Falle des § 132 findet ein Vorverfahren nicht statt.

(3) Im Falle des § 132 sind die Berufung gegen ein Urteil und die Beschwerde nach der
Verwaltungsgerichtsordnung oder nach dem Gerichtsverfassungsgesetz gegen eine andere Entscheidung
des Verwaltungsgerichts ausgeschlossen. Das gilt nicht für die Beschwerde gegen den Beschluss nach § 138
Absatz 4, die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision nach § 135 in Verbindung mit § 133 der
Verwaltungsgerichtsordnung und die Beschwerde gegen Beschlüsse über den Rechtsweg nach § 17a Abs. 2 und
3 des Gerichtsverfassungsgesetzes. Auf die Beschwerde gegen die Beschlüsse über den Rechtsweg findet § 17a
Abs. 4 Satz 4 bis 6 des Gerichtsverfassungsgesetzes entsprechende Anwendung.

§ 138 Vorlage- und Auskunftspflicht der Bundesnetzagentur

(1) Für die Vorlage von Urkunden oder Akten, die Übermittlung elektronischer Dokumente oder die
Erteilung von Auskünften (Vorlage von Unterlagen) durch die Bundesnetzagentur ist § 99 Absatz 1 der
Verwaltungsgerichtsordnung mit der Maßgabe anzuwenden, dass anstelle des Rechts der obersten
Aufsichtsbehörde nach § 99 Absatz 1 Satz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung, die Vorlage zu verweigern, das
Recht der Bundesnetzagentur tritt, die Unterlagen als geheimhaltungsbedürftig zu kennzeichnen. Das Gericht der
Hauptsache unterrichtet die Beteiligten, deren Geheimhaltungsinteresse durch die Offenlegung der Unterlagen
im Hauptsacheverfahren berührt werden könnte, darüber, dass die Unterlagen vorgelegt worden sind.

(2) Das Gericht der Hauptsache entscheidet auf Antrag eines Beteiligten, der ein Geheimhaltungsinteresse an
den vorgelegten Unterlagen geltend macht, durch Beschluss, inwieweit die §§ 100 und 108 Absatz 1 Satz 2
sowie Absatz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung auf die Entscheidung in der Hauptsache anzuwenden sind. Die
Beteiligtenrechte nach den §§ 100 und 108 Absatz 1 Satz 2 sowie Absatz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung
sind auszuschließen, soweit nach Abwägung aller Umstände das Geheimhaltungsinteresse das Interesse der
Beteiligten auf rechtliches Gehör auch unter Beachtung des Rechts auf effektiven Rechtsschutz überwiegt.
Insoweit dürfen die Entscheidungsgründe im Hauptsacheverfahren die Art und den Inhalt der geheim gehaltenen
Unterlagen nicht erkennen lassen. Die Mitglieder des Gerichts sind zur Geheimhaltung verpflichtet.

(3) Der Antrag nach Absatz 2 Satz 1 ist innerhalb eines Monats zu stellen, nachdem das Gericht die Beteiligten,
deren Geheimhaltungsinteressen durch die Offenlegung der Unterlagen berührt werden könnten, über die
Vorlage der Unterlagen durch die Bundesnetzagentur unterrichtet hat. In diesem Verfahren ist § 100 der
Verwaltungsgerichtsordnung nicht anzuwenden. Absatz 2 Satz 3 und 4 gilt sinngemäß.

(4) Gegen die Entscheidung nach Absatz 2 Satz 1 ist die Beschwerde zum Bundesverwaltungsgericht gegeben.
Über die Beschwerde entscheidet der für die Hauptsache zuständige Revisionssenat. Absatz 2 Satz 3 und 4 und
Absatz 3 Satz 2 gelten sinngemäß.

§ 138a Informationssystem zu eingelegten Rechtsbehelfen

Die Bundesnetzagentur erhebt zu den gegen ihre Entscheidungen eingelegten Rechtsbehelfen die folgenden
Informationen:
1.   die Anzahl und den allgemeinen Inhalt der eingelegten Rechtsbehelfe,
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2.   die Dauer der Verfahren und
 

3.   die Anzahl der Entscheidungen im vorläufigen Rechtsschutz.
 

Sie stellt diese Informationen der Kommission und dem GEREK auf deren begründete Anfrage zur Verfügung.

§ 139 Beteiligung der Bundesnetzagentur bei bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten

Für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten, die sich aus diesem Gesetz ergeben, gilt § 90 Abs. 1 und 2 des Gesetzes
gegen Wettbewerbsbeschränkungen entsprechend. In diesen Fällen treten an die Stelle des Bundeskartellamtes
und seines Präsidenten oder seiner Präsidentin die Bundesnetzagentur und ihr Präsident oder ihre Präsidentin.

Unterabschnitt 3
Internationale Aufgaben
§ 140 Internationale Aufgaben

(1) Im Bereich der europäischen und internationalen Telekommunikationspolitik, insbesondere bei der
Mitarbeit in europäischen und internationalen Institutionen und Organisationen, wird die Bundesnetzagentur
im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie tätig. Dies gilt nicht für Aufgaben, die die
Bundesnetzagentur auf Grund dieses Gesetzes oder anderer Gesetze sowie auf Grund von Verordnungen der
Europäischen Union in eigener Zuständigkeit wahrnimmt.

(2) Die Bundesnetzagentur unterrichtet das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie vorab über
die wesentlichen Inhalte geplanter Sitzungen in europäischen und internationalen Gremien. Sie fasst die
wesentlichen Ergebnisse und Schlussfolgerungen der Sitzungen zusammen und übermittelt sie unverzüglich an
das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Bei Aufgaben, die die Bundesnetzagentur nach Absatz
1 Satz 2 in eigener Zuständigkeit wahrnimmt, finden die Sätze 1 und 2 keine Anwendung, soweit zwingende
Vorschriften die vertrauliche Behandlung von Informationen fordern.

§ 141 Anerkannte Abrechnungsstelle für den Seefunkverkehr

Zuständige Behörde für die Anerkennung von Abrechnungsstellen für den internationalen Seefunkverkehr
nach den Anforderungen der Internationalen Fernmeldeunion im Geltungsbereich dieses Gesetzes ist die
Bundesnetzagentur.

Teil 9
Abgaben
§ 142 Gebühren und Auslagen

(1) Die Bundesnetzagentur erhebt für die folgenden individuell zurechenbaren öffentlichen Leistungen Gebühren
und Auslagen:
1.   Entscheidungen über die Zuteilung eines Nutzungsrechts an Frequenzen nach § 55,

 

2.   Entscheidungen über die Zuteilung eines Nutzungsrechts an Nummern auf Grund einer Rechtsverordnung
nach § 66 Abs. 4,
 

3.   Bearbeitung von Anträgen auf Registrierung von Anwählprogrammen über Mehrwertdienste-Rufnummern,
 

4.   einzelfallbezogene Koordinierung, Anmeldung, Übertragung und Notifizierung von Satellitensystemen nach
§ 56,
 

5.   sonstige individuell zurechenbare öffentliche Leistungen, die in einem engen Zusammenhang mit einer
Entscheidung nach den Nummern 1 bis 4 stehen,
 

6.   Maßnahmen auf Grund von Verstößen gegen dieses Gesetz oder die darauf beruhenden
Rechtsverordnungen,
 

7.   Entscheidungen über die Übertragung von Wegerechten nach § 69,
 

8.   Entscheidungen der Zugangsregulierung nach § 18 Abs. 1 und 2, den §§ 19, 20, 21 Abs. 2 und 3, § 23 und
den §§ 24 und 25,
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9.   Entscheidungen der Entgeltregulierung nach den §§ 29, 35 Abs. 3, §§ 38 und 39,
 

10.   Entscheidungen im Rahmen der Missbrauchsaufsicht nach § 42 Abs. 4,
 

11.   Entscheidungen über sonstige Streitigkeiten zwischen Unternehmen nach § 133.
 

Gebühren und Auslagen werden auch erhoben, wenn ein Antrag auf Vornahme einer in Satz 1 bezeichneten
individuell zurechenbaren öffentlichen Leistung
1.   aus anderen Gründen als wegen Unzuständigkeit der Behörde abgelehnt oder

 

2.   nach Beginn der sachlichen Bearbeitung, jedoch vor deren Beendigung, zurückgenommen wird.
 

(2) Die Gebühren nach Absatz 1 werden vorbehaltlich der Regelung in Absatz 4 zur Deckung des
Verwaltungsaufwands erhoben.

(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf,
1.   die gebührenpflichtigen Tatbestände nach Absatz 1 sowie die Höhe der hierfür zu erhebenden Gebühren

näher zu bestimmen und dabei feste Sätze auch in Form von Gebühren nach Zeitaufwand oder Rahmensätze
vorzusehen,
 

2.   eine bestimmte Zahlungsweise der Gebühren anzuordnen und
 

3.   das Nähere zur Ermittlung des Verwaltungsaufwands nach Absatz 2 Satz 2 zu bestimmen.
 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann die Ermächtigung nach Satz 1 durch
Rechtsverordnung unter Sicherstellung der Einvernehmensregelung auf die Bundesnetzagentur übertragen. Eine
Rechtsverordnung der Bundesnetzagentur, ihre Änderung und ihre Aufhebung bedürfen des Einvernehmens mit
dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und mit dem Bundesministerium der Finanzen.

(4) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 kann die Gebühr für Entscheidungen über die Zuteilungen nach Absatz
1 Nummer 1 und 2 so festgesetzt werden, dass sie als Lenkungszweck die optimale Nutzung und eine den
Zielen dieses Gesetzes verpflichtete effiziente Verwendung dieser Güter sicherstellt. Absatz 2 Satz 1 und 2
findet keine Anwendung, wenn Nummern oder Frequenzen von außerordentlichem wirtschaftlichem Wert durch
wettbewerbsorientierte oder vergleichende Auswahlverfahren vergeben werden.

(5) In Rechtsverordnungen nach Absatz 2 Satz 1 kann abweichend von den Vorschriften des
Bundesgebührengesetzes geregelt werden:
1.   der Umfang der zu erstattenden Auslagen und

 

2.   die Gebühr in den Fällen des Widerrufs oder der Rücknahme einer Zuteilung nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 oder
einer Übertragung von Wegerechten nach Absatz 1 Nr. 7, sofern die Betroffenen dies zu vertreten haben.
 

(6) Eine Festsetzung von Gebühren und Auslagen ist bis zum Ablauf des vierten Kalenderjahres nach Entstehung
der Schuld zulässig (Festsetzungsverjährung). Wird vor Ablauf der Frist ein Antrag auf Aufhebung oder Änderung
der Festsetzung gestellt, ist die Festsetzungsfrist so lange gehemmt, bis über den Antrag unanfechtbar
entschieden wurde. Der Anspruch auf Zahlung von Gebühren und Auslagen verjährt mit Ablauf des fünften
Kalenderjahres nach der Festsetzung (Zahlungsverjährung). Im Übrigen gelten § 13 Absatz 3 und die §§ 18 und
19 des Bundesgebührengesetzes.

(7) Im Falle des Versteigerungsverfahrens nach § 61 Absatz 4 wird eine Zuteilungsgebühr nach Absatz 1 Nr. 1 nur
erhoben, soweit sie den Erlös des Versteigerungsverfahrens übersteigt.

(8) Die Wegebaulastträger können in ihrem Zuständigkeitsbereich Regelungen erlassen, nach denen lediglich die
Verwaltungskosten abdeckende Gebühren und Auslagen für die Erteilung von Zustimmungsbescheiden nach § 68
Abs. 3 zur Nutzung öffentlicher Wege erhoben werden können. Eine Pauschalierung ist zulässig.

§ 143 Frequenznutzungsbeitrag

(1) Die Bundesnetzagentur erhebt jährliche Beiträge zur Deckung ihrer Kosten für die Verwaltung, Kontrolle und
Durchsetzung von Allgemeinzuteilungen und Nutzungsrechten im Bereich der Frequenz- und Orbitnutzungen
nach diesem Gesetz oder den darauf beruhenden Rechtsverordnungen. Dies umfasst insbesondere auch die
Kosten der Bundesnetzagentur für:
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1.   die Planung und Fortschreibung von Frequenznutzungen einschließlich der notwendigen Messungen,
Prüfungen und Verträglichkeitsuntersuchungen zur Gewährleistung einer effizienten und störungsfreien
Frequenznutzung,
 

2.   internationale Zusammenarbeit, Harmonisierung und Normung.
 

(2) Beitragspflichtig sind diejenigen, denen Frequenzen zugeteilt sind. Die Anteile an den Kosten werden den
einzelnen Nutzergruppen, die sich aus der Frequenzzuweisung ergeben, so weit wie möglich aufwandsbezogen
zugeordnet. Eine Beitragspflicht ist auch dann gegeben, wenn eine Frequenz auf Grund sonstiger
Verwaltungsakte oder dauerhaft ohne Zuteilung genutzt wird. Dies gilt insbesondere für die bis zum 1. August
1996 erteilten Rechte, soweit sie Festlegungen über die Nutzung von Frequenzen enthalten.

(3) In die nach Absatz 1 abzugeltenden Kosten sind solche nicht einzubeziehen, für die bereits eine Gebühr nach
§ 142 oder eine Gebühr nach § 16 des Gesetzes über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen
vom 31. Januar 2001 (BGBl. I S. 170) oder Gebühren oder Beiträge nach § 17 oder § 19 des Gesetzes über die
elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln vom 26. Februar 2008 (BGBl. I S. 220) und den auf
diesen Vorschriften beruhenden Rechtsverordnungen erhoben wird.

(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates
bedarf, nach Maßgabe der vorstehenden Absätze das Nähere über den Kreis der Beitragspflichtigen,
die Beitragssätze, die Beitragskalkulation und das Verfahren der Beitragserhebung einschließlich der
Zahlungsweise festzulegen. Der auf das Allgemeininteresse entfallende Kostenanteil ist beitragsmindernd
zu berücksichtigen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann die Ermächtigung nach
Satz 1 durch Rechtsverordnung unter Sicherstellung der Einvernehmensregelung auf die Bundesnetzagentur
übertragen. Eine Rechtsverordnung der Bundesnetzagentur, ihre Änderung und ihre Aufhebung bedürfen des
Einvernehmens mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und mit dem Bundesministerium der
Finanzen.

§ 144 (weggefallen)

§ 145 Kosten von außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren

Für die außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren nach § 47a werden Gebühren und Auslagen erhoben. Die
Höhe der Gebühr für das Verfahren bestimmt sich nach Maßgabe des § 34 Abs. 1 des Gerichtskostengesetzes.
Auf die Bestimmung des Wertes der Streitfrage finden die §§ 3 bis 9 der Zivilprozessordnung entsprechende
Anwendung. Unterbreitet die Streitbeilegungsstelle einen Streitbeilegungsvorschlag, entscheidet sie über die
Kosten unter Berücksichtigung des Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen. Die Entscheidung über die
Kosten soll zusammen mit dem Streitbeilegungsvorschlag ergehen. Jede Partei trägt die ihr durch die Teilnahme
am Verfahren entstandenen Kosten selbst. Im Übrigen finden die §§ 4 bis 6, 8, 13 bis 19, 21 und 23 Absatz 5 Satz
1 und 2 sowie Absatz 6 des Bundesgebührengesetzes sowie § 9 Absatz 2 des Verwaltungskostengesetzes in der
bis zum 14. August 2013 geltenden Fassung entsprechende Anwendung.

§ 146 Kosten des Vorverfahrens

Für ein Vorverfahren werden Gebühren und Auslagen erhoben. Für die vollständige oder teilweise Zurückweisung
eines Widerspruchs wird eine Gebühr bis zur Höhe der für die angefochtene Amtshandlung festgesetzten Gebühr
erhoben. In den Fällen, in denen für die angefochtene Amtshandlung der Bundesnetzagentur keine Gebühr
anfällt, bestimmt sich die Gebühr nach Maßgabe des § 34 Abs. 1 des Gerichtskostengesetzes; § 145 Satz 3 gilt
entsprechend. Wird ein Widerspruch nach Beginn seiner sachlichen Bearbeitung, jedoch vor deren Beendigung
zurückgenommen, beträgt die Gebühr höchstens 75 Prozent der Widerspruchsgebühr. Über die Kosten nach den
Sätzen 2 und 4 entscheidet die Widerspruchsstelle nach billigem Ermessen.

§ 147 Mitteilung der Bundesnetzagentur

Die Bundesnetzagentur veröffentlicht einen jährlichen Überblick über ihre Verwaltungskosten und die insgesamt
eingenommenen Abgaben. Soweit erforderlich werden Gebühren und Beitragssätze in den betroffenen
Verordnungen für die Zukunft angepasst.

Teil 10
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Straf- und Bußgeldvorschriften
§ 148 Strafvorschriften

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1.   entgegen § 89 Satz 1 oder 2 eine Nachricht abhört oder den Inhalt einer Nachricht oder die Tatsache ihres

Empfangs einem anderen mitteilt oder
 

2.   entgegen § 90 Abs. 1 Satz 1 eine dort genannte Sendeanlage oder eine sonstige Telekommunikationsanlage
a)   besitzt oder

 

b)   herstellt, vertreibt, einführt oder sonst in den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbringt.
 

 

(2) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 Buchstabe b fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe
bis zu einem Jahr oder Geldstrafe.

§ 149 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1.   entgegen § 4 eine Information nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig zur Verfügung

stellt,
 

2.   entgegen § 6 Abs. 1 eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen
Weise oder nicht rechtzeitig macht,
 

3.   entgegen § 17 Satz 2 eine Information weitergibt,
 

4.   einer vollziehbaren Anordnung nach
a)   § 20 Absatz 1, 2 oder Absatz 3 Satz 1, § 23 Abs. 3 Satz 2, § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder Abs. 2 Satz

1 oder 2, § 37 Abs. 3 Satz 2, auch in Verbindung mit § 38 Abs. 4 Satz 4, § 38 Abs. 4 Satz 2, auch in
Verbindung mit § 39 Abs. 3 Satz 1 oder § 42 Abs. 4 Satz 1, auch in Verbindung mit § 18 Abs. 2 Satz
2,
 

b)   § 46 Absatz 9 Satz 1, § 67 Absatz 1 Satz 1, 2, 6 oder 7 oder § 109 Absatz 4 Satz 3 oder Satz 5,
 

c)   § 29 Abs. 1 Satz 2, § 39 Abs. 3 Satz 2, § 65 oder § 127 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, Satz 2 und 3
 

zuwiderhandelt,
 

5.   (weggefallen)
 

6.   ohne Genehmigung nach § 30 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 2 zweiter Fall oder § 39 Abs. 1 Satz 1 ein
Entgelt erhebt,
 

7.   entgegen § 38 Abs. 1 Satz 1 oder 3 oder § 39 Abs. 3 Satz 4 ein Entgelt oder eine Entgeltmaßnahme
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig zur Kenntnis gibt,
 

7a.   einer Rechtsverordnung nach § 41a Absatz 1 oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer
solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten
Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist,
 

7b.   entgegen § 43a Absatz 1 Satz 1 eine Information nicht, nicht richtig oder nicht vollständig zur Verfügung
stellt,
 

7c.   entgegen § 45k Absatz 1 Satz 1 eine Leistung ganz oder teilweise verweigert,
 

7d.   einer Rechtsverordnung nach § 45n Absatz 1 oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer
solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten
Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist,
 

7e.   entgegen § 45p Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Information nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt,
 

7f.   entgegen § 45p Absatz 2 den Teilnehmer nicht, nicht richtig oder nicht vollständig unterrichtet,
 

7g.   entgegen § 46 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 3, nicht sicherstellt, dass die Leistung beim
Anbieterwechsel gegenüber dem Teilnehmer nicht unterbrochen wird,
 

7h.   entgegen § 46 Absatz 1 Satz 2 den Telekommunikationsdienst unterbricht,
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8.   entgegen § 47 Abs. 1 Teilnehmerdaten nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig zur
Verfügung stellt,
 

9.   entgegen § 50 Abs. 3 Nr. 4 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
erstattet,
 

10.   ohne Frequenzzuteilung nach § 55 Abs. 1 Satz 1 eine Frequenz nutzt,
 

11.   ohne Übertragung nach § 56 Absatz 2 Satz 1 ein deutsches Orbit- oder Frequenznutzungsrecht ausübt,
 

12.   einer vollziehbaren Auflage nach § 60 Abs. 2 Satz 1 zuwiderhandelt,
 

13.   einer Rechtsverordnung nach § 66 Abs. 4 Satz 1 oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer
solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten
Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist,
 

13a.   entgegen § 66a Satz 1, 2, 5, 6, 7 oder 8 eine Angabe nicht, nicht richtig oder nicht vollständig macht,
 

13b.   entgegen § 66a Satz 3 die Preisangabe zeitlich kürzer anzeigt,
 

13c.   entgegen § 66a Satz 4 einen Hinweis nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gibt,
 

13d.   entgegen § 66b Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Abs. 1 Satz 4 oder 5 oder Abs. 3 Satz 1, § 66b
Abs. 1 Satz 3, auch in Verbindung mit Abs. 1 Satz 4 oder 5 oder § 66b Abs. 2 oder 3 Satz 2 einen dort
genannten Preis nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig ansagt,
 

13e.   entgegen § 66c Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, den dort genannten Preis nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig anzeigt,
 

13f.   entgegen § 66d Abs. 1 oder 2 die dort genannte Preishöchstgrenze nicht einhält,
 

13g.   entgegen § 66e Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Verbindung nicht oder nicht
rechtzeitig trennt,
 

13h.   entgegen § 66f Abs. 1 Satz 1 einen Dialer einsetzt,
 

13i.   entgegen § 66g Absatz 1 eine Warteschleife einsetzt,
 

13j.   entgegen § 66g Absatz 2 nicht sicherstellt, dass der Anrufende informiert wird,
 

13k.   entgegen § 66j Absatz 1 Satz 2 R-Gesprächsdienste anbietet,
 

13l.   entgegen § 66k Absatz 1 Satz 1 nicht sicherstellt, dass eine vollständige Rufnummer übermittelt und
gekennzeichnet wird,
 

13m.   entgegen § 66k Absatz 1 Satz 3 eine Rufnummer oder eine Nummer für Kurzwahl-Sprachdienste
übermittelt,
 

13n.   entgegen § 66k Absatz 1 Satz 4 eine übermittelte Rufnummer verändert,
 

13o.   entgegen § 66k Absatz 2 eine Rufnummer oder eine Nummer für Kurzwahl-Sprachdienste aufsetzt oder
übermittelt,
 

14.   entgegen § 87 Abs. 1 Satz 1 oder § 110 Abs. 1 Satz 2 oder 3 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig macht,
 

15.   entgegen § 90 Abs. 3 für eine Sendeanlage oder eine sonstige Telekommunikationsanlage wirbt,
 

16.   entgegen § 95 Abs. 2 oder § 96 Abs. 2 oder Abs. 3 Satz 1 Daten erhebt oder verwendet,
 

17.   entgegen § 96 Abs. 1 Satz 3 oder § 97 Abs. 3 Satz 2 Daten nicht oder nicht rechtzeitig löscht,
 

17a.   ohne Einwilligung nach § 98 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Satz 1 Daten verarbeitet,
 

17b.   entgegen § 98 Absatz 1 Satz 2, auch in Verbindung mit Satz 5, eine Information nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig gibt,
 

17c.   entgegen § 102 Abs. 2 die Rufnummernanzeige unterdrückt oder veranlasst, dass diese unterdrückt
wird,
 

18.   entgegen § 106 Abs. 2 Satz 2 Daten oder Belege nicht oder nicht rechtzeitig löscht,
 

19.   entgegen § 108 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Absatz 2, nicht sicherstellt, dass eine
unentgeltliche Notrufverbindung möglich ist,
 

19a.   entgegen § 108 Absatz 1 Satz 2, auch in Verbindung mit Absatz 2, oder einer Rechtsverordnung nach
Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, nicht sicherstellt, dass eine Notrufverbindung hergestellt wird,
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20.   entgegen § 108 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung mit Absatz 2, oder einer Rechtsverordnung nach
Absatz 3 Satz 1 Nummer 3, nicht sicherstellt, dass die Rufnummer des Anschlusses übermittelt wird,
oder die dort genannten Daten übermittelt oder bereitgestellt werden,
 

21.   entgegen § 109 Absatz 4 Satz 2 oder Satz 6 ein Sicherheitskonzept nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt,
 

21a.   entgegen § 109 Absatz 5 Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig macht,
 

21b.   entgegen § 109a Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 die Bundesnetzagentur, den Bundesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit oder einen Betroffenen nicht, nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig benachrichtigt,
 

21c.   entgegen § 109a Absatz 3 Satz 1 das dort genannte Verzeichnis nicht, nicht richtig oder nicht vollständig
führt,
 

22.   entgegen § 110 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder 1a in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 110 Abs. 2
Nr. 1 Buchstabe a eine technische Einrichtung nicht vorhält oder eine organisatorische Maßnahme nicht
trifft,
 

23.   entgegen § 110 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b eine dort genannte Stelle nicht oder nicht rechtzeitig
benennt,
 

24.   entgegen § 110 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 einen Nachweis nicht oder nicht rechtzeitig erbringt,
 

25.   entgegen § 110 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 eine Prüfung nicht gestattet,
 

26.   entgegen § 110 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 die Aufstellung oder den Betrieb eines dort genannten Gerätes nicht
duldet oder den Zugang zu einem solchen Gerät nicht gewährt,
 

27.   entgegen § 110 Abs. 5 Satz 3 einen Mangel nicht oder nicht rechtzeitig beseitigt,
 

28.   entgegen § 110 Abs. 6 Satz 1 einen Netzabschlusspunkt nicht, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder
nicht rechtzeitig bereitstellt,
 

29.   entgegen § 111 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2 oder Satz 3, oder § 111 Abs. 1 Satz 4 dort
genannte Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erhebt, nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig speichert oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig berichtigt,
 

30.   entgegen § 111 Abs. 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, Daten nicht oder nicht rechtzeitig erhebt
oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig übermittelt,
 

30a.   entgegen § 111 Abs. 4 Daten nicht oder nicht rechtzeitig löscht,
 

31.   entgegen § 112 Abs. 1 Satz 5 nicht gewährleistet, dass die Bundesnetzagentur Daten aus den
Kundendateien abrufen kann,
 

32.   entgegen § 112 Abs. 1 Satz 6 nicht sicherstellt, dass ihm Abrufe nicht zur Kenntnis gelangen können,
 

33.   entgegen § 113 Absatz 2 Satz 1 zweiter Halbsatz Daten nach § 113 Absatz 1 Satz 2 übermittelt,
 

34.   entgegen § 113 Absatz 4 Satz 1 dort genannte Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig übermittelt,
 

35.   entgegen § 113 Absatz 4 Satz 2 Stillschweigen nicht wahrt oder
 

36.   entgegen § 114 Abs. 1 Satz 1 oder § 127 Abs. 1 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig erteilt.
 

(1a) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung (EG) Nr. 717/2007 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 27. Juni 2007 über das Roaming in öffentlichen Mobilfunknetzen in der Gemeinschaft und zur
Änderung der Richtlinie 2002/21/EG (ABl. L 171 vom 29.6.2007, S. 32), die durch die Verordnung (EG) Nr.
544/2009 (ABl. L 167 vom 29.6.2009, S. 12) geändert worden ist, verstößt, indem er vorsätzlich oder fahrlässig
1.   als Betreiber eines besuchten Netzes dem Betreiber des Heimatnetzes eines Roamingkunden ein höheres

durchschnittliches Großkundenentgelt als das in Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 genannte Entgelt berechnet,
 

2.   als Heimatanbieter seinem Roamingkunden für die Abwicklung eines regulierten Roaminganrufs ein höheres
Endkundenentgelt als das in Artikel 4 Absatz 2 Satz 3 genannte Entgelt berechnet,
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3.   als Betreiber eines besuchten Netzes dem Betreiber des Heimatnetzes eines Roamingkunden für die
Abwicklung einer aus dem betreffenden besuchten Netz abgehenden regulierten SMS-Roamingnachricht ein
höheres als das in Artikel 4a Absatz 1 genannte Großkundenentgelt berechnet,
 

4.   als Heimatanbieter eines Roamingkunden für die Abwicklung einer vom Kunden versendeten SMS-
Roamingnachricht ein höheres Endkundenentgelt als das in Artikel 4b Absatz 2 genannte Entgelt berechnet,
 

5.   als Betreiber eines besuchten Netzes dem Betreiber des Heimatnetzes eines Roamingkunden für
die Abwicklung regulierter Datenroamingnetze über das betreffende besuchte Netz ein höheres
durchschnittliches Großkundenentgelt als das in Artikel 6a Absatz 4 Buchstabe a Satz 1 genannte Entgelt
berechnet oder
 

6.   entgegen Artikel 7 Absatz 4 Satz 2 eine Information nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig übermittelt.
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 4 Buchstabe a, Nummer 6, 10, 22, 27 und
31 mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 7a, 16, 17, 17a, 18,
26, 29, 30a und 33 mit einer Geldbuße bis zu dreihunderttausend Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 4
Buchstabe b, Nummer 7b bis 7d, 7g, 7h, 12, 13 bis 13b, 13d bis 13o, 15, 17c, 19, 19a, 20, 21, 21b und 30 sowie
des Absatzes 1a Nummer 1 bis 5 mit einer Geldbuße bis zu einhunderttausend Euro, in den Fällen des Absatzes 1
Nummer 7, 8, 9, 11, 17b, 21a, 21c, 23 und 24 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro und in den übrigen
Fällen des Absatzes 1 sowie im Fall des Absatzes 1a Nummer 6 mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro
geahndet werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit
gezogen hat, übersteigen. Reichen die in Satz 1 genannten Beträge hierfür nicht aus, so können sie überschritten
werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die
Bundesnetzagentur.

Teil 11
Übergangs- und Schlussvorschriften
§ 150 Übergangsvorschriften

(1) Die von der Bundesnetzagentur vor Inkrafttreten dieses Gesetzes getroffenen Feststellungen
marktbeherrschender Stellungen sowie die daran anknüpfenden Verpflichtungen bleiben wirksam, bis
sie durch neue Entscheidungen nach Teil 2 ersetzt werden. Dies gilt auch dann, wenn die Feststellungen
marktbeherrschender Stellungen lediglich Bestandteil der Begründung eines Verwaltungsaktes sind. Satz 1 gilt
entsprechend für Verpflichtungen nach den §§ 36, 37 und 39 Alternative 2 des Telekommunikationsgesetzes vom
25. Juli 1996 (BGBl. I S. 1120).

(2) Unternehmen, die auf Grund des Telekommunikationsgesetzes vom 25. Juli 1996 (BGBl. I S. 1120) angezeigt
haben, dass sie Telekommunikationsdienstleistungen erbringen oder Lizenznehmer sind, sind unbeschadet der
Verpflichtung nach § 144 Abs. 1 Satz 1 nicht meldepflichtig nach § 6.

(3) Bestehende Frequenz- und Nummernzuteilungen sowie Wegerechte, die im Rahmen des § 8 des
Telekommunikationsgesetzes vom 25. Juli 1996 (BGBl. I S. 1120) erteilt wurden, bleiben wirksam. Das Gleiche
gilt auch für vorher erworbene Rechte, die eine Frequenznutzung gewähren.

(4) Soweit Frequenznutzungs- und Lizenzrechte auf Märkten vergeben sind, für die auf Wettbewerb oder
Vergleich beruhende Auswahlverfahren durchgeführt wurden, gelten die damit erteilten Rechte und
eingegangenen Verpflichtungen fort. Dies gilt insbesondere auch für die im Zeitpunkt der Erteilung der
Mobilfunklizenzen geltende Verpflichtung, Diensteanbieter zuzulassen.

(5) Soweit nach den Bestimmungen in den Absätzen 1 bis 4 Rechte und Verpflichtungen wirksam bleiben oder
fortgelten, gelten diese als Rechte und Verpflichtungen nach diesem Gesetz im Sinne der §§ 126 und 133.

(6) § 48 Abs. 2 Nr. 2 gilt für Geräte, die ab dem 1. Januar 2005 in Verkehr gebracht werden.

(7) Warteschleifen dürfen bis zum Inkrafttreten von § 66g nur eingesetzt werden, wenn eine der folgenden
Voraussetzungen erfüllt ist:
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1.   der Anruf erfolgt zu einer entgeltfreien Rufnummer,
 

2.   der Anruf erfolgt zu einer ortsgebundenen Rufnummer oder einer Rufnummer, die die Bundesnetzagentur
den ortsgebundenen Rufnummern nach § 66g Absatz 3 gleichgestellt hat,
 

3.   der Anruf erfolgt zu einer Rufnummer für mobile Dienste (015, 016 oder 017),
 

4.   für den Anruf gilt ein Festpreis pro Verbindung,
 

5.   der Anruf ist für die Dauer der Warteschleife für den Anrufer kostenfrei, soweit es sich nicht um Kosten
handelt, die, bei Anrufen aus dem Ausland, für die Herstellung der Verbindung im Ausland entstehen, oder
 

6.   unabhängig von der vom Angerufenen verwendeten Rufnummer oder der grundsätzlichen Tarifierung des
Anrufs sind mindestens zwei Minuten der Verbindung ab Rufaufbau für den Anrufer kostenfrei; wird die
Warteschleife innerhalb dieser Zeit durch Bearbeitung beendet, endet die Kostenfreiheit ab dem Zeitpunkt
der Bearbeitung.
 

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Satz 1 Warteschleifen einsetzt. Die
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu hunderttausend Euro geahndet werden. Die Geldbuße soll
den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Reicht der in
Satz 3 genannte Betrag hierfür nicht aus, so kann er überschritten werden.

(8) Auf Verleihungen nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes über Fernmeldeanlagen in der Fassung der Bekanntmachung
vom 3. Juli 1989 (BGBl. I S. 1455) und auf Lizenzen oder Frequenzen, die nach den §§ 10, 11 und 47 Abs.
5 des Telekommunikationsgesetzes vom 25. Juli 1996 (BGBl. I S. 1120) zugeteilt wurden, findet § 62 Abs.
1 bis 3 für den in diesen Lizenzen und Frequenzen festgelegten Geltungszeitraum keine Anwendung. Die
Bundesnetzagentur überprüft auf Antrag der Inhaber von Frequenznutzungsrechten, die vor dem 26. Mai 2011
zugeteilt und für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren ab diesem Zeitpunkt ihre Gültigkeit behalten,
ob Beschränkungen der Nutzungsrechte, die über die in § 53 Absatz 2 Satz 2 genannten Beschränkungen
hinausgehen, aufrechterhalten oder aufgehoben werden. Dem Antragsteller ist vor der Entscheidung Gelegenheit
zu geben, den Antrag zurückzuziehen.

(9) Beabsichtigt die Deutsche Telekom AG die in § 78 Abs. 2 genannten Universaldienstleistungen nicht in
vollem Umfang oder zu schlechteren als in dem Telekommunikationsgesetz vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S.
1190) genannten Bedingungen anzubieten, hat sie dieses der Bundesnetzagentur ein Jahr vor Wirksamwerden
anzuzeigen.

(9a) (weggefallen)

(10) Für Vertragsverhältnisse, die am Tag des Inkrafttretens dieser Vorschrift bereits bestehen, hat der nach §
112 Abs. 1 Verpflichtete Daten, über die er auf Grund zurückliegender Datenerhebungen verfügt, unverzüglich in
die Kundendatei nach § 112 Abs. 1 zu übernehmen. Für Verträge, die nach Inkrafttreten des § 112 geschlossen
werden, sind die Daten, soweit sie infolge der bisherigen Dateistruktur noch nicht in die Kundendatei eingestellt
werden können, unverzüglich nach Anpassung der Kundendatei einzustellen. An die Stelle der Technischen
Richtlinie nach § 112 Abs. 3 Satz 3 tritt bis zur Herausgabe einer entsprechenden Richtlinie die von der
Bundesnetzagentur auf der Grundlage des § 90 Abs. 2 und 6 des Telekommunikationsgesetzes vom 25. Juli 1996
(BGBl. I S. 1120) bekannt gegebene Schnittstellenbeschreibung in der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des § 112
gültigen Fassung.

(11) Die Zulässigkeit des Rechtsmittels gegen eine gerichtliche Entscheidung richtet sich nach den bisher
geltenden Vorschriften, wenn die gerichtliche Entscheidung vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes verkündet
oder von Amts wegen anstelle einer Verkündung zugestellt worden ist.

(12) Auf vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gestellte Anträge nach § 99 Abs. 2 der
Verwaltungsgerichtsordnung sind die bisherigen Vorschriften anwendbar.

§ 151  

-

§ 152 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am Tag nach der Verkündung in Kraft. §§ 43a und 43b, 96 Abs.
1 Nr. 9a bis 9f in Verbindung mit Abs. 2 Satz 1 und § 97 Abs. 6 und 7 des Telekommunikationsgesetzes vom 25.
Juli 1996 (BGBl. I S. 1120), das zuletzt durch Artikel 4 Abs. 73 des Gesetzes vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718)



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz
in Zusammenarbeit mit der juris GmbH - www.juris.de

- Seite 105 von 105 -

geändert worden ist, in der bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung finden bis zum Inkrafttreten
der in Artikel 3 Nr. 3 des Gesetzes zur Änderung telekommunikationsrechtlicher Vorschriften vom 18. Februar
2007 (BGBl. I S. 106) genannten Regelungen der §§ 66a bis 66l weiter Anwendung. Für § 43b Abs. 2 gilt dies
mit der Maßgabe, dass ab dem 1. August 2004 die Preisansagepflicht nicht mehr auf Anrufe aus dem Festnetz
beschränkt ist.

(2) (Aufhebungsvorschriften)

Anlage (zu § 45a)

(Fundstelle: BGBl. I 2007 I 121)
 
                                                    
                           Nutzungsvertrag
 
des/der
..............................................................................
                       (Eigentümer/Eigentümerin)
 
mit
 
der
..............................................................................
                            (Netzbetreiber)
 
Der Eigentümer/die Eigentümerin ist damit einverstanden, dass der Netzbetreiber
auf seinem/ihrem Grundstück
..............................................................................
 
Straße (Platz) Nr. ...........................................................
 
in ...........................................................................
 
 
sowie an und in den darauf befindlichen Gebäuden alle die Vorrichtungen anbringt, die erforderlich sind, um
Zugänge zu seinem öffentlichen Telekommunikationsnetz auf dem betreffenden oder einem benachbarten
Grundstück und in den darauf befindlichen Gebäuden einzurichten, zu prüfen und instand zu halten. Dieses
Recht erstreckt sich auch auf vorinstallierte Hausverkabelungen. Die Inanspruchnahme des Grundstücks durch
Vorrichtungen darf nur zu einer notwendigen und zumutbaren Belastung führen.
Der Netzbetreiber verpflichtet sich, unbeschadet bestehender gesetzlicher oder vertraglicher Ansprüche, das
Grundstück des Eigentümers/der Eigentümerin und die darauf befindlichen Gebäude wieder ordnungsgemäß
instand zu setzen, soweit das Grundstück und/oder die Gebäude durch die Vorrichtungen zur Einrichtung,
Instandhaltung oder Erweiterung von Zugängen zu seinem öffentlichen Telekommunikationsnetz auf dem
betreffenden oder einem benachbarten Grundstück und/oder in den darauf befindlichen Gebäuden infolge der
Inanspruchnahme durch den Netzbetreiber beschädigt worden sind. Im Rahmen der technischen Möglichkeiten
und der bestehenden Sicherheitsanforderungen wird der Netzbetreiber vorinstallierte Hausverkabelungen
nutzen. Der Netzbetreiber wird die von ihm errichteten Vorrichtungen verlegen oder – soweit sie nicht das
Grundstück versorgen und eine Verlegung nicht ausreicht – entfernen, wenn sie einer veränderten Nutzung des
Grundstücks entgegenstehen und ihr Verbleib an der bisherigen Stelle nicht mehr zumutbar ist. Die Kosten für
die Entfernung oder Verlegung trägt der Netzbetreiber. Dies gilt nicht für Vorrichtungen, die ausschließlich das
Grundstück versorgen, wenn nicht gleichzeitig Änderungen am öffentlichen Telekommunikationsnetz erforderlich
sind.
Der Netzbetreiber wird ferner binnen Jahresfrist nach der Kündigung die von ihm angebrachten Vorrichtungen
auf eigene Kosten wieder beseitigen, soweit dies dem Eigentümer/der Eigentümerin zumutbar ist. Auf Verlangen
des Eigentümers/der Eigentümerin wird der Netzbetreiber die Vorrichtungen unverzüglich entfernen, soweit dem
nicht schutzwürdige Interessen Dritter entgegenstehen.
Der Nutzungsvertrag gilt auf unbestimmte Zeit. Er kann mit einer Frist von sechs Wochen von jeder
Vertragspartei gekündigt werden.
............................ , den .........................................
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Bayerisches Katastrophenschutzgesetz (BayKSG)
vom 24. Juli 1996 (GVBl. S. 282, BayRS 215-4-1-I), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 27. Juli 2009 (GVBl 14/2009, S. 392)
Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
nach Anhörung des Senats hiermit bekanntgemacht wird:
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I. Abschnitt
Aufgaben und Zuständigkeiten

Art. 1
Aufgabe

(1) Die Katastrophenschutzbehörden haben die Aufgabe, Katastrophen abzuwehren 
und die dafür notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen zu treffen (Katastrophen-
schutz).

(2) Eine Katastrophe im Sinn dieses Gesetzes ist ein Geschehen, bei dem Leben 
oder Gesundheit einer Vielzahl von Menschen oder die natürlichen Lebensgrundlagen 
oder bedeutende Sachwerte in ungewöhnlichem Ausmaß gefährdet oder geschä-
digt werden und die Gefahr nur abgewehrt oder die Störung nur unterbunden und 
beseitigt werden kann, wenn unter Leitung der Katastrophenschutzbehörde die im 
Katastrophenschutz mitwirkenden Behörden, Dienststellen, Organisationen und die 
eingesetzten Kräfte zusammenwirken.

(3) Die für die im Katastrophenschutz mitwirkenden Behörden, Dienststellen und 
Hilfsorganisationen sonst geltenden gesetzlichen Bestimmungen bleiben unberührt, 
soweit dieses Gesetz keine entgegenstehenden Regelungen enthält.

Art. 2
Zuständigkeiten

(1) 1Katastrophenschutzbehörden sind die Kreisverwaltungsbehörden, die Regie-
rungen und das Staatsministerium des Innern. 2Kreisangehörige Gemeinden, die 
während einer Katastrophe ohne Verbindung mit der Kreisverwaltungsbehörde sind, 
nehmen in dieser Zeit die Aufgaben der Katastrophenschutzbehörde wahr.

(2) 1Beindet sich eine Anlage oder Einrichtung auf dem Gebiet mehrerer Kreisver-
waltungsbehörden, so kann die Regierung oder das Staatsministerium des Innern 
eine der betroffenen Kreisverwaltungsbehörden als örtlich zuständige Katastro-
phenschutzbehörde bestimmen. 2Dies gilt auch, wenn zu besorgen ist, dass eine 
Katastrophe Auswirkungen auf das Gebiet mehrerer Kreisverwaltungsbehörden 
hätte.

(3) 1Unbeschadet des Absatzes 2 können die Regierungen oder das Staatsmi-
nisterium des Innern die Leitung des Katastropheneinsatzes ganz oder teilweise 
übernehmen oder einer anderen nachgeordneten Katastrophenschutzbehörde 
übertragen. 2Sie können sich auch darauf beschränken, das Vorliegen oder das 
Ende einer Katastrophe (Art. 4 Abs. 1) festzustellen.
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II. Abschnitt
Maßnahmen im Katastrophenschutz

Art. 3
Vorbereitende Maßnahmen

der Katastrophenschutzbehörden
(1) Die Kreisverwaltungsbehörden haben als Vorbereitungsmaßnahmen insbesondere
1. allgemeine Katastrophenschutzpläne und, soweit erforderlich, insbesondere 

für Anlagen und Einrichtungen mit besonderem Gefahrenpotential (Art. 8 Abs. 
2) Alarm- und Einsatzpläne zu erstellen und fortzuschreiben,

2. die Katastropheneinsatzleitung zu regeln und dabei auf eine ausreichende 
Aus- und Fortbildung zu achten,

3. durch geeignete organisatorische Vorkehrungen die rasche Alarmierung der an 
der Gefahrenabwehr Beteiligten sicherzustellen und die für die Einsatzleitung 
notwendige Ausstattung vorzuhalten,

4. in angemessenem Umfang Katastrophenschutzübungen unter Beteiligung der 
zur Mitwirkung im Katastrophenschutz Verplichteten durchzuführen.

(2) Die Regierungen und das Staatsministerium des Innern haben, soweit erforder-
lich, Vorbereitungsmaßnahmen entsprechend Absatz 1 zu treffen.

Art. 3a
Externe Notfallpläne

(1) 1Die Kreisverwaltungsbehörde hat Alarm- und Einsatzpläne (Art. 3 Abs. 1 Nr. 1) als 
externe Notfallpläne für solche Betriebe zu erstellen, für die gemäß Art. 9 in Verbin-
dung mit Art. 2 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 und Satz 2 sowie Art. 4 der Richtlinie 96/82/
EG des Rates vom 9. Dezember 1996 zur Beherrschung der Gefahren bei schweren 
Unfällen mit gefährlichen Stoffen (ABl EG 1997 Nr. L 10/13 ff.) vom Betreiber ein 
Sicherheitsbericht zu erstellen ist. 2Der Betreiber hat der Kreisverwaltungsbehörde 
den Sicherheitsbericht, die internen Notfallpläne sowie weitere für die Erstellung 
externer Notfallpläne erforderliche Informationen vor Inbetriebnahme zur Verfügung 
zu stellen. 3Die Kreisverwaltungsbehörde kann auf Grund der Informationen in dem 
Sicherheitsbericht entscheiden, dass sich die Erstellung eines externen Notfallplans 
erübrigt; die Entscheidung ist zu begründen.

(2) Der externe Notfallplan wird erstellt, um 
1. Schadensfälle einzudämmen und unter Kontrolle zu bringen, so dass die Folgen 

möglichst gering gehalten und Schäden für Mensch, natürliche Lebensgrund-
lagen und Sachen begrenzt werden können;

2. Maßnahmen zum Schutz von Menschen und den natürlichen Lebensgrundlagen 
vor den Folgen schwerer Unfälle einzuleiten;
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3. notwendige Informationen an die Öffentlichkeit sowie betroffene Behörden 
oder Dienststellen in dem betreffenden Gebiet weiterzugeben;

4. Aufräumarbeiten und Maßnahmen zur Wiederherstellung der natürlichen 
Lebensgrundlagen nach einem schweren Unfall einzuleiten.

(3) Der externe Notfallplan muss Angaben enthalten über:
1. Namen oder Stellung der Personen, die zur Einleitung von Sofortmaßnahmen 

sowie zur Durchführung und Koordinierung von Maßnahmen außerhalb des 
Betriebsgeländes ermächtigt sind;

2. Vorkehrungen zur Entgegennahme von Frühwarnungen sowie zur Alarmaus-
lösung und zur Benachrichtigung der Einsatzkräfte;

3. Vorkehrungen zur Koordinierung der zur Umsetzung des externen Notfallplans 
notwendigen Einsatzmittel;

4. Vorkehrungen zur Unterstützung von Abhilfemaßnahmen auf dem Betriebs-
gelände;

5. Vorkehrungen für Abhilfemaßnahmen außerhalb des Betriebsgeländes;
6. Vorkehrungen zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über den Unfall sowie über 

das richtige Verhalten;
7. Vorkehrungen zur Unterrichtung der Einsatzkräfte anderer Mitgliedstaaten der 

Europäischen Gemeinschaften im Fall eines schweren Unfalls mit möglichen 
grenzüberschreitenden Folgen.

(4) 1Externe Notfallpläne sind bei der Erstellung oder Fortschreibung zur Anhörung 
der Öffentlichkeit auf die Dauer eines Monats bei der Kreisverwaltungsbehörde 
öffentlich auszulegen. 2Ort und Dauer der Auslegung sind mindestens eine Woche 
vorher öffentlich mit dem Hinweis bekannt zu machen, dass während der Ausle-
gungszeit Anregungen vorgebracht werden können. 3Die Auslegung erfolgt mit den 
Funktionsbezeichnungen der erfassten Personen; sonstige personenbezogene Daten 
wie Namen und private Telefonnummern sind unkenntlich zu machen. 4Auf Antrag 
des Betreibers, dem der Entwurf des externen Notfallplans mindestens eine Woche 
vor der Bekanntgabe nach Satz 2 zu übermitteln ist, sind bisher unveröffentlichte 
Angaben über den Betrieb unkenntlich zu machen, soweit das Interesse des Be-
treibers daran das Interesse der Öffentlichkeit an der Offenbarung überwiegt. 5Die 
fristgemäß vorgebrachten Anregungen sind zu prüfen; das Ergebnis ist mitzuteilen. 
6Haben mehr als 50 Personen Anregungen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt 
vorgebracht, kann die Mitteilung dadurch ersetzt werden, dass diesen Personen 
die Einsicht in das Ergebnis ermöglicht wird; die Stelle, bei der das Ergebnis der 
Prüfung während der Dienststunden eingesehen werden kann, ist ortsüblich bekannt 
zu machen.

(5) 1Wird der Entwurf des externen Notfallplans nach der Auslegung geändert oder 
ergänzt, ist er erneut auszulegen. 2Bei der erneuten Auslegung kann bestimmt wer-
den, dass Anregungen nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen vorgebracht 
werden können; hierauf ist in der erneuten Bekanntmachung nach Abs. 4 Satz 2 
hinzuweisen. 3Die Dauer der erneuten Auslegung kann bis auf zwei Wochen verkürzt 
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werden. 4Werden durch die Änderung oder Ergänzung des Entwurfs die Grundzüge 
der Planung nicht berührt oder sind die Änderungen oder Ergänzungen im Umfang 
geringfügig oder von geringer Bedeutung, kann von einer erneuten öffentlichen 
Auslegung abgesehen werden.

(6) Die Kreisverwaltungsbehörden wenden den externen Notfallplan unverzüglich an, 
wenn es zu einem schweren Unfall (Art. 3 Nr. 5 der Richtlinie 96/82/EG des Rates 
vom 9. Dezember 1996) kommt oder ein solcher zu erwarten ist.

(7) 1Könnte ein anderer Mitgliedsstaat der Europäischen Gemeinschaft von den 
grenzüberschreitenden Wirkungen eines Betriebs im Sinn von Absatz 1 Satz 1 
betroffen werden, macht die Kreisverwaltungsbehörde den von dem Mitgliedsstaat 
benannten Behörden ausreichende Informationen zugänglich, damit sie gegebenen-
falls die Bestimmungen der Art. 11 bis 13 der Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9. 
Dezember 1996 anwenden können. 2Bei einem nahe am Hoheitsgebiet eines ande-
ren Mitgliedsstaates der Europäischen Gemeinschaft gelegenen Betrieb unterrichtet 
die Kreisverwaltungsbehörde die von dem Mitgliedsstaat benannten Behörden über 
Entscheidungen gemäß Absatz 1 Satz 3. 3Wenn der andere Mitgliedsstaat die zu 
beteiligenden Behörden nicht benannt hat, ist jeweils die oberste für Katastrophen-
schutz zuständige Behörde des anderen Mitgliedsstaats zu unterrichten.

(8) Die externen Notfallpläne sind in angemessenen Abständen von höchstens 
drei Jahren durch die Kreisverwaltungsbehörde unter Beteiligung des Betreibers 
zu überprüfen, zu erproben und unter Berücksichtigung von Veränderungen und 
neuen Erkenntnissen fortzuschreiben.

Art. 3b
Externe Notfallpläne  

für Abfallentsorgungseinrichtungen
(1) 1Die Kreisverwaltungsbehörde hat Alarm- und Einsatzpläne (Art. 3 Abs. 1 Nr. 1) 
als externe Notfallpläne für Abfallentsorgungseinrichtungen der Kategorie A gemäß 
Anhang III der Richtlinie 2006/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. März 2006 über die Bewirtschaftung von Abfällen aus der mineralgewin-
nenden Industrie und zur Änderung der Richtlinie 2004/35/EG (ABl L 102 S. 15) zu 
erstellen. 2Satz 1 gilt nicht für Abfallentsorgungseinrichtungen, für die gemäß Art. 3a 
Abs. 1 Satz 1 ein externer Notfallplan zu erstellen ist. 3Art. 3a Abs. 4 und 5 inden 
entsprechende Anwendung.

(2) 1Die externen Notfallpläne müssen die im Notfall im Umkreis des jeweiligen 
Standorts zu ergreifenden Maßnahmen enthalten. 2Mit den externen Notfallplänen 
werden folgende Ziele verfolgt:
1. die Begrenzung und Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen 

und anderen Vorfällen mit dem Ziel, deren Auswirkungen zu minimieren und 
insbesondere Schäden für die menschliche Gesundheit und die natürlichen 
Lebensgrundlagen einzuschränken;
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2. die Durchführung der Maßnahmen, die für den Schutz der menschlichen 
Gesundheit und der natürlichen Lebensgrundlagen vor den Folgen schwerer 
Unfälle und sonstiger Vorfälle erforderlich sind; 

3. die Unterrichtung der Öffentlichkeit und der relevanten Stellen oder Behörden 
im gebotenen Umfang;

4. die Sicherstellung der Sanierung, Wiederherstellung und Säuberung der na-
türlichen Lebensgrundlagen nach einem schweren Unfall.

Art. 4
Feststellung des Vorliegens einer Katastrophe

(1) 1Die Katastrophenschutzbehörde stellt das Vorliegen (Art. 1 Abs. 2) und das 
Ende einer Katastrophe fest. 2Die Feststellung soll unverzüglich der Öffentlichkeit 
bekanntgegeben werden.

(2) Die Katastrophenschutzbehörde hat die Aufsichtsbehörde und, soweit notwendig, 
auch die benachbarten Katastrophenschutzbehörden unverzüglich zu unterrichten.

Art. 5
Einsatzleitung

(1) 1Die Katastrophenschutzbehörde leitet den Einsatz und stellt dabei sicher, dass 
alle Maßnahmen aufeinander abgestimmt sind. 2Sie kann allen für den Einsatzbe-
reich zuständigen staatlichen Behörden und Dienststellen der gleichen oder einer 
niedrigeren Stufe, mit Ausnahme der obersten Landesbehörden, Weisungen ertei-
len. 3Das gleiche gilt gegenüber den sonstigen zur Katastrophenhilfe Verplichteten 
(Art. 7 Abs. 3 Nrn. 2 bis 6) und den eingesetzten Kräften. 4Das Sachweisungsrecht 
übergeordneter Fachbehörden bleibt unberührt.

(2) Leisten Kräfte des Bundes oder anderer Länder Katastrophenhilfe, so unterstehen 
auch sie für die Dauer ihrer Mitwirkung den Weisungen der Katastrophenschutzbehörde.

Art. 6
Örtliche Einsatzleitung

(1) 1Die Katastrophenschutzbehörde soll für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben am 
Schadensort eine den Einsatz dort leitende Person (Örtlicher Einsatzleiter) bestel-
len. 2Diese leitet im Rahmen des Auftrages und der Weisungen der Katastrophen-
schutzbehörde alle Einsatzmaßnahmen vor Ort und kann allen eingesetzten Kräften 
Weisungen erteilen.

(2) 1Die Katastrophenschutzbehörde soll vorab fachlich geeignete Personen als 
Örtliche Einsatzleiter benennen. 2Sie soll bestimmen, dass diese bei Katastrophen 
bereits vor einer Bestellung nach Absatz 1 Satz 1 die Einsatzleitung wahrnehmen 
dürfen, jedoch die Entscheidung der Katastrophenschutzbehörde nach Absatz 1 
Satz 1 unverzüglich herbeizuführen haben.
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III. Abschnitt
Mitwirkung im Katastrophenschutz

Art. 7
Katastrophenhilfe

(1) 1Katastrophenhilfe ist die auf Ersuchen der Katastrophenschutzbehörden zu 
leistende Mitwirkung im Katastrophenschutz. 2Sie muss geleistet werden, wenn nicht 
durch die Hilfeleistung die Erfüllung dringender eigener Aufgaben ernstlich gefährdet 
wird.

(2) Bei der Vorbereitung der Katastrophenabwehr erstreckt sich die Plicht zur Ka-
tastrophenhilfe darauf,
1. die Katastrophenschutzbehörden bei der Erstellung und Fortschreibung von 

allgemeinen Katastrophenschutzplänen und von Alarm- und Einsatzplänen 
(Art. 3 Abs. 1 Nr. 1) zu unterstützen,

2. auf Anforderung geeignete Personen für die Mitwirkung in der Katastrophen-
einsatzleitung zu benennen sowie

3. an Katastrophenschutzübungen mitzuwirken.

(3) Zur Katastrophenhilfe sind verplichtet
1. die Behörden und Dienststellen des Freistaates Bayern,
2. die Gemeinden, die Landkreise und die Bezirke,
3. die sonstigen der Aufsicht des Freistaates Bayern unterstehenden Körper-

schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts,
4. die Feuerwehren,
5. die freiwilligen Hilfsorganisationen,
6. die Verbände der Freien Wohlfahrtsplege,

auch wenn sie ihren Sitz oder Standort nicht im Zuständigkeitsgebiet der Katastro-
phenschutzbehörde haben.

(4) 1Das Ersuchen um Katastrophenhilfe stellt die Katastrophenschutzbehörde für ihr 
Gebiet. 2Braucht sie Hilfe von auswärts, so stellt sie das Ersuchen über die für den 
Sitz oder den Standort der Verplichteten zuständige Katastrophenschutzbehörde. 
3Ist Gefahr im Verzug, so kann diese Hilfe unter Benachrichtigung der zuständigen 
Katastrophenschutzbehörde unmittelbar angefordert werden.

(5) 1Die nach Absatz 3 Verplichteten leisten Katastrophenhilfe auch auf Anforderung 
durch andere Länder. 2Absatz 4 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.
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Art. 7a
Rechtsverhältnisse der Helfer

Rechte und Plichten der nach diesem Gesetz mitwirkenden Helfer richten sich nach 
den Vorschriften der Organisationen, denen sie angehören, soweit nichts anderes 
durch Gesetz geregelt ist.

Art. 7b
Freistellungs-, Entgeltfortzahlungs- und Ersatzansprüche 

von Helfern der freiwilligen Hilfsorganisationen 
und Erstattungsansprüche der Arbeitgeber

Bei Einsätzen zur Katastrophenabwehr von Helfern der freiwilligen Hilfsorganisa-
tionen gelten Art. 9 Abs. 1 bis 3 und Art. 10 des Bayerischen Feuerwehrgesetzes 
entsprechend mit der Maßgabe, dass sich Ansprüche auf Ersatz von Verdienstausfall 
und Erstattungsansprüche der Arbeitgeber gegen die freiwillige Hilfsorganisation 
richten.

Art. 8
Sonstige Mitwirkung im Katastrophenschutz

(1) 1Träger von Krankenhäusern im Sinn von § 108 Nrn. 1 und 2 des Sozialge-
setzbuchs, Fünftes Buch, die zur Bewältigung eines Massenanfalls von Verletzten 
geeignet sind, haben Alarm- und Einsatzpläne, die insbesondere organisatorische 
Maßnahmen zur Ausweitung der Aufnahme- und Behandlungskapazität vorsehen, 
aufzustellen und fortzuschreiben. 2Die Pläne sind mit der Katastrophenschutzbehörde 
und den Trägern benachbarter Krankenhäuser abzustimmen; sie sind diesen und der 
Rettungsleitstelle zur Verfügung zu stellen. 3Die Katastrophenschutzbehörde kann 
von der Verplichtung nach Satz 1 Ausnahmen zulassen; sie stellt in Zweifelsfällen 
auch die Eignung eines Krankenhauses im Sinn von Satz 1 fest. 4Krankenhausträger 
sind darüber hinaus verplichtet, für Schadensereignisse innerhalb der Krankenhäu-
ser Notfallpläne aufzustellen.

(2) Die Betreiber von Anlagen und Einrichtungen, von denen besondere Brand-, 
Explosions- oder sonstige schwerwiegende Gefahren ausgehen können und die 
infolgedessen eine Vielzahl von Menschen oder die natürlichen Lebensgrundlagen 
oder bedeutende Sachwerte zu gefährden geeignet sind, sind verplichtet, die Ka-
tastrophenschutzbehörden bei der Erstellung und Fortschreibung von Alarm- und 
Einsatzplänen und bei Katastrophenschutzübungen zu unterstützen.

(3) Die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk wirkt gemäß ihrer Aufgabenzuweisung 
nach dem THW-Helferrechtsgesetz im Katastrophenschutz mit.
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IV. Abschnitt
Besondere Befugnisse gegenüber Dritten

Art. 9
Inanspruchnahme Dritter

(1) 1Die Katastrophenschutzbehörde kann zur Katastrophenabwehr von jeder 
Person die Erbringung von Dienst-, Sach- und Werkleistungen verlangen sowie die 
Inanspruchnahme von Sachen anordnen. 2Art. 7 Abs. 4 gilt entsprechend.

(2) Bei Gefahr in Verzug dürfen die eingesetzten Kräfte Sachen unmittelbar in An-
spruch nehmen.

Art. 10

Platzverweisung und Räumung
1Die Katastrophenschutzbehörde kann das Betreten des Katastrophengebiets 
verbieten, Personen von dort verweisen und das Katastrophengebiet sperren und 
räumen, wenn das zur Katastrophenabwehr erforderlich ist. 2Von der Katastro-
phenschutzbehörde hierzu beauftragte eingesetzte Kräfte haben diese Befugnis bei 
Gefahr im Verzug, soweit Polizei nicht zur Verfügung steht.

V. Abschnitt
Kosten und Entschädigung

Art. 11
Kostentragung

(1) Die Katastrophenschutzbehörden und die zur Katastrophenhilfe Verplichteten (Art. 
7 Abs. 3) sowie die in Art. 8 Genannten tragen unbeschadet des Absatzes 2 die sich 
aus der Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz ergebenden Aufwendungen 
selbst.

(2) Die für die Katastrophenabwehr zuständige Katastrophenschutzbehörde trägt 
die Kosten, die durch den Einsatz von Kräften
1. des Bundes oder anderer Länder oder
2. einer Werkfeuerwehr entstanden sind; die Plicht zum Ersatz der Aufwendungen 

einer Werkfeuerwehr besteht nicht, wenn der Einsatz im Interesse des Betriebs 
oder der Einrichtung erfolgte, für die die Werkfeuerwehr besteht.
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(3) 1Sind mehrere Katastrophenschutzbehörden an der Erfüllung der Aufgaben des 
Katastrophenschutzes beteiligt, so trägt jede die Kosten für die von ihr getroffenen 
Maßnahmen. 2Die Kreisverwaltungsbehörde, die nach Art. 2 Abs. 2 als zuständige 
Katastrophenschutzbehörde bestimmt worden ist oder der die Einsatzleitung nach 
Art. 2 Abs. 3 übertragen wurde, kann von den anderen betroffenen Kreisverwal-
tungsbehörden Ersatz der ihr dadurch entstandenen Aufwendungen verlangen.

Art. 12
Fonds zur Förderung des Katastrophenschutzes

(1) 1Das Staatsministerium des Innern unterhält einen Fonds zur Förderung des 
Katastrophenschutzes. 2Der Fonds ist ein staatliches, vom Staatsministerium des 
Innern verwaltetes Sondervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

(2) Aus dem Fonds können

1. Aufwendungen der Katastrophenschutzbehörden und der zur Katastrophen-
hilfe Verplichteten für Maßnahmen zur Vorbereitung der Katastrophenabwehr 
gefördert werden;

2. den Katastrophenschutzbehörden und den zur Katastrophenhilfe Verplichteten 
für Maßnahmen, die der Abwehr einer Katastrophe dienen, Zuschüsse gewährt 
werden, um unzumutbare Belastungen des Trägers der Aufwendungen abzu-
wenden, wenn dies nicht durch Inanspruchnahme anderer Leistungen möglich 
ist.

(3) 1Der Staat, die Landkreise und die kreisfreien Gemeinden leisten jährlich Beiträge 
zum Fonds. 2Die Beiträge dürfen nicht höher sein, als erforderlich ist, um den Zweck 
des Fonds (Absatz 2) zu erfüllen. 3Der Staat leistet das Doppelte des Beitrags, den 
die Landkreise und die kreisfreien Gemeinden zusammen erbringen.

(4) 1Die Beiträge der Landkreise und der kreisfreien Gemeinden werden nach dem 
Verhältnis der Umlagegrundlagen für die Bezirksumlage zu dem von den Landkreisen 
und den kreisfreien Gemeinden insgesamt aufzubringenden Betrag festgesetzt. 2Das 
Staatsministerium des Innern bestimmt im Einvernehmen mit dem Staatsministerium 
der Finanzen durch Rechtsverordnung die Höhe der jährlichen Beiträge und die Ein-
zelheiten des Berechnungs- und Erhebungsverfahrens; es kann vorgesehen werden, 
dass das Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung die Beiträge ermittelt und 
festsetzt.
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Art. 13
Aufwendungsersatz

(1) 1Die nach Art. 11 Abs. 1 zur Kostentragung Verplichteten können Ersatz der 
notwendigen Aufwendungen verlangen, die ihnen durch Einsätze bei Katastrophen 
entstanden sind. 2Ansprüche auf Grund anderer gesetzlicher Regelungen, insbe-
sondere auch des bürgerlichen Rechts, bleiben hiervon unberührt.

(2) 1Zum Aufwendungsersatz sind diejenigen verplichtet, die die zum Einsatz füh-
rende Gefahr verursacht haben. 2Geht die zum Einsatz führende Gefahr von einer 
Sache aus, sind auch die Inhaber der tatsächlichen Gewalt, die Eigentümer und 
sonst dinglich Verfügungsberechtigte zum Ersatz verplichtet. 3Zum Aufwendungs-
ersatz verplichtet sind auch die übrigen in Art. 9 Abs. 1 und 2 des Landesstraf- und 
Verordnungsgesetzes genannten Personen. 4Mehrere Verplichtete haften als Ge-
samtschuldner.

(3) 1Auf Aufwendungsersatz auf Grund Absatz 1 Satz 1 kann verzichtet werden, 
soweit eine Inanspruchnahme der Billigkeit widerspräche. 2Ob und inwieweit ein 
Aufwendungsersatz der Billigkeit widerspräche, entscheidet die für die Katastro-
phenabwehr zuständige Katastrophenschutzbehörde.

Art. 14
Entschädigung

(1) Wer zu Dienst-, Sach- und Werkleistungen nach Art. 9 herangezogen wird, die 
über verkehrsübliche Hilfeleistungen oder über die außerhalb dieses Gesetzes 
bestehenden Rechtsplichten hinausgehen, oder auf Grund von Maßnahmen nach 
Art. 9 oder 10 einen nicht zumutbaren Schaden erleidet, ist angemessen in Geld zu 
entschädigen, wenn er nicht anderweitig Ersatz zu erlangen vermag.

(2) Zur Entschädigung verplichtet ist der Träger der für die Katastrophenabwehr 
zuständigen Katastrophenschutzbehörde.

(3) Im Fall der Tötung ist den Unterhaltsberechtigten in entsprechender Anwendung 
von § 844 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs Entschädigung zu leisten.

(4) 1Entschädigung nach den Absätzen 1 und 3 wird nur für Vermögensschäden 
gewährt. 2Dabei sind Vermögensvorteile, die aus der zur Entschädigung verplich-
tenden Maßnahme zuließen, sowie ein mitwirkendes Verschulden von Berechtigten 
zu berücksichtigen.

(5) Entsprechend den Absätzen 1 bis 4 kann Entschädigung gewährt werden, wenn 
jemand, ohne dass er nach Art. 9 in Anspruch genommen worden ist, Leistungen 
erbringt, die zur Katastrophenabwehr erforderlich sind.
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VI. Abschnitt
Schlussvorschriften

Art. 15
Örtliche Einsatzleitung bei Schadensereignissen unterhalb der  

Katastrophenschwelle
(1) 1Zur Bewältigung von Schadensereignissen, die keine Katastrophen im Sinn von 
Art. 1 Abs. 2 sind, kann die Kreisverwaltungsbehörde fachlich geeignete Personen 
als Örtliche Einsatzleiter bestellen, soweit wegen des Ausmaßes des Schadensereig-
nisses dadurch das geordnete Zusammenwirken am Einsatzort wesentlich erleichtert 
wird. 2Art. 6 Abs. 1 Satz 2 indet insoweit entsprechende Anwendung; die Stellung 
der Polizei nach dem Polizeiaufgabengesetz bleibt unberührt.

(2) 1Soweit gemäß Art. 6 Abs. 2 vorab fachlich geeignete Personen als Örtliche 
Einsatzleiter benannt sind, soll die Kreisverwaltungsbehörde bestimmen, dass diese 
Personen die Einsatzleitung entsprechend Art. 6 Abs. 1 bereits vor einer Entscheidung 
über eine Bestellung nach Absatz 1 Satz 1 wahrnehmen dürfen. 2Die nach Satz 1 
genannten Personen sind verplichtet, die Entscheidung der Kreisverwaltungsbe-
hörde unverzüglich herbeizuführen.

Art. 16
Ordnungswidrigkeiten

Mit Geldbuße bis zu fünftausend Euro kann belegt werden, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig

1. entgegen Art. 9 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 einer vollziehbaren Anordnung nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommt oder deren 
Durchführung stört oder

2. einer vollziehbaren Anordnung nach Art. 10 zuwiderhandelt.
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Art. 17
Änderung des Bayerischen Feuerwehrgesetzes

Das Bayerische Feuerwehrgesetz - BayFwG - (BayRS 215-3-1-I), zuletzt geändert 
durch § 1 des Gesetzes vom 26. April 1996 (GVBl S. 152), wird wie folgt geändert:

1. Es wird folgender Art. 26a eingefügt:
„Art. 26a
Ordnungswidrigkeiten

Mit Geldbuße bis zu 5 000 Euro kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen Art. 24 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 oder 4 einer vollziehbaren 
Anordnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommt 
oder deren Durchführung stört oder

2. einer vollziehbaren Anordnung nach Art. 25 Satz 1 zuwiderhandelt.”

2. Art. 28 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 3 wird aufgehoben; die bisherige Nummer 4 wird neue Nummer 3.
b) Im letzten Halbsatz werden die Worte „Nummern 1 bis 3” durch die Worte 

„Nummern 1 und 2” ersetzt.

Art. 18
Einschränkung von Grundrechten

Das Recht auf körperliche Unversehrtheit, die Freiheit der Person, die Versammlungs-
freiheit, die Freizügigkeit und die Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 2 Abs. 2 Sätze 
1 und 2, Art. 8 Abs. 2, Art. 11, 13 des Grundgesetzes, Art. 102, 106 Abs. 3, Art. 109, 
113 der Verfassung) können auf Grund dieses Gesetzes eingeschränkt werden.

Art. 19
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1997 in Kraft.

(2) Abweichend von Absatz 1 tritt Art. 8 Abs. 1 am 1. Januar 1999 in Kraft.

(3) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten nach Absatz 1 tritt das Bayerische Katastro-
phenschutzgesetz (BayKSG) vom 31. Juli 1970 (BayRS 215-4-1-I) außer Kraft.
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(4) Art. 3b gilt nicht für Abfallentsorgungseinrichtungen, die
1. die Annahme von Abfällen vor dem 1. Mai 2006 eingestellt haben,
2. im Begriff sind, die Stilllegungsverfahren gemäß den anzuwendenden Vorschrif-

ten oder nach den von der zuständigen Behörde genehmigten Programmen 
abzuschließen, und

3. bis zum 31. Dezember 2010 tatsächlich stillgelegt werden.

München, den 24. Juli 1996

Der Bayerische Ministerpräsident

    Dr. Edmund S t o i b e r
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Gesetz über den Amateurfunk
(Amateurfunkgesetz - AFuG 1997)
AFuG 1997

Ausfertigungsdatum: 23.06.1997

Vollzitat:

"Amateurfunkgesetz vom 23. Juni 1997 (BGBl. I S. 1494), das zuletzt durch Artikel 4 Absatz 113 des Gesetzes
vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) geändert worden ist"

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 4 Abs. 113 G v. 7.8.2013 I 3154

Fußnote

(+++ Textnachweis ab: 28.6.1997 +++)
 
 

§ 1 Geltungsbereich

Dieses Gesetz regelt die Voraussetzungen und die Bedingungen für die Teilnahme am Amateurfunkdienst.

§ 2 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes ist
1.   Funkamateur der Inhaber eines Amateurfunkzeugnisses oder einer harmonisierten Amateurfunk-

Prüfungsbescheinigung auf Grund der Verfügung 9/1995 des Bundesministeriums für Post und
Telekommunikation vom 11. Januar 1995 (Amtsblatt S. 21), der sich mit dem Amateurfunkdienst aus
persönlicher Neigung und nicht aus gewerblich-wirtschaftlichem Interesse befaßt,
 

2.   Amateurfunkdienst ein Funkdienst, der von Funkamateuren untereinander, zu experimentellen
und technisch-wissenschaftlichen Studien, zur eigenen Weiterbildung, zur Völkerverständigung
und zur Unterstützung von Hilfsaktionen in Not- und Katastrophenfällen wahrgenommen wird; der
Amateurfunkdienst schließt die Benutzung von Weltraumfunkstellen ein. Der Amateurfunkdienst und der
Amateurfunkdienst über Satelliten sind keine Sicherheitsfunkdienste,
 

3.   eine Amateurfunkstelle eine Funkstelle, die aus einer oder mehreren Sendefunkanlagen und
Empfangsfunkanlagen einschließlich der Antennenanlagen und der zu ihrem Betrieb erforderlichen
Zusatzeinrichtungen besteht und die auf mindestens einer der im Frequenznutzungsplan für den
Amateurfunkdienst ausgewiesenen Frequenzen betrieben werden kann.
 

§ 3 Voraussetzungen zur Teilnahme am Amateurfunkdienst, Rufzeichen,
Frequenzzuteilung

(1) Die Regulierungsbehörde (§ 10) läßt eine natürliche Person unter gleichzeitiger Zuteilung eines
personengebundenen Rufzeichens auf Antrag zur Teilnahme am Amateurfunkdienst zu, wenn sie eine fachliche
Prüfung für Funkamateure erfolgreich abgelegt oder eine Amateurfunk-Prüfungsbescheinigung nach § 2 Nr. 1
vorgelegt hat.

(2) Die Regulierungsbehörde teilt dem Funkamateur auf Antrag weitere Rufzeichen zu. Das Bundesministerium
für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Verfahren der Zuteilung und
Einzelheiten der Anwendung und Mitbenutzung von Rufzeichen zu regeln.

(3) Eine Amateurfunkstelle darf erst nach der Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst und der Zuteilung
1.   eines personengebundenen Rufzeichens,
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2.   eines Rufzeichens für den Ausbildungsfunkbetrieb oder
 

3.   eines Rufzeichens für fernbediente und automatisch arbeitende Amateurfunkstellen oder
 

4.   eines Rufzeichens für Klubstationen
 

durch den Funkamateur betrieben werden.

(4) Die Regulierungsbehörde kann unter Beibehaltung der Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst
zugeteilte Rufzeichen aus wichtigen Gründen, insbesondere bei Änderungen durch internationale Vorgaben
ändern. Sie kann unbeschadet des § 49 Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes die Zulassung zur
Teilnahme am Amateurfunkdienst unter gleichzeitiger Entziehung der zugeteilten Rufzeichen widerrufen,
wenn der Funkamateur fortgesetzt gegen dieses Gesetz oder gegen auf Grund dieses Gesetzes erlassene
Rechtsverordnungen verstößt.

(5) Die im Frequenznutzungsplan (§ 46 des Telekommunikationsgesetzes vom 25. Juli 1996 - BGBl. I S. 1120) für
den Amateurfunkdienst ausgewiesenen Frequenzen gelten einem Funkamateur mit Wohnsitz in Deutschland als
zugeteilt, wenn ihm ein oder mehrere Rufzeichen zugeteilt worden sind.

§ 4 Fachliche Prüfung, Anerkennung von Amateurfunkzeugnissen fremder
Verwaltungen

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
die Durchführung und die inhaltlichen Anforderungen der fachlichen Prüfung für Funkamateure, den
Ausbildungsfunkbetrieb, die Einteilung der verschiedenen Arten von Amateurfunkzeugnissen und
die Anerkennung ausländischer Amateurfunk-Prüfungsbescheinigungen, wenn sie einem deutschen
Amateurfunkzeugnis gleichwertig sind, zu regeln. Mit Bestehen der fachlichen Prüfung werden die Kenntnisse,
Fähigkeiten und Fertigkeiten zu einer selbständigen und verantwortlichen Teilnahme am Amateurfunkdienst
nachgewiesen.

(2) Jede natürliche Person mit Wohnsitz in Deutschland ist auf Antrag zur fachlichen Prüfung für Funkamateure
zuzulassen. Über die bestandene fachliche Prüfung nach Absatz 1 wird ein Amateurfunkzeugnis (§ 2 Nr. 1) erteilt.

(3) Ausländische Funkamateure, die die Bedingungen der Verfügung 8/1995 des Bundesministeriums für Post
und Telekommunikation vom 11. Januar 1995 (Amtsblatt S. 18) erfüllen und keinen ständigen Wohnsitz in
Deutschland haben, dürfen bis zu drei Monaten eine Amateurfunkstelle in Deutschland betreiben.

§ 5 Rechte und Pflichten des Funkamateurs

(1) Der Funkamateur darf nur ein ihm von der Regulierungsbehörde zugeteiltes Rufzeichen benutzen.

(2) Mit einem von der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
zugeteilten Rufzeichen ist der Funkamateur berechtigt, abweichend von den im Gesetz über Funkanlagen
und Telekommunikationsendeinrichtungen vom 31. Januar 2001 (BGBl. I S. 170) festgelegten
Konformitätsbewertungsverfahren, eine im Handel erhältliche oder selbstgefertigte Amateurfunkstelle sowie
Sendeanlagen, die zu Amateurfunkstellen umgebaut sind, zu betreiben.

(3) Der Funkamateur darf mit seiner Amateurfunkstelle nur auf den in § 3 Abs. 5 genannten Frequenzen senden.

(4) Eine Amateurfunkstelle darf
1.   nicht zu gewerblich-wirtschaftlichen Zwecken und

 

2.   nicht zum Zwecke des geschäftsmäßigen Erbringens von Telekommunikationsdiensten
 

betrieben werden.

(5) Der Funkamateur darf nur mit anderen Amateurfunkstellen Funkverkehr abwickeln. Der Funkamateur darf
Nachrichten, die nicht den Amateurfunkdienst betreffen, für und an Dritte nicht übermitteln. Satz 2 gilt nicht in
Not- und Katastrophenfällen.

§ 6 Technische und betriebliche Rahmenbedingungen

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung unter
Berücksichtigung internationaler Vereinbarungen und anderer den Amateurfunkdienst betreffenden
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internationalen Empfehlungen die technischen und betrieblichen Rahmenbedingungen für die Durchführung des
Amateurfunkdienstes festzulegen, insbesondere für
1.   die Planung und Fortschreibung der im Frequenznutzungsplan für den Amateurfunkdienst ausgewiesenen

Frequenzen für Relaisfunkstellen als fernbediente und automatisch arbeitende Amateurfunkstellen,
 

2.   die Erstellung und Herausgabe eines Verzeichnisses der zugeteilten deutschen Rufzeichen und ihrer Inhaber
und
 

3.   den Betrieb von Amateurfunkstellen auf Wasser- und in Luftfahrzeugen sowie
 

4.   Verfahren zur Beseitigung elektromagnetischer Unverträglichkeiten zwischen einer Amateurfunkstelle und
anderen Geräten im Sinne des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten.
 

Mit der Ermächtigung nach Satz 1 kann auch die Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den
Amateurfunk in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 9022-1-1, veröffentlichten bereinigten
Fassung, zuletzt geändert durch die Verordnung vom 15. April 1985 (BGBl. I S.637), aufgehoben werden.

§ 7 Schutzanforderungen

(1) Beim Betrieb einer Amateurfunkstelle sind abweichend von den sonstigen Vorschriften des Gesetzes über
die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln vom 26. Februar 2008 (BGBl. I S. 220) nur die
grundlegenden Anforderungen zur Gewährleistung der elektromagnetischen Verträglichkeit nach § 4 Abs. 1 Nr.
1 jenes Gesetzes einzuhalten. Die in der Verordnung nach § 6 Satz 1 Nr. 4 festgelegten Anforderungen sind zu
beachten.

(2) Von den grundlegenden Anforderungen nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes über die elektromagnetische
Verträglichkeit von Betriebsmitteln darf der Funkamateur abweichen und kann den Grad der Störfestigkeit seiner
Amateurfunkstelle selbst bestimmen. Erfüllt die Amateurfunkstelle nicht die grundlegenden Anforderungen
nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, muss
der Funkamateur elektromagnetische Störungen seiner Amateurfunkstelle durch andere Betriebsmittel
hinnehmen, wenn diese die grundlegenden Anforderungen nach § 4 des Gesetzes über die elektromagnetische
Verträglichkeit von Betriebsmitteln erfüllen.

(3) Der Funkamateur hat der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
vor Betriebsaufnahme die Berechnungsunterlagen und die ergänzenden Messprotokolle für die ungünstigste
Antennenkonfiguration seiner Amateurfunkstelle vorzulegen. Die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas,
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen stellt auf Antrag eine Standortbescheinigung aus. § 12 des Gesetzes
über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen findet insoweit Anwendung.

§ 8 Gebühren und Auslagen

Für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen nach diesem Gesetz werden Gebühren und Auslagen
erhoben. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung nach Maßgabe des Bundesgebührengesetzes die
Gebühren festzulegen für
1.   die Erteilung von Amateurfunkzeugnissen nach bestandener fachlicher Prüfung,

 

2.   die Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst und die Zuteilung von Rufzeichen,
 

3.   die Ausstellung von harmonisierten Prüfungsbescheinigungen,
 

4.   die Rücknahme und die Ablehnung von Anträgen auf die in den Nummern 1 bis 3 genannten individuell
zurechenbaren öffentlichen Leistungen sowie den Widerruf solcher individuell zurechenbaren öffentlichen
Leistungen,
 

5.   die Anordnung der Einschränkung des Betriebes oder die Außerbetriebnahme einer Amateurfunkstelle und
 

6.   die Überlassung des Verzeichnisses der zugeteilten deutschen Rufzeichen und ihrer Inhaber.
 

§ 9 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1.   entgegen

a)   § 3 Abs. 3 oder
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b)   § 5 Abs. 4 Nr. 2
 

eine Amateurfunkstelle betreibt oder
 

2.   entgegen § 5 Abs. 5 Satz 2 eine Nachricht übermittelt.
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 Buchstabe b mit einer Geldbuße bis zu
zehntausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die
Regulierungsbehörde.

§ 10 Zuständigkeiten

(1) Die sich aus diesem Gesetz und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen ergebenden
Aufgaben nimmt die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen wahr
(§ 66 Abs. 1 des Telekommunikationsgesetzes). Aufgabe der Regulierungsbehörde ist es auch, die Einhaltung
dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen zu überwachen.

(2) Die der Regulierungsbehörde nach diesem Gesetz zugewiesenen Aufgaben und Befugnisse werden bis zum
31. Dezember 1997 durch das Bundesamt für Post und Telekommunikation wahrgenommen.

(3) Bei der Vorbereitung von nach diesem Gesetz zu erlassenden Rechtsverordnungen können nach Maßgabe
der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien die Vertretungen der beteiligten Fachkreise
oder Verbände unterrichtet und um Überlassung von Unterlagen gebeten werden sowie Gelegenheit zur
Stellungnahme erhalten.

§ 11 Betriebseinschränkungen und -verbote

(1) Die Regulierungsbehörde kann bei Verstößen gegen dieses Gesetz oder gegen auf Grund dieses
Gesetzes erlassene Rechtsverordnungen eine Einschränkung des Betriebes oder die Außerbetriebnahme von
Amateurfunkstellen anordnen.

(2) Die sofortige Vollziehbarkeit von Betriebseinschränkungen oder Betriebsverboten soll von der
Regulierungsbehörde angeordnet werden, wenn eine Gefährdung von Leib und Leben eines anderen oder
einer fremden Sache von bedeutendem Wert zu befürchten ist. Gleiches gilt, wenn zu befürchten ist, daß
der Funkamateur Frequenzbereiche nutzt, die anderen Funkdiensten zugewiesen sind und die Gefahr
besteht, daß hierdurch erhebliche Störungen dieser Funkdienste verursacht werden. § 80 Abs. 2 Nr. 4 der
Verwaltungsgerichtsordnung bleibt unberührt.

§ 12 Übergangsregelung

Die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilten Genehmigungen zum Errichten und Betreiben von
Amateurfunkstellen gelten nach Maßgabe dieses Gesetzes weiter.

§ 13 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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Verordnung zum Gesetz über den Amateurfunk
(Amateurfunkverordnung - AFuV)
AFuV

Ausfertigungsdatum: 15.02.2005

Vollzitat:

"Amateurfunkverordnung vom 15. Februar 2005 (BGBl. I S. 242), die zuletzt durch Artikel 4 Absatz 114 des
Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) geändert worden ist"

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 4 Abs. 114 G v. 7.8.2013 I 3154

Fußnote

(+++ Textnachweis ab: 19. 2.2005 +++)
 
 

Eingangsformel  

Auf Grund des § 3 Abs. 2 Satz 2, des § 4 Abs. 1 Satz 1 und der §§ 6 und 8 Satz 2 des Amateurfunkgesetzes
vom 23. Juni 1997 (BGBl. I S. 1494), die durch Artikel 229 der Verordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S.
2304) geändert worden sind, in Verbindung mit dem 2. Abschnitt des Verwaltungskostengesetzes vom 23. Juni
1970 (BGBl. I S. 821) verordnet das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium der Finanzen:

§ 1 Anwendungsbereich

Diese Verordnung regelt
1.   die Durchführung und die inhaltlichen Anforderungen der fachlichen Prüfung für Funkamateure,

 

2.   die Einteilung der verschiedenen Arten von Amateurfunkzeugnissen,
 

3.   das Anerkennen ausländischer Amateurfunk-Prüfungsbescheinigungen oder Genehmigungen,
 

4.   das Verfahren der Zuteilung und Einzelheiten der Anwendung und Mitbenutzung von Rufzeichen,
 

5.   den Ausbildungsfunkbetrieb,
 

6.   die technischen und betrieblichen Rahmenbedingungen für die Durchführung des Amateurfunkdienstes
einschließlich der Nutzungsbedingungen für die im Frequenznutzungsplan für den Amateurfunkdienst
ausgewiesenen Frequenzbereiche (Anlage 1) und
 

7.   die Gebühren und Auslagen für Maßnahmen nach § 8 Satz 2 des Amateurfunkgesetzes (Anlage 2).
 

Regelungen der Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder vom 20.
August 2002 (BGBl. I S. 3366) bleiben unberührt.

§ 2 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung ist
1.   "fachliche Prüfung für Funkamateure" eine Prüfung zum Erwerb eines Amateurfunkzeugnisses;

 

2.   "Amateurfunkzeugnis oder Prüfungsbescheinigung" die Bestätigung einer in- oder ausländischen
Prüfungsbehörde über eine erfolgreich abgelegte fachliche Prüfung für Funkamateure nach bestimmten
Prüfungsanforderungen (Zeugnisklasse);
 

3.   "Klubstation" eine Amateurfunkstelle, die von Mitgliedern einer Gruppe von Funkamateuren unter
Verwendung eines gemeinschaftlich genutzten Rufzeichens betrieben wird;
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4.   "fernbediente oder automatisch arbeitende Amateurfunkstelle" eine unbesetzt betriebene
Amateurfunkstelle, die fernbedient oder selbsttätig Aussendungen erzeugt (Relaisfunkstellen, Digipeater,
Funkbaken usw.);
 

5.   "Relaisfunkstelle" eine fernbediente Amateurfunkstelle (auch in Satelliten), die empfangene
Amateurfunkaussendungen, Teile davon oder sonstige eingespeiste oder eingespeicherte Signale fern
ausgelöst aussendet und dabei zur Erhöhung der Erreichbarkeit von Amateurfunkstellen dient;
 

6.   "Funkbake" eine automatisch arbeitende Amateurfunk-Sendeanlage (auch in Satelliten), die selbsttätig
Aussendungen zur Feldstärkebeobachtung oder zu Empfangsversuchen erzeugt;
 

7.   "Spitzenleistung (PEP)" die Leistung, die der Sender unter normalen Betriebsbedingungen während einer
Periode der Hochfrequenzschwingung bei der höchsten Spitze der Modulationshüllkurve durchschnittlich an
einen reellen Abschlusswiderstand abgeben kann;
 

8.   "effektive Strahlungsleistung (ERP)" das Produkt aus der Leistung, die unmittelbar der Antenne zugeführt
wird, und ihrem Gewinn in einer Richtung, bezogen auf den Halbwellendipol;
 

9.   "gleichwertige isotrope Strahlungsleistung (EIRP)" das Produkt aus der Leistung, die unmittelbar der
Antenne zugeführt wird, und ihrem Gewinn in einer Richtung, bezogen auf den isotropen Kugelstrahler;
 

10.   "belegte Bandbreite" die Frequenzbandbreite, bei der die unterhalb ihrer unteren und oberhalb ihrer
oberen Frequenzgrenzen ausgesendeten mittleren Leistungen jeweils 0,5 % der gesamten mittleren
Leistung der Aussendung betragen;
 

11.   "unerwünschte Aussendung" jede Aussendung außerhalb der erforderlichen Bandbreite; dies ist die
Bandbreite, welche für eine gegebene Sendeart gerade ausreicht, um die Übertragung der Nachricht mit
der Geschwindigkeit und Güte sicherzustellen, die unter den gegebenen Bedingungen erforderlich ist.
 

§ 3 Zulassung zur Prüfung

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist gleichzeitig mit dem Antrag auf Erteilung eines
Amateurfunkzeugnisses nach bestandener Prüfung in schriftlicher oder elektronischer Form an die
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Regulierungsbehörde)
zu richten. Einzelheiten zum Antragsverfahren werden von der Regulierungsbehörde festgelegt und in ihrem
Amtsblatt veröffentlicht.

(2) Die Zulassung zur Prüfung erfolgt, wenn zuvor die jeweilige Gebühr gemäß Anlage 2 Nr. 1 dieser Verordnung
entrichtet wurde.

§ 4 Prüfungsanforderungen und Prüfungsinhalte

(1) In der fachlichen Prüfung für Funkamateure hat der Bewerber für das Amateurfunkzeugnis der Klasse A
folgende Kenntnisse nachzuweisen:
1.   technische Kenntnisse, einschließlich von Kenntnissen über die elektromagnetische Verträglichkeit und

deren Anwendung; Personen- und Sachschutz,
 

2.   betriebliche Kenntnisse (nationale und internationale betriebliche Regeln und Verfahren) und
 

3.   Kenntnisse über nationale Vorschriften und internationale Regelungen und Vereinbarungen.
 

(2) In der fachlichen Prüfung für Funkamateure hat der Bewerber für das Amateurfunkzeugnis der Klasse E die
wesentlichen Grundzüge der in Absatz 1 Nr. 1 geforderten Kenntnisse und die in Absatz 1 Nr. 2 und 3 geforderten
Kenntnisse nachzuweisen.

(3) Inhaber der Zeugnisklasse E können durch erfolgreiches Ablegen einer Zusatzprüfung eine
Prüfungsbescheinigung oder ein Amateurfunkzeugnis der Klasse A erhalten.

(4) Einzelheiten zu Prüfungsinhalten und -anforderungen und zu den Zusatzprüfungen nach Absatz 3 und 5
werden unter Berücksichtigung internationaler Empfehlungen von der Regulierungsbehörde festgelegt und in
ihrem Amtsblatt veröffentlicht.

(5) In einer freiwilligen Zusatzprüfung können Fertigkeiten im Hören und Geben von Morsezeichen nachgewiesen
werden. Die Prüfung ist gebührenpflichtig nach Anlage 2 Nr. 1c. Die Regulierungsbehörde bescheinigt den
erfolgreichen Nachweis von praktischen Fertigkeiten im Hören und Geben von Morsezeichen. Die Bestimmungen
der §§ 5 und 6 gelten entsprechend.
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§ 5 Durchführung der Prüfung

(1) Die Prüfung nach § 4 Abs. 1, 2 und 3 besteht aus einer schriftlichen Prüfung, der unter den nach Absatz 5
festzulegenden Voraussetzungen eine mündliche Nachprüfung folgen kann. Die Prüfungen sind nicht öffentlich.
Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen, die
Anwesenheit bei der Prüfung gestatten.

(2) Der Prüfungsausschuss entscheidet über das Ergebnis der Prüfung. Die Prüfung ist bestanden,
wenn der Bewerber in allen Teilen ausreichende Kenntnisse, Fähigkeiten und soweit erforderlich auch
Fertigkeiten nachgewiesen hat. Bei nicht einstimmiger Bewertung des Prüfungsergebnisses entscheidet der
Prüfungsvorsitzende.

(3) Nicht bestandene Prüfungsteile können innerhalb von 24 Monaten nach der Bekanntgabe des
Prüfungsergebnisses wiederholt werden. Nach Ablauf dieses Zeitraums muss die Prüfung vollständig wiederholt
werden. Nicht bestandene Zusatzprüfungen können nur als vollständige Zusatzprüfung erneut abgelegt werden.
§ 3 gilt entsprechend.

(4) Behinderten Menschen sind zur Wahrung ihrer Chancengleichheit bei der Prüfungsdurchführung auf Wunsch
die ihren besonderen Belangen entsprechenden Erleichterungen zu gewähren. Die Behinderung ist mit der
Antragstellung zur Prüfung in schriftlicher oder elektronischer Form nachzuweisen. Über Art und Umfang der zu
gewährenden Erleichterungen entscheidet die Regulierungsbehörde.

(5) Einzelheiten zur Durchführung von Prüfungen werden nach Anhörung der betroffenen Kreise von der
Regulierungsbehörde festgelegt und in ihrem Amtsblatt veröffentlicht.

§ 6 Prüfungsausschuss

(1) Zur Abnahme von Prüfungen werden von der Regulierungsbehörde Prüfungsausschüsse gebildet. Ein
Prüfungsausschuss besteht aus einem Vorsitzenden und mindestens einem Beisitzer.

(2) Die Vorsitzenden und die Beisitzer der Prüfungsausschüsse (Prüfer) werden vom Präsidenten der
Regulierungsbehörde bestellt; sie müssen nicht Angehörige der Regulierungsbehörde sein. Die Berufung
erfolgt in der Regel für fünf Jahre; sie kann verlängert werden. Die Regulierungsbehörde kann die Berufung von
Prüfern auch vor Ablauf der festgelegten Frist aus wichtigem Grund zurückziehen. Hierzu zählt insbesondere die
Besorgnis, dass eine ordnungsgemäße Wahrnehmung der Prüfungsaufgaben aus gesundheitlichen oder anderen
Gründen nicht sichergestellt ist.

(3) Zum Prüfer kann bestellt werden, wer
1.   volljährig und

 

2.   Inhaber eines Amateurfunkzeugnisses der Zeugnisklasse A oder im Besitz eines mindestens gleichwertigen
berufsqualifizierenden Abschlusses ist.
 

Einzelheiten werden durch die Regulierungsbehörde festgelegt und in ihrem Amtsblatt veröffentlicht.

§ 7 Amateurfunkzeugnis

(1) Amateurfunkzeugnisse werden in die Klassen A und E eingeteilt. Das Amateurfunkzeugnis der Klasse
A entspricht der harmonisierten Prüfungsbescheinigung (HAREC) der CEPT (Europäische Konferenz
der Verwaltungen für Post und Telekommunikation). Die Amateurfunkzeugnisse werden von der
Regulierungsbehörde nach bestandener fachlicher Prüfung erteilt.

(2) Voraussetzung für die Erteilung eines Amateurfunkzeugnisses der Klasse A ist, dass der Prüfungsteilnehmer
die Prüfung gemäß § 5 Abs. 2 bestanden und damit die geforderten Kenntnisse nach § 4 Abs. 1 nachgewiesen
hat.

(3) Voraussetzung für die Erteilung eines Amateurfunkzeugnisses der Klasse E ist, dass der Prüfungsteilnehmer
die Prüfung gemäß § 5 Abs. 2 bestanden und damit die in § 4 Abs. 2 geforderten Kenntnisse nachgewiesen hat.

§ 8 Anerkennung von Prüfungsbescheinigungen und Genehmigungen
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(1) Prüfungsbescheinigungen aus Staaten, die sich zur Umsetzung der CEPT-Empfehlungen zu harmonisierten
Prüfungsbescheinigungen verpflichtet haben, stehen deutschen Amateurfunkzeugnissen der entsprechenden
Klasse gleich. Nähere Einzelheiten zur Umsetzung harmonisierter Regelungen der CEPT werden von der
Regulierungsbehörde festgelegt und in ihrem Amtsblatt veröffentlicht.

(2) Andere Prüfungsbescheinigungen oder Genehmigungen können anerkannt werden, wenn die ihnen zu Grunde
liegenden Prüfungsinhalte und Anforderungen denen eines deutschen Amateurfunkzeugnisses gleichwertig
sind. Der Regulierungsbehörde ist vom Original der Urkunden oder von Dokumenten nach Satz 1, die nicht in
deutscher, englischer oder französischer Sprache abgefasst sind, eine beglaubigte Übersetzung vorzulegen.

§ 9 Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst

(1) Die Regulierungsbehörde lässt auf Antrag eine natürliche Person gemäß § 3 Abs. 1 des Amateurfunkgesetzes
auf der Grundlage ihres vorgelegten Amateurfunkzeugnisses oder einer gleichwertigen Bescheinigung im
Sinne von § 8 zur Teilnahme am Amateurfunkdienst unter gleichzeitiger Zuteilung eines personengebundenen
Rufzeichens zu.

(2) Die Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst berechtigt den Funkamateur zur Nutzung der in Anlage
1 ausgewiesenen Frequenzbereiche unter Einhaltung der dafür festgelegten Nutzungsbestimmungen nach
Maßgabe der in seiner Zulassung festgelegten Zeugnisklasse (Berechtigungsumfang).

(3) Mit dem Antrag auf Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst nach § 3 Abs. 1 des
Amateurfunkgesetzes hat der Funkamateur der Regulierungsbehörde mitzuteilen, an welchen Standorten er
seine ortsfesten Amateurfunkstellen betreiben wird.

(4) Der Inhaber einer Zulassung nach Absatz 1 hat jede Änderung des Namens oder der Anschrift unverzüglich
sowie die Neuerrichtung einer ortsfesten Amateurfunkstelle oder eine dauerhafte Verlegung eines Standortes
seiner ortsfesten Amateurfunkstellen vor Inbetriebnahme in schriftlicher oder elektronischer Form der
Regulierungsbehörde anzuzeigen.

(5) Für den Empfang von Aussendungen ist eine Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst nicht
erforderlich.

§ 10 Rufzeichenzuteilung

(1) Ein personengebundenes Rufzeichen wird einem Funkamateur von der Regulierungsbehörde auf der
Grundlage des § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Amateurfunkgesetzes zugeteilt. Es besteht kein Anspruch auf Zuteilung eines
bestimmten Rufzeichens. Ein personengebundenes Rufzeichen, auf das verzichtet wurde, wird einem anderen
Funkamateur frühestens nach einem Jahr neu zugeteilt.

(2) Die Regulierungsbehörde teilt dem Funkamateur neben dem personengebundenen Rufzeichen gemäß Absatz
1 auf Antrag weitere Rufzeichen für den Ausbildungsfunkbetrieb, für fernbediente und automatisch arbeitende
Amateurfunkstellen oder für Klubstationen zu. Rufzeichenzuteilungen dürfen befristet werden.

(3) Die Regulierungsbehörde erstellt und veröffentlicht in ihrem Amtsblatt einen Rufzeichenplan für den
Amateurfunkdienst in Deutschland. Der Rufzeichenplan enthält die angewendeten Rufzeichenreihen
einschließlich der Zuordnung zu den Klassen und Verwendungszwecken, die zulässigen Kennungen, die nicht
zuteilungsfähigen Rufzeichenzusammensetzungen und die international gebräuchlichen Rufzeichenzusätze.

§ 11 Rufzeichenanwendung

(1) Rufzeichen dienen der Identifikation. Die für den jeweiligen Verwendungszweck zugeteilten Rufzeichen
sind bei Beginn und Beendigung jeder Funkverbindung sowie mindestens alle zehn Minuten während des
Funkverkehrs zu übermitteln. Weitere Einzelheiten zur Rufzeichenanwendung können einschließlich der
Ausnahmeregelung nach Absatz 4 von der Regulierungsbehörde festgelegt und in ihrem Amtsblatt veröffentlicht
werden.

(2) Beim Betrieb von leistungsschwachen Amateurfunksendern zu Peilzwecken kann auf eine Rufzeichennennung
verzichtet werden, wenn Kennungen gemäß § 10 Abs. 3 verwendet werden.
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(3) Dem Rufzeichen können international gebräuchliche Zusätze beigefügt werden. Diese dürfen das zugeteilte
Rufzeichen nicht verfälschen.

(4) Mit einem Rufzeichen darf nicht zeitgleich von verschiedenen Standorten aus am Amateurfunkdienst
teilgenommen werden. Ausnahmen sind zulässig, bedürfen jedoch der vorherigen Zustimmung durch die
Regulierungsbehörde.

§ 12 Ausbildungsfunkbetrieb

(1) Der Ausbildungsfunkbetrieb dient der praktischen Vorbereitung auf das Ablegen der fachlichen Prüfung
zum Erwerb eines Amateurfunkzeugnisses. Zur Durchführung des Ausbildungsfunkbetriebs sind zum
Amateurfunkdienst zugelassene Funkamateure nach vorheriger Zuteilung eines Ausbildungsrufzeichens gemäß §
3 Abs. 3 Nr. 2 des Amateurfunkgesetzes berechtigt. Das Ausbildungsrufzeichen wird auf Antrag zugeteilt. Mit der
Zuteilung wird der Berechtigungsumfang für den Ausbildungsfunkbetrieb festgelegt.

(2) Im Rahmen des Ausbildungsfunkbetriebs ist Personen, die nicht Inhaber eines entsprechenden
Amateurfunkzeugnisses sind, die Teilnahme am Amateurfunkdienst unter unmittelbarer Anleitung und Aufsicht
des Inhabers des Ausbildungsrufzeichens gestattet.

(3) Während des Ausbildungsfunkbetriebs ist von den Auszubildenden das zugeteilte Ausbildungsrufzeichen zu
benutzen.

(4) Beim Ausbildungsfunkbetrieb sind von dem Auszubildenden Angaben über den Funkbetrieb schriftlich
festzuhalten und vom Ausbilder zu bestätigen. Dieser hat die Aufzeichnungen ein Jahr aufzubewahren.

§ 13 Fernbediente oder automatisch arbeitende Amateurfunkstellen

(1) Der Betrieb einer fernbedienten oder automatisch arbeitenden Amateurfunkstelle bedarf einer gesonderten
Rufzeichenzuteilung nach § 3 Abs. 3 Nr. 3 des Amateurfunkgesetzes. Diese Funkstelle darf nur an dem in der
Rufzeichenzuteilung aufgeführten Standort unter den dort festgelegten Rahmenbedingungen betrieben werden.

(2) Der Rufzeichenzuteilung geht eine standortbezogene Verträglichkeitsuntersuchung für die jeweils zur
Nutzung beabsichtigte Frequenz voraus. Das Rufzeichen kann nur zugeteilt werden, wenn entsprechende
Frequenzen verfügbar sind.

(3) Mit der Rufzeichenzuteilung wird der Berechtigungsumfang für den Betrieb der fernbedient oder automatisch
arbeitenden Amateurfunkstelle festgelegt. Sie kann mit weiteren Auflagen versehen werden, die eine
störungsfreie Frequenznutzung gewährleisten sollen. Einzelheiten werden von der Regulierungsbehörde nach
Anhörung der betroffenen Kreise festgelegt und in ihrem Amtsblatt veröffentlicht.

(4) Der Funkbetrieb über fernbediente Amateurfunkstellen nach Absatz 1 ist Funkamateuren mit zugeteiltem
Rufzeichen zu gestatten. Aussendungen und Funkverkehr der Amateurfunkstellen nach Absatz 1 haben
Vorrang vor dem übrigen Amateurfunkverkehr und dürfen nicht beeinträchtigt werden. Zur Sicherstellung eines
störungsfreien Betriebs kann der Inhaber des Rufzeichens einer fernbedienten Amateurfunkstelle nach Absatz 1
andere Funkamateure von der Nutzung der Amateurfunkstelle ausschließen. Die Regulierungsbehörde ist hiervon
zu unterrichten.

(5) Die Zuteilung für Funkstellen nach Absatz 1 kann außer in den in § 49 Abs. 2 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes genannten Fällen auch widerrufen werden, wenn
1.   der Inhaber des Rufzeichens innerhalb eines Jahres nach der Zuteilung den bestimmungsgemäßen Betrieb

der fernbedienten oder automatisch arbeitenden Amateurfunkstelle nicht aufgenommen hat oder eine
Betriebsunterbrechung von mehr als einem Jahr vorliegt,
 

2.   die Verträglichkeit mit anderen Nutzungen nicht mehr gewährleistet ist oder
 

3.   die Voraussetzung des Absatzes 2 Satz 2 nicht mehr gegeben ist oder
 

4.   der Inhaber des Rufzeichens seine Verpflichtungen nach Absatz 1 Satz 2 oder eine Auflage nach Absatz 3
Satz 2 nicht erfüllt.
 

§ 14 Klubstationen
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(1) Das Rufzeichen für das Betreiben einer Amateurfunkstelle als Klubstation gemäß § 3 Abs. 3 Nr. 4
des Amateurfunkgesetzes wird einem zur Teilnahme am Amateurfunkdienst zugelassenen Funkamateur
zugeteilt, wenn er vom Leiter einer Gruppe von Funkamateuren der Regulierungsbehörde in schriftlicher oder
elektronischer Form als Verantwortlicher für die Klubstation benannt worden ist. Mit der Zuteilung wird der
Berechtigungsumfang für den Betrieb der Klubstation festgelegt.

(2) Unbeschadet der Bestimmungen des § 3 Abs. 4 des Amateurfunkgesetzes kann die Zuteilung widerrufen
werden, wenn die Benennung des Funkamateurs durch den Leiter der Gruppe von Funkamateuren in schriftlicher
oder elektronischer Form zurückgezogen wird oder die Gruppe sich aufgelöst hat.

(3) Funkamateure mit Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst, die die Klubstation mitbenutzen, haben
dabei das Rufzeichen der Klubstation zu verwenden.

(4) Zum Amateurfunkdienst zugelassene Funkamateure mit einem Amateurfunkzeugnis der Klasse E dürfen die
Klubstation im Rahmen ihres Berechtigungsumfangs gemäß § 9 Abs. 2 mitbenutzen.

§ 15 Rufzeichenliste

(1) Die Regulierungsbehörde veröffentlicht die zugeteilten deutschen Rufzeichen und ihre Inhaber in einer
Rufzeichenliste.

(2) Die Rufzeichenliste enthält folgende Angaben:
1.   zugeteiltes Rufzeichen, Klasse und Verwendungszweck,

 

2.   Name, Vorname und Anschrift des Inhabers der Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst und
 

3.   Standort der ortsfesten Amateurfunkstelle.
 

(3) Der Eintragung in die Rufzeichenliste kann widersprochen werden. Der Widerspruch ist in schriftlicher oder
elektronischer Form bei der Regulierungsbehörde einzureichen. Sie hat die Funkamateure rechtzeitig und
in angemessener Weise auf ihr Widerspruchsrecht hinzuweisen. Unabhängig vom Inhalt der Widersprüche
werden alle zugeteilten Rufzeichen in Verbindung mit dem Namen des Inhabers und die Standorte von
Amateurfunkstellen nach § 13 in das Verzeichnis aufgenommen.

§ 16 Technische und betriebliche Rahmenbedingungen für Amateurfunkstellen

(1) Die Amateurfunkstelle ist nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik einzurichten und zu
unterhalten.

(2) Für die Nutzung der Frequenzbereiche des Amateurfunkdienstes gelten die in Anlage 1 zu dieser Verordnung
festgelegten technischen und betrieblichen Rahmenbedingungen. Die Regulierungsbehörde kann auf Antrag
für besondere experimentelle und technisch-wissenschaftliche Studien mit einer Amateurfunkstelle Ausnahmen
befristet gestatten. Dies kann unter zusätzlichen Auflagen erfolgen und von der Zuteilung eines weiteren
Rufzeichens abhängig gemacht werden.

(3) Eine Amateurfunkstelle darf mit Telekommunikationsnetzen verbunden werden. Dabei sind die
telekommunikationsrechtlichen Bestimmungen zu beachten. Die Bereitstellung von Verbindungen zu
Telekommunikationsnetzen über eine fernbediente Amateurfunkstelle nach § 13 ist nur dem Inhaber des
Rufzeichens für diese Amateurfunkstelle gestattet.

(4) Unerwünschte Aussendungen sind auf das geringst mögliche Maß zu beschränken. Erforderliche Richtwerte
für Funkanlagen nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen
vom 31. Januar 2001 (BGBl. I S. 170) werden nach Anhörung der betroffenen Kreise im Amtsblatt der
Regulierungsbehörde veröffentlicht.

(5) Auf Anforderung der Regulierungsbehörde hat der Funkamateur technische Unterlagen über seine
Sendeanlage sowie eine Skizze über die örtliche Anordnung der ortsfesten Antennenanlage vorzulegen.

(6) Abgleicharbeiten und Messungen an Sendern von Amateurfunkstellen sind an einem Abschlusswiderstand
durchzuführen.
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(7) Der Amateurfunkverkehr ist in offener Sprache abzuwickeln. Der internationale Amateurschlüssel und die
international gebräuchlichen Betriebsabkürzungen gelten als offene Sprache.

(8) Amateurfunkverkehr darf nicht zur Verschleierung des Inhalts verschlüsselt werden; Steuersignale für Erd-
und Weltraumfunkstellen des Amateurfunkdienstes über Satelliten gelten nicht als verschlüsselte Aussendungen.
Das Aussenden von irreführenden Signalen, von Dauerträgern und von rundfunkähnlichen Darbietungen sowie
der Gebrauch internationaler Not-, Dringlichkeits- und Sicherheitszeichen des See- und Flugfunkdienstes ist nicht
zulässig.

(9) Der Funkamateur hat geeignete Maßnahmen zu treffen, um eine missbräuchliche Benutzung seiner
Amateurfunkstelle auszuschließen.

§ 17 Störungen und Maßnahmen bei Störungen

(1) Die Regulierungsbehörde kann zur Ermittlung und zur Untersuchung von Störungsursachen oder zur Klärung
frequenztechnischer Fragen den Betreiber einer Amateurfunkstelle zur Mitwirkung verpflichten. Hierbei kann sie
insbesondere verlangen, dass der Funkamateur Angaben über den Betrieb der Amateurfunkstelle in schriftlicher
Form festhält und vorlegt und dass der Funkamateur bei der Störungsuntersuchung Testaussendungen
durchführt, die eine messtechnische Auswertung der Störszenarien ermöglichen.

(2) Bis zur Aufklärung oder Beseitigung der Ursache von Störungen kann die Regulierungsbehörde gegenüber
dem Betreiber einer Amateurfunkstelle die Sperrung bestimmter Frequenzbereiche, die Absenkung der
Senderleistung oder weitere geeignete Maßnahmen anordnen.

(3) Die Bestimmungen des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln bleiben
unberührt.

§ 18 Gebühren und Auslagen

Für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen nach dem Amateurfunkgesetz und dieser Verordnung werden
Gebühren nach Anlage 2 dieser Verordnung und Auslagen nach § 23 Absatz 6 des Bundesgebührengesetzes
erhoben.

§ 19 Übergangsregelungen

(1) Für Amateurfunkzeugnisse, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung erteilt wurden, gilt:
1.   Amateurfunkzeugnisse der Klasse 3 stehen dem Amateurfunkzeugnis der Klasse E im Sinne dieser

Verordnung gleich.
 

2.   Alle anderen erteilten Amateurfunkzeugnisse stehen dem Amateurfunkzeugnis der Klasse A im Sinne dieser
Verordnung gleich.
 

(2) Für Zulassungen zur Teilnahme am Amateurfunkdienst und für Amateurfunkgenehmigungen, die vor dem
Inkrafttreten dieser Verordnung erteilt wurden, gilt Absatz 1 entsprechend.

(3) Soweit dies zur Teilnahme am Amateurfunkdienst ausserhalb des Geltungsbereichs des Amateurfunkgesetzes
erforderlich ist, stehen Amateurfunkzeugnisse der Klasse A nach dieser Verordnung und Amateurfunkzeugnisse
der Klasse 2 nach der Amateurfunkverordnung vom 23. Dezember 1997 (BGBl. 1998 I S. 42)
Amateurfunkzeugnissen der Klasse 1 nach der Amateurfunkverordnung vom 23. Dezember 1997 (BGBl. 1998 I S.
42) gleich, sofern der Inhaber im Besitz einer Bescheinigung nach § 4 Abs. 5 Satz 3 dieser Verordnung ist.

(4) Bis zur Veröffentlichung allgemeiner Auflagen für die Nutzung des Frequenzbereichs gemäß Anlage 1
Buchstabe A Nr. 13 durch die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
gelten die Bestimmungen der Amtsblattmitteilung Nr. 311/2005 der Bundesnetzagentur (veröffentlicht im
Amtsblatt Nr. 24/2005 vom 21. Dezember 2005) sinngemäß weiter.

§ 20 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

(2)
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(3) Bis zur Veröffentlichung der Richtwerte nach § 16 Abs. 4 dieser Verordnung gelten die in § 12 Abs. 3 und
4 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den Amateurfunk vom 13. März 1967 (BGBl. I S. 284)
festgelegten Richtwerte.

Anlage 1 (zu § 1 Nr. 6)
Nutzungsbedingungen für die im Frequenznutzungsplan für den Amateurfunkdienst
und den Amateurfunkdienst über Satelliten ausgewiesenen Frequenzbereiche

(Fundstelle: BGBl. I 2006, 2071 - 2073)

Auf der Grundlage des § 6 Satz 1 des Gesetzes über den Amateurfunk vom 23. Juni 1997 (BGBl. I S. 1494) werden
im Folgenden die technischen und betrieblichen Rahmenbedingungen für die Nutzung von Frequenzen des
Amateurfunkdienstes und des Amateurfunkdienstes über Satelliten festgelegt:
Fernbediente und automatisch arbeitende Amateurfunkstellen im Sinne von § 13 Abs. 1 und 2 dieser Verordnung
dürfen nur auf den in der Rufzeichenzuteilung für diese Amateurfunkstellen ausgewiesenen Frequenzen
betrieben werden. Die maximal zulässige Strahlungsleistung für fernbediente oder automatisch arbeitende
terrestrische Amateurfunkstellen beträgt oberhalb 30 MHz 15 Watt ERP. Der Inhaber der Rufzeichenzuteilung
muss sicherstellen, dass fernbediente Amateurfunkstellen jederzeit abgeschaltet werden können.
Die belegte Bandbreite einer Aussendung ist entsprechend dem Stand der Technik auf das für die verwendete
Sendeart notwendige Ausmaß zu beschränken. Die Mittenfrequenz der Aussendungen ist so zu wählen, dass die
belegte Bandbreite innerhalb des dem Amateurfunk zugewiesenen Frequenzbereiches liegt. Der Vorrang des
Funkverkehrs bereits belegter Frequenzen ist zu beachten.
Die Funkdienste werden nach primären und sekundären Funkdiensten unterschieden. Ein primärer Funkdienst
ist ein Funkdienst, dessen Funkstellen Schutz gegen Störungen durch Funkstellen sekundärer Funkdienste
verlangen können, auch wenn diesen Frequenzen bereits zugeteilt sind. Schutz gegen Störungen durch
Funkstellen des gleichen oder eines anderen primären Funkdienstes kann nur die Funkstelle verlangen, der
die Frequenz früher zugeteilt wurde. Ein sekundärer Funkdienst ist ein Funkdienst, dessen Funkstellen weder
Störungen bei den Funkstellen eines primären Funkdienstes verursachen dürfen noch Schutz vor Störungen
durch solche Funkstellen verlangen können, unabhängig davon, wann die Frequenzzuteilung an Funkstellen des
primären Funkdienstes erfolgt. Sie können jedoch Schutz gegen Störungen durch Funkstellen des gleichen oder
eines anderen sekundären Funkdienstes verlangen, deren Frequenzzuteilung später erfolgt.
In den Frequenzbereichen gemäß Buchstabe A gelten die Regelungen des Frequenznutzungsplans und zusätzlich
die besonderen Nutzungsbestimmungen nach Buchstabe A und Buchstabe B.
  A Tabellarische Übersicht  

    -----------------------------------------
    Besondere

Nutzungsbestimmungen
Lfd. Nr. Frequenzbereiche Status*) AFu-Zeugnisklasse

gemäß
Zulassungsurkunde

Maximale
Leistung

Zusätzliche
Nutzungsbestimmungen

gemäß B
1 2 3 4 5 6
1 135,7 - 137,8 kHz S A 1 W ERP 1 2 10
2 1.810 - 1.850 kHz P A 750 W PEP 3    
2a 1.810 - 1.850 kHz P E 100 W PEP 3    
3 1.850 - 1.890 kHz S A 75 W PEP 3 10 12
3a 1.850 - 1.890 kHz S E 75 W PEP 3 10 12
4 1.890 - 2.000 kHz S A 10 W PEP 3 10  
4a 1.890 - 2.000 kHz S E 10 W PEP 3 10  
5 3.500 - 3.800 kHz P A 750 W PEP 3    
5a 3.500 - 3.800 kHz P E 100 W PEP 3    
6 7.000 - 7.100 kHz P A 750 W PEP 3 13  
6a 7.100 - 7.200 kHz S A 250 W PEP 3    
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7 10.100 -10.150 kHz S A 150 W PEP 1 10 12
8 14.000 -14.350 kHz P A 750 W PEP 3 13  
9 18.068 -18.168 kHz P A 750 W PEP 3 13  

10 21.000 -21.450 kHz P A 750 W PEP 3 13  
10a 21.000 -21.450 kHz P E 100 W PEP 3 13  
11 24.890 -24.990 kHz P A 750 W PEP 3 13  
12 28 - 29,7 MHz P A 750 W PEP 4 13  
12a 28 - 29,7 MHz P E 100 W PEP 4 13  
13 50,08- 51 MHz S A 25 W ERP 5    
14 144 - 146 MHz P A 750 W PEP 6 13  
15 144 - 146 MHz P E 75 W PEP 6 13  
16 430 - 440 MHz P A 750 W PEP 7 13  
17 430 - 440 MHz P E 75 W PEP 7 13  
18 1.240 - 1.300 MHz S A 750 W PEP 8 11 13
19 2.320 - 2.450 MHz S A 75 W PEP 9 13  
20 3.400 - 3.475 MHz S A 75 W PEP 9    
21 5.650 - 5.850 MHz S A 75 W PEP 9 13  
22 10 - 10,5 GHz S A 75 W PEP 9 13  
23 10 - 10,5 GHz S E 5 W PEP 9 13  
24 24 - 24,05 GHz P A 75 W PEP 13    
25 24,05- 24,25 GHz S A 75 W PEP 9    
26 47 - 47,2 GHz P A 75 W PEP 13    
27 75,5 - 76 GHz P A 75 W PEP 9 13  
28 76 - 77,5 GHz S A 75 W PEP 9 13  
29 77,5 - 78 GHz S A 75 W PEP 9 13  
30 78 - 81,5 GHz S A 75 W PEP 9 13  
31 122,25- 123 GHz S A 75 W PEP 9    
32 134 - 136 GHz P A 75 W PEP 9 13  
33 136 - 141 GHz S A 75 W PEP 9 13  
34 241 - 248 GHz S A 75 W PEP 13    
35 248 - 250 GHz P A 75 W PEP 13    
36 > 275 GHz - - - 14    

*)   P: Amateurfunkdienst ist primärer Funkdienst, S: Amateurfunkdienst ist sekundärer Funkdienst gemäß
Frequenzbereichszuweisungsplanverordnung. Die mit "P" gekennzeichneten Frequenzbereiche können
gleichzeitig auch anderen primären Funkdiensten zugewiesen sein.
 

                    B Zusätzliche Nutzungsbestimmungen 

1   Maximal zulässige belegte Bandbreite einer Aussendung: 800 Hz.
 

2   Die Betriebsorte sind bei der Regulierungsbehörde schriftlich anzuzeigen. Die Sendeantenne ist gegenüber
anderen Anlagen ausreichend zu entkoppeln. Werden Störungen bei Primärfunkdiensten auch in
benachbarten Frequenzbereichen verursacht, ist der Betrieb einzustellen.
 

3   Maximal zulässige belegte Bandbreite einer Aussendung: 2,7 kHz.
 

4   Maximal zulässige belegte Bandbreite einer Aussendung: 7 kHz.
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5   Die Nutzung des Frequenzbereichs kann von der Regulierungsbehörde mit zusätzlichen allgemeinen
Auflagen versehen werden; die Nutzung ist auf feste Amateurfunkstellen beschränkt. Die
Nutzungsbedingungen werden durch die Regulierungsbehörde festgelegt und in ihrem Amtsblatt
veröffentlicht.
 

6   Maximal zulässige belegte Bandbreite einer Aussendung: 40 kHz.
 

7   Die maximal zulässige belegte Bandbreite einer Aussendung beträgt 2 MHz und bei amplitudenmodulierten
Fernsehaussendungen 7 MHz.
 

8   Die maximal zulässige belegte Bandbreite einer Aussendung beträgt 2 MHz, bei amplitudenmodulierten
oder digitalen Fernsehaussendungen 7 MHz und bei frequenzmodulierten Fernsehaussendungen 18 MHz.
 

9   Die maximal zulässige belegte Bandbreite einer Aussendung beträgt 10 MHz und bei Fernsehaussendungen
20 MHz.
 

10   Der Betrieb von fernbedienten Amateurfunkstellen ist nicht gestattet. Amateurfunk-Wettbewerbe
(Contestbetrieb) dürfen in diesem Frequenzbereich nicht durchgeführt werden.
 

11   Im Teilbereich 1.247 bis 1.263 MHz ist die abgestrahlte Leistung auf maximal 5 Watt EIRP beschränkt. Der
Betrieb von fernbedienten und automatisch arbeitenden Amateurfunkstellen ist in diesem Bereich nicht
zulässig.
 

12   Die maximal zulässige Strahlungsleistung für automatisch arbeitende Amateurfunkstellen beträgt 15 Watt
ERP.
 

13   Die Frequenzbereiche 7.000 - 7.100 kHz, 14.000 - 14.250 kHz, 18.068 - 18.168 kHz, 21.000 - 21.450 kHz,
24.890 - 24.990 kHz, 28 - 29,7 MHz, 144 - 146 MHz, 24 - 24,05 GHz, 47 - 47,2 GHz, 75,5 - 76 GHz, 134 -
136 GHz und 248 - 250 GHz können auch für den Amateurfunkdienst über Satelliten genutzt werden; der
Amateurfunkdienst über Satelliten ist dabei primärer Funkdienst. Die Frequenzbereiche 435 - 438 MHz,
1.260 - 1.270 MHz, 2.400 - 2.450 MHz, 5.650 - 5.670 MHz, 5.830 - 5.850 MHz, 10,45 - 10,50 GHz, 76 - 81,5
GHz, 136 - 141 GHz und 241 - 248 GHz können auch für Amateurfunkdienst über Satelliten genutzt werden;
der Amateurfunkdienst über Satelliten ist dabei sekundärer Funkdienst. In den Frequenzbereichen 435 -
438 MHz, 1.260 - 1.270 MHz, 2.400 - 2.450 MHz und 5.650 - 5.670 MHz sind andere sekundäre Funkdienste
gegenüber dem Amateurfunkdienst über Satelliten bevorrechtigt. Die Nutzung der Frequenzbereiche 1.260
- 1.270 MHz und 5.650 - 5.670 MHz ist auf die Senderichtung Erde - Weltraum und im Frequenzbereich
5.830 - 5.850 MHz auf die Senderichtung Weltraum - Erde beschränkt.
 

14   Die Frequenzbereiche 444 – 453 GHz, 510 – 546 GHz, 711 – 730 GHz, 909 – 926 GHz, 945 – 951 GHz
und Frequenzen oberhalb von 956 GHz können durch den Amateurfunkdienst genutzt werden. Die
Nutzungsbedingungen werden durch die Regulierungsbehörde festgelegt und in ihrem Amtsblatt
veröffentlicht.
 

Anlage 2 (zu § 1 Nr. 7 und § 18)
Gebührenverzeichnis

(Fundstelle: BGBl. I 2005, 250)

Die Regulierungsbehörde erhebt für Amtshandlungen nach § 18 dieser Verordnung folgende Gebühren:
1 2 3

 
Gebühr in Euro
(ab jeweils 1.1.)

Lfd.
Nr. Gebührentatbestand

2005 2006 2008
Klasse A 90*) 100*) 110*)a)   Erteilung eines

Amateurfunkzeugnisses
nach bestandener (Erst-)
Prüfung für die
 

Klasse E 60*) 70*) 80*)

1

b)   Erteilung eines
Amateurfunkzeugnisses

Klasse A 60*) 70*) 80*)
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nach bestandener
Wiederholungsprüfung für
die
 

Klasse E 40*) 50*) 60*)

c)   Erteilung einer Bescheinigung oder
eines Amateurfunkzeugnisses nach
bestandener Zusatzprüfung gemäß § 4
Abs. 3 oder Abs. 5
 

60*) 70*) 80*)

2 Ausstellen einer harmonisierten
Prüfungsbescheinigung oder einer
Zeugniszweitschrift

40 55 70

a)   Zulassung zur Teilnahme am
Amateurfunkdienst und Zuteilung eines
personengebundenen Rufzeichens
 

40 55 70

b)   Zuteilung eines weiteren Rufzeichens
nach § 16 Abs. 2
 

40 55 70

c)   Zuteilung eines Ausbildungsrufzeichens
nach § 12 Abs. 1
 

70 70 70

d)   Zuteilung eines Rufzeichens für eine
Klubstation nach § 14 Abs. 1
 

60 85 110

3

e)   Zuteilung eines Rufzeichens für
eine fernbediente oder automatisch
arbeitende Amateurfunkstelle
(beispielsweise Relaisfunkstelle oder
Funkbake) nach § 13 Abs. 1
 

80 150 200

4 Anordnung der Einschränkung des
Betriebes oder der Außerbetriebnahme
einer Amateurfunkstelle auf Grund
von Verstößen gegen Bestimmungen
des Amateurfunkgesetzes oder der
Amateurfunkverordnung

160 160 160

5 Prüfen und Anerkennen von
Genehmigungen anderer Verwaltungen
und nicht CEPT-konformer
Prüfungsbescheinigungen

70 100 130

6 Zurücknahme eines Antrags nach dem
Beginn der sachlichen Bearbeitung und
vor Beendigung der Amtshandlung;
Ablehnung von Anträgen auf die in den
Nummern 1 bis 3 und 5 genannten
Amtshandlungen; Widerruf oder Rücknahme
einer Amtshandlung, soweit der Betroffene
dazu Anlass gegeben hat.

Die Gebühr ermäßigt sich um ein
Viertel der für den Verwaltungsakt
vorgesehenen Gebühr.

*)   Maßgeblich für die Gebühr ist der Prüfungstermin.
 



Vfg Nr.11/2016 

Allgemeinzuteilung von Frequenzen für den CB-Funk 

Auf Grund des § 55 Telekommunikationsgesetzes (TKG) werden hiermit die in dieser 
Allgemeinzuteilung aufgeführten Frequenzen im Rahmen der aufgeführten Nutzungs- und 
Nebenbestimmungen zur Nutzung durch die Allgemeinheit im CB-Funk zugeteilt. Diese 
Allgemeinzuteilung tritt am 1. April 2016 in Kraft. 

Der CB-Funk ist eine private, nicht kommerzielle Funkanwendung und dient der 
Nachrichtenübermittlung (Sprache und Daten) zwischen den Nutzern ("CB-Funker"), wobei alle 
Nutzer gleichberechtigt sind. 

§ 1
Frequenzen zur Nutzung im CB-Funk 
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1 26,965 21 27,215 412 26,565 612 26,765 

2 26,975 22 27,225 42 26,575 62 26,775 

3 26,985 23 27,255 43 26,585 63 26,785 

4 27,005 241 27,235 44 26,595 64 26,795 

5 27,015 251 27,245 45 26,605 65 26,805 

61 27,025 26 27,265 46 26,615 66 26,815 

71 27,035 27 27,275 47 26,625 67 26,825 

8 27,055 28 27,285 48 26,635 68 26,835 

9 27,065 292 27,295 49 26,645 69 26,845 

10 27,075 30 27,305 50 26,655 70 26,855 

112 27,085 31 27,315 51 26,665 712 26,865 

12 27,105 32 27,325 521 26,675 72 26,875 

13 27,115 33 27,335 531 26,685 73 26,885 

14 27,125 342 27,345 54 26,695 74 26,895 

15 27,135 35 27,355 55 26,705 75 26,905 

16 27,155 36 27,365 56 26,715 761 26,915 

17 27,165 37 27,375 57 26,725 771 26,925 

18 27,175 38 27,385 58 26,735 78 26,935 

19 27,185 392 27,395 59 26,745 79 26,945 

20 27,205 402 27,405 60 26,755 802 26,955 

1 Kanäle, die auch zur Übertragung digitaler Daten vorgesehen sind. 
2 Kanäle, die auch zur Sprachübertragung über unbemannte automatisch arbeitende CB-Funkanlagen vorgesehen 

sind. 
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§ 2    
Nutzungsbestimmungen 

(1) Die Kanalbandbreite zur Nutzung der Frequenzen gemäß § 1 beträgt 10 kHz. 

(2) Nutzungsbestimmungen für die Sprachübertragung im CB-Funk: 

Zulässige Sendearten Maximal zulässige Leistung 
bei den jeweiligen Sendearten 

Zulässig auf 
den Kanälen  

F3E/G3E  
(Frequenz-/ Phasenmodulation, 
Fernsprechen, ein Kanal, analog) 

4 Watt ERP3 1 bis 80 

J3E  
(Einseitenband-Amplitudenmodulation, 
unterdrückter Träger (SSB), 
Fernsprechen, ein Kanal, analog) 

12 Watt PEP4 1 bis 40 

A3E  
(Zweiseitenband-Amplitudenmodulation, 
Fernsprechen, ein Kanal, analog) 

4 Watt ERP5 1 bis 40 

 

(3) Nutzungsbestimmungen für die Übertragung digitaler Daten im CB-Funk: 

Zulässige Sendearten Maximal zulässige Leistung 
bei den jeweiligen Sendearten 

Zulässig auf 
den Kanälen  

Sendearten, die auf Frequenz- oder 
Phasenmodulation basieren  
(z.B. F1D, F2D, G1D, G2D) 

4 Watt ERP3 
6, 7, 24, 25, 
52, 53, 76  

und 77 
Sendearten, die auf Einseitenband-
Amplitudenmodulation mit 
unterdrücktem Träger (SSB) basieren 
(z.B. J1D und J2D) 

12 Watt PEP4 
6, 7, 24  
und 25 

Sendearten, die auf Zweiseitenband-
Amplitudenmodulation (AM), basieren 
(z.B. A1D und A2D) 

4 Watt ERP5 

Zur Übertragung digitaler Daten sind die Zusammenschaltung von CB-Funkanlagen mit 
anderen Netzen (z.B. Internet) und der Betrieb von unbemannten automatisch 
arbeitenden CB-Funkanlagen erlaubt. 

(4) Auf den Kanälen 41 bis 80 (nationaler Erweiterungsbereich) ist die Frequenznutzung 
mit ortsfesten Funkstellen in den Landkreisen, Städten und Regionen, die in der Anlage 
zu dieser Allgemeinzuteilung aufgeführt sind (Schutzzonen gegen Nachbarstaaten), auf 
Grund dieser Allgemeinzuteilung nicht gestattet. Für Anträge auf Frequenznutzungen mit 
ortsfesten Funkstellen in den Schutzzonen können Einzelzuteilungen ausgesprochen 
werden, wenn eine Frequenznutzung nach Beurteilung der örtlichen Gegebenheiten keine 
unzulässige Beeinträchtigung der Funkanwendungen in den Nachbarstaaten erwarten 
lässt. Die Antragsunterlagen hierzu sind auf den Internetseiten der Bundesnetzagentur 
(http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1432/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unterne

                                                      
3 Die „effektive Strahlungsleistung (ERP)“ ist das Produkt aus der Leistung, die unmittelbar der Antenne zugeführt 

wird, und ihrem Gewinnfaktor in einer Richtung, bezogen auf den Halbwellendipol. Dabei liegt ein idealer, 
verlustloser Halbwellendipol im freien Raum als Bezugsantenne zu Grunde. Der Gewinnfaktor einer Antenne 

errechnet sich aus ihrem Antennengewinn in dB bezogen auf den Halbwellendipol (gd)  wie folgt: 1010
dg

dG = . 
4 Die „Spitzenleistung (PEP)“ ist die Durchschnittsleistung, die der Sender unter normalen Betriebsbedingungen 

während einer Periode der Hochfrequenzschwingung bei der höchsten Spitze der Modulationshüllkurve der 
Antennenspeiseleitung zuführt. 

5 Effektive Strahlungsleistung (ERP) gemessen als Effektivwert. 

http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1432/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/SpezielleAnwendungen/CB-Funk/CBFunk-node.html
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hmen_Institutionen/Frequenzen/SpezielleAnwendungen/CB-Funk/CBFunk-node.html) als 
Datei erhältlich oder können postalisch bei der Bundesnetzagentur abgefordert werden. 

(5) Die Sprachübertragung zwischen CB-Funkgeräten über unbemannte automatisch 
arbeitende CB-Funkanlagen sowie die Zusammenschaltung von CB-Funkanlagen mit 
dem Internet für die Sprachübertragung ist ausschließlich auf den Kanälen 11, 29, 34, 39, 
406, 41 , 61, 71 und 80 gestattet. Auf den Kanälen 41, 61, 71 und 80 dürfen für die 
Sprachübertragung nur auf Frequenz- oder Phasenmodulation basierende Sendearten 
benutzt werden. Der Sender der unbemannten automatisch arbeitenden CB-Funkanlage 
soll seine Aussendung spätestens drei Sekunden nach dem Ende der übertragenen 
Aussendung beenden. Die Frequenzverfügbarkeit und die störungsfreie und effiziente 
Nutzung der Frequenzen dürfen durch die unbemannten automatisch arbeitenden CB-
Funkanlagen nicht beeinträchtigt werden.  

(6) Bei der Verwendung von Antennen mit Gewinn bezogen auf den Halbwellendipol gilt die 
maximal zulässige effektive Strahlungsleistung (ERP) gemäß § 2 Absatz (2) und (3) als zu 
beachtender Grenzwert. 

(7) Beim CB-Funkbetrieb sind nicht erlaubt: 

- Rundfunkähnliche Sendungen, 
- Daueraussendungen7, 
- Aussendungen ohne Nachrichteninhalt, 
- Aussendungen, die nicht unmittelbar der Aufnahme einer Funkverbindung oder der 
Teilnahme am bestehenden Funkverkehr dienen, 

- Bakenaussendungen, mit Ausnahme der zur Übermittlung der Kennung dienenden 
Aussendungen unbemannter, automatisch arbeitender CB-Funkanlagen. 

Rundspruchsendungen mit rein informativem Charakter, die mit einem 
Bestätigungsfunkverkehr verbunden sind und die keine Daueraussendungen darstellen, 
gelten nicht als rundfunkähnliche Sendungen. 

(8) Die Nutzung des CB-Funks zu kommerziellen Zwecken ist nicht zulässig. 

§ 3    
Nebenbestimmungen 

(1) Diese Allgemeinzuteilung ist bis zum 31.12.2025 befristet. 

(2) Während des Betriebs einer unbemannten automatisch arbeitenden CB-Funkanlage ist 
die telefonische oder sonstige Erreichbarkeit des für diese Funkanlage Verantwortlichen 
zu gewährleisten. Vor der Aufnahme des Betriebs der unbemannten CB-Funkanlage ist 
die Registrierung des Namens und der Wohnanschrift des Verantwortlichen, der Angaben 
über dessen Erreichbarkeit während des unbemannten Betriebs sowie des Standorts der 
unbemannten CB-Funkanlage mittels des amtlichen Formulars bei der Bundesnetz-
agentur erforderlich. Das Formular ist auf den Internetseiten der Bundesnetzagentur 
(http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1432/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unterne
hmen_Institutionen/Frequenzen/SpezielleAnwendungen/CB-Funk/CBFunk-node.html) als 
Datei erhältlich oder kann postalisch bei der Bundesnetzagentur abgefordert werden. 

                                                      
6 Hinweis: in Grenznähe zur Schweiz kann der Funkverkehr der schweizerischen CB-Funker beeinträchtigt werden, 

da dieser Kanal in der Schweiz derzeit als Anrufkanal genutzt wird. 
7 Da eine störungsfreie und effiziente Nutzung auch von gemeinschaftlich zugeteilten Frequenzen sichergestellt 

werden muss, dürfen diese nicht durch Daueraussendungen blockiert werden. Unter Daueraussendungen sind 
Aussendungen zu verstehen, die auf einer konstanten Frequenz/Kanal erfolgen und sich über einen Zeitraum 
erstrecken, der über das für die bestimmungsgemäße Frequenznutzung der Funkanwendung erforderliche Maß 
hinausgeht. Für die diesbezügliche Auslegung ist auch das berechtigte Interesse Anderer zu berücksichtigen. 
Funkaussendungen sind daher auf die unbedingt notwendige Zeit zu beschränken. 

http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1432/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/SpezielleAnwendungen/CB-Funk/CBFunk-node.html
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1432/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/SpezielleAnwendungen/CB-Funk/CBFunk-node.html
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1432/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/SpezielleAnwendungen/CB-Funk/CBFunk-node.html
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Bei der Registrierung wird eine Kennung zugeteilt, die bei Beginn jeder Aussendung der 
unbemannten CB-Funkanlage sowie mindestens alle 10 Minuten während des 
übertragenen Funkverkehrs zu übermitteln ist. Jede Änderung bei den registrierten Daten 
ist der Bundesnetzagentur unverzüglich in Textform mitzuteilen.  

(3) Wenn durch die Nutzung der Kanäle 41 bis 80 Störungen bei Funknutzungen in 
Nachbarstaaten auftreten, hat der Zuteilungsinhaber auf Aufforderung der 
Bundesnetzagentur unverzüglich den Sendebetrieb auf den beanstandeten Frequenzen 
einzustellen. Das sich aus dem vorgenannten Sachverhalt möglicherweise ergebende 
wirtschaftliche Risiko und ggf. in diesem Zusammenhang anfallende Kosten trägt der 
Zuteilungsinhaber. 

(4) Die Teilnahme am CB-Funk auf Schiffen bzw. in Luftfahrzeugen ist nur erlaubt, wenn die 
Bestimmungen des Bundesministers für Verkehr dies gestatten bzw. auf Schiffen, die 
nicht der Schiffssicherheitsverordnung unterliegen, wenn der Schiffsführer es gestattet. 

Hinweise 
(1) Die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass § 1 und die in § 2 Absatz (1) bis (3) 

festgelegten Nutzungsbestimmungen eingehalten werden, wenn die 
Nutzungsbestimmung in § 2 Absatz 6 eingehalten wird und die Frequenznutzung im 
Rahmen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs ordnungsgemäß unterhaltener CB-
Funkgeräte erfolgt, 

a) deren Konformität mit den grundlegenden Anforderungen nach Richtlinie 1999/5/EG 
oder 2014/53/EU erklärt wurde und mit einer entsprechenden CE-Kennzeichnung 
versehen sind, 

oder 

b) die nach einer früheren Vorschrift in Deutschland zugelassen wurden und mit einer der 
folgenden Kennzeichnungen versehen sind, 

CEPT-PR27D KAM AFM80 FM80 K/…. 
CEPT-PR27D-40 KFFM40 KFAM40 k/m K/p 
PR27D-FM KFFM PR27 KF  

oder 

c) die durch dazu autorisierte Stellen in anderen europäischen Ländern zugelassen 
wurden. 

(2) Die Geräte, die im Rahmen dieser Frequenznutzung eingesetzt werden, unterliegen den 
Bestimmungen des „Gesetzes über Funkanlagen und 
Telekommunikationsendeinrichtungen“ (FTEG) und des „Gesetzes über die 
elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“ (EMVG). 

(3) Die mit dieser Allgemeinzuteilung zugeteilten Frequenzbereiche werden auch für andere 
Zwecke benutzt; insbesondere steht der Teilbereich 26,957 MHz bis 27,283 MHz auch für 
wissenschaftliche, industrielle, medizinische oder ähnliche Anwendungen (ISM) zu 
Verfügung. Durch die Zuteilung dieser Frequenzen wird daher keine Gewähr für 
Störungsfreiheit oder eine Mindestqualität des Funkverkehrs übernommen. Der 
Frequenznutzer hat vielmehr Störungen durch andere Frequenznutzungen hinzunehmen, 
die berechtigterweise ebenfalls in diesem Frequenzbereich betrieben werden. 

(4) Diese Frequenzzuteilung hat weder die Strahlungssicherheit noch die elektrische und 
mechanische Sicherheit der Funkanlagen einschließlich der Antennenanlagen zum 
Gegenstand. Hierfür gelten die einschlägigen Bestimmungen und Vorschriften. 

(5) Diese Frequenzzuteilung berührt nicht rechtliche Verpflichtungen, die sich für die 
Frequenznutzer aus anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften, auch 
telekommunikationsrechtlicher Art, oder Verpflichtungen privatrechtlicher Art ergeben. 
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Dies gilt insbesondere für Genehmigungs- oder Erlaubnisvorbehalte (z.B. baurechtlicher 
oder umweltrechtlicher Art).  

Daher dürfen unbeschadet dieser Frequenzzuteilung ortsfeste Sendefunkstellen mit einer 
gleichwertigen isotropen Strahlungsleistung (EIRP)8 von 10 Watt oder mehr gemäß § 4 
Absatz 1 der Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung 
elektromagnetischer Felder (BEMFV) nur betrieben werden, wenn die Bundesnetzagentur 
eine entsprechende Standortbescheinigung erteilt hat. Die Antragsunterlagen zum 
Standortverfahren und weitere Informationen sind über die Internetseiten der 
Bundesnetzagentur (http://emf3.bundesnetzagentur.de/stob.html) erhältlich. Die 
Antragsunterlagen zum Standortverfahren können auch postalisch bei der 
Bundesnetzagentur abgefordert werden. 

(6) Soweit die Senderausgangsleistung eines CB-Funkgeräts in Watt und die „Gewinne“ und 
„Verluste“ des am Senderausgang angeschlossenen Antennensystems in dB bekannt 
sind, können daraus die beim Sendebetrieb auftretenden Strahlungsleistungen ERP und 
EIRP nach folgenden Formeln berechnet werden: 

1010
ag

S

d

PERP
−

⋅=        und       64,1⋅= ERPEIRP  

mit 
PS … Ausgangsleistung des Senders in Watt; 
ERP … effektive Strahlungsleistung in Watt bezogen auf den Halbwellendipol; 
EIRP ... äquivalente isotrope Strahlungsleistung in Watt bezogen auf den isotropen Strahler; 
gd ... Antennengewinn bezogen auf den Halbwellendipol in dB; 
a ... Verluste (beispielsweise durch Kabeldämpfung und Koppler). 

Bei CB-Funkgeräten mit fest eingebauter Antenne kann, soweit nicht anders möglich, zur 
Ermittlung der Strahlungsleistungen  auf die Herstellerangaben oder die angewandten 
Normen zurückgegriffen werden. 

(7) Beauftragten der Bundesnetzagentur ist gemäß §§ 14 und 15 EMVG der Zugang zu 
Grundstücken, Räumlichkeiten und Wohnungen, in denen sich Funkanlagen und Zubehör 
befinden, zur Prüfung der Anlagen und Einrichtungen zu gestatten bzw. zu ermöglichen. 

(8) Beim Auftreten von Störungen und bei Überprüfungen werden durch die 
Bundesnetzagentur für CB-Funkgeräte die Parameter der europäisch harmonisierten 
Normen ETSI EN 300 135 und ETSI EN 300 433 zu Grunde gelegt. Hinweise zu 
Messvorschriften und Testmethoden, die zur Überprüfung der o.g. Parameter beachtet 
werden müssen, sind ebenfalls diesen Normen zu entnehmen.  
Wesentliche Anforderungen in diesen Normen sind insbesondere: 

Frequenztoleranz: ± 0,6 kHz 
Maximaler Frequenzhub (bei 
Frequenz-/ Phasenmodulation):  ± 2 kHz 

Maximal zulässige 
Nachbarkanalleistung: 20 μW 

Grenzwerte für 
Nebenaussendungen:  

47 MHz – 74MHz 
87,5 MHz – 118 MHz 
174 MHz – 230 MHz  
470 MHz – 862 MHz 

 
Andere Frequenzen 

9 kHz – 1 GHz 
über 1 GHz  

 
 

4 nW (-54 dBm) 
 
 
 

0,25 μW (-36 dBm) 
1 μW (-30 dBm) 

 

                                                      
8 Die „gleichwertige isotrope Strahlungsleistung“ (EIRP) ist das Produkt aus der Leistung, die unmittelbar der Antenne 

zugeführt wird, und ihrem Gewinnfaktor in einer Richtung, bezogen auf den isotropen Kugelstrahler. Die EIRP liegt 
um den Faktor 1,64 bzw. 2,15 dB höher als die ERP. 

http://emf3.bundesnetzagentur.de/stob.html
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(9) Die Frequenzen des CB-Funks werden zur gemeinschaftlichen Nutzung zugeteilt, so dass 
gegenseitige Beeinträchtigungen nicht auszuschließen sind. Der Funkbetrieb muss insbesondere 
durch Disziplin und Beschränkung der Übertragungsdauer so gestaltet werden, dass allen 
Frequenznutzern ein möglichst beeinträchtigungsfreier Funkbetrieb ermöglicht wird. 

(10) Für die Nutzung der zugeteilten Frequenzen gilt weitgehende Eigenverantwortung. Dies erfordert 
gegenseitige Rücksichtnahme und die Einhaltung von Regeln, die sich die Teilnehmer am CB-
Funk in Zusammenarbeit ihrer Vereinigungen selbst geben. 

(11) Eine effiziente und möglichst störungsfreie Nutzung der für die digitale Datenübertragung 
festgelegten Frequenzen ist durch die Wahl des Übertragungsverfahrens und allgemein 
anerkannter Betriebsverfahren durch den Nutzer zu gewährleisten. 

(12) Im CB-Funk besteht keine Rufzeichenpflicht. Falls jedoch, z.B. bei Datenübertragung ein 
Rufzeichen verwendet wird, ist vom Benutzer sicherzustellen, dass dieses Rufzeichen nicht bereits 
vergeben ist. Dies gilt auch für international vergebene Rufzeichen. 

Folgende Amtsblattverfügungen sind mit Inkrafttreten dieser Verfügung bereits außer 
Kraft getreten: 

Verfügung  Bezeichnung  

1139/1989  CB-Funk  

242/1993  Allgemeingenehmigung zum Betreiben bestimmter CB-Funkgeräte  

201/1994  CB-Funk; Genehmigung zum Betreiben von CB-Funkgeräten  

158/1995  CB-Funk; Änderung der AmtsblVfg 201/94  

264/1995  CB-Funk; CB-Funkgeräte mit bis zu 80 Kanälen  

289/1997  CB-Funk; Allgemeinzuteilung zur Frequenznutzung für die digitale 
Datenübertragung  

50/1998  CB-Funk; Nutzung von Frequenzen für die digitale Datenübertragung  

268/2002  Befristete Erprobungszuteilung für die Modulationsart AM-SSB im CB-Funk  

41/2003  Allgemeinzuteilung von Frequenzen für die Benutzung durch die 
Allgemeinheit für den CB-Funk.  

37/2005 Allgemeinzuteilung von Frequenzen für die Benutzung durch die 
Allgemeinheit für den CB-Funk 

57/2006 Änderung der Verfügung 37/2005, Allgemeinzuteilung von Frequenzen für 
die Benutzung durch die Allgemeinheit für den CB-Funk … 

3/2008  Änderung der Verfügung 37/2005 „Allgemeinzuteilung von Frequenzen für 
die Benutzung durch die Allgemeinheit für den CB-Funk“ … 

77/2011 Änderung der Verfügung 37/2005 „Allgemeinzuteilung von Frequenzen für 
die Benutzung durch die Allgemeinheit für den CB-Funk“ … 

64/2015 Verlängerung Verfügung 37/2005 „Allgemeinzuteilung von Frequenzen für 
die Benutzung durch die Allgemeinheit für den CB-Funk“ 
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Anlage zur CB-Funk-Allgemeinzuteilung 

Liste der Landkreise, Städte und Regionen, in denen die Kanäle 41 bis 80 von ortsfesten  
CB-Funkstellen nicht bzw. nur auf Antrag standortbezogen genutzt werden dürfen.9 

Landkreise, Städte 
und Regionen 

Schutz-
zone zu: 

Landkreise, Städte 
und Regionen 

Schutz-
zone zu: 

Landkreise, Städte 
und Regionen 

Schutz-
zone zu: 

Aachen NL, B Grafschaft Bentheim NL Rastatt F 
Altötting A Greifswald PL Ravensburg A, CH 
Aurich NL Heinsberg NL Rendsburg-Eckernförde DK 
Bad Dürkheim F Kaiserslautern F Rhein-Pfalz-Kreis F 
Bad-Tölz 
Wolfratshausen 

A Karlsruhe F Rosenheim A 

Baden-Baden F Kaufbeuren A Rottal-lnn A 
Barnim PL Kempten A, CH Rottweil CH 
Bautzen PL Kleve NL Saar-Pfalz-Kreis F 
Berchtesgadener Land A Konstanz A, CH Saarbrücken F 
Bernkastel-Wittlich B, F Kusel F Saarlouis F 
Biberach A, CH Landau i.d.Pf. F St. Ingbert F 
Birkenfeld F Leer NL Schleswig-Flensburg DK 
Bitburg-Prüm B Lindau A, CH Schwarzwald-Baar-

Kreis 
CH 

Bodenseekreis A, CH Löbau-Zittau PL Sigmaringen A, CH 
Borken NL Lörrach F, CH Speyer F 
Breisgau – 
Hochschwarzwald 

F, CH Märkisch Oderland PL Spree-Neiße PL 

Calw F Memmingen A,CH St. Wendel F 
Cottbus PL Merzig-Wadern F Südliche Weinstraße F 
Daun  B Miesbach A Südwestpfalz F 
Donnersbergkreis F Mühldorf am lnn A Traunstein A 
Emden NL Neunkirchen F Trier-Saarburg F 
Emmendingen F, CH Neustadt an der 

Weinstraße  
F Tuttlingen A, CH 

Emsland  NL Niederschlesischer 
Oberlausitzkreis  

PL Uckermark  PL 

Enzkreis  F Nordfriesland  DK Uecker-Randow  PL 
Euskirchen B Oberallgäu  A Unterallgäu  A,CH 
Flensburg  DK Oder-Spree PL Viersen  NL 
Frankfurt/Oder PL Ortenaukreis  F Völklingen  F 
Freiburg i. Br.  F Ostallgäu  A Waldshut  CH 
Freudenstadt F Ostholstein  DK Weilheim-Schongau  A 
Freyung-Grafenau  A Ostvorpommern  PL Zweibrücken  F 
Garmisch-Partenkirchen  A Passau  A   

Germersheim  F Pforzheim  F   
Görlitz  PL Pirmasens F   

 
Mit:  A … Österreich,  B … Belgien,  CH …Schweiz,  DK … Dänemark,  F … Frankreich,  NL … Niederlande,   
PL … Polen 

 

                                                      
9 Weiterführende Informationen werden von den zuständigen Außenstellen bereitgehalten. 
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Gründe: 
In der Mitteilung Nr. 1224/2015, veröffentlicht im Amtsblatt der Bundesnetzagentur Nr. 20/2015 
vom 28. Oktober 2015, wurde der Entwurf der „Allgemeinzuteilung von Frequenzen für den  
CB-Funk“ zur öffentlichen Kommentierung veröffentlicht. Die Verfügung 37/2005, zuletzt 
geändert durch Verfügung 64/2015, „Allgemeinzuteilung von Frequenzen für die Benutzung 
durch die Allgemeinheit für den CB-Funk“ tritt mit Inkrafttreten dieser Allgemeinzuteilung außer 
Kraft. Im Hinblick darauf ist eine überarbeitete Nachfolgeregelung erforderlich. Der Öffentlichkeit 
wurde Gelegenheit gegeben, zu dem vorgelegten Entwurf der Allgemeinzuteilung vor deren 
Inkrafttreten Stellung zu nehmen.  

Es gingen 17 Stellungnahmen bei der Bundesnetzagentur ein. Davon wurden 12 Stellung-
nahmen von den Absendern zur Veröffentlichung freigegeben. Die freigegebenen Stellung-
nahmen sind als  
„Anlage zu den Gründen für die Allgemeinzuteilung von Frequenzen für den CB-Funk“ im 
Wortlaut beigefügt.  

1. Zu § 2 Abs. 2 des Entwurfs:  
Hierzu wurde folgendes vorgetragen: 
a) Es wurde hinterfragt, weshalb die Strahlungsleistung von 12 Watt PEP auf 12 Watt ERP 
reduziert wurde und ob es nicht eine praktikablere Lösung sei, einfach wie vorher, den Wert am 
Senderausgang zu messen. Aktuell vertriebene Geräte böten (im Gegensatz zu 
Amateurfunkgeräten) praktisch keine Möglichkeit (ohne Eingriff in das Gerät) die Sendeleistung 
so einzustellen, dass die maximal zulässige effektive Strahlungsleistung nicht überschritten 
werde. Sicher gäbe es Geräte mit der Möglichkeit die Sendeausgangsleistung anzupassen, bei 
der Mehrzahl der verkauften Geräte dürfte dies jedoch nicht der Fall sein. Auch wenn die ERP 
Angabe stehen bliebe, könnte man beispielsweise wieder einen entsprechenden Passus 
(Leistungsmessung am Senderausgang) anfügen. 

b) In § 2, Abs. 2 ist die max. zulässige effektive Strahlungsleistung (ERP) von 4 Watt in AM/FM 
und 12 Watt in SSB festgelegt. Die Festlegung der max. zulässigen, effektiven 
Strahlungsleistung (ERP) zur Limitierung sei für den CB-Funker nicht nachvollziehbar, da ihm 
dazu das erforderliche technische Wissen fehle. Eine Limitierung der Sender-Ausgangsleistung 
auf 4 Watt Trägerleistung in AM/FM und 12 Watt PEP in SSB bei Verwendung von vertikalen 
Rundstrahlern sollte hier angesetzt werden. 

Bei der Erarbeitung der technischen Standards bei ETSI TGDMR sei dieser Tatsache bereits 
Rechnung getragen worden. Man sei davon ausgegangen, dass Funkgeräte ohne 
Antennenbuchse (d.h. Geräte mit integrierten Antennen) über die ERP Leistung gemessen 
werden, Geräte mit Antennenbuchse jedoch über die an dieser Buchse verfügbare 
Ausgangsleistung gemessen werden können. Es sei klar gewesen, dass bei der Verwendung 
von Richtantennen unterschiedliche Werte bei ERP und Ausgangsleistung erscheinen, jedoch 
habe man eine Gleichwertigkeit beider Messmethoden gesehen, weil die geometrischen 
Abmessungen von Außenantennen im CB Bereich realistisch betrachtet keinen nennenswerten 
Gewinn folgern ließen. 

Bei der Umsetzung der ERC Entscheidung seien dieser Auffassung später auch einige andere 
Länder gefolgt, andere, so auch Deutschland, und hätten es als notwendig betrachtet, die ERP 
Methode festzuschreiben. Man könne jedoch ruhigen Gewissens im CB Funk  ERP mit 
gemessener Ausgangsleistung als gleichwertig ansehen und damit  unnötige unterschiedliche 
Rechtsauffassungen und deren mögliche Folgen für den Benutzer vermeiden. 

c) In § 2, Abs. 2 des Entwurfes wird die max. zulässige effektive Strahlungsleistung (ERP) von 4 
Watt in AM/FM und 12 Watt in SSB festgelegt. Die Festlegung der maximal zulässigen, 
effektiven Strahlungsleistung (ERP) zur Limitierung sei für den CB-Funker nicht 
nachvollziehbar, da ihm dazu das erforderliche technische Wissen fehle. In einem früheren 
Amtsblatt der Bundesnetzagentur sei davon ausgegangen worden, dass bei Verwendung einer 
handelsüblichen vertikalen Rundstrahlantenne die an 50 Ohm gemessene Sendeleistung 
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näherungsweise der abgestrahlten ERP-Leistung entspricht. Diese Regelung sei praxisgerecht 
und leicht umsetzbar. 

Daher solle der Grenzwert der Sender-Ausgangsleistung auf 4 Watt Trägerleistung in AM/FM 
und 12 Watt PEP in SSB, gemessen an 50 Ohm bei Verwendung von vertikalen Rundstrahlern 
festgelegt werden. 

Auch im ETSI-Standard 300433 wird als HF Ausgangsleistung an 50 Ohm alternativ zu ERP 
angegeben. Bei der Erstellung der Standards durch die technischen Experten wären diese 
davon ausgegangen gewesen, dass bei CB Funkgeräten ohne Antennenbuchse (mit integrierter 
Antenne) die ERP-Leistung und bei Geräten mit Antennenbuchse, die an dieser Buchse 
messbare Ausgangsleistung relevant sein sollte. 

Die Erfahrung hätte damals gezeigt, dass realistische Antennenanlagen für den CB Bereich 
alleine schon wegen der notwendigen geometrischen Dimensionen kaum einen 
Antennengewinn gegenüber dem Dipol aufweisen könnten. 

Mit der Umsetzung der ERC Entscheidung seien auch andere Länder dieser Auffassung 
gefolgt, so dass man ruhigen Gewissens im CB Funk  ERP mit gemessener Ausgangsleistung 
als gleichwertig ansehen könne und damit nur unnötige unterschiedliche Rechtsauffassungen 
und Missverständnisse wirksam ausschließen könne. 

d) Die CB-Funk-Allgemeinzuteilung kranke grundsätzlich daran, dass die zulässige Sende- bzw. 
Strahlungsleistung in der theoretischen Rechengröße "ERP" festgelegt ist. Verwaltungsakte 
müssten derart ausgeführt sein, dass sie von einer durchschnittlich verständigen Person 
inhaltlich verstanden und umgesetzt werden können. Bei der Angabe der max. zulässigen 
Strahlungsleistung in ERP sei das nicht der Fall, weil für die Ermittlung des ERP-Wertes 
Fachwissen erforderlich sei, das bei einem Anwender einer "Jedermann"-Funkanwendung nicht 
vorausgesetzt werden könne.  

Dem sollte in der CB-Funk-Allgemeinzuteilung dadurch Rechnung getragen werden, dass als 
zulässiger Leistungswert die Ausgangsleistung an der Antennenbuchse des Funkgeräts 
bestimmt wird. Zumindest sollte die Ausgangsleistung an der Antennenbuchse des Funkgeräts 
als hilfsweise Größe genannt werden, verbunden mit dem Hinweis, dass die BNetzA davon 
ausgeht, dass rundstrahlende Antennen keinen Gewinn gegenüber einem Dipol aufweisen (so 
wie dies zuletzt in der Vfg. 37/2005, geändert durch Vfg. 03/2008, geregelt wurde). Die 
ECC/DEC(11)03 würde dadurch nicht verletzt werden, denn darin ist nicht von ERP, sondern 
nur allgemein von "maximum radiated power” die Rede. 

e) Die Beschränkung der Abstrahlleistung sei abzulehnen, weil seit der Freigabe der 
Modulationsart SSB kaum ein preiswertes Allmode CB Funkgerät auf dem Markt erschienen 
sei. Eine zusätzliche Funktion, z.B. der automatischen Leistungsreduzierung, würde eine neue 
Auflage bestehender Allmodegeräte erfordern, mit erheblicher Preissteigerung, um die 
Konformität der neuen Amtsblattverfügung einzuhalten. Demgegenüber sei eine allgemein 
gültige Regelung und Festsetzung auf 10 W EIRP praktisch umsetzbar und sinnvoll. 

f) Die Sendeleistung solle von 4 Watt ERP auf 12 Watt ERP erhöht werden, um den weiteren 
Betrieb von vertikalen Halbwellen weiterhin rechtssicher zu gewährleisten. 

Die Bundesnetzagentur nimmt hierzu wie folgt Stellung:  
Mit § 2 Abs. 2 des Entwurfs wurde eine Angleichung an die Bestimmung „Decides No. 5“ in der 
geltenden ECC/DEC/(11)03 erwogen. Letztere ist wie folgt ins Deutsche zu übersetzen: 

 „BESCHLIESST … 5. dass die maximale Strahlungsleistung für CB-Funkanlagen auf 4 Watt für 
Winkelmodulation,  4 Watt (gemessen als Effektivwert) für Zweiseitenbandmodulation  - und -  
12 Watt (gemessen als eine Hüllkurvenspitzenleistung) für SSB-Modulation zu begrenzen ist;“  

Mit der darin genannten Strahlungsleistung ist die heute zumeist als „effektive 
Strahlungsleistung“ bezeichnete ERP gemeint. Somit gilt gemäß der ECC/DEC/(11)03 
folgendes: 

- 4 Watt ERP für Winkelmodulation d.h. für Frequenz- bzw. Phasenmodulation, 
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- 4 Watt ERP gemessen als Effektivwert für Zweiseitenbandmodulation (AM bzw. DSB), und 
- 12 Watt ERP gemessen als eine Hüllkurvenspitzenleistung für SSB-Modulation. 

Da die ECC/DEC/(11)03 in nächster Zeit überarbeitet werden soll, und es derzeit noch 
ungewiss ist, wie die betreffenden Regelungen künftig aussehen werden, bleibt es beim CB-
Funk in Deutschland vorerst bei den bisher für SSB zugestandenen 12 Watt PEP und auch bei 
den für Zweiseitenband-AM und Frequenz-/Phasenmodulation bisher festgelegten 
Strahlungsleistungen von 4 Watt ERP. 

Bei 4 Watt Trägerleistung als zulässige maximale Leistung bei AM/FM ergibt sich bei AM mit 
100% Modulationsgrad, Linearität vorausgesetzt, eine PEP von der 4-fachen Trägerleistung. 
Damit kommt man mit der PEP bei AM ebenso wie mit der PEP bei SSB in einen Bereich, in 
dem man sich auf Grund der Regelungen der BEMFV mit Begriffen wie ERP und EIRP 
befassen muss. 

Im Bereich der Telekommunikation und der diesbezüglichen umweltrechtlichen Vorschriften ist 
die Verwendung von Strahlungsleistungen üblich, zum einen, um die Belegung des 
Frequenzspektrums besser einschätzen zu können und zum anderen, um den Schutz von 
Personen in elektromagnetischen Feldern sicherzustellen. Man wird daher auch im CB-Funk auf 
Festlegung von Strahlungsleistungen nicht verzichten können, wenn hinsichtlich der 
Sendeleistungen keine Einschränkung erfolgen soll. Die ERP ist dabei eine standardisierte 
Größe zur Angabe der Strahlungsleistung, bei der neben der Ausgangsleistung des Senders 
auch die Gewinne und Verluste des Antennensystems einbezogen sind. 

Bei Geräten, die einen Senderausgang haben, an dem eine Antenne angeschlossen werden 
kann, ist die Senderausgangsleistung nach wie vor relevant und kann deshalb auch für die 
Bestimmung der ERP am Senderausgang gemessen werden. Für die Bestimmung der ERP gibt 
es verschiedene gleichwertige Möglichkeiten (siehe z.B. ETSI EN 300 433-1). Diese 
Möglichkeiten werden von der CB-Funk-Allgemeinzuteilung in keiner Weise eingeschränkt. Bei 
Geräten mit integrierter Antenne hat der Hersteller dafür Sorge zu tragen, dass alle zu 
beachtenden Vorgaben eingehalten werden. Bei Geräten mit Antennenbuchse hängt die beim 
Funkbetrieb zu Stande kommende Strahlungsleistung auch von der Antenne ab, die vom 
Betreiber an das Gerät angeschlossen wird. Insofern ist der Betreiber für die auf diese Weise 
erzeugte ERP verantwortlich und muss sicherstellen, dass die geltenden Grenzwerte 
eingehalten werden.  

Um einen Leitfaden für Betreiber von CB-Funkgeräten zu geben, an die externe Antennen 
angeschlossen werden, werden in der Allgemeinzuteilung u.a. die technischen Sachverhalte 
verständlicher dargestellt und in den Nrn. 5 und 6 der Hinweise der CB-Funk-
Allgemeinzuteilung aufgenommen. Die nachfolgenden Hinweise werden entsprechend neu 
nummeriert. 

Hierzu ein Beispiel zur weiteren Verdeutlichung:  
Ein CB-Funkgerät hat eine Senderausgangsleistung von 12 Watt PEP. Wie groß sind die 
resultierenden Strahlungsleistungen ERP und EIRP beim Betrieb des Senders, wenn der 
Senderausgang über ein 10 Meter langes Koaxialkabel des Typs RG 213 U an eine 
Vertikalantenne angeschlossen ist, deren Antennengewinn 0 dB bezogen auf den 
Halbwellendipol beträgt. Die Dämpfung von Koaxialkabel des Typs RG 213 U ist bei 27 MHz mit 
zirka 2,2 dB/100m angegeben. 

Aus Abs. 6 der Hinweise der CB-Funk-Allgemeinzuteilung sind dazu die folgenden 
Zusammenhänge ersichtlich: 

1010
ag

S

d

PERP
−

⋅=         und        64,1⋅= ERPEIRP  
mit 
PS … Senderausgangsleistung in Watt; 
ERP … effektive Strahlungsleistung in Watt (bezogen auf den Halbwellendipol); 
EIRP ... äquivalente isotrope Strahlungsleistung in Watt (bezogen auf den isotropen Strahler); 
gd ... Antennengewinn bezogen auf den Halbwellendipol in dB; 
a ... Verluste (durch Kabeldämpfung, Koppler etc.). 
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Die Kabeldämpfung beträgt bei dem o.g. Beispiel  

dBm
m

dBa 22,010
100

2,2
=⋅=  

Damit ergibt sich:  

WWWWERP 4,1195060,01210121012 022,010
22,00

=⋅=⋅=⋅= −
−

 
WWEIRP 7,1864,14,11 =⋅=  

Bei dem Beispiel ergeben sich somit eine ERP von 11,4 Watt und eine EIRP von 18,7 Watt. 
Das Beispiel ist mit einem geeigneten Taschenrechner auch mit anderen Werten leicht 
nachvollziehbar. Diese technischen Sachverhalte lassen sich nicht weiter vereinfachen. 
Sofern eine Antenne ohne Gewinn bezogen auf den Halbwellendipol d.h. mit einem gd von 0 dB 
verwendet wird, und keine nennenswerten Verluste in der Antennenleitung auftreten, ist dabei 
die PEP in etwa gleich der ERP. Bei Verlusten in der Antennenleitung verringert sich die ERP 
entsprechend. Die Verwender von Antennen ohne Gewinn bezogen auf den Halbwellendipol 
wären damit mit den im zur Kommentierung veröffentlichten im Entwurf beabsichtigten 12 Watt 
ERP bei SSB, effektiv nicht schlechter gestellt gewesen als vorher. 
Wie das Beispiel zeigt, wird bereits mit 12 Watt PEP an einer Antenne ohne Gewinn bezogen 
auf den Halbwellendipol der laut § 4 Absatz 1 BEMFV für ortsfeste Funkanlagen geltende 
Grenzwert von 10 Watt EIRP überschritten. Es ist zudem eine nicht bestreitbare Tatsache, dass 
es auch für den CB-Funk brauchbare vertikale Rundstrahlantennen gibt, die einen 
Antennengewinn bezogen auf den Halbwellendipol haben (siehe die Stellungnahme der 
Bundesnetzagentur im Punkt Nr. 5 „Zu § 2 Abs. 8 des Entwurfs“). Die im CB-Funk 
erforderlichen Sicherheitsabstände sind nur gering, dennoch müssen die Regelungen der 
BEMFV eingehalten werden. Seitens der Bundesnetzagentur können keine Änderungs- bzw. 
Ausnahmeregelungen von den Festlegungen der BEMFV gemacht werden. Eine Regelung wie 
sie in § 8 BEMFV enthalten ist, existiert für den CB-Funk nicht. 

Ergebnis:  
Die bisher geltenden 12 Watt PEP bleiben bei SSB vorerst erhalten. § 2 Abs. 2 und 6 der 
Allgemeinzuteilung werden entsprechend angepasst. Zum besseren Verständnis der 
Strahlungsleistungen wird die Nutzungsbestimmung § 2 Abs. 8 des Entwurfs überarbeitet und 
als Absatz 5 und 6 in die Hinweise der Allgemeinzuteilung aufgenommen. Auf Grund des als 
Absatz 6 eingefügten neuen Hinweises werden die bisherigen Hinweise Absatz 6 bis 12 des 
Entwurfs entsprechend neu nummeriert. 

2. Zu § 2 Abs. 3 des Entwurfs:  
Hierzu wurde folgendes vorgetragen: 
a) Die Schutzzone für das Nachbarland Polen wurde hinterfragt. In Tschechien gäbe es keine 
derartige Regelung, obwohl die entsprechenden Kanäle auch da freigegeben seien und eine 
gemeinsame Grenze mit Polen besteht.  

b) Die Schutzzonenbestimmungen für Kanal 41 bis 80 sollten ersatzlos gestrichen werden, AM- 
und SSB-Betrieb sollten erlaubt werden.  

c) Standortbescheinigungen und kostenpflichtige Sonderzuteilungen zum Funken in 
Schutzzonen sollten abgeschafft werden. 

Die Bundesnetzagentur nimmt hierzu wie folgt Stellung:  
Keine der bisher bestehenden Schutzzonen kann derzeit aufgehoben werden, da bisher noch 
keine entsprechende Zustimmung der betreffenden Staaten erfolgte.  

Ergebnis: 
Die Allgemeinzuteilung bleibt insoweit unverändert. Die Regelung wird auf Grund weiterer 
Änderungen zu § 2 Abs. 4 der Allgemeinzuteilung.  
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3. Zu § 2 Abs. 4 des Entwurfs: 
Hierzu wurde folgendes vorgetragen: 
a) Die Begrenzung auf 4 Watt ERP für digitale Betriebsarten sei nicht nachvollziehbar, wenn auf 
den Kanälen 6, 7, 24 und 25 in J1D, J2D derzeit 12 Watt PEP (demnächst wohl nur noch 12 
Watt ERP) erlaubt seien. Die Sendeleistung in den einzelnen Betriebsarten / Sendearten sei 
schon in § 2 Abs. 2 definiert und widerspräche sich hier und mache so auch keinen Sinn. § 2 
Abs.4 solle entsprechend korrigiert werden - oder  die dort nicht notwendige Angabe entfernt 
werden da die zulässigen Sendeleistungen bereits in § 2 Abs. 2 genannt werden. 

b) Die Datenübertragung auf den Kanälen 6, 7, 24 und 25 in J1D und J2D ist nur mit 4 Watt 
ERP erlaubt. Das sei nicht machbar, da die meisten Geräte aktuell mit 12 Watt PEP arbeiteten. 
Die maximal zulässige Strahlungsleistung müsste – wie bei Verwendung von J3E – 12 Watt 
betragen. 

c) Die Datenübertragung auf den Kanälen 6, 7, 24 und 25 in J1D und J2D ist nur mit 4 Watt 
ERP erlaubt. Bei den "j" Betriebsarten (also in Einseitenbandtechnik) ist der zulässige 
Grenzwert der Sendeleistung 12 Watt PEP (als ERP) und nicht 4 Watt ERP. Dies wäre die in 
AM Betriebsarten zulässige Leistung 

d) Die Datenübertragung auf den Kanälen 6, 7, 24 und 25 in den Modulationsarten J1D und 
J2D ist nur mit einer Sendeleistung 4 Watt ERP zulässig. Das sei aber technisch nicht 
umsetzbar, da die meisten Geräte aktuell mit zugelassenen 12 Watt PEP arbeiteten. Die max. 
zulässige Sendeleistung müsste – wie bei Verwendung von J3E – 12 Watt (PEP) betragen. 

e) Bei Datenübertragung auch in den als Beispiel genannten (SSB-)Sendearten J1D und J2D 
sei nur eine Strahlungsleistung von 4 Watt ERP zulässig. Es sei nicht nachvollziehbar, warum 
die Strahlungsleistung bei Datenübertragung in der Sendeart SSB auf 4 Watt beschränkt sein 
soll, während bei Sprachübertragung eine Strahlungsleistung von 12 Watt erlaubt sei. Hinzu 
käme, dass handelsübliche CB-Funkgeräte nicht in jedem Fall die Möglichkeit böten, die 
Sendeleistung in der Betriebsart SSB von 12 Watt auf 4 Watt zu reduzieren. Der Passus sollte 
dahingehend geändert werden, dass auch bei Datenübertragung in der Sendeart SSB eine 
Strahlungsleistung von 12 Watt zulässig ist. 

Die Bundesnetzagentur nimmt hierzu wie folgt Stellung: 
Die in § 2 Abs. 2 des Entwurfs genannten Sendearten betreffen nur die Sprachübertragung. 
Dagegen betreffen die in § 2 Abs. 4 des Entwurfs genannten Sendearten nur die Übertragung 
digitaler Daten. Bei der Datenübertragung, die auf Einseitenband-Amplitudenmodulation mit 
unterdrücktem Träger (SSB) basiert, wird während der Übertragung eine Aussendung mit der 
vollen Sendeleistung, d.h. bei 12 Watt PEP mit einer entsprechenden EIRP erzeugt (siehe 
Beispiel in Nr. 1 der Stellungnahme der Bundesnetzagentur). Da dafür von einem festen 
Standort aus auch im CB-Funk nach der geltenden Rechtslage eine Standortbescheinigung 
erforderlich ist, wurde eine Angleichung an die Sendeleistung für die Sendearten erwogen, für 
die nur 4 Watt ERP zulässig sind. Da die beabsichtigte Begrenzung mit vielen verfügbaren 
Geräten nicht realisierbar ist, bleibt es für die Datenübertragung, die auf Einseitenband-
Amplitudenmodulation mit unterdrücktem Träger (SSB) basiert, bei den bisher vorgesehenen 12 
Watt PEP. 

Ergebnis: 
§ 2 Absatz 4 der Allgemeinzuteilung wird entsprechend  geändert und als § 2 Absatz 3 in die 
Allgemeinzuteilung aufgenommen.  

4. Zu § 2 Abs. 5 und 6 des Entwurfs: 
Hierzu wurde folgendes vorgetragen: 
a) Es wurde hinterfragt, weshalb beim Betrieb der automatischen CB-Funkanlagen über das 
Internet SSB erlaubt ist - Abs. 5 sieht ja nur eine Beschränkung auf den Kanälen 41, 61, 71 und 
80  vor - bei automatisch arbeitenden Funkanlagen ohne Internet aber nur  F3E/G3E. Die 
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Begrenzung auf FM mache auf den Kanälen 11, 29, 34, 39, 40 keinen Sinn, auf den Kanälen 
41, 61, 71 und 80 sei ja ohnehin nur F3E/G3E gestattet. 

b) Der Kanal 40 sollte nicht zur Sprachübertragung über automatisch arbeitende CB-
Funkanlagen benutzt werden, sondern nur für Sprechfunk auf FM, AM und SSB. Denn der 
Kanal 40 würde als Anrufkanal in der Schweiz und in Südwesten von Baden-Württemberg 
benutzt, so dass andere Nutzungen, wie sie im ersten Satz genannt werden, eine nicht 
unerhebliche Störung darstellen würden. Da der CB-Funk auch der Völkerverständigung diene, 
sollte dies berücksichtigt werden und nur Sprechfunk auf Kanal 40 erlaubt sein. 

Die Bundesnetzagentur nimmt hierzu wie folgt Stellung:  
Die Regelungen in § 2 Abs. 5 und 6 des Entwurfs sind aus den beiden Regelungen in § 2 Nr. 4 
(Sonstige Nutzungsbestimmungen) der bisher geltenden Allgemeinzuteilung abgeleitet. In 
Verbindung mit den in § 2 Abs. 2 des Entwurfs enthaltenen Änderungen wird ermöglicht, dass 
im CB-Funk Semiduplex-FM-Relais betrieben werden können. Um die dafür erforderliche 
Entkopplung zu ermöglichen, werden die Kanäle 40 und 41 benötigt, da diese im CB-Funk den 
größtmöglichen Frequenzabstand voneinander haben. Es wird davon ausgegangen, dass 
Semiduplex-FM-Relais im CB-Funk von Interesse sind, und dass Störungen weitestgehend, 
vermieden werden.  

Ergebnis: 
Die Regelungen in § 2 Abs. 5 und 6 des Entwurfs werden in §  2 Abs. 5 der Allgemeinzuteilung 
zusammengefasst, wobei die Begrenzung auf FM auf den Kanälen 11, 29, 34, 39, 40 entfällt. 

5. Zu § 2 Abs. 8 des Entwurfs: 
Hierzu wurde folgendes vorgetragen: 
a) Es wurde bemängelt, dass die Leistungsangaben in ERP, EIRP und PEP verwendet werden 
und wissenschaftlich anerkannte Gesetze missachtet oder falsch angewendet würden. Es 
wurde vorgeschlagen alle Leistungsbeschränkungen als Hüllkurvenspitzenleistung am 
Senderausgang (PEP) zu formulieren und auf die Begriffe ERP und EIRP soweit wie möglich zu 
verzichten. 

b) Dass ortsfeste Sendefunkanlagen erst betrieben werden dürfen, wenn die 
Bundesnetzagentur eine Standortbescheinigung erteilt hat wird für die " Nutzung durch die 
Allgemeinheit " ( CB-Funk ) für unangemessen gehalten, da hier keine fachspezifischen 
Kenntnisse von den CB-Funkern für den Funkbetrieb  verlangt werden könnten. Bei der 
Einführung des CB-Funks Mitte der 70er Jahre hätte auch " Jedermann " eine Antenne ohne 
bürokratische Hürden auf seinem Hausdach installieren können. Es wird vorgeschlagen, den 
CB-Funk ( 11 m -Band ) in das AFuG als Funkdienst zu integrieren. Somit würden die 
rechtlichen Bedingungen für Funkamateure gelten, ohne aber eine Lizenzprüfung durchlaufen 
zu müssen. Dies führte zu einer Attraktivitätssteigerung des CB-Funks und das Thema nach 
einer Einsteigerklasse K im Amateurfunk würde damit hinfällig werden. 

c) Die Standortbescheinigungspflicht sei nicht Gegenstand der Allgemeinzuteilung, sondern 
eigenständig in der BEMFV geregelt. Sie sollte daher aus den Nutzungsbestimmungen der 
Allgemeinzuteilung herausgenommen und allenfalls unter "Hinweise" erwähnt werden.  

Für die Standortbescheinigungspflicht werden die von der BNetzA im Internet zur Verfügung 
gestellten Tools zur Berechnung des EIRP-Wertes als unbrauchbar ("CB-Funk 
Standortverfahren-Check") oder für Laien ohne Fachwissen nicht anwendbar ("Watt-Wächter 
CB") eingestuft. 

Bei ordnungsgemäßem Betrieb einer CB-Funkanlage in der Sendeart SSB mit 12 Watt ERP 
würde der EIRP-Wert nur knapp 20 Watt betragen. Bei einer rundstrahlenden, auf dem Dach 
montierten Antenne ergäben sich daraus Sicherheitsabstände, die derart gering seien, dass sie 
allein schon durch den (von möglicherweise gefährdeten Personen weit entfernten) 
Installationsort auf dem Dach eingehalten würden. Angesichts dieses Umstandes sollte 
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erwogen werden, ob ein Betrieb solcher Anlagen ohne Standortbescheinigung zumindest 
geduldet werden könne. 

d) Zum Abschnitt "Hinweise", Absatz 1 wird die Annahme der BNetzA, dass allein bei 
Verwendung bestimmter Funkgeräte die in den Nutzungsbestimmungen festgelegten ERP-
Werte eingehalten werden, als ohne Kenntnis der verwendeten Antennenanlage für nicht 
haltbar erklärt. 
Zumindest sollte die BNetzA die Antennenart angeben, von der sie meint, dass (in Verbindung 
mit den genannten Funkgeräten) die Nutzungsbestimmungen eingehalten werden. 

Die Bundesnetzagentur nimmt hierzu wie folgt Stellung: 
Zu den vorgenannten Vorträgen wird auf die Ausführungen der Bundesnetzagentur zu § 2 Abs. 
2 des Entwurfs hingewiesen. Die Erklärungen zur ERP, EIRP und PEP sind aus den Fußnoten 
der CB-Funk-Allgemeinzuteilung ersichtlich. Es handelt sich dabei um Standardbegriffe in der 
Nachrichtentechnik, die international gebräuchlich und anerkannt sind - und auf physikalischen 
und mathematischen Grundlagen basieren. Sowohl die ERP wie auch die EIRP sind 
Strahlungsleistungen, die auf theoretische Bezugsantennen bezogen sind. 

Die Bezugsantenne, die in der Begriffsbestimmung der effektiven Strahlungsleistung (ERP) als 
Halbwellendipol bezeichnet ist, ist ein idealer, verlustloser Halbwellendipol im freien Raum, der 
in der Hauptstrahlrichtung einen Gewinn von gd=0dBd bzw. gi=2,15 dBi besitzt. Die dabei 
geltenden Randbedingungen sind notwendig, um einen standardisierten Halbwellendipol zu 
definieren, der als Bezugsantenne verwendbar ist. 

Sofern zum Beispiel ein vertikal über dem Erdboden errichteter realer Halbwellendipol als 
Sendeantenne benutzt wird, ergeben sich bei diesem auf Grund des Einflusses des Erdbodens, 
eine andere Feldverteilung und ein anderes Strahlungsdiagramm als bei dem idealen 
Halbwellendipol im freien Raum. Deshalb tritt bei dem realen vertikalen Halbwellendipol ein 
Antennengewinn gegenüber dem als Bezugsantenne geltenden Halbwellendipol auf. 

Im Webtool zur Überprüfung der Standortbescheinigungspflicht waren zum Teil zu hohe 
Gewinnangaben enthalten. Dies wird entsprechend berichtigt. Die Überprüfung der  
abgestrahlten Leistung (EIRP) kann auch mit dem Programm "Watt-Wächter CB" erfolgen, das 
über die Internetseite http://emf3.bundesnetzagentur.de/stob.html erhältlich ist. Die 
Eingabemasken des Watt-Wächters sind systematisch aufgebaut und enthalten nacheinander 
bearbeitbare Teilschritte bis zum Fertigen des Antrags auf Erteilung der Standortbescheinigung. 
Das Programmpaket enthält zudem eine große Auswahl an Antennen und deren 
Antennengewinne sowie die Dämpfungswerte vieler Kabeltypen. Weitere Vereinfachungen sind 
nicht möglich. Das Programm ist nach Auffassung der Bundesnetzagentur auch von einem 
Laien, der sich mit dem Programm und seiner Beschreibung beschäftigt, leicht bedienbar.  

Anhand des in Punkt 1 der Kommentierung zu § 2 Abs. 2 dargestellten Beispiels ist zu 
erkennen, dass bei einer Antenne ohne Gewinn bezogen auf den idealen Halbwellendipol und 
ohne Verluste im Antennensystem, die Senderleistung am Senderausgang gleich der ERP ist. 
Bei Verwendung einer Antenne mit Gewinn in einer Richtung ist die ERP in dieser Richtung 
entsprechend dem Gewinn der Antenne höher. Insofern ist es durchaus gerechtfertigt die ERP 
als effektive Strahlungsleistung zu bezeichnen.  

Die Begriffe ERP, EIRP und PEP finden im Übrigen ihre Anwendung auch in den Radio 
Regulations der ITU (ITU RR bzw. VO Funk). Die ERP ist in der Bestimmung 1.162 in Artikel 1 
der ITU RR zutreffender Weise als „effective radiated power (e.r.p.)“ bezeichnet. Informationen 
zu den Radio Regulations der ITU findet man im Internet unter http://life.itu.int/radioclub/ars.htm . 

Der Amateurfunk und dessen in Deutschland geltende Regelungen (AFuG, AFuV und die 
weiteren Regelungen) basieren ebenfalls auf den internationalen Regelungen der ITU Radio 
Regulations. Der Amateurfunk ist dort als Amateurfunkdienst und Amateurfunkdienst über 
Satelliten definiert. In Artikel 25 der ITU Radio Regulations ist auch festgelegt, dass die 
Verwaltungen die betriebliche und technische Befähigung jeder Person überprüfen müssen, die 
eine Amateurfunkstelle betreiben möchte. Erst wenn die Person daraufhin die Berechtigung zur 
Teilnahme am Amateurfunkdienst erhält, ist sie ein Funkamateur im Sinne der ITU Radio 

http://emf3.bundesnetzagentur.de/stob.html
http://life.itu.int/radioclub/ars.htm
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Regulations. Eine Möglichkeit zur Einbeziehung des CB-Funks in die Regelungen des 
Amateurfunks besteht daher nicht. 

Hinsichtlich der hierzu erfolgten Vorträge wird zudem auf die Ausführungen der 
Bundesnetzagentur im Punkt Nr. 1 „Zu § 2 Abs. 2 des Entwurfs“ hingewiesen. Die 
Standortbescheinigungspflicht ist nicht Gegenstand der Allgemeinzuteilung. Die 
Allgemeinzuteilung wird entsprechend angepasst. 

Ergebnis: 
Die Ausführungen zur Standortbescheinigungspflicht in § 2 Abs. 8 des Entwurfs werden 
entsprechend ergänzt und in der Hinweise der  Allgemeinzuteilung aufgenommen. 

6. Zu § 2 Abs. 9 des Entwurfs: 
Hierzu wurde folgendes vorgetragen: 
a) Aussendungen ohne Nachrichteninhalt oder Aussendungen die nicht unmittelbar der 
Aufnahme einer Funkverbindung dienen, kämen im CB-Funk öfters vor. Die Frequenzen seien 
nicht geschützt. Unbemannte Funkstationen empfingen öfters Überreichweitensignale, OTH-
Radare, Industriestörungen oder mutwillige- sowie atmosphärische-Störungen. Dies gäbe es 
aber nicht nur im CB-Funk, sondern auch im Amateurfunk. Es wird gefragt, wie dies im 
Amateurfunk geregelt sei? Bei einer unbemannten Funkstation ließen sich diese 
Empfangssignale nicht vermeiden und würden automatisch wieder ausgesendet. 

Das Verbot von Bakenaussendungen, die im Datenfunk- und Sprechfunkbereich seit Jahren zu 
den unbemannten Stationen gehörten, und dazu dienten, Reichweiten zu kontrollieren und 
bekannt zu geben, welche Packet-Radio Node/Relais oder CB-Funk Gateway dort sendet und 
empfängt, kann nicht nachvollzogen werden, zumal diese Baken noch vor Kurzem für jede 
unbemannte Station gefordert wurden. 

b) In mehreren Stellungnahmen wurde das Verbot von Rundspruchsendungen kritisiert. Im CB-
Funk sollten in Anlehnung an den Amateurfunk Rundsprüche sowie Informationsaussendungen, 
die themenbezogen zum CB-Funk gehören, zugelassen werden. Es handele sich um typische 
Sendungen von Vereinsstationen mit regelmäßigen Unterbrechungen zum Bestätigungsverkehr 
die bei CB - und Amateurfunk von Anfang an üblich gewesen seien und auch im CB-Funk 
zugelassen werden sollten, soweit sie nicht rundfunkähnlich werden. 

c) Rundspruchsendungen seien typischerweise Sendungen von Vereinigungen oder aktiven 
Einzelfunkern mit regelmäßigen Unterbrechungen zum Bestätigungsverkehr und seien bei CB - 
und Amateurfunk von Anfang an üblich gewesen. Ein Verbot sei nicht sinnvoll, solange die 
Sendungen nicht rundfunkähnlich werden 

d) Rundspruch-Sendungen mit rein informativem Charakter hätten im CB-Funk eine lange 
Tradition. Auch im Amateurfunk seien solche Rundsprüche problemlos möglich. Angesichts der 
relativ geringen Auslastung der CB-Funk-Kanäle führten Rundsprüche auch nicht zu einer 
Beeinträchtigung der Frequenzverfügbarkeit. 

Die Bundesnetzagentur nimmt hierzu wie folgt Stellung: 
In den für den Amateurfunk vorgesehenen Frequenzbereichen haben der Amateurfunkdienst 
und der Amateurfunkdienst über Satelliten zumeist primären oder sekundären 
Funkdienststatus. Hieraus ergibt sich auch eine Rangordnung hinsichtlich der Störungen. 
Näheres dazu ist aus §3 Abs. 4 und 5 der Frequenzverordnung (FreqV), dem Frequenzplan 
(FreqP) und der Anlage 1 der Amateurfunkverordnung (AFuV) ersichtlich. Beim CB-Funk gelten 
die im FreqP enthaltenen Frequenznutzungsbedingungen gemäß den Einträgen 164004 
und164005 und die Nutzungsbestimmungen D150, 2, 5, 9 und 10. Der CB-Funk hat dabei 
keinen Funkdienststatus und ist nur eine „Frequenznutzung“, die den vorgesehenen 
Frequenzbereich mitbenutzen darf.  

Vorsätzliche Störungen bei Relaisfunkstellen sind auch im Amateurfunk ein Problem. Hierbei 
bestehen z.B. Möglichkeiten nach § 13 Abs. 4 AFuV. Sofern im Amateurfunk kein Rufzeichen 
genannt wird, ist dies ein Verstoß gegen § 11 Abs. 1 Satz 2 AFuV. Bei fortgesetzten Verstößen 
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- auf die entsprechende Abmahnungen erfolgt sind - bestehen die Möglichkeiten nach §3 Abs. 4 
Satz 2 AFuG.  

Bei Daueraussendungen, die durch Überreichweiten etc. bei unbesetzten automatisch 
arbeitenden CB-Funkanlagen entstehen, kann ggf. die Verkürzung der Zeitdauer helfen, die 
zwischen der Auftastung und dem automatischen Beenden der Aussendung der unbemannten 
CB-Funkanlage eingestellt wird. Sofern nicht anders möglich können solche Störungen auch mit 
dem CTCSS-Subton-Squelch-Verfahren wirksam vermeiden werden.  

Da die mit dem Entwurf der CB-Funk-Allgemeinzuteilung beabsichtigte Einstellung der Zuteilung 
von Kennungen auf Grund der gegenteiligen Vorträge nicht erfolgt, wird die Allgemeinzuteilung 
hinsichtlich der Baken- sowie Rundspruchaussendungen entsprechend angepasst. Dabei wird 
das Verbot der Bakenaussendungen wieder relativiert und das Verbot der 
Rundspruchsendungen aufgehoben.  

Ergebnis: 
Die in § 2 Abs. 9 des Entwurfs enthaltene Regelung wird hinsichtlich der Baken- sowie 
Rundspruchaussendungen entsprechend angepasst und in § 2 Abs. 7 der Allgemeinzuteilung 
übernommen. 

7. Zu § 2 Abs. 10 des Entwurfs: 
Hierzu wurde folgendes vorgetragen: 
a) Die Formulierung, dass die Nutzung des CB-Funks zu "kommerziellen Zwecken" nicht 
zulässig ist, sei zu ungenau. Einige CB-Funk-Vereine nutzten CB-Funk z.B. bei 
Sportveranstaltungen zur Streckensicherung etc. Solche Veranstaltungen mögen für den 
Veranstalter unter Umständen einen kommerziellen Hintergrund haben; der Einsatz der CB-
Funker erfolge in solchen Fällen jedoch i.d.R. ehrenamtlich. Es sollte klarer herausgestellt 
werden, dass derartige Nutzungen zulässig sind, solange sie nicht unmittelbar einer 
Gewinnerzielungsabsicht dienen. 

Die Bundesnetzagentur nimmt hierzu wie folgt Stellung: 
Hier eine gute Abgrenzung zu treffen, die genau ist aber dennoch einiges erlaubt ist schwierig 
und mit einfachen Worten nicht besser möglich. Um eine Regelung zu schaffen, die alle 
zufriedenstellt, wären ausführliche Regelungen mit Fallbeschreibungen erforderlich. Dies ist im 
Rahmen dieser Allgemeinzuteilung leider nicht möglich. Deshalb wird es bei der angedachten 
Formulierung belassen. 

Ergebnis: 
Die in § 2 Abs. 10 des Entwurfs angedachte Regelung wird inhaltlich unverändert in § 2 Abs. 8 
der Allgemeinzuteilung übernommen.  

8. Zu § 3 Abs. 2 des Entwurfs: 
Hierzu wurde folgendes vorgetragen: 
a) Eine effiziente Nutzung der Frequenzen gemäß § 2 Abs. 5 sei aufgrund der Regelung in §3 
Abs. 2 nicht gegeben. Wenn bei jeder Auftastung einer unbemannten Station der Name, die 
Adresse sowie Erreichbarkeit von der unbemannten Station durchgegeben werden muss, sei 
die Frequenz jeweils mindestens für 30 Sekunden, durch diese Aussendung belegt. Soll also 
ein Funkgespräch über eine unbemannte Station eröffnet werden, sende diese erst mal über 30 
Sekunden lang private Daten des Betreibers, und sei somit nicht frequenzökonomisch. Im Falle 
einer Auftastung, die in dem nicht geschützten CB-Funk öfters passierte, würde das Gateway, 
insofern man es nicht sofort deaktiviert, andauernd die Frequenz belegen. 

Es wäre somit Betreibern, die nicht 24 Stunden vor dem Funkgerät sitzen, nicht mehr legal 
möglich, eine unbemannte Station zu betreiben, da sonst bei jeder ungewollten Auftastung die 
Frequenz durch die Informationsaussendung mit Name, Adresse und Erreichbarkeit stattfindet, 
und somit eine, wie im § 2 Abs. 9 genannte „Aussendungen, die nicht unmittelbar der Aufnahme 
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einer Funkverbindung oder der Teilnahme am bestehenden Funkverkehr dient“, getätigt würde. 
Diese dürfte nämlich laut dem Entwurf nicht stattfinden.  

Es wird gefragt, wie  eine unbemannte CB-Funkstation (Gateway) erkennen könne, wann eine 
neue Verbindung zustande kommt. Um sicher zu stellen, dass die Betreiberinformation bei einer 
Neuverbindung angesagt wird, müsste man  bei jeder Aussendung diese Betreiberinformation 
voran stellen. Das Gateway hätte somit keinen Nutzen mehr und verfehlte seine Funktion. Die 
Frequenz wäre mehr durch die Aussendungen der Betreiberinformation als durch 
Funkgespräche belastet. 

Aufgrund der eingeführten „Kennungen“, die bisher an unbemannte CB-Funkstationen von der 
Bundesnetzagentur ausgegeben wurden, könne man eine öffentliche Liste erstellen, in der der 
Nutzer im Bedarfsfall zugreifen könnte. Dass hier eine „Erreichbarkeit“ öffentlich über CB-Funk 
genannt werden soll, wird unter Datenschutzaspekten kritisch gesehen. 

Der Bundesnetzagentur sollte eine Erreichbarkeit im Sinne einer Telefonnummer bekannt sein, 
mit der sie Kontakt zum Betreiber herstellen können. Selbst im Amateurfunk würden keine 
Erreichbarkeiten (Email, Telefon etc.) zu den Rufzeichen oder speziell für unbemannte 
Stationen veröffentlicht. Wenn im Amateurfunk ein Betreiber einer unbemannten Station nicht 
im Telefonbuch steht oder eine öffentliche Internet- oder Emailadresse besitzt, bliebe in 
solchem Falle auch nur der Postweg.  

Es wird daher vorgeschlagen, diesen ungeschützten Frequenzbereich (CB-Funk), der sowieso 
schon durch viele Störungen von Industrie und Überreichweiten belastet sei, nicht noch mehr 
einzuschränken, sondern noch mehr für technische- und sozialverbindende Projekte wie z.B. 
Relais / Gateways oder Informationsaussendungen, wie z.B. Rundsprüche, freizugeben. 

b) Bezüglich der Kennungsgabe automatischer Stationen wird vorgeschlagen, 

1. die Möglichkeit der Nennung einer zugeteilten Kennung wieder in die Zuteilung 
aufzunehmen, 

2. alternativ die Möglichkeit zu gestatten, zu Beginn der Aussendung nur den Standort zu 
nennen, verbunden mit "Für den Abruf der Betreiberdaten drücke DTMF 1 oder sende 1750 Hz 
für mindestens 2 Sekunden". Dadurch würde eine unnötige Kanalbelegung vermieden. 

c) Kein anderer Funkdienst bzw. Funkanwendung sei zu einer regelmäßigen Nennung 
persönlicher Betreiberdaten verpflichtet. Die geforderte Ansage der kompletten Betreiberdaten 
samt Name und Wohnanschrift zu Beginn jeder Verbindung verstoße somit nicht nur gegen den 
Grundsatz der Datensparsamkeit, sondern behindere jede Funkverbindung mit unnützen 
Aussendungen und sei somit weder von den Anwendern gewollt noch mit dem Grundsatz der 
Frequenzökonomie vereinbar. Ferner sei die Regelung auch nicht zielführend, da sich aus 
Name und Wohnanschrift des Betreibers keine unmittelbare Kontaktmöglichkeit ergäbe. Zur 
Identifizierbarkeit einer automatisch arbeitenden Station sei daher eine praxisnahe, zeitgemäße 
und zielführende Regelung zu finden. 

Dazu wird folgendes vorgeschlagen:  Automatisch arbeitende Stationen senden eine 
selbstvergebene Kennung aus, die sich aus dem Namen und der Internetadresse des 
Funknetzwerks und der Postleitzahl des Senderstandorts zusammensetzt. Unter der genannten 
Internetadresse sind die Senderstandorte und die jeweils zuständigen Betreiber samt 
unmittelbarer Kontaktmöglichkeit (E-Mail, Handy) gelistet. Beispiel: „Dies ist der Funknetz NRW 
Standort 58642. Nähere Informationen findest Du im Internet unter Funknetz.nrw“ oder 
„Funkfreunde Musterstadt, www.musterstadtfunker.de, Standort 12345“  

Alternativ könnte die zurzeit praktizierte Lösung auch beibehalten werden, nämlich die Nennung 
einer kostenlos durch die BNetzA auf Antrag vergebenen Kennung aus Postleitzahl des 
Senderstandorts und laufendem Buchstaben. 

d) Die Nennung von Name und Adresse sei im CB-Funk von Anbeginn an nicht gewünscht und 
schon aus Datenschutzaspekten nicht praktikabel. Als praktikabel habe sich die Nennung einer 
erreichbaren e-mail Adresse und/oder einer Telefonnummer erwiesen, welche auf den 
Verantwortlichen registriert ist. Somit könne die Bundesnetzagentur als Behörde jederzeit den 
Inhaber einer genannten Telefonnummer ermitteln, der Datenschutz bliebe aber gewahrt. 
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e) Durch die Baken-Forderung vor jeder Aussendung sei kein normales QSO mehr möglich. Die 
Bake wäre auch ein Verstoß gegen den Datenschutz. 

f) Die alte Regelung mit der Kennung sei vollkommen ausreichend, die neue Regelung sinnlos. 

g) Es sei jedem frei überlassen, wem man seine Adresse, E-Mail Adresse und vor allem seine 
private Telefonnummer gibt. Daher wird der neuen Regelung widersprochen. Eine Kennung zu 
senden reichte aus. Die Bundesnetzagentur könne an Hand ihrer Listen sehen, wem die 
Kennung gehört. Zudem sollte jeder Gateway-Betreiber eine Möglichkeit haben, seine Daten 
bei Umzug oder Wechsel der Telefon- bzw. Handynummer  zu ändern.  

h) Um den Verwaltungsaufwand zu minimieren und den Datenschutz zu gewährleisten, sollten 
Betreiber einer automatischen CB Funk Station verpflichtet werden, sich eigenverantwortlich auf 
einer öffentlich zugänglichen Plattform in einer Liste mit einem für den CB-Funk typischen 
Rufzeichen mit den persönlichen Angaben und telefonischer Erreichbarkeit einzutragen. Die 
Bundesnetzagentur solle dazu ein Formular für automatisch arbeitende Stationen entwerfen 
und bekomme es vom Betreiber ausgefüllt zurück. Die Kontaktdaten der Betreiber seien dabei 
im Störfall nur durch registrierte User und Administratoren abrufbar. 

Eine Kennung werde nun in abgekürzter Form alle 10 Minuten in Klartext über die 
automatischen Stationen ausgesendet. Ein nichtregistrierter User sähe nun allenfalls die 
Kennung und die Stationsinfos. Dieser Vorgang mache nicht nur den Betriebsablauf 
störungsfreier, sondern gestalte diesen auch flüssiger. Zu bedenken sei auch die Gefahr von 
mutwilligen Belästigungen, der ein Betreiber einer automatischen CB Funk Station durch die 
neue Regelung ausgesetzt wäre, denn die meisten betrieben ihren Gateway im eigenen 
Haus/Mietwohnung und wären bei Abwesenheit nicht in der Lage ggf. rechtliche Schritte gegen 
Belästigungen jeglicher Art und Weise einzuleiten. In der Vergangenheit sei es immer wieder zu 
solchen Vorfällen gekommen. Daher würde seitens der praktisch erfahrenen Funker vor der 
Einführung einer solchen Regelung gewarnt, die auch dazu führen würde, dass viele ihr Hobby 
lieber aufgeben würden. 

Die Bundesnetzagentur nimmt hierzu wie folgt Stellung: 
Die vorgetragenen Bedenken und Anregungen sind zum Teil berechtigt. Diesen wird durch 
entsprechende  Änderung der Regelung in § 3 Abs. 2 der Allgemeinzuteilung Rechnung 
getragen.  

Ergebnis: 
§ 3 Abs. 2 der Allgemeinzuteilung wird entsprechend geändert. 

9. Zu „Hinweise Absatz 1“ des Entwurfs: 
Hierzu wurde folgendes vorgetragen: 
a) Die Vermutung der BNetzA, dass allein bei Verwendung bestimmter Funkgeräte die in den 
Nutzungsbestimmungen festgelegten ERP-Werte eingehalten würden, sei ohne Kenntnis der 
verwendeten Antennenanlage nicht haltbar. Zumindest sollte die BNetzA die Antennenart 
angeben, von der sie meint, dass (in Verbindung mit den genannten Funkgeräten) die 
Nutzungsbestimmungen eingehalten werden. 

Die Bundesnetzagentur nimmt hierzu wie folgt Stellung: 
Der Einwand ist berechtigt. Die Einhaltung der in § 2 Absatz 6 der Allgemeinzuteilung 
enthaltenen Nutzungsbestimmung wird in Absatz 1 der Hinweise einbezogen. Die Einhaltung 
von § 2 Absatz 6 muss der Betreiber jedoch eigenverantwortlich sicherstellen. Dazu wurden im 
Rahmen dieser Kommentierung  entsprechende Hinweise gegeben und in die 
Allgemeinzuteilung aufgenommen.  

Ergebnis: 
Die Einhaltung der in § 2 Absatz 6 der Allgemeinzuteilung enthaltenen Nutzungsbestimmung 
wird in Absatz 1 der Hinweise  einbezogen. 
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10. Zu „Hinweise Absatz 12“ des Entwurfs: 
Hierzu wurde folgendes vorgetragen: 
a) Der Hinweis, dass nach Ablauf des Gültigkeitszeitraums der Verfügung entschieden wird, ob 
die Nutzungsmöglichkeiten der in § 2 Absatz 5 und 6 genannten Kanäle weiterhin 
aufrechterhalten werden können, sei nicht erforderlich. Es läge ohnehin im Wesen der 
Befristung einer Verfügung, dass die darin enthaltenen Regelungen nach Fristablauf 
aufrechterhalten oder geändert werden können. 

Die Bundesnetzagentur nimmt hierzu wie folgt Stellung: 
Dem Einwand wird entsprochen, der betreffende Absatz kann entfallen. 

Ergebnis: 
Der betreffende Absatz des  Entwurfs wird nicht in die Allgemeinzuteilung übernommen. 

225-9 
 

Anlage zu den Gründen für die Allgemeinzuteilung von Frequenzen für den CB-Funk                          

Zur Veröffentlichung freigegebene Kommentare im Wortlaut  

…. 



1

Von: Michael Walter 
Gesendet: Mittwoch, 28. Oktober 2015 17:52
An: Referat225
Betreff: 225-9 CB-Funk

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Ich möchte hiermit ein paar Anmerkungen zu Ihrem Entwurf der „Allgemeinzuteilung von Frequenzen für den CB‐
Funk“machen. 
 
Zunächst zu §2(2): Warum die Reduzierung von 12 Watt PEP auf 12 Watt ERP? Wäre eine praktikabelere Lösung 
nicht einfach wie vorher den Wert am Senderausgang zu messen? Aktuell vertriebene Geräte bieten (im Gegensatz 
zu Amateurfunkgeräten) praktisch keine Möglichkeit (ohne Eingriff in das Gerät) die Sendeleistung so einzustellen, 
dass die Maximal zulässige effektive Strahlungsleistung nicht überschritten wird.  
Sicher gibt es Geräte mit der Möglichkeit die Sendeausgangsleistung anzupassen, bei der Mehrzahl der verkauften 
Geräte dürfte dies jedoch nicht der Fall sein. 
Auch wenn die ERP Angabe stehen bleibt könnte man beispielsweise wieder entsprechenden Passus 
(Leistungsmessung am Senderausgang) anfügen. 
 
Zu§2(3) Warum gibt es weiterhin eine Schutzzone für das Nachbarland Polen. In Tchechien gibt es keine derartige 
Regelung, obwohl die entsprechenden Kanäle auch da freigegeben sind und eine gemeinsame Grenze mit Polen 
besteht. Vielleicht sollte hier noch einmal nachgehakt werden ob eine Notwendigkeit dieser Schutzzone besteht! 
 
Zu §2 (4.) Wieso die Begrenzung auf 4 Watt ERP für digitale Betriebsarten, wenn auf den Kanälen 6,7,24 und 25 in 
J1D, J2D derzeit 12 Watt PEP, (demnächst wohl nur noch 12 Watt ERP erlaubt sind?) Die Sendeleistung in den 
einzelnen Betriebsarten / Sendearten ist doch schon in §2 (2) definiert und wiederspricht sich hier und macht so 
auch keinen 
Sinn‐ Bitte korrigieren sie §2(4) entsprechend ‐ oder entfernen sie die dort nicht notwendige Angabe‐ da die 
Zulässigen Sendeleistungen ja bereits in §2(2) genannt werden. 
 
Zu §2 (5),(6) 
 
Grundsätzlich ja selber Inhalt‐ einmal mit dem Internet verbunden, einmal ohne. Warum ist beim Betrieb der 
automatischen CB‐Funkanlagen über das Internet SSB erlaubt ((5) sieht ja nur eine Beschränkung auf den Kanälen 
41, 61, 71 und 80  vor) ‐ bei automatisch arbeitenden Funkanlagen ohne Internet nur  F3E/G3E? Die Begrenzung auf 
FM macht auf den Kanälen 11, 29, 34, 39, 40 keinen Sinn, auf den Kanälen 41, 61, 71 und 80 ist ja ohnehin nur 
F3E/G3E gestattet. 
 
Ich erkläre hiermit das Einverständnis zu einer Veröffentlichung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
M. Walter 
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An:
Bundesnetzagentur
Referat 225
Canisiusstraße 21
55122 Mainz

, den 28.10.2015

Betreff: Entwurf Allgemeinzuteilung 225-9 CB-Funk

Guten Tag sehr geehrte Damen und Herren des Referates 225 der Bundesnetzagentur.

Bezüglich ihres Entwurfs der 

„Allgemeinzuteilung von Frequenzen für die Benutzung durch die Allgemeinheit für den CB-Funk“,

möchte ich Ihnen gerne meine Ansichten nahebringen, die auf die Erfahrung durch tägliche Nutzung des 
CB-Funks zurückzuführen sind.

Nachfolgend füge ich die von Ihnen veröffentlichten Absätze ein, und antworte darauf:

§2 Nutzungsbestimmungen Abs. 5
Auf den Kanälen 11,29, 34, 39, 40, 41, 61, 71 und 80 ist die Zusammenschaltung von CB-Funkanlagen mit 
dem Internet für die Sprachübertragung gestattet. Auf den Kanälen 41, 61, 71 und 80 dürfen für die 
Sprachübertragung nur auf Frequenz-oder Phasenmodulation basierende Sendearten benutzt werden. Die 
Frequenzverfügbarkeit und die störungsfreie und effiziente Nutzung der Frequenzen dürfen durch die 
Zusammenschaltungen nicht beeinträchtigt werden.

Eine effiziente Nutzung der Frequenzen ist aufgrund der Regelung im §3 Abs. 2 nicht gegeben.
Wenn bei jeder Auftastung einer unbemannten Station der Name, die Adresse sowie Erreichbarkeit von der 
unbemannten Station durchgegeben werden muss, ist die Frequenz jeweils mindestens für 30 Sekunden, 
durch diese Aussendung belegt.

§2 Nutzungsbestimmungen Abs. 9
Beim CB-Funkbetrieb sind nicht erlaubt:

– Rundfunkähnliche Sendungen,
– Daueraussendungen,
– Aussendungen ohne Nachrichteninhalt,Aussendungen, die nicht unmittelbar der Aufnahme einer 

Funkverbindung oder der Teilnahme ambestehenden Funkverkehr dienen,
– Rundspruch
– oder Bakenaussendungen

Aussendungen ohne Nachrichteninhalt oder Aussendungen die nicht unmittelbar der Aufnahme einer 
Funkverbindung dienen, kommen im CB-Funk leider öfters vor. Die Frequenzen sind nicht geschützt. 
Unbemannte Funkstationen empfangen öfters Überreichweitensignale, OTH-Radare, Industriestörungen
oder mutwillige- sowie atmosphärische-Störungen. Dies gibt es aber nicht nur im CB-Funk, sondern auch im 
Amateurfunk. Wie ist es da geregelt? Bei einer unbemannten Funkstation lassen sich diese 
Empfangssignale nicht vermeiden. Automatisch werden diese auch wieder ausgesendet.

Warum im CB-Funk Rundsprüche verboten sind, ist mir seither ein Rätsel. Sind denn im Amateurfunk die 
Rundsprüche, die offen durch die Verbände und registrierten Rufzeichen vorgelesen werden, erlaubt?
Hier sollte man sich an den Amateurfunk anknüpfen, und Rundsprüche, sowie Informationsaussendungen,
die themenbezogen zum CB-Funk gehören, zulassen.
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Das Bakenaussendungen verboten werden sollen, die im Datenfunk- und Sprechfunkbereich seit Jahren zu 
den unbemannten Stationen gehören, und dazu dienen, Reichweiten zu kontrollieren und bekannt zu geben,
welche Packet-Radio Node/Relais oder CB-Funk Gateway dort sendet und empfängt, kann ich nicht 
verstehen. Zumal diese Baken noch vor Kurzem für jede unbemannte Station gefordert wurden.

§3 Nebenbestimmungen Abs. 2
Während des Betriebs einer unbemannten automatisch arbeitenden CB-Funkanlage ist die telefonische 
oder sonstige Erreichbarkeit des für diese CB-Funkanlage Verantwortlichen zu gewährleisten. Dazu sind 
bei Beginn der Verbindung über diese CB-Funkanlage die Daten über die Erreichbarkeit wie auch Name 
und Wohnanschrift (kein Postfach) des für die CB-Funkanlage Verantwortlichen zu übermitteln.

Bei §2 Abs. 5 verlangen Sie eine effiziente Nutzung der Frequenzen. Dies ist durch diese Nebenbestimmung
und die Aufforderung, dass bei jeder Auftastung einer unbemannten, automatisch arbeitenden CB-
Funkanlage (kurz: Gateway), ein Sprachtext mit Inhalt des Vor- und Nachnamens, der Wohnanschrift 
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort) sowie der Erreichbarkeit gesendet werden soll, nicht gegeben.
Alleine diese Information in eine Aussendung zu packen, bedarf einer Sendetätigkeit von mindestens 30 
Sekunden. Soll also ein Funkgespräch über eine unbemannte Station eröffnet werden, sendet diese erst mal
über 30 Sekunden lang private Daten des Betreibers, und ist somit nicht Frequenzökonomisch.
Im Falle einer Auftastung, die in dem nicht geschützen CB-Funk öfters passiert, würde das Gateway,
insofern man es nicht sofort deaktiviert, andauernd die Frequenz belegen.

Es wäre somit Betreibern, die nicht 24 Stunden vor dem Funkgerät sitzen, nicht mehr legal möglich, eine 
unbemannte Station zu betreiben, da sonst bei jeder ungewollten Auftastung die Frequenz durch die 
Informationsaussendung mit Name, Adresse und Erreichbarkeit stattfindet, und somit eine, wie im §2 Abs. 9 
genannte „Aussendungen, die nicht unmittelbar der Aufnahme einer Funkverbindung oder der Teilnahme am 
bestehenden Funkverkehr dient“, getätigt würde. Diese dürfte nämlich laut Ihnen nicht stattfinden.

Woher soll eine unbemannte CB-Funkstation (Gateway) denn wissen, wann eine neue Verbindung
zustande kommt? Um sicher zu stellen, dass die Betreiberinformation bei einer Neuverbindung angesagt 
wird, muss man also bei jeder Aussendung diese Betreiberinformation voran stellen. Das Gateway hat somit 
keinen Nutzen mehr und verfehlt seine Funktion. Die Frequenz wäre mehr durch die Aussendungen der 
Betreiberinformation, als durch Funkgespräche belastet.

Aufgrund der eingeführten „Kennungen“, die bisher an unbemannte CB-Funkstationen von der 
Bundesnetzagentur ausgegeben wurden, kann man eine öffentlich Liste erstellen, in der der Nutzer im 
Bedarfsfall zugreifen kann. Das hier eine „Erreichbarkeit“ öffentlich über CB-Funk genannt werden soll, sehe 
ich, im Sinne des Datenschutzes, sehr kritisch an. 
Der Bundesnetzagentur sollte eine Erreichbarkeit im Sinne einer Telefonnummer bekannt sein, mit der sie
Kontakt zum Betreiber herstellen kann. Selbst im Amateurfunk werden keine Erreichbarkeiten 
(Email, Telefon etc.) zu den Rufzeichen oder speziell für unbemannte Stationen veröffentlicht.
Wenn im Amateurfunk ein Betreiber einer unbemannten Station nicht im Telefonbuch steht oder eine
öffentliche Internet- oder Emailadresse besitzt, bleibt in solchem Falle auch nur der Postweg.

Ich bitte Sie, Ihren Entwurf zu überarbeiten, und diesen ungeschützen Frequenzbereich (CB-Funk), 
der sowieso schon durch die vielen Störungen von Industrie und Überreichweiten belastet ist, nicht noch 
mehr einzuschränken, sondern noch mehr für technische- und sozialverbindende Projekte wie z.B. Relais / 
Gateways oder Informationsaussendungen, wie z.B. Rundsprüche, freizugeben.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Markus Arlt
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Von: Mirco Krug 
An: Referat225
Betreff: 225-9 CB-Funk
Datum: Donnerstag, 29. Oktober 2015 08:51:51

Bezüglich der Kennungsgabe automatischer Stationen schlage ich vor,

1. die Möglichkeit der Nennung einer  zugeteilten Kennung wieder in die Zuteilung aufzunehmen
2. sowie alternativ die Möglichkeit zu gestatten, zu Beginn der Aussendung nur den Standort zu nennen
 verbunden mit "Für den Abruf der Betreiberdaten drücke DTMF 1 oder sende 1750 Hz für mindestens 2
 Sekunden". Dadurch wird unnötige Kanalbelegung vermieden.

Mit der Veröffentlichung dieser Mail erkläre ich mich hiermit einverstanden.

Mirco Krug 

------------------------------
Nein! Ich bin nicht die Signatur!
Ich putze bloß hier!
------------------------------
Rallye Communications Support Team

Mirco Krug, 

________________________________
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Michael Beck

Bundesnetzagentur 
Referat 225 
Canisiusstraße 21 
55122 Mainz

Ihre Mitteilung Nr. 1224 / 2015, 
Neuregelung der CB-Allgemeinzuteilung

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Möglichkeit der direkten Eingabe durch die Anwenderschaft.

Ich bin sowohl Anwender als auch Entwickler einer in freien, sogenannten „Gateway-
Netzen“ eingesetzten Hard- und Softwarelösung und somit vielen Anwendern und 
Betreibern automatisch arbeitender Stationen nahe.

Meine Eingabe stellt also nicht nur meine persönliche Meinung dar, sondern ist auch 
im Sinne der mir bekannten Anwender und Betreiber automatisch arbeitender 
Stationen.

Aus dieser Sicht möchte ich dazu beitragen, eine praxisnahe, zeitgemäße und 
rechtssichere Regelung für uns zu schaffen. Mit einer Veröffentlichung meines 
Kommentars bin ich ausdrücklich einverstanden.

Ich möchte zu den folgenden beiden Themengebieten kommentieren:

1. Leistungsangaben für Strahlungsleistungen

Im Entwurf werden Leistungsangaben in ERP, EIRP und PEP verwendet. Zudem 
werden wissenschaftlich anerkannte Gesetze missachtet oder falsch angewendet.

So heisst es unter §2 (Nutzungsbestimmungen) unter (8):

„Die effektive Strahlungsleistung in der Hauptstrahlrichtung ist um den 



Antennengewinn höher als die der Antenne zugeführte Leistung.“

Diese Aussage ist schlichtweg falsch.

Die effektive Strahlungsleistung kann niemals höher sein, als die der Antenne 
zugeführte Leistung. „Effektivleistung“ bedeutet „Wirkleistung“. Hier gilt der 
Energieerhaltungssatz. (Newton)

Die Auffassung des Entwurfsverfassers widerspricht hier geltender Physik, oder es 
herrscht Informationsbedarf hinsichtlich der Begriffe „Wirkleistung“ und „äquivalete 
isotropische Strahlungsleistung“ (EIRP).

Diese physikalisch grob falsche Aussage ist entsprechend zu korrigieren.

Die Tatsache, dass sich ein solch grober Fehler einschleichen konnte ist der beste 
Beweis dafür, dass Leistungsangaben in ERP oder EIRP dem technisch 
unversierten Anwender nicht zumutbar sind.

Handelsübliche, zugelassene Geräte werden von den Herstellern stets in PEP 
spezifiziert und das ist die Leistungsangabe, welche die Anwender kennen. Da von 
der Sendeleistung in PEP noch Zuführungsverluste zur Antenne zu subtrahieren 
sind, liegt die erzielbare ERP also IMMER unterhalb der PEP.

Eine Leistungsangabe in EIRP ist IMMER theoretischer Natur, da es den 
isotropischen Strahler nicht gibt, dieser ist ein rein mathematisches Konstrukt.

Ich schlage demnach vor, alle Leistungsbeschränkungen als 
Hüllkurvenspitzenleistung am Senderausgang (PEP) zu formulieren und auf die 
Begriffe ERP und EIRP soweit wie möglich zu verzichten und so eine technisch und 
auch sprachlich klare, für die Anwender nachvollziehbare Regelung herbeizuführen.

2. Handhabung automatisch arbeitender Stationen

Diese Regelung erscheint praxisfremd und willkürlich. 
Kein anderer Funkdienst bzw. Funkanwendung ist zu einer regelmässigen Nennung 
persönlicher Betreiberdaten verpflichtet.

Wie praxisfern diese Regelung erscheint erkennt man leicht, wenn man sie auf 
andere Funkdienste bzw. Funkanwendungen überträgt:

- Mobiltelefonbetreiber müssen zu Beginn jedes Telefonats Namen und 
Wohnanschrift des Geschäftsführers nennen.
- private Betreiber von WLAN-Accesspoints (also praktisch jeder…) müssen in der 
SSID Namen und komplette Wohnanschrift nennen.
- Navigationssysteme des Flugfunks müssen vor jeder Aussendung Namen und 
Wohnanschrift des Betreibers nennen.
- TV-Sender müssen zu Beginn jeder Sendung den Namen und die Wohnanschrift 



des Senderbetreibers nennen.

Man könnte diese Beispiele endlos fortführen.

Die vom Entwurfsverfasser geforderte Ansage der kompletten Betreiberdaten samt 
Name und Wohnanschrift zu Beginn jeder Verbindung verstösst somit nicht nur 
gegen den Grundsatz der Datensparsamkeit, sondern behindert jede 
Funkverbindung mit unnützen (s.u.) Aussendungen und ist somit weder von den 
Anwendern gewollt noch mit dem Grundsatz der Frequenzökonomie vereinbar.

Ferner ist die Regelung auch nicht zielführend, da sich aus Name und Wohnanschrift 
des Betreibers keine unmittelbare Kontaktmöglichkeit ergibt.

Zur Identifizierbarkeit automatisch arbeitender Station ist daher eine praxisnahe, 
zeitgemässe und zielführende Regelung zu finden.

Dazu unterbreite ich folgenden Vorschlag:

Automatisch arbeitende Stationen senden eine selbstvergebene Kennung aus, die 
aus den Namen und Internetadresse des Funknetzwerks und der Postleitzahl des 
Senderstandorts zusammensetzt. Unter der genannten Internetadresse sind die 
Senderstandorte und die jeweils zuständigen Betreiber samt unmittelbarer 
Kontaktmöglichkeit (E-Mail, Handy) gelistet. Beispiel: „Dies ist der Funknetz NRW 
Standort 58642. Nähere Informationen findest Du im Internet unter Funknetz.nrw“ 
oder „Funkfreunde Musterstadt, www.musterstadtfunker.de, Standort 12345“

Alternativ könnte die zur Zeit praktizierte Lösung auch beibehalten werden, die 
Nennung einer kostenlos durch die BNetzA auf Antrag vergebene Kennung aus 
Postleitzahl des Senderstandorts und laufendem Buchstaben.

Mit freundlichen Grüssen,

Michael Beck



Von: Holger.Ebkes
An: Referat225
Betreff: Geschäftszeichen : 225- 9 CB-Funk , Kommentar zum Entwurf der Allgemeinzuteilung von Frequenzen für

 den CB-Funk
Datum: Dienstag, 3. November 2015 14:35:58

Sehr geehrte Damen und Herren,

Gemäß § 2 ( 8 ) dürfen ortsfeste Sendefunkanlagen erst betrieben werden, wenn die Bundesnetzagentur eine
 Standortbescheinigung erteilt hat.

Dieses ist für mich als lizensierter Funkamateur nachvollziehbar und auch für den Amateurfunk seit Jahren so
 umgesetzt worden.

Für die " Nutzung durch die Allgemeinheit " ( CB-Funk ) halte ich diese Forderung für unangemessen, da hier
 keine fachspezifischen Kenntnisse von den CB-Funkern für den Funkbetrieb  verlangt werden. Bei der
 Einführung des CB-Funks Mitte der 70er Jahre konnte auch " Jedermann " eine Antenne ohne bürokratische
 Hürden auf seinem Hausdach installieren.

Anm.: Ich bin mit der Veröffentlichung einverstanden.

Holger Ebkes
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Von: Helmuth Bormann
An: Referat225
Cc:
Betreff: Entwurf der neuen CB-Funk-Allgemeinzuteilung
Datum: Mittwoch, 4. November 2015 09:57:48
Dringlichkeit: Hoch

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu dem Entwurf haben wir folgende Einwände:

1.      Lt. § 2, Abs. 4 ist die Datenübertragung auf den Kanälen 6,7,24 und 25 in J1D und J2D nur mit 4 Watt
 ERP erlaubt. Das ist aber nicht machbar, da die meisten Geräte aktuell mit 12 Watt PEP arbeiten. Die max.
 zulässige Strahlungsleistung müsste – wie bei Verwendung von J3E – 12 Watt betragen.

2.      In § 2, Abs. 2 ist die max. zulässige effektive Strahlungsleistung (ERP) von 4 Watt in AM/FM und 12
 Watt in SSB festgelegt. Die Festlegung der max. zulässigen, effektiven Strahlungsleistung (ERP) zur
 Limitierung ist den CB-Funker nicht nachvollziehbar, da ihm dazu das erforderliche technische Wissen fehlt.
 Eine Limitierung der Sender-Ausgangsleistung auf 4 Watt Trägerleistung in AM/FM und 12 Watt PEP in SSB
 bei Verwendung von vertikalen Rundstrahlern sollte hier angesetzt werden.

Mit einer Veröffentlichung der genannten Einwände sind wir einverstanden.

Mit freundlichem Gruß

stabo Elektronik GmbH

gez. Helmuth Bormann

(Geschäftsführer)

________________________________
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Von: Wolfgang Schnorrenberg 
Gesendet: Mittwoch, 4. November 2015 17:41
An: Referat225
Cc:
Betreff: Fwd: Re: Fw: Entwurf der neuen CB-Funk-Allgemeinzuteilung

 
Betreff: Entwurf der neuen CB‐Funk‐Allgemeinzuteilung 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu dem Entwurf schliesse ich mich inhaltlich den Stellungnahmen von Stabo an und habe  folgende Einwände: 
 
 
1.      Lt. § 2, Abs. 4 ist die Datenübertragung auf den Kanälen 6,7,24 und 25 in J1D und J2D nur mit 4 Watt ERP 
erlaubt. Bei den "j" Betriebsarten (also in Einseitenbandtechnik) ist der zulässige Grenzwert der Sendeleistung 12 
Watt PEP (als ERP) und nicht 4 Watt ERP. Dies wäre die in AM Betriebsarten zulässige Leistung 
 
2.       In § 2, Abs. 2 ist die max. zulässige effektive Strahlungsleistung (ERP) von 4 Watt in AM/FM und 12 Watt in SSB 
festgelegt. Die Festlegung der max. zulässigen, effektiven Strahlungsleistung (ERP) zur Limitierung ist den CB‐Funker 
nicht nachvollziehbar, da ihm dazu das erforderliche technische Wissen fehlt. Eine Limitierung der Sender‐
Ausgangsleistung auf 4 Watt Trägerleistung in AM/FM und 12 Watt PEP in SSB bei Verwendung von vertikalen 
Rundstrahlern sollte hier angesetzt werden. 
 
        Bei der Erarbeitung der technischen Standards bei ETSI TGDMR haben wir dieser Tatsache bereits Rechnung 
getragen. Wir waren davon ausgegangen, dass Funkgeräte ohne Antennenbuchse (d.h. Geräte mit integrierten 
Antennen) über die ERP Leistung gemessen werden, Geräte mit Antennenbuchse jedoch über die an dieser Buchse 
verfügbaren Ausgangsleistung gemessen werden können. 
Uns war klar, dass bei der Verwendung von Richtantennen unterschiedliche Werte bei ERP und Ausgangsleistung 
erscheinen, jedoch haben wir eine Gleichwertigkeit beider Messmethoden gesehen, weil die geometrischen 
Abmessungen von Aussenantennen im CB Bereich realistisch betrachtet keinen nennenswerten Gewinn  folgern 
lassen. 
 
 
 
Bei der Umsetzung der ERC Entscheidung sind dieser Auffassung später auch einige andere Länder gefolgt, andere, 
so auch Deutschland haben es als notwenig betrachtet, die ERP Methode festzuschreiben. Man kann jedoch mit 
ruhigem Gewissen im CB Funk  ERP mit gemessener Ausgangsleistung als gleichwertig ansehen und damit nur 
unnötige unterschiedliche Rechtsauffassungen und deren mögliche Folgen für den Benutzer vermeiden. 
 
 
 
      Anmerkung zu Sonstige Bestimmungen: Verbot von Rundspruchsendungen Weiter hätte ich Bedenken zu den 
sonstigen Bestimmungen: Warum will man Rundspruchsendungen nicht gestatten?  Diese typischen Sendungen von 
Vereinsstationen mit regelmässigen Unterbrechungen zum Bestätigungsverkehr sind bei CB ‐ und Amateurfunk von 
Anfang an üblich gewesen. Warum sollte man sie verbieten, solange die Sendungen nicht rundfunkähnlich werden?
 
 
 
Mit einer veröffentlichung meiner Kommentare bin ich einverstanden. 
 

225-1a
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Mit freundlichen Grüssen 

Dipl.‐Phys. Wolfgang Schnorrenberg 
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DCBO - Deutsche CB-Funk Organisation 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 den 16.11.2015 
 
 

DCBO, T. Pfannebecker,  
 
An die Bundesnetzagentur 
Referat 225 
Canisiusstr. 21 
55122 Mainz 
Per e-mail: referat225@bnetza.de 
 
 
 
 
Nachrichtlich:  

 
 

 
 

 
 
 
Betrifft: 225-9 CB-Funk: Entwurf der neuen CB-Funk-Allgemeinzuteilung  
Mitteilung 1224/2015 vom  28.10.2015 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gerne nimmt die DCBO (Deutsche CB-Funk Organisation) die Möglichkeit wahr, zum Entwurf der neuen 
CB-Funk-Allgemeinzuteilung Stellung zu nehmen. 
 
Grundsätzlich begrüßen wir die eingeräumte Möglichkeit, vor dem Inkraftsetzen einer neuen 
Amtsblattverfügung für den CB-Funk zu einem Entwurf Stellung nehmen zu können. 
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Zu dem veröffentlichten Entwurf nehmen wir wie folgt Stellung: 
 

1. Laut § 2, Abs. 4 ihres Entwurfes wäre die Datenübertragung auf den Kanälen 6, 7, 24 und 25 in den 
Modulationsarten J1D und J2D nur mit einer Sendeleistung 4 Watt ERP zulässig. Das ist aber 
technisch nicht umsetzbar, da die meisten Geräte aktuell mit zugelassenen 12 Watt PEP arbeiten. Die 
max. zulässige Sendeleistung muss also – wie bei Verwendung von J3E – 12 Watt (PEP) betragen. 

 
2. In § 2, Abs. 2 Ihres Entwurfes wird die max. zulässige effektive Strahlungsleistung (ERP) von 4 

Watt in AM/FM und 12 Watt in SSB festgelegt. Wie wir und andere schon wiederholt eingewendet 
haben, ist die Festlegung der maximal zulässigen, effektiven Strahlungsleistung (ERP) zur 
Limitierung für den CB-Funker gar nicht nachvollziehbar, da ihm dazu das erforderliche technische 
Wissen fehlt.   
In einem früheren Amtsblatt Ihres Hauses wurde davon ausgegangen, dass bei Verwendung einer 
handelsüblichen vertikalen Rundstrahlantenne die an 50 Ohm gemessene Sendeleistung 
näherungsweise der abgestrahlten ERP-Leistung entspricht.  Diese Regelung ist praxisgerecht und 
leicht umsetzbar. 
 
Von daher soll der Grenzwert der Sender-Ausgangsleistung auf 4 Watt Trägerleistung in AM/FM 
und 12 Watt PEP in SSB, gemessen an 50 Ohm bei Verwendung von vertikalen Rundstrahlern 
festgelegt werden. 
 
Auch im ETSI-Standard 300433 wird als HF Ausgangsleistung an 50 Ohm alternativ zu ERP 
angegeben.  Bei der Erstellung der Standards durch die technischen Experten (die DCBO nahm 
gemeinsam mit Vertretern der CB-Funk Hersteller daran teil, Rapporteur bei der dafür zuständigen 
Arbeitsgruppe TGDMR von ETSI war 

  waren diese davon ausgegangen, dass bei CB Funkgeräten ohne Antennenbuchse (mit 
integrierter Antenne) die ERP-Leistung und bei Geräten mit Antennenbuchse, die an dieser Buchse 
messbare Ausgangsleistung relevant sein sollte. 
 
Die Erfahrung zeigte damals, dass realistische Antennenanlagen für den CB Bereich alleine schon 
wegen der notwendigen geometrischen Dimensionen kaum einen Antennengewinn gegenüber dem 
Dipol aufweisen können. 
 
Mit der Umsetzung der ERC Entscheidung sind auch andere Länder dieser Auffassung gefolgt, 
sodass man mit ruhigem Gewissen im CB Funk  ERP mit gemessener Ausgangsleistung als 
gleichwertig ansehen kann und damit nur unnötige unterschiedliche Rechtsauffassungen und 
Missverständnisse wirksam ausschließen kann. 
 
 

3. Rundspruchsendungen  
 
In §2 Absatz 9 sollen Rundspruchsendungen nicht gestattet werden.  Diese typischen Sendungen von 
Vereinigungen oder aktiven Einzelfunkern mit regelmäßigen Unterbrechungen zum 
Bestätigungsverkehr sind bei CB - und Amateurfunk von Anfang an üblich gewesen.  
Ein Verbot ist nicht sinnvoll, solange die Sendungen nicht rundfunkähnlich werden. 

 
4. Unbemannte Stationen – Nennung von Name, Adresse  

 
In §4 Absatz 2 wird bei automatischen Stationen die Nennung von Name und Postadresse (kein 
Postfach) gefordert. 

 
Die Nennung von Name und Adresse ist im CB-Funk seit Anbeginn nicht gewünscht und schon aus 
Datenschutzaspekten nicht praktikabel.  
 
Als praktikabel hat sich die Nennung einer erreichbaren e-mail Adresse und/oder einer 
Telefonnummer erwiesen, welche auf den Verantwortlichen registriert ist. Somit kann die 
Bundesnetzagentur als Behörde jederzeit den Inhaber einer genannten Telefonnummer ermitteln, der 
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Datenschutz bleibt aber gewahrt. 
 

5. Regelmäßiger Gesprächskreis zum Thema CB-Funk 
 

Schon mehrfach hatte die DCBO die Bildung eines regelmäßigen Gesprächskreises zum Thema CB-
Funk zwischen Bundesnetzagentur, CB-Herstellern / Distributoren und Vertretern des CB-Funks 
vorgeschlagen. 

 
Unter der Leitung von  fand vor Jahren in Mainz eine solche Gesprächsrunde 
statt, die viel gegenseitiges Verständnis für die Möglichkeiten und Wünsche der Beteiligten fördern 
konnte. Wir raten daher dringend, diese Tradition unverzüglich wieder zu beleben und stehen für 
Gespräche jederzeit bereit. 

 
 
Mit einer vollständigen Veröffentlichung unserer Stellungnahme auf den Webseiten der Bundesnetzagentur,  
im Amtsblatt oder an anderen Stellen sind wir selbstverständlich einverstanden. 
 
 
Mit freundlichen 73 & 55 (Funkergruesse) 
 
 
 
Thomas Pfannebecker 
Vorsitzender 
Deutsche CB-Funk Organisation (DCBO) 
Homepage:  
 



FFMM  --  DDAASS FFUUNNKKMMAAGGAAZZIINN
Aktuelle Infos rund um den Hobbyfunk

Redaktion:
Wolfgang Fricke

25.11.2015

Betr. 225-9 CB-Funk

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu Ihrem Entwurf einer Allgemeinzuteilung von Frequenzen für den CB-Funk (Mitteilung 1224/2015) nehme
ich wie folgt Stellung:

Zu § 2 Absatz 2:

Die CB-Funk-Allgemeinzuteilung krankt grundsätzlich daran, dass die zulässige Sende- bzw. Strahlungs-
leistung in der theoretischen Rechengröße "ERP" festgelegt ist.

Verwaltungsakte müssen derart ausgeführt sein, dass sie von einer durchschnittlich verständigen Person
inhaltlich verstanden und umgesetzt werden können. Bei der Angabe der max. zulässigen Strahlungs-
leistung in ERP ist das nicht der Fall, weil für die Ermittlung des ERP-Wertes Fachwissen erforderlich ist,
das bei einem Anwender einer "Jedermann"-Funkanwendung nicht vorausgesetzt werden kann.

Dem sollte in der CB-Funk-Allgemeinzuteilung Rechnung getragen werden, indem als zulässiger
Leistungswert die Ausgangsleistung an der Antennenbuchse des Funkgeräts bestimmt wird. 

Zumindest sollte die Ausgangsleistung an der Antennenbuchse des Funkgeräts als hilfsweise Größe
genannt werden in Verbindung mit dem Hinweis, dass die BNetzA davon ausgeht, dass rundstrahlende
Antennen keinen Gewinn gegenüber einem Dipol aufweisen (so wie dies zuletzt in der Vfg. 37/2005, geän-
dert durch Vfg. 03/2008, geregelt wurde).

Die ECC/DEC(11)03 würde dadurch nicht verletzt werden, denn darin ist nicht von ERP, sondern nur allge-
mein von "maximum radiated power” die Rede.

Zu § 2 Absatz 4:

Dieser Passus sieht in der Entwurfsfassung vor, dass bei Datenübertragung auch in den als Beispiel
genannten (SSB-)Sendearten J1D und J2D nur eine Strahlungsleistung von 4 Watt ERP zulässig ist. 

Es ist nicht nachvollziehbar, warum die Strahlungsleistung bei Datenübertragung in der Sendeart SSB auf 
4 Watt beschränkt sein soll, während bei Sprachübertragung eine Strahlungsleistung von 12 Watt erlaubt ist.
Hinzu kommt, dass handelsübliche CB-Funkgeräte nicht in jedem Fall die Möglichkeit bieten, die
Sendeleistung in der Betriebsart SSB von 12 Watt auf 4 Watt zu reduzieren.

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas,
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
Referat 225

Canisiusstraße 21

55122 Mainz



Der Passus sollte dahingehend geändert werden, dass auch bei Datenübertragung in der Sendeart SSB
eine Strahlungsleistung von 12 Watt zulässig ist.

Zu § 2 Absatz 8:

Die Standortbescheinigungspflicht ist nicht Gegenstand der Allgemeinzuteilung, sondern eigenständig in der
BEMFV geregelt. Sie sollte daher aus den Nutzungsbestimmungen der Allgemeinzuteilung herausgenom-
men und allenfalls unter "Hinweise" erwähnt werden.

Für die Standortbescheinigungspflicht gelten dieselben Vorbehalte wie zu § 2 Absatz 2. Die von der BNetzA
im Internet  zur Verfügung gestellten Tools zur Berechnung des EIRP-Wertes sind entweder mangels
realistischer Antennengewinnangeben unbrauchbar ("CB-Funk Standortverfahren-Check") oder für Laien
ohne Fachwissen nicht anwendbar ("Watt-Wächter CB").

Bei ordnungsgemäßem Betrieb einer CB-Funkanlage in der Sendeart SSB mit 12 Watt ERP beträgt der
EIRP-Wert nur knapp 20 Watt. Bei einer rundstrahlenden, auf dem Dach montierten Antenne ergeben sich
daraus Sicherheitsabstände, die derart gering sind, dass sie allein schon durch den (von möglicherweise
gefährdeten Personen weit entfernten) Installationsort auf dem Dach eingehalten werden. Angesichts dieses
Umstandes sollte erwogen werden, ob ein Betrieb solcher Anlagen ohne Standortbescheinigung zumindest
geduldet werden kann. 

Zu § 2 Absatz 9:

Das Verbot von Rundspruch-Sendungen sollte überdacht werden. Rundspruch-Sendungen mit rein informati-
vem Charakter haben im CB-Funk eine lange Tradition. Auch im Amateurfunk sind solche Rundsprüche pro-
blemlos möglich. Angesichts der relativ geringen Auslastung der CB-Funk-Kanäle findet durch Rundsprüche
auch keine Beträchtigung der Frequenzverfügbarkeit statt. 

Zu § 2 Absatz 10:

Die Formulierung, dass die Nutzung des CB-Funks zu "kommerziellen Zwecken" nicht zulässig ist, ist zu
ungenau. Einige CB-Funk-Vereine nutzen CB-Funk z.B. bei Sportveranstaltungen zur Streckensicherung etc.
Solche Veranstaltungen mögen für den Veranstalter unter Umständen einen kommerziellen Hintergrund
haben; der Einsatz der CB-Funker erfolgt in solchen Fällen jedoch i.d.R. ehrenamtlich. 

Es sollte klarer herausgestellt werden, dass derartige Nutzungen zulässig sind, solange sie nicht unmittelbar
einer Gewinnerzielungsabsicht dienen.  

Zum Abschnitt "Hinweise", Absatz 1:

Die Vermutung der BNetzA, dass allein bei Verwendung bestimmter Funkgeräte die in den Nutzungs-
bestimmungen festgelegten ERP-Werte eingehalten werden, ist ohne Kenntnis der verwendeten Antennen-
anlage nicht haltbar.

Zumindest sollte die BNetzA die Antennenart angeben, von der sie meint, dass (in Verbindung mit den
genannten Funkgeräten) die Nutzungsbestimmungen eingehalten werden. (Siehe dazu auch den Einwand
zu § 2 Absatz 2.).

Zum Abschnitt "Hinweise" Absatz 12:

Der Hinweis, dass nach Ablauf des Gültigkeitszeitraums der Verfügung entschieden wird, ob die Nutzungs-
möglichkeiten der in § 2 Absatz 5 und 6 genannten Kanäle weiterhin aufrechterhalten werden können, ist
nicht erforderlich. Es liegt ohnehin im Wesen der Befristung einer Verfügung, dass die darin enthaltenen
Regelungen nach Fristablauf aufrechterhalten oder geändert werden können.

Mit einer Veröffentlichung dieser Stellungnahme bin ich einverstanden.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Fricke
Red. FM - DAS FUNKMAGAZIN
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Von: Andy 
Gesendet: Sonntag, 29. November 2015 20:56
An: Referat225
Betreff: 225-9 CB-Funk

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wir "Die Niederrheiner 26.875" sind eine freie Interessengemeinschaft für Funk und haben die neue 
Amtsblattverfügung für CB Funk mit vielen Funkern aus CB und Amateurfunk thematisiert. 
 
Wir erörterten dazu Punkt für Punkt und kamen jeweils einstimmig zu einem Ergebnis:  
Punkt 1 
Automatisch arbeitende CB Funk Stationen: 
Eigenverantwortlichkeit im Umgang mit automatisch arbeitenden CB Funk Stationen sowie Datenschutz der 
persönlichen Angaben des/der Betreiber! 
Um den Verwaltungsaufwand zu minimieren,sollten Betreiber einer automatischen CB Funk Station verpflichtet 
werden,sich auf einer öffendlich zugänglichen Plattform zb. www.  in einer Liste mit einem für den CB Funk 
typischen Rufzeichen zb. eines DX Club o.ä mit den persönlichen Angaben und telefonischer Erreichbarkeit 
einzutragen. Die Bundesnetzagentur entwirft dazu ein Formular für automatisch arbeitende Stationen und bekommt 
es vom Betreiber ausgefüllt zurück.Die Kontaktdaten der Betreiber sind im Störfall nur durch registrierte User und 
Administratoren abrufbar.  
Eine Kennung wird nun in abgekürzter Form alle 10 Minuten in Klartext über der automatischen Station 
ausgesendet.  
Beispiel:  
CB Funk Gateway 13 XX 123 Standort Xhausen Bei Störungen oder Info www.  Ein 
Nichtregistrierte User sieht nun allenfalls Rufzeichen und Standort und die Stationsinfo der technisch verwendeten 
Gerätschaften und Antenne. 
Dieser Vorgang würde nicht nur den Betriebsablauf störungsfreier sondern auch flüssiger gestalten, bedenken Sie 
bitte auch die Gefahr von mutwilligen Belästigungen,die ein Betreiber einer automatischen CB Funk Station 
ausgesetzt wäre,denn die meisten betreiben ihren Gateway doch im eigenen Haus/Mietwohnung und wären bei 
Abwesenheit,in keinster Art und Weise in der Lage ggf. rechtliche Schritte gegen Belästigungen jediglicher Art und 
Weise durch Mobilstationen einzuleiten. Es ist in der Vergangenheit immer wieder zu solchen Vorfällen gekommen 
und so möchten wir als praktisch erfahrene Funker, die eine Interessengemeinschaft bildeten,bestehend aus CB ‐ 
und Funkamateuren warnen, denn es ist ein weiter Schritt zurück und viele werden sicherlich das Hobby lieber 
aufgeben. 
Wir sehen jedoch ein großes Potenzial im CB Funk, denn viele neue und auch ältere Funkamateure waren einmal ein 
CB Funker und sind es noch immer oder kehren zurück zum Anfang,dem CB Funk! 
 
Anschließend möchten wir uns gerne dem Veto zur Beschränkung der Abstrahlleistung anschließen.  
Begründung:  
Seit Freigabe der Modulationsart SSB,ist kaum ein preiswertes Allmode CB Funkgerät auf dem Markt 
erschienen.Eine zusätzliche Funktion zb. der automatischen Leistungsreduzierung würde eine neue Auflage 
bestehender Allmodegeräte mit erheblicher Preissteigerung,die der Neuling und der erfahrene CB Funker zahlen 
müsste,um die Konformität der neuen Amtsblattverfügung einzuhalten.  
Hier ist sicherlich eine allgemein gültige Regelung und Festsetzung auf 10 W EIRP durchaus als praktisch umsetzbar 
und sinnvoll anzusehen.  
 
Stichpunke und Wünsche:  
Schutz des CB Funk vor PLC und anderen elektronischen Multimediageräten. 
Erweiterung des CB Funk Bandes in Allmode. 
 
Wir bitten um Veröffendlichung dieses Vorschlag's.  
 

225-1a
Linien



2

 
Mit freundlichen Grüßen,  
 
 
Die Administratoren der Interessengemeinschaft für Funk "Die Niederrheiner 26.875"    
 
Andreas Ossmann & Simon Sender  
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Von: Volker Langhof 
Gesendet: Sonntag, 6. Dezember 2015 12:38
An: Referat225
Betreff: 225-9 CB-Funk

Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
ich bin in Leipzig Betreiber einer unbemannten CB‐Funkstation mit der Kennung  . Die Vergabe der 
Kennungen für unbemannte CB‐Funkstationen von Seiten Der BNA hat sich für mein Verständnis bewährt. Es ist 
daher zu empfehlen, die Vergabe von Kennungen von Seiten der BNA bei zu behalten, aus folgenden Grund: 
Ich habe, als ich meine unbemannte Station in Betrieb nahm, meine telefonische Erreichbarkeit, wie vom 
Gesetzgeber gefordert ausgesendet. Die Folge war, das ich ständig, meistens zur Nachtzeit, von sogenannten 
“Funkfreunden” angerufen wurde. Daraufhin habe ich die Zuteilung einer Kennung beantragt und diese dann statt 
der telefonischen Erreichbarkeit ausgesendet. Damit war dann das Problem für mich vom Tisch. 
Es stellt auch kein Problem dar, wenn die Vergabe einer derartigen Kennung gegen Gebühren erfolgt. Das wäre 
rechtens, denn die Kennungen müssen ja auch verwaltet werden. (Anfragen bei Störungen u.ä.). 
Zu begrüßen ist zusätzliche Nutzung der Kanäle 40 und 41 unter Beachtung der rechtlichen Rahmenbedingungen für 
unbemannten CB‐Funkstationen. 
  
Mit Freundlichen Grüßen 
Volker Langhof 
Kennung   



... 

Vfg   54 / 2016 

Allgemeinzuteilung von Frequenzen im Frequenzbereich 149,01875 MHz – 149,11875 
MHz für Funkanwendungen für die Sprachkommunikation mit Handsprechfunkgeräten 
über kurze Entfernungen 

Auf Grund des § 55 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) werden hiermit Frequenzen zur 
Nutzung durch die Allgemeinheit für die Sprachkommunikation mit Handsprechfunkgeräten 
zugeteilt. 

Die Amtsblattverfügung Nr. 09/2015 „Allgemeinzuteilung von Frequenzen im Frequenz-
bereich 149,01875 MHz – 149,11875 MHz für die Nutzung durch die Allgemeinheit für 
Funkanwendungen für die Sprachkommunikation mit Handsprechfunkgeräten über kurze 
Entfernungen“, veröffentlicht im Amtsblatt der Bundesnetzagentur  Nr. 5/2015 vom 
18.03.2015, S. 1180, wird aufgehoben.  

1. Frequenznutzungsparameter: 
1.a Analoge Frequenznutzung 

Mittenfrequenz 
in MHz 

 

Maximale 
äquivalente 

Strahlungsleistung 
in mW (ERP) 

Kanalbandbreite/ 
Kanalraster 

in kHz 

149,0250 500 12,5 
149,0375 500 12,5 
149,0500 500 12,5 
149,0875 500 12,5 
149,1000 500 12,5 
149,1125 500 12,5 

1.b Digitale Frequenznutzung 

Mittenfrequenz 
in MHz 

 

Kanalbreite/
Kanalraster 

in kHz 

Mittenfrequenz 
in MHz 

 

Kanalbreite/ 
Kanalraster 

in kHz 

Maximale 
äquivalente 

Strahlungsleis
tung (ERP) 

149,0250 12,5 149,021875 6,25 0,5 Watt 
149,0375 12,5 149,028125 6,25 0,5 Watt 
149,0500 12,5 149,034375 6,25 0,5 Watt 
149,0875 12,5 149,040625 6,25 0,5 Watt 
149,1000 12,5 149,046875 6,25 0,5 Watt 
149,1125 12,5 149,053125 6,25 0,5 Watt 

  149,084375 6,25 0,5 Watt 
  149,090625 6,25 0,5 Watt 
  149,096875 6,25 0,5 Watt 
  149,103125 6,25 0,5 Watt 
  149,109375 6,25 0,5 Watt 
  149,115625 6,25 0,5 Watt 

Die Nutzung der Frequenzen ist im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb  
in Lagen oberhalb von 600 m nicht erlaubt.  

2. Befristung 
Diese Allgemeinzuteilung ist bis zum 31.12.2026 befristet. 



 
- 2 - 

 

Hinweise: 
1. Die oben genannten Frequenzbereiche werden auch für andere Funkanwendungen 

genutzt. Die Bundesnetzagentur übernimmt keine Gewähr für eine Mindestqualität 
oder Störungsfreiheit des Funkverkehrs. Es besteht kein Schutz vor Beeinträchtig-
ungen durch andere bestimmungsgemäße Frequenznutzungen. Insbesondere sind 
bei gemeinschaftlicher Frequenznutzung gegenseitige Beeinträchtigungen nicht 
auszuschließen und hinzunehmen. 

2. Eine Nutzung zugeteilter Frequenzen darf nur mit Funkanlagen erfolgen, die für den 
Betrieb in der Bundesrepublik Deutschland vorgesehen bzw. gekennzeichnet sind (§ 
60 Abs. 1 S. 3 TKG). 

3. Diese Frequenzzuteilung berührt nicht rechtliche Verpflichtungen, die sich für die 
Frequenznutzer aus anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften, auch telekom-
munikationsrechtlicher Art, oder Verpflichtungen privatrechtlicher Art ergeben. Dies 
gilt insbesondere für Genehmigungs- oder Erlaubnisvorbehalte (z.B. baurechtlicher 
oder umweltrechtlicher Art). 

4. Der Frequenznutzer ist für die Einhaltung der Zuteilungsbestimmungen und für die 
Folgen von Verstößen, z. B. Abhilfemaßnahmen und Ordnungswidrigkeiten 
verantwortlich. 

5. Beim Auftreten von Störungen sowie im Rahmen technischer Überprüfungen werden 
für  die Funkanwendung die Parameter der Europäisch harmonisieren Normen EN 
300 113, EN 301 166 und EN 300 296 zugrunde gelegt. Abhängig von den verwen-
deten Selektier Systemen werden die technische Spezifikationen TS 102 361, TS 102 
490 oder TS 103 236 angewendet. Hinweise zu Messvorschriften und Testmethoden, 
die zur Überprüfung der o. g. Parameter beachtet werden müssen, sind ebenfalls 
diesen Normen zu entnehmen. 

6. Der Bundesnetzagentur sind gemäß § 64 TKG auf Anfrage alle zur Sicherstellung 
einer effizienten und störungsfreien Frequenznutzung erforderlichen Auskünfte über 
das Funknetz, die Funkanlagen und den Funkbetrieb, insbesondere Ablauf und 
Umfang des Funkverkehrs, zu erteilen. Erforderliche Unterlagen sind bereitzustellen. 
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Vfg 40 / 2012 

Allgemeinzuteilung von Frequenzen im Frequenzbereich 446,0 MHz – 446,2 MHz für die 
Nutzung durch die Allgemeinheit für Funkanwendungen für die Sprachkommunikation 
mit Handsprechfunkgeräten 

Auf Grund des § 55 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) werden hiermit Frequenzen zur 
Nutzung durch die Allgemeinheit für die Sprachkommunikation mit Handsprechfunkgeräten  
zugeteilt. 

Die Amtsblattverfügung Nr. 78/2003 „Allgemeinzuteilung von Frequenzen für die Nutzung 
durch die Allgemeinheit für die Sprachkommunikation über kurze Entfernungen mit 
Handsprechfunkgeräten, veröffentlicht im Amtsblatt der Regulierungsbehörde für 
Telekommunikation und Post (Reg TP) Nr. 25/2003 vom 17.12.2003, S. 1368, und die 
Amtsblattverfügung 19/2006, Allgemeinzuteilung von Frequenzen im Bereich 446,1 – 446,2 
MHz für digitale Kurzstrecken- Funkanwendungen mit Handsprechfunkgeräten, veröffentlicht 
im Amtsblatt der Bundesnetzagentur Nr. 7/2006 vom 5. April 2006, S. 788, werden 
aufgehoben. 

1. Frequenznutzungsparameter: 

Mittenfrequenz 
in MHz 

Kanal-Nummer Maximale 
äquivalente 

Strahlungsleistung in 
mW (ERP) 

Kanalbandbreite/ 
Kanalraster 

in kHz 

446,00625 1 500 12,5 
446,01875 2 500 12,5 
446,03125 3 500 12,5 
446,04375 4 500 12,5 
446,05625 5 500 12,5 
446,06875 6 500 12,5 
446,08125 7 500 12,5 
446,09375 8 500 12,5 

Für PMR- Funkanlagen, die ab dem 1. Januar 2014 in verkehr gebracht werden, gelten 
folgende zusätzliche Bestimmungen: 

Geräte mit „Push To Talk“ Funktionalität und einrastfähiger Sprechtaste dürfen einen 
maximalen Sendezyklus (Transmitter Time Out) von 180 Sekunden nicht überschreiten. 

Geräte ohne „Push To Talk“ Funktion dürfen einen maximalen Sendezyklus (Transmitter 
Time Out) von 180 Sekunden unter Verwendung von VOX- Control (Voice Operation 
Exchange) nicht überschreiten. 

Frequenz-
bereich (MHz) 

Maximale  
äquivalente 

Strahlungsleis-tung 
(ERP) in mW 

Kanalbandbreite 
(kHz)

1) 
Maximal zulässige 

Dauer eines 
Sendezyklus in 

Sekunden 
446,1 – 446,2  500 6,25 oder 12,5 180 Sekunden 

1) Die Mittenfrequenz des ersten Kanals liegt mit dem Abstand der halben Kanalbandbreite oberhalb 
der unteren Bandbegrenzung.  

... 
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2. Befristung 

Diese Allgemeinzuteilung ist bis zum 31.12.2022 befristet. 

Hinweise: 

1. 	 Die oben genannten Frequenzbereiche werden auch für andere Funkanwendungen 
genutzt. Die Bundesnetzagentur übernimmt keine Gewähr für eine Mindestqualität 
oder Störungsfreiheit des Funkverkehrs. Es besteht kein Schutz vor 
Beeinträchtigungen durch andere bestimmungsgemäße Frequenznutzungen. 
Insbesondere sind bei gemeinschaftlicher Frequenznutzung gegenseitige 
Beeinträchtigungen nicht auszuschließen und hinzunehmen. 

2. 	 Eine Nutzung zugeteilter Frequenzen darf nur mit Funkanlagen erfolgen, die für den 
Betrieb in der Bundesrepublik Deutschland vorgesehen bzw. gekennzeichnet sind (§ 
60 Abs. 1 S. 2 TKG). 

3. 	Diese Frequenzzuteilung berührt nicht rechtliche Verpflichtungen, die sich für die 
Frequenznutzer aus anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften, auch 
telekommunikationsrechtlicher Art, oder Verpflichtungen privatrechtlicher Art ergeben. 
Dies gilt insbesondere für Genehmigungs- oder Erlaubnisvorbehalte (z.B. 
baurechtlicher oder umweltrechtlicher Art). 

4. 	Der Frequenznutzer ist für die Einhaltung der Zuteilungsbestimmungen und für die 
Folgen von Verstößen, z. B. Abhilfemaßnahmen und Ordnungswidrigkeiten 
verantwortlich. 

5. 	 Beim Auftreten von Störungen sowie im Rahmen technischer Überprüfungen werden 
für die Funkanwendungen die Parameter folgender Europäischer Normen zugrunde 
gelegt: 

Frequenzbereich 446,0 – 446,1 MHz: EN 300 296  

Frequenzbereich 446,1 – 446,2 MHz: EN 300 113 (Kanalbandbreite 12,5 kHz) 

     EN 301 166 (Kanalbandbreite 6,25 kHz) 

Hinweise zu Messvorschriften und Testmethoden, die zur Überprüfung der o. g. 
Parameter beachtet werden müssen, sind ebenfalls diesen Normen zu entnehmen. 

6. 	Der Bundesnetzagentur sind gemäß § 64 TKG auf Anfrage alle zur Sicherstellung 
einer effizienten und störungsfreien Frequenznutzung erforderlichen Auskünfte über 
das Funknetz, die Funkanlagen und den Funkbetrieb, insbesondere Ablauf und 
Umfang des Funkverkehrs, zu erteilen. Erforderliche Unterlagen sind bereitzustellen. 
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1. Anwendungsbereich 

Gemäß § 55 Absatz 1 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) vom 22.06.2004 bedarf jede 
Frequenznutzung einer vorherigen Frequenzzuteilung. Die Frequenzzuteilung erfolgt nach 
Maßgabe des Frequenznutzungsplanes. Um technischen Fortschritt zu ermöglichen und 
internationale Harmonisierungsentscheidungen zeitnah umzusetzen, sind in den Frequenz-
nutzungsplan nur die Rahmenbedingungen aufgenommen worden, die eine störungsfreie und 
effiziente Frequenznutzung gewährleisten. Diese Rahmenbedingungen werden durch 
Verwaltungsvorschriften konkretisiert, um eine einheitliche Verwaltungspraxis zu gewährleisten. 
Im folgenden handelt es sich um die Verwaltungsvorschriften für Frequenzzuteilungen für die 
Funkanwendungen der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (VV BOS-Funk). 

Der BOS-Funk umfasst Funkanwendungen des nichtöffentlichen mobilen Landfunks, des 
nichtöffentlichen Festfunks und des Richtfunks, die im Frequenznutzungsplan für bestimmte 
Frequenzbereiche ausgewiesen sind. Mit den Verwaltungsvorschriften werden die technischen 
Bestimmungen der für den BOS-Funk ausgewiesenen Frequenznutzungsteilpläne konkretisiert 
und mit anwendungsspezifischen Regelungen im erforderlichen Umfang ergänzt. Die 
Regelungen der VV BOS-Funk gelten für alle am Prozess „Frequenzzuteilung für BOS-Funk“ 
beteiligten Dienststellen der Bundesnetzagentur. 

 

2. Begriffsbestimmungen 

Antennengewinn 

(absoluter) Gewinn; isotroper Gewinn 

Verhältnis (im Allgemeinen logarithmiert und in Dezibel ausgedrückt) der durch eine 
Antenne in einer gegebenen Richtung erzeugten Strahlungsintensität zu der 
Strahlungsintensität, die erreicht werden würde, wenn die durch die Antenne 
aufgenommene Leistung gleichmäßig in alle Richtungen abgestrahlt würde. 

Teilgewinn 

Verhältnis (im Allgemeinen logarithmiert und in Dezibel ausgedrückt) jenes Teils der 
Strahlungsintensität in einer gegebenen Richtung, der einer bestimmten Polarisation 
zugeordnet ist, zu der Strahlungsintensität, die erreicht werden würde, wenn die von der 
Antenne aufgenommene Leistung gleichmäßig in alle Richtungen abgestrahlt werden 
würde. 

Auf einen Halbwellendipol bezogener Gewinn 

Verhältnis (im Allgemeinen logarithmiert und in Dezibel ausgedrückt) des Teilgewinns 
einer Antenne in einer gegebenen Richtung und bei einer festgelegten linearen 
Polarisation zum maximalen absoluten Gewinn eines Halbwellendipols, der im Raum 
isoliert ist und parallel zum elektrischen Flussdichtevektor ausgerichtet ist, der die 
festgelegte Polarisation in der gegebenen Richtung kennzeichnet. 

Aussendung 

Vorgang, bei dem ein Funksender Energie in Form von elektromagnetischen Wellen zum 
Zwecke des Funkverkehrs erzeugt. 
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Außerband-Aussendung 

Teil des Spektrums einer Aussendung, der aufgrund des Modulationsverfahrens außerhalb des 
zugeteilten Kanals, jedoch unmittelbar neben dessen Grenzen liegt, und dessen Pegel nicht 
herabgesetzt werden kann, ohne dass die Übertragung der zugehörigen Information beeinflusst 
wird. 

Azimut 

Winkel zwischen rechtweisend Nord und der betrachteten Richtung in der Horizontalebene. 

Belegte Bandbreite 

Frequenzbandbreite, bei der die unterhalb ihrer unteren und oberhalb ihrer oberen 
Frequenzgrenzen ausgesendeten mittleren Leistungen 0,5 % der gesamten mittleren Leistung 
einer gegebenen Aussendung betragen. 

Betriebsarten 

Simplex-Betrieb: Übertragung ausschließlich abwechselnd in beide Richtungen einer 
Telekommunikationsverbindung möglich. 

Duplex-Betrieb: Übertragung gleichzeitig in beiden Richtungen einer Telekommunikations-
verbindung möglich. 

Semi-Duplex-Betrieb: Simplex-Betrieb an einem Ende und Duplex-Betrieb am anderen Ende 
einer Telekommunikationsverbindung.  

Einseitige Übertragung: Übertragung ist nur in eine Richtung möglich. 

Datenübertragung 

Nachrichtenübertragung ausschließlich in Form von alphanumerischen Zeichen (Datenfunk). 
Datenfunk im Sinne dieser Bestimmungen schließt die Übertragung von Fernwirksignalen 
(Fernsteuern, Fernmessen) mit ein. 

Erforderliche Bandbreite 

Für eine gegebene Sendeart diejenige Frequenzbandbreite, die gerade ausreicht, um die 
Übertragung von Information mit der Geschwindigkeit und der Güte sicherzustellen, die unter 
den festgelegten Bedingungen erforderlich sind. 

Fester Funkdienst 

Funkdienst zwischen bestimmten ortsfesten Punkten. 

Frequenznutzung 

Jede gewollte Aussendung oder Abstrahlung elektromagnetischer Wellen zwischen 9 kHz und 
3 000 GHz zur Nutzung durch Funkdienste und andere Anwendungen elektromagnetischer 
Wellen. Frequenznutzung im Sinne des TKG ist auch die Führung elektromagnetischer Wellen 
in und längs von Leitern, für die keine Freizügigkeit nach dem TKG § 53 Abs. 2 Satz 3 gegeben 
ist. 
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Frequenztoleranz 

Größte zulässige Abweichung der Mittenfrequenz des durch eine Aussendung belegten Bandes 
gegenüber der zugeteilten Frequenz oder allgemein der charakteristischen Frequenz einer 
Aussendung gegenüber der zugehörigen Bezugsfrequenz. 

Frequenzzuteilung 

Behördliche oder durch Rechtsvorschrift erteilte Erlaubnis zur Benutzung bestimmter 
Frequenzen unter festgelegten Bedingungen. Diese ergeht in Form einer Allgemeinzuteilung 
von Amts wegen oder einer Einzelzuteilung auf Antrag. 

Frequenzzuteilungsgebiet 

Festgelegtes Gebiet, in dem bestimmte Frequenzen zugeteilt werden. 

Funkanlagen 

Sende- und Empfangseinrichtungen, zwischen denen eine Informationsübertragung ohne 
Verbindungsleitungen mittels elektromagnetischer Wellen stattfinden kann. 

Funkdienst 

Gesamtheit der Funknutzungen, deren Verwendungszweck ein wesentliches gemeinsames 
Merkmal besitzt. 

Funkfrequenz 

Frequenz einer periodischen Funkwelle oder der zugehörigen periodischen elektrischen 
Schwingung. 

Funkfrequenzkanal 

Zusammenhängender Teil des Funkfrequenzspektrums, der für eine festgelegte Aussendung 
oder Übertragung genutzt wird. 

Funknetz 

Ein Funknetz ist ein Netzwerk aus mehreren Funkstellen, in welchem Informationen mittels 
elektromagnetischer Wellen leitungslos zwischen einer oder mehreren ortsfesten und / oder 
mobilen Funkstellen übertragen werden. 

Funkstelle 

Ein oder mehrere Sender oder Empfänger oder eine Gruppe von Sendern und Empfängern, 
einschließlich der Zusatzeinrichtungen, die zur Wahrnehmung eines Funkdienstes an einem 
bestimmten Ort erforderlich sind. 

Mobile Funkstelle 

Funkstelle, die in Bewegung oder während des Haltens betrieben werden kann. 
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Bewegbare Funkstelle 

Funkstelle, die transportiert werden kann, aber ausschließlich ortsfest betrieben werden darf. 
Bewegbare Funkstellen sind keine mobilen Funkstellen. 

Ortsfeste Funkstelle 

Funkstelle, die durch die Angabe eindeutiger Koordinaten definiert werden kann. 

Relaisfunkstelle 

Funkstelle, die unmittelbar oder mit einer gewissen Verzögerung ein Signal weitersendet, das 
die gleiche Information wie das empfangene Signal enthält. 

Funkversorgungsbereich 

Gebiet um eine Landfunkstelle, das von dieser nach Maßgabe der Planung mit einer 
festgelegten Mindestnutzfeldstärke bei einer bestimmten Orts- und Zeitwahrscheinlichkeit 
versorgt wird. 

Interne Telekommunikationszwecke 

Übertragung von Nachrichten in Form von Sprache, Daten oder Bildern, die mit den Aufgaben 
oder Tätigkeiten des Zuteilungsinhabers als anerkannter Berechtigter zur Teilnahme am BOS-
Funk in unmittelbarem Zusammenhang stehen und daher dem in der Frequenzzuteilung 
angegebenen Verwendungszweck entsprechen. 

Kanal 

Bezeichnung bzw. Kennzeichnung eines Frequenzpaares oder einer Einzelfrequenz. 

Kanalbandbreite 

Erforderliche Bandbreite einer Aussendung zuzüglich erforderlicher Schutzbänder gegenüber 
den Nachbarkanälen. 

Kanalabstand 

Differenz der Mittenfrequenzen zweier Nachbarkanäle in einer Menge von 
Funkfrequenzkanälen, die nach ihrer Mittenfrequenz in aufsteigender Ordnung sortiert sind. 

Landfunk 

Funkstelle, die erdgebundenen (terrestrischen) Funkverkehr abwickelt. 

Mobilfunkdienst 

Funkdienst zwischen mobilen und ortsfesten Funkstellen oder zwischen mobilen Funkstellen. 

Mobiler Landfunkdienst 

Funkdienst zwischen ortsfesten und mobilen Landfunkstellen oder zwischen mobilen 
Landfunkstellen. 
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Nachbarkanal 

In einer Menge von Funkfrequenzkanälen, die nach ihrer Mittenfrequenz in aufsteigender 
Ordnung sortiert sind, derjenige Kanal, der einem gegebenen Kanal unmittelbar vorangeht oder 
folgt. 

Nebenaussendung 

Aussendung auf einer oder mehreren Frequenzen außerhalb des zugeteilten Kanals, wobei der 
Pegel dieser Aussendung herabgesetzt werden kann, ohne dass die Übertragung der 
entsprechenden Information beeinflusst wird. 

Nichtöffentlicher mobiler Landfunk (nömL) 

Mobile Landfunkdienste, die einer geschlossenen Benutzergruppe zur Verfügung stehen. 

Repeater 

Teil einer Funkstelle, der empfangene Signale nach Verstärkung und gegebenenfalls nach 
Signalaufbereitung wieder aussendet. 

Richtcharakteristik   

Richtcharakteristik ist im Empfangsfall die Richtungsabhängigkeit des von einer Antenne aus 
einem ebenen Wellenfeld vorgegebener Polarisation aufgenommenen Empfangspegels. Sie 
wird in einem kartesischen Koordinatensystem als Antennengewinn gegenüber dem isotropen 
Strahler in Abhängigkeit vom Winkel in der Hauptstrahlrichtung dargestellt. 

Richtfunk 

Hochfrequenter Übertragungsweg ohne Verbindungsleitungen zwischen zwei Punkten (Punkt-
zu-Punkt Richtfunk) oder von einem zu mehreren Punkten (Punkt-zu-Mehrpunkt Richtfunk).  

Sendeart 

Gesamtheit der Merkmale einer Aussendung, die mit genormten Kennzeichen bezeichnet 
werden und beispielsweise die Modulationsart des Hauptträgers, das modulierende Signal, die 
Art der zu übertragenden Information und gegebenenfalls auch andere zusätzliche Merkmale 
des Signals umfassen. 

Senderausgangsleistung 

Die Senderausgangsleistung / HF-Ausgangsleistung im Sinne dieser Bestimmung ist der HF-
Pegel auf der Betriebsfrequenz, den der Sender an die Antenne abgibt. Sie wird bei Geräten 
angegeben, die einen definierten koaxialen Antennenanschluss besitzen. Die HF-
Ausgangsleistung wird bei unmoduliertem Sender an diesem Antennenanschluss gemessen. 

Sprachübertragung 

Nachrichten ausschließlich in Form von Sprache (Sprechfunk). 
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Strahlungsleistung 

Maximal zulässige äquivalente Strahlungsleistung 

Die äquivalente Strahlungsleistung beschreibt die Leistung, die eine isotrope 
Strahlungsquelle (dann heißt sie äquivalente isotrope Strahlungsleistung) oder ein 
Halbwellendipol (dann heißt sie äquivalente oder effektive Strahlungsleistung) anstelle der 
tatsächlich verwendeten Strahlungsquelle am selben Ort abgeben müsste, um - jeweils im 
selben Abstand betrachtet - die gleiche Leistungsflussdichte zu erzeugen wie die 
tatsächlich verwendete Strahlungsquelle. 

Gebräuchlich sind auch folgende Definitionen: 

EIRP = engl. Abkürzung für Equivalent Isotropic Radiated Power, zu deutsch: 
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung 

Produkt der von einem Funksender in eine Antenne eingespeisten Leistung und 
dem absoluten Gewinn der Antenne in einer gegebenen Richtung. 

ERP = engl. Abkürzung für Equivalent Radiated Power, zu deutsch: 
Äquivalente Strahlungsleistung 
oder Effective Radiated Power, zu deutsch: 
Effektive Strahlungsleistung 

Produkt der von einem Funksender in eine Antenne eingespeisten Leistung und 
dem auf einen verlustfreien Halbwellendipol in Hauptstrahlrichtung bezogenen 
Gewinn dieser Antenne in einer gegebenen Richtung. 

Tonruf 

Aussendung von Tonfrequenzen als Anrufsignal oder zur Steuerung von Funkanlagen. 

Unerwünschte Aussendung 

Gesamtheit der Nebenaussendungen und Außerband-Aussendungen. 

Zugeteilter Kanal 

Funkfrequenzkanal, innerhalb dessen die Aussendung einer gegebenen Funkstelle genehmigt 
ist. 

Zugeteilte Frequenz 

Mittenfrequenz des zugeteilten Kanals einer Sendestelle.  
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3.  Besondere Voraussetzungen der Frequenzzuteilung 

Gemäß § 57 Absatz 4 TKG legt das Bundesministerium des Innern im Benehmen mit den 
zuständigen obersten Landesbehörden für Frequenzen, die im Frequenznutzungsplan für den 
BOS-Funk ausgewiesen sind, in einer Richtlinie (BOS-Funkrichtlinie) fest 

1. die Zuständigkeiten der beteiligten Behörden, 

2. das Verfahren zur Anerkennung als Berechtigter zur Teilname am BOS-Funk, 

3. das Verfahren und die Zuständigkeiten bei der Bearbeitung von Anträgen auf Frequenz-
zuteilung innerhalb der BOS, 

4. die Grundsätze zur Frequenzplanung und die Verfahren zur Frequenzkoordinierung 
innerhalb der BOS sowie 

5. die Regelungen für den Funkbetrieb und für die Zusammenarbeit der Frequenznutzer im 
BOS-Funk. 

Das Bundesministerium des Innern bestätigt im Einzelfall nach Anhörung der jeweils sachlich 
zuständigen obersten Bundes- oder Landesbehörde die Zugehörigkeit eines Antragstellers zum 
Kreis der anerkannten Berechtigten zur Teilnahme am BOS-Funk.  

Die BOS-Funkrichtlinie in ihrer aktuellen Fassung wurde im Gemeinsamen Ministerialblatt       
Nr. 39 am 07.09.2009 vom Bundesministerium des Innern herausgegeben. 

 

4.  Berechtigte und deren Anerkennung zur Teilnahme am BOS-Funk 

Berechtigte zur Teilnahme am BOS-Funk sind: 

1. die Polizeien der Länder, 

2. die Polizeien des Bundes, 

3. die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW), 

4. die Bundeszollverwaltung, 

5. die kommunalen Feuerwehren, staatlich anerkannte Werkfeuerwehren sowie sonstige 
nichtöffentliche Feuerwehren, wenn sie auftragsgemäß auch außerhalb ihrer 
Liegenschaft eingesetzt werden können, 

6. die Katastrophen- und Zivilschutzbehörden des Bundes und  der Länder, öffentliche 
Einrichtungen des Katastrophenschutzes und nach Landesrecht im Katastrophenschutz 
mitwirkende Organisationen auch, soweit sie Zivilschutzaufgaben wahrnehmen, 

7. die behördlichen Träger der Notfallrettung nach landesrechtlichen Bestimmungen und 
die Leistungserbringer, die mit der Durchführung der Aufgabe „Notfallrettung“ von den 
jeweiligen Trägern der Notfallrettung beauftragt wurden. 

8. die mit Sicherheits- und Vollzugsaufgaben gesetzlich beauftragten Behörden und 
Dienststellen, für die das Bundesministerium des Innern im Benehmen mit dem 
Bundesministerium der Finanzen und den zuständigen obersten Landesbehörden die 
Notwendigkeit bestätigt hat, mit den vorgenannten Berechtigten nach Nr. 1-7 über BOS-
Funk zusammenzuarbeiten, 
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9. die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder. 

Maßgeblich für die Anerkennung eines Antragstellers als Berechtigter nach Nr. 5, 6 und 7 nach 
landesrechtlichen Bestimmungen ist die Zustimmung der zuständigen obersten Landesbehörde 
oder der von ihr bestimmten Stelle des jeweiligen Bundeslandes. 

Maßgeblich für die Anerkennung eines Antragstellers als Berechtigter nach Nr. 6 und 8 nach 
bundesrechtlichen Bestimmungen ist die Zustimmung durch das BMI. 

Der Kreis der  Berechtigten kann für die Nutzung bestimmter Funkanwendungen der BOS, z.B. 
für die drahtlose Übertragung von Bild- und Tonsignalen eingeschränkt sein. Im Falle der 
Einschränkung werden die Berechtigten an entsprechender Stelle der Verwaltungsvorschriften 
einzeln aufgeführt.  

 

5. Frequenzzuteilung 

5.1 Antragsstellung 

Anträge auf Zuteilungen von Frequenzen für den BOS-Funk sind schriftlich bei der zuständigen 
Dienststelle der Bundesnetzagentur zu stellen. Grundsätzlich ist diejenige Dienststelle 
zuständig, in deren Zuständigkeitsbereich ein Funknetz betrieben werden soll. Sollten mit einem 
Funknetz aufgrund seiner geografischer Lage Zuständigkeitsbereiche mehrerer Dienststellen 
betroffen sein, so ist der Standort des technischen Netzmittelpunktes maßgebend. Bei 
Funknetzen mit wechselnden Einsatzgebieten ist die Dienststelle zuständig, in deren 
Zuständigkeitsbereich der Antragsteller seinen Sitz hat.  

Anträge auf Frequenzzuteilungen zur Nutzung von Richtfunkanwendungen im Frequenzbereich 
14 GHz sind beim Referat 226 zu stellen. In seinen Verwaltungsvorschriften Richtfunk (VV 
Richtfunk) stellt  das Referat 226 Frequenznutungsbedingungen für den 14 GHz-Richtfunk der 
BOS bereit. Weitere Regelungen über die Zuständigkeit von Dienststellen in der 
Bundesnetzagentur für Frequenzzuteilungen im BOS-Funk bleiben vorbehalten. Anschriften 
und Zuständigkeitsbereiche sind im Internet veröffentlicht oder können bei der 
Bundesnetzagentur erfragt werden.  

Für die Antragstellung sind grundsätzlich die zu den einzelnen Funkanwendungen mit den 
obersten Bundes- und Landesbehörden abgestimmten Formblätter zu verwenden. Diese 
können bei den Dienststellen der Bundesnetzagentur kostenlos angefordert bzw. von der 
Internetseite der Bundesnetzagentur heruntergeladen werden. 

5.2 Antragsbearbeitung 

Die Einzelzuteilung einer oder mehrerer Frequenzen für den BOS-Funk erfolgt mit Ausstellung 
einer Urkunde, falls alle Voraussetzungen für die Frequenzzuteilung erfüllt sind. Wird ein Antrag 
abgelehnt, ergeht duch die zuständige Dienststelle der Bundesnetzagentur ein 
Ablehnungsbescheid mit einer Rechtsbehelfsbelehrung an den Antragsteller. 

Anträge auf Frequenzzuteilung ohne die vorgeschriebenen Zustimmungsvermerke der jeweils 
zuständigen obersten Bundes- oder Landesbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle werden 
zurückgewiesen bzw. können erst nach erneutem Antragseingang mit den entsprechenden 
Zustimmungsvermerken bearbeitet werden. 

Die Bundesnetzagentur kann vom Antragsteller besondere Nachweise über das Vorliegen der 
subjektiven Frequenzzuteilungsvoraussetzungen (Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit, 
Fachkunde) verlangen, sofern dies zur Sicherstellung einer störungsfreien und effizienten 
Frequenznutzung erforderlich ist. Ebenso kann die Bundesnetzagentur zum Nachweis der 
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Erfüllung der Frequenzzuteilungsvoraussetzungen die Vorlage eines ausführlichen 
Frequenznutzungskonzeptes verlangen, sofern dies zur Sicherstellung einer störungsfreien und 
effizienten Frequenznutzung erforderlich ist. 

5.3 Befristung 

Für Funkanwendungen der BOS innerhalb der Frequenzbereiche  von 34,35 bis 39,85 MHz, 
74,205 bis 87,265 MHz, 165,2 bis 173,99 MHz und 443,59375 bis 449,96875 MHz ist in den 
entsprechenden Einträgen des Frequenznutzungsplanes festgelegt, dass das Auslaufen der 
Frequenznutzungen im Rahmen eines Rückgabekonzeptes erfolgt. Demnach  können auch 
Details, wie z.B. die weitere Nutzung der analogen Kanäle für Sonderanwendungen 
berücksichtigt werden. Aufgrund dieser Regelung ist grundsätzlich von einer Befristung der 
Frequenzzuteilung zur Nutzung von Frequenzen innerhalb eines der vorgenannten Bereichen 
abzusehen.  

Ausgenommen von dieser Regelung sind Frequenzzuteilungen an Leistungserbringer nach Nr. 
4.7 für den Fall, dass die jeweils zuständige oberste Bundes- oder Landesbehörde oder die von 
ihr bestimmten Stelle ihre Zustimmung für die Dauer der Beauftragung zur Durchführung der 
Notfallrettung im Antrag auf Frequenzzuteilung befristet hat. Die Frequenzzuteilung ist dann 
entsprechend dieser Frist ebenfalls zu befristen. 

Frequenzzuteilungen zur Nutzung für Funkanwendungen des nichtöffentlichen mobilen 
Landfunks zur Übertragung von Bild- und Tonsignalen der BOS im Frequenzbereich 2347 bis 
2385 MHz ergehen grundsätzlich auf 10 Jahre befristet.  

Frequenzzuteilungen zur kurzzeitigen Nutzung (Kurzzeitzuteilungen) können zum Zwecke eines 
kurzzeitigen Einsatzes, einer kurzzeitigen Übung oder eines sonstigen Auftrages entsprechend 
der vorgesehenen Nutzungsdauer befristet erteilt werden.  

5.4 Weitere Bestimmungen  

Die zugeteilten Frequenzen dürfen nur zur Wahrnehmung von Sicherheitsaufgaben, die dem 
anerkannten Berechtigten zur Teilnahme am BOS-Funk durch Gesetz, aufgrund eines 
Gesetzes oder durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung übertragen worden sind, genutzt 
werden (Verwendungszweck).  

Der Zuteilungsinhaber ist gegenüber der Bundesnetzagentur für die Einhaltung der 
Frequenznutzungsbedingungen verantwortlich, auch wenn er die Ausübung der Rechte aus 
seiner Frequenzzuteilung einem anderen überlässt.  

Frequenzen dürfen von Zuteilungsinhabern nur dann an Dritte dauerhaft zur Nutzung 
überlassen werden, wenn diese zum Kreis der Berechtigten nach Nr. 4 der 
Verwaltungsvorschriften gehören. Im Falle der Überlassung ist  von dem Zuteilungsinhaber und 
dem tatsächtlichen Nutzer eine schriftliche Vereinbarung zu schließen, mit der sichergestellt 
wird, dass Anordnungen der Bundesnetzagentur gegenüber dem Zuteilungsinhaber auch 
gegenüber dem tatsächtlichen Nutzer durchgesetzt werden können (rechtliches 
Durchgriffsrecht). 

Die Zuteilungsurkunde sollte am Ort der Frequenznutzung aufbewahrt werden und ist 
Bediensteten der Bundesnetzagentur auf Verlangen vorzuzeigen.  

Die Übertragung einer Frequenzzuteilung auf einen anderen kann gemäß § 55 Abs. 7 TKG bei 
der Bundesnetzagentur schriftlich beantragt werden. 

Eine Frequenzzuteilung kann neben den in TKG § 63 aufgeführten Gründen widerrufen werden, 
wenn die Frequenznutzung gemäß den Festlegungen eines für analoge Nutzungen erstellten 
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Rückgabekonzeptes endet. Ein entsprechender Widerrufsvorbehalt ist in die Frequenz-
zuteilung aufzunehmen.  

Nach § 63 Abs. 2 Satz 1 TKG kann eine Frequenzzuteilung zur Nutzung von BOS-Funk 
widerrufen werden, wenn die besonderen Voraussetzungen der Frequenzzuteilung nach § 57 
Abs. 4 des Gesetzes nicht mehr gegeben sind.  
Eine besondere Voraussetzung der Frequenzzuteilung entfällt für den Fall, dass die im 
Antragsverfahren erteilte Zustimmung für die Anerkennung als Berechtigter vom BMI oder der 
obersten Landesbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle nach Frequenzzuteilung 
widerrufen wird. Nachdem das BMI oder die oberste Landesbehörde oder die von ihr 
bestimmten Stelle dem Zuteilungsinhaber ihre Entscheidung unter Angabe von Gründen 
mitgeteilt und der Bundesnetzagentur eine Abschrift der Entscheidung vorgelegt hat, kann die 
Frequenzzuteilung widerrufen werden. Ein entsprechender Widerrufsvorbehalt ist in die 
Frequenzzuteilung aufzunehmen.   

 

6. Verwaltungskosten 

Die Verwaltungskosten für Frequenzzuteilungen und unter bestimmten Voraussetzungen auch 
deren Ablehnungen ergeben sich aus den Rechtsverordnungen in den jeweils geltenden 
Fassungen. 

 

7. Frequenzzuteilungen gemäß § 58 TKG 

Sofern die beabsichtigte Funkanwendung nicht den Vorgaben  des Frequenzbereichszu-
weisungsplans oder des Frequenznutzungsplans entspricht, besteht die Möglichkeit einer 
Zuteilung nach § 58 TKG. Dies gilt insbesondere in Fällen der Erprobung innovativer 
Technologien in der Telekommunikation oder bei kurzfristigem Frequenzbedarf. Angewandt im 
Bereich des BOS-Funks ergeben sich hieraus insbesondere Möglichkeiten für den Versuchs-
funk.  

7.1 Versuchsfunk  

Frequenzzuteilungen für Versuchsfunk der BOS erfolgen grundsätzlich zur Entwicklung und 
Erprobung innovativer Technologie,  neuartiger Betriebsverfahren oder ähnliches, für die 
gegebenenfalls noch keine technischen Spezifikationen bzw. Normen existieren. Diese 
Frequenzzuteilungen ergehen ausschließlich zeitlich befristet. Wegen des innovativen 
Charakters kann von den Festlegungen des Frequenzbereichszuweisungsplans und des 
Frequenznutzungsplans abgewichen werden. Frequenzzuteilungen für Versuchsfunk werden 
grundsätzlich auf Mitbenutzungsbasis erteilt, d.h. durch den Versuchsfunk dürfen einerseits 
keine anderen Funkanwendungen gestört werden, für die eine nutzungsplankonforme 
Frequenzzuteilung vorhanden ist, andererseits hat der Versuchsfunk durch diese 
Funkanwendungen Störungen hinzunehmen. Die Frequenzzuteilungen sollen möglichst aus 
dem für einen späteren Wirkbetrieb vorgesehenen Frequenzbereich gemäß 
Frequenznutzungsplan erfolgen. Aus der Tatsache einer Frequenzzuteilung für Versuchsfunk 
kann der Zuteilungsinhaber keinen Anspruch auf einen regulären Wirkbetrieb gegenüber der 
Bundesnetzagentur geltend machen. 

Entwicklern und Herstellern von Funkanlagen wird empfohlen, sich möglichst frühzeitig bei der 
Bundesnetzagentur über die für seine geplante Funkanwendung geltenden Frequenzzuteilungs-
regelungen zu informieren. Die sonstigen Frequenznutzungsbedingungen werden im Einzelfall 
abhängig von der jeweiligen Funkanwendung und der erforderlichen Koordinierung, jedoch in 
Anlehnung an den möglichen späteren Wirkbetrieb, festgelegt.  

Bundesnetzagentur / Referat 224 14 VV BOS-Funk / Teil A 



 

8. Stationäre Empfangsfunkanlagen des Prüf- und Messdienstes der 
 Bundesnetzagentur 

Die stationären Empfangsfunkanlagen des Prüf- und Messdienstes  der Bundesnetzagentur 
(PMD) dürfen durch Frequenznutzungen nicht gestört werden. Daher dürfen zum Schutz der 
Empfangsfunkanlagen des PMD an deren Standorten bestimmte Feldstärkewerte nicht 
überschritten werden. Dies gilt insbesondere für Antennenstandorte des PMD, die gemeinsam 
mit dem jeweiligen Zuteilungsinhaber genutzt werden. Die maximalen Feldstärkewerte sind 
abhängig von den an den verschiedenen Standorten eingesetzten Empfangsfunkanlagen des 
PMD und dem Frequenzbereich. Die für den jeweiligen Frequenzbereich und die Standorte des 
PMD geltenden maximalen Feldstärkewerte werden im Einzelfall den jeweiligen Frequenz-
zuteilungsinhabern mitgeteilt. 

Zur Einhaltung dieser maximalen Feldstärkewerte werden die Frequenznutzungen, insbesonde-
re für Sendefunkanlagen, die innerhalb der Schutzzonen betrieben werden, erforderlichenfalls 
eingeschränkt. 

 

9. Frequenzkoordinierung in Grenzgebieten 

In Grenzgebieten kann eine Einschränkung bzw. auch die Ablehnung des Antrags auf eine 
Frequenzzuteilung durch die notwendige Frequenzkoordinierung mit den Nachbarstaaten 
erforderlich sein. 

Die Frequenzkoordinierung mit dem Ausland erfolgt durch die Bundesnetzagentur anhand 
internationaler Vereinbarungen. Das grundsätzliche Vertragswerk dabei ist die Vereinbarung 
zwischen den Verwaltungen von Österreich, Belgien, der Tschechischen Republik, 
Deutschland, Frankreich, Ungarn, den Niederlanden, Kroatien, Italien, Liechtenstein, Litauen, 
Luxemburg, Polen, Rumänien, der Slowakischen Republik, Slowenien, und der Schweiz über 
die Koordinierung von Frequenzen zwischen 29,7 MHz und 39,5 GHz für den festen Funkdienst 
und für den mobilen Landfunkdienst (HCM-Vereinbarung). Weitere bi- oder multilaterale 
Vereinbarungen bauen auf dieser Vereinbarung auf. 

In der Anlage zur Vereinbarung sind alle Parameter aufgelistet, die für die Grenzkoordinierung 
erforderlich sind. Die für die Frequenzzuteilung zuständige Dienststelle der Bundesnetzagentur 
prüft, ob die Bedingungen der geltenden Vereinbarungen eingehalten werden und entscheidet 
gegebenenfalls abhängig von dem Ergebnis der Frequenzkoordinierung über den weiteren 
Bearbeitungsverlauf. Die Grenzkoordinierung erfolgt innerhalb der Bundesnetzagentur zentral 
für alle Mobilfunkfrequenznutzungen. 

 

10.  Standortkoordinierung 

Gemäß der „Verwaltungsvereinbarung für die Koordinierung der Standorte von ortsfesten 
Funkstellen (Standortkoordinierung)“ zwischen der Bundesnetzagentur und dem Bundesamt für 
Informatonsmanagement und Informationstechnik der Bundeswehr vom 03.12.2003 ist die 
Koordinierung von ortsfesten Funkstellen mit dem militärischen Hoheitsträger durchzuführen. 
Die Verwaltungsvereinbarung enthält Regelungen darüber, welche ortsfeste Funkstellen zu 
koordinieren sind. Im Bereich des BOS-Funks können demnach ortsfeste Funkstellen des 
festen Funkdienstes, des mobilen Landfunkdienstes und ortsfeste Richtfunkstellen betroffen 
sein. Weitere Regelungen über die vierteljährliche Datenübergabe ortsfester Funkstellen des 
mobilen Landfunkdienstes und ortsfester Richtfunkstellen an den  militärischen Hoheitsträger 
werden in o.g. Verwaltungsvereinbarung getroffen. 
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11. Messvorschriften 

Die Bundesnetzagentur legt bei Messungen zur Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen 
von Frequenzzuteilungen Standards und technische Spezifikationen des ETSI (European 
Telecommunication Standards Institute) zugrunde. An den entsprechenden Stellen der 
Verwaltungsvorschriften wird hierauf verwiesen. 
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1. Nichtöffentlicher mobiler Landfunk 
 für die analoge Sprach- und Datenübertragung und die digitale Alarmierung 

Im nichtöffentlichen mobilen Landfunk kann eine Frequenz oder mehrere Frequenzen zur 
eigenen Nutzung eines Funknetzes der BOS für die analoge Sprach- und Datenübertragung 
oder die digitale Alarmierung zugeteilt werden.  

 

1.1 Analoge Sprach- und Datenübertragung 

Ein Funknetz für die analoge Sprach- und Datenübertragung kann aus einer oder mehreren 
ortsfesten Landfunkstellen und der dazugehörigen unbestimmten Anzahl von mobilen 
Landfunkstellen oder nur aus einer unbestimmten Anzahl von mobilen Landfunkstellen 
bestehen. Relaisfunkstellen als Einzelrelais oder zur Nutzung in Gleichwellenfunknetzen 
können Bestandteil eines Funknetzes sein. Ebenso können Repeater zur Inhouse-Versorgung, 
Tunnelversorgung oder für ähnliche Bedarfsfälle zugelassen werden. Die Art der Anbindung 
ortsfester Landfunkstellen untereinander ist für Zuteilungen von Frequenzen des 
nichtöffentlichen mobilen Landfunks unerheblich. 

 

1.2 Digitale Alarmierung 

Ein Funknetz für die Digitale Alarmierung wird in der Regel innerhalb eines bestimmten 
Gebietes zur Übertragung von Fernwirksignalen und Daten auf den vorzugsweise bestimmten 
Frequenzen des Bereiches 165,2 MHz bis 173,99 MHz genutzt. Es dient der Alarmierung von 
Einsatzkräften und zu Fernwirkzwecken, insbesondere zur Steuerung von Sirenen. 

Digitale Alarmumsetzer (DAU) sind ortsfeste Sende- / Empfangsfunkanlagen in Funknetzen zur 
digitalen Alarmierung, die direkt oder über eine Telekommunkationsanlage von einem digitalen 
Alarmgeber (z.B. PC) zugeführte Daten oder von ihrem Empfangsteil aufgenommene 
Funkaussendungen eines anderen DAU aufbereiten, Zusatzinformationen einfügen und zum 
Empfang durch weitere DAU, digitale Meldeempfänger und digitale Sirenensteuerempfänger 
aussenden sowie eigene Fernwirkausgänge steuern.  

 

1.3 Besonderheiten der Funkkommunikation 

Im Rahmen der Zusammenarbeit ist Funkkommunikation zwischen verschiedenen Berechtigten 
des BOS-Funks zulässig. Regelungen der zuständigen obersten Bundes- und Landes-
behörden bleiben hiervon unberührt.  

In Funknetzen des nichtöffentlichen mobilen Landfunks ist Funkkommunikation zwischen 
ortsfesten Landfunkstellen, die als Endgeräte genutzt werden, gestattet. 

Frequenznutzungen an Bord von Luftfahrzeugen sind bis zu einer Flughöhe von 1000 ft (300 m) 
über Grund gestattet. Die Aussendungen des Nutzsignals dürfen nur mit der geringst erforder-
lichen äquivalenten Strahlungsleistung erfolgen. Regelungen der zuständigen obersten Bundes- 
und Landesbehörden sowie Bestimmungen des Luftverkehrsgesetzes bleiben hiervon 
unberührt. 
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1.4 Standortbezogene Parameter 

Für ortsfeste Landfunkstellen können Antennen mit Rundstrahl- oder Richtcharakteristik, mit 
oder ohne Antennengewinn zugelassen werden. Die äquivalente Strahlungsleistung, die 
Strahlungsrichtung und -charakteristik der verwendeten Antenne und die Antennenhöhe 
ortsfester Landfunkstellen sind so zu bemessen, dass das zu versorgende Gebiet ausreichend 
versorgt wird und am Rande des Funkversorgungsgebietes im Regelfall die Grenzwerte für die 
Mindestnutzfeldstärke nicht überschritten werden. 

Um die Störreichweite möglichst klein zu halten, sind ortsfeste Landfunkstellen mit der geringst 
erforderlichen Strahlungsleistung und Antennenhöhe zu betreiben, gegebenenfalls sind Richt-
antennen zu verwenden. 

Die Standort- und Antennendaten werden in der Frequenzzuteilung festgesetzt. Im einzelnen 
sind dies : 

- Anschrift und / oder geografische Bezeichnung des Antennenstandortes, 

- geografische Koordinaten nach den geodätischen Daten des World Geodetic System 
84 (WGS 84), 

- Höhe über MSL (Mean Sea Level = mittlerer Meeresspiegel nach WGS 84), 

- Antennenhöhe über Grund, 

- Antennengewinn, 

- Zuführungsverluste, 

- Azimut der Hauptstrahlrichtung, 

- Polarisation, 

- Abstrahlcharakteristik der Antenne, 

- Halbwertsbreite des horizontalen Antennendiagramms, 

- Anntennentypen gemäß internationaler Vereinbarung über die Koordinierung von 
Frequenzen für das horizontale und vertikale Antennendiagramm.  
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1.5 Frequenzen 

1.5.1 Frequenzbereich 34,35 MHz bis 39,85 MHz 

Funkdienst Mobiler Landfunkdienst 

Kanalabstand 20 kHz 

Duplexabstand 4,1 MHz 

Frequenzteilbereiche 

Unterband Oberband 

34,35-34,53 MHz 38,45-38,63 MHz 

- 38,85-38,99 MHz 

34,95-34,97 MHz - 

34,97-34,99 MHz 39,07-39,09 MHz 

- 39,09-39,31 MHz 

35,21-35,75 MHz 39,31-39,85 MHz  

35,75-35,81 MHz - 

 

Mittenfrequenzen in MHz Mittenfrequenzen in MHz 
Kanal 

Unterband Oberband 
Kanal 

Unterband Oberband 

801 34,36 38,46 844 35,22 39,32 
802 34,38 38,48 845 35,24 39,34 
803 34,40 38,50 846 35,26 39,36 
804 34.42 38,52 847 35,28 39,38 
805 34,44 38,54 848 35,30 39,40 
806 34,46 38.56 849 35,32 39,42 
807 34,48 38,58 850 35,34 39,44 
808 34,50 38,60 851 35,36 39,46 
809 34,52 38,62 852 35,38 39,48 

   853 35,40 39,50 
821  38,86 854 35,42 39,52 
822  38,88 855 35,44 39,54 
823  38,90 856 35,46 39,56 
824  38.92 857 35,48 39,58 
825  38,94 858 35,50 39,60 
826  38,96 859 35,52 39,62 
827  38,98 860 35,54 39,64 

   861 35,56 39,66 
831 34,96  862 35,58 39,68 
832 34,98 39,08 863 35,60 39,70 
833  39,10 864 35,62 39,72 
834  39,12 865 35,64 39,74 
835  39,14 866 35,66 39,76 
836  39,16 867 35,68 39,78 
837  39,18 868 35,70 39,80 
838  39,20 869 35,72 39,82 
839  39,22 870 35,74 39,84 
840  39,24 871 35,76  
841  39,26 872 35,78  
842  39,28 873 35,80  
843  39,30    
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1.5.2 Frequenzbereich 74,205 MHz bis 87,265 MHz 

Funkdienst Mobiler Landfunkdienst 

Kanalabstand 20 kHz 

Duplexabstand 9,8 MHz 

Frequenzteilbereiche 

Unterband Oberband 

74,205-74,785 MHz 84,005-84,585 MHz 

- 84,585-85,005 MHz 

75,205-77,465 MHz 85,005-87,265 MHz 

77,465-77,485 MHz - 

 

Mittenfrequenzen 
in MHz 

Mittenfrequenzen 
in MHz 

Mittenfrequenzen 
in MHz 

Mittenfrequenzen 
in MHz 

K
an

al
 

Unterband Oberband K
an

al
 

Unterband Oberband K
an

al
 

Unterband Oberband K
an

al
 

Unterband Oberband

347 74,215 84,015 388  84,835 429 75,855 85,655 470 76,675 86,475 
348 74,235 84,035 389  84,855 430 75,875 85,675 471 76,695 86,495 
349 74,255 84,055 390  84,875 431 75,895 85,695 472 76,715 86,515 
350 74,275 84,075 391  84,895 432 75,915 85,715 473 76,735 86,535 
351 74,295 84,095 392  84,915 433 75,935 85,735 474 76,755 86,555 
352 74,315 84,115 393  84,935 434 75,955 85,755 475 76,775 86,575 
353 74,335 84,135 394  84,955 435 75,975 85,775 476 76,795 86,595 
354 74,355 84,155 395  84,975 436 75,995 85,795 477 76,815 86,615 
355 74,375 84,175 396  84,995 437 76,015 85,815 478 76,835 86,635 
356 74,395 84,195 397 75,215 85,015 438 76,035 85,835 479 76,855 86,655 
357 74,415 84,215 398 75,235 85,035 439 76,055 85,855 480 76,875 86,675 
358 74,435 84,235 399 75,255 85,055 440 76,075 85,875 481 76,895 86,695 
359 74,455 84,255 400 75,275 85,075 441 76,095 85,895 482 76,915 86,715 
360 74,475 84,275 401 75,295 85,095 442 76,115 85,915 483 76,935 86,735 
361 74,495 84,295 402 75,315 85,115 443 76,135 85,935 484 76,955 86,755 
362 74,515 84,315 403 75,335 85,135 444 76,155 85,955 485 76,975 86,775 
363 74,535 84,335 404 75,355 85,155 445 76,175 85,975 486 76,995 86,795 
364 74,555 84,355 405 75,375 85,175 446 76,195 85,995 487 77,015 86,815 
365 74,575 84,375 406 75,395 85,195 447 76,215 86,015 488 77,035 86,835 
366 74,595 84,395 407 75,415 85,215 448 76,235 86,035 489 77,055 86,855 
367 74,615 84,415 408 75,435 85,235 449 76,255 86,055 490 77,075 86,875 
368 74,635 84,435 409 75,455 85,255 450 76,275 86,075 491 77,095 86,895 
369 74,655 84,455 410 75,475 85,275 451 76,295 86,095 492 77,115 86,915 
370 74,675 84,475 411 75,495 85,295 452 76,315 86,115 493 77,135 86,935 
371 74,695 84,495 412 75,515 85,315 453 76,335 86,135 494 77,155 86,955 
372 74,715 84,515 413 75,535 85,335 454 76,355 86,155 495 77,175 86,975 
373 74,735 84,535 414 75,555 85,355 455 76,375 86,175 496 77,195 86,995 
374 74,755 84,555 415 75,575 85,375 456 76,395 86,195 497 77,215 87,015 
375 74,775 84,575 416 75,595 85,395 457 76,415 86,215 498 77,235 87,035 
376  84,595 417 75,615 85,415 458 76,435 86,235 499 77,255 87,055 
377  84,615 418 75,635 85,435 459 76,455 86,255 500 77,275 87,075 
378  84,635 419 75,655 85,455 460 76,475 86,275 501 77,295 87,095 
379  84,655 420 75,675 85,475 461 76,495 86,295 502 77,315 87,115 
380  84,675 421 75,695 85,495 462 76,515 86,315 503 77,335 87,135 
381  84,695 422 75,715 85,515 463 76,535 86,335 504 77,355 87,155 
382  84,715 423 75,735 85,535 464 76,555 86,355 505 77,375 87,175 
383  84,735 424 75,755 85,555 465 76,575 86,375 506 77,395 87,195 
384  84,755 425 75,775 85,575 466 76,595 86,395 507 77,415 87,215 
385  84,775 426 75,795 85,595 467 76,615 86,415 508 77,435 87,235 
386  84,795 427 75,815 85,615 468 76,635 86,435 509 77,455 87,255 
387  84,815 428 75,835 85,635 469 76,655 86,455 510 77,475  
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1.5.3 Frequenzbereich 165,2 MHz bis 173,99 MHz 

Funkdienst Mobiler Landfunkdienst 

Kanalabstand 20 kHz 

Duplexabstand 4,6 MHz 

Frequenzteilbereiche 

Unterband Oberband 

165,2 – 165,7 MHz 169,8 – 170,3 MHz 

167,55 – 169,39 MHz 172,15 – 173,99 MHz 

 

Mittenfrequenzen in MHz Mittenfrequenzen in MHz Mittenfrequenzen in MHz 
Kanal 

Unterband Oberband 
Kanal 

Unterband Oberband 
Kanal 

Unterband Oberband 

101 165,21 169,81 15 167,84 172,44 55 168,64 173,24 * 
102 165,23 169,83 16 167,86 172,46 56 168,66 173,26 * 
103 165,25 169,85 17 167,88 172,48 57 168,68 173,28 
104 165,27 169,87 18 167,90 172,50 58 168,70 173,30 
105 165,29 169,89 19 167,92 172,52 59 168,72 173,32 
106 165,31 169,91 20 167,94 172,54 60 168,74 173,34 
107 165,33 169,93 21 167,96 172,56 61 168,76 173,36 
108 165,35 169,95 22 167,98 172,58 62 168,78 173,38 
109 165,37 169,97 23 168,00 172,60 63 168,80 173,40 
110 165,39 169,99 24 168,02 172,62 64 168,82 173,42 
111 165,41 170,01 25 168,04 172,64 65 168,84 173,44 
112 165,43 170,03 26 168,06 172,66 66 168,86 173,46 
113 165,45 170,05 27 168,08 172,68 67 168,88 173,48 
114 165,47 170,07 28 168,10 172,70 68 168,90 173,50 
115 165,49 170,09 29 168,12 172,72 69 168,92 173,52 
116 165,51 170,11 30 168,14 172,74 70 168,94 173,54 
117 165,53 170,13 31 168,16 172,76 71 168,96 173,56 
118 165,55 170,15 32 168,18 172,78 72 168,98 173,58 
119 165,57 170,17 33 168,20 172,80 73 169,00 173,60 
120 165,59 170,19 34 168,22 172,82 74 169,02 173,62 
121 165,61 170,21 35 168,24 172,84 75 169,04 173,64 
122 165,63 170,23 36 168,26 172,86 76 169,06 173,66 
123 165,65 170,25 37 168,28 172,88 77 169,08 173,68 
124 165,67 170,27 38 168,30 172,90 78 169,10 173,70 
125 165,69 170,29 39 168,32 172,92 79 169,12 173,72 

   40 168,34 172,94 80 169,14 173,74 
01 167,56 172,16 41 168,36 172,96 81 169,16 173,76 
02 167,58 172,18 42 168,38 172,98 82 169,18 173,78 
03 167,60 172,20 43 168,40 173,00 83 169,20 173,80 
04 167,62 172,22 44 168,42 173,02 84 169,22 173,82 
05 167,64 172,24 45 168,44 173,04 85 169,24 173,84 
06 167,66 172,26 46 168,46 173,06 86 169,26 173,86 
07 167,68 172,28 47 168,48 173,08 87 169,28 173,88 
08 167,70 172,30 48 168,50 173,10 88 169,30 173,90 
09 167,72 172,32 49 168,52 173,12 89 169,32 173,92 
10 167,74 172,34 50 168,54 173,14 * 90 169,34 173,94 
11 167,76 172,36 51 168,56 173,16 91 169,36 173,96 
12 167,78 172,38 52 168,58 173,18 92 169,38 173,98 
13 167,80 172,40 53 168,60 173,20 *    
14 167,82 172,42 54 168,62 173,22    

*) Oberbandfrequenzen werden vorzugsweise bundesweit für die digitale Alarmierung eingesetzt. 
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1.6 Äquivalente Strahlungsleistung 

Bei der Festsetzung der maximalen äquivalenten Strahlungsleistung (ERP) in der Frequenz-
zuteilung ist die störungsfreie Frequenznutzung auch im Rahmen der internationalen 
Frequenzkoordinierung in Grenzgebieten sicherzustellen. 

 

1.6.1 Ortsfeste Funkstellen 

Der Grenzwert der maximal zulässigen äquivalenten Strahlungsleistung ortsfester Funkstellen, 
einschließlich Relaisfunkstellen und Digitalen Alarmumsetzern beträgt 316 W (25 dBW). 

Art der Funkstellen Maximal zulässige ERP 

Ortsfeste Funkstellen 

Relaisfunkstellen 

Digitale Alarmumsetzer 

316 W    (25 dBW) 

 

1.6.2 Kraftfahrzeug- und Luftfahrzeug-Funkstellen 

Für die maximal zulässige äquivalente Strahlungsleistung von Kraftfahrzeug-Funkstellen und 
Luftfahrzeug-Funkstellen gilt der Grenzwert von 31,6 W (15 dBW). 

Art der Funkstellen Maximal zulässige ERP 

Kraftfahrzeug-Funkstellen 

Luftfahrzeug-Funkstellen 
31,6 W    (15 dBW) 

 

1.6.3  Hand-Funkstellen 

Die maximal zulässige äquivalente Strahlungsleistung von Hand-Funkstellen ist in der Regel bis 
auf 2,5 W ( 4 dBW) festzusetzen. 
 
Höhere Strahlungsleistungen können in Ausnahmefällen bis zu der maximal zulässigen 
äquivalenten Strahlungsleistung von 6,3 W ( 8 dBW) unter dem Vorbehalt zugelassen werden, 
dass die zuständige oberste Landes- und / oder Bundesbehörde der höheren Strahlungs-
leistung im Antragsverfahren zugestimmt hat.   

Art der Funkstellen Maximal zulässige ERP 

  

Maximal zulässige ERP 

 unter Vorbehalt der Zustimmung durch 
die zuständige(n)  oberste(n)  Behörde(n) 

Hand-Funkstellen 2,5 W   (4 dBW) 6,3 W   (8 dBW) 
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1.7 Weitere technische und betriebliche Parameter 

Kanalbandbreite: 20 kHz 

14k0 F3E  14k0 G3E 

14k0 F1D 14k0 G1D 

Zulässige Aussendungen: 
(Bezeichnungen der erforderlichen Bandbreiten und 
Sendearten nach der Vollzugsordnung für den Funkdienst 
(VoFunk), Absatz 1) 14k0 F2D 14k0 G2D 

Frequenzbereiche: Grenzwerte: 

unterhalb 47 MHz   ± 0,6 kHz 

47 MHz bis 137 MHz ± 1,35 kHz 
Frequenztoleranz: 

137 MHz bis 300 MHz   ± 2,0 kHz 

Maximal zulässiger Frequenzhub  
bei analoger Sprachübertragung ± 4,0 kHz 

≤ -70 dBc 

Nachbarkanalleistung: 
Der absolute Wert von 0,2 µW (-37 dBm) braucht nicht 

unterschritten zu werden 

Frequenzbereiche: Grenzwerte: 

30 MHz bis 1 GHz 0,25 µW (-36 dBm) 
Maximal zulässige 
Nebenaussendungen 

oberhalb 1 GHz 1 µW (-30 dBm) 

Frequenznutzung Betriebsart: 

Analoge Sprach- und 
Datenübertragung Simplex, Duplex, Semiduplex Betriebsarten: 

Digitale Alarmierung Simplex 

ETSI EN 300 086-2 ETSI EN 300 390-2 

ETSI EN 300 113-2 ETSI EN 300 341-2 Unterstellte Standards: 

ETSI EN 300 219-2 ETSI EN 300 296-2 
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2. Nichtöffentlicher Festfunk  

Für den nichtöffentlichen Festfunk sind Frequenzen auf sekundärer Basis zur Nutzung von 
Festfunkzubringern für die analoge Sprach- und Datenübertragung den BOS zugewiesen.  
Die Frequenzzuteilung erfolgt für einen Kanal zur eigenen Nutzung mit einem oder mehreren 
Festfunkzubringern, die ortsfeste Funkstellen eines Funknetzes miteinander verbinden. 

Mit Festfunkzubringern werden Verbindungen zwischen Relaisfunkstellen in Gleichwellenfunk-
netzen hergestellt oder Einzelrelais an das Funknetz angebunden. Ein Festfunknetz besteht 
aus einzelnen oder mehreren  Festfunkzubringern, die untereinander verbunden, üblicherweise  
als Punkt-zu-Multipunkt-Verbindungen, ein sternförmiges Netz ergeben. Die mit dem 
Festfunknetz geschaffene Infrastruktur zur Funkversorgung eines bestimmten Gebietes dient 
der gemeinsamen Nutzung mehrerer im Versorgungsgebiet operierender Berechtigter zur 
Teilnahme am BOS-Funk.  

 

2.1 Standortbezogene Parameter  

Um Störungen zu vermeiden, sind  ortsfeste Landfunkstellen mit der geringst erforderlichen 
äquivalenten Strahlungsleistung und grundsätzlich mit Richtantennen zu verwenden. Die 
Standort- und Antennendaten werden in der Frequenzzuteilung festgesetzt.  Im einzelnen sind 
dies: 

- Anschrift und / oder geografische Bezeichnung des Antennenstandortes, 

- geografische Koordinaten nach den geodätischen Daten des World Geodetic System 
84 (WGS 84), 

- Höhe über MSL (Mean Sea Level = mittlerer Meeresspiegel nach WGS 84), 

- Antennenhöhe über Grund, 

- Antennengewinn, 

- Zuführungsverluste, 

- Azimut der Hauptstrahlrichtung, 

- Polarisation, 

- Abstrahlcharakteristik der Antenne, 

- Halbwertsbreite des horizontalen Antennendiagramms, 

- Anntennentypen gemäß internationaler Vereinbarung über die Koordinierung von 
Frequenzen für das horizontale und vertikale Antennendiagramm.  
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2.2 Frequenzen 

Funkdienst Fester Funkdienst 

Kanalabstand 12,5 kHz 

Duplexabstand 5 MHz 

Frequenzteilbereiche 

Unterband Oberband 

443,59375 – 444,96875 MHz 448,59375 – 449,96875 MHz 

 

Mittenfrequenzen in MHz Mittenfrequenzen in MHz Mittenfrequenzen in MHz 
Kanal 

Unterband Oberband 
Kanal 

Unterband Oberband 
Kanal 

Unterband Oberband 

690 443,6000 448,6000 727 444,0625 449,0625 764 444,5250 449,5250 
691 443,6125 448,6125 728 444,0750 449,0750 765 444,5375 449,5375 
692 443,6250 448,6250 729 444,0875 449,0875 766 444,5500 449,5500 
693 443,6375 448,6375 730 444,1000 449,1000 767 444,5625 449,5625 
694 443,6500 448,6500 731 444,1125 449,1125 768 444,5750 449,5750 
695 443,6625 448,6625 732 444,1250 449,1250 769 444,5875 449,5875 
696 443,6750 448,6750 733 444,1375 449,1375 770 444,6000 449,6000 
697 443,6875 448,6875 734 444,1500 449,1500 771 444,6125 449,6125 
698 443,7000 448,7000 735 444,1625 449,1625 772 444,6250 449,6250 
699 443,7125 448,7125 736 444,1750 449,1750 773 444,6375 449,6375 
700 443,7250 448,7250 737 444,1875 449,1875 774 444,6500 449,6500 
701 443,7375 448,7375 738 444,2000 449,2000 775 444,6625 449,6625 
702 443,7500 448,7500 739 444,2125 449,2125 776 444,6750 449,6750 
703 443,7625 448,7625 740 444,2250 449,2250 777 444,6875 449,6875 
704 443,7750 448,7750 741 444,2375 449,2375 778 444,7000 449,7000 
705 443,7875 448,7875 742 444,2500 449,2500 779 444,7125 449,7125 
706 443,8000 448,8000 743 444,2625 449,2625 780 444,7250 449,7250 
707 443,8125 448,8125 744 444,2750 449,2750 781 444,7375 449,7375 
708 443,8250 448,8250 745 444,2875 449,2875 782 444,7500 449,7500 
709 443,8375 448,8375 746 444,3000 449,3000 783 444,7625 449,7625 
710 443,8500 448,8500 747 444,3125 449,3125 784 444,7750 449,7750 
711 443,8625 448,8625 748 444,3250 449,3250 785 444,7875 449,7875 
712 443,8750 448,8750 749 444,3375 449,3375 786 444,8000 449,8000 
713 443,8875 448,8875 750 444,3500 449,3500 787 444,8125 449,8125 
714 443,9000 448,9000 751 444,3625 449,3625 788 444,8250 449,8250 
715 443,9125 448,9125 752 444,3750 449,3750 789 444,8375 449,8375 
716 443,9250 448,9250 753 444,3875 449,3875 790 444,8500 449,8500 
717 443,9375 448,9375 754 444,4000 449,4000 791 444,8625 449,8625 
718 443,9500 448,9500 755 444,4125 449,4125 792 444,8750 449,8750 
719 443,9625 448,9625 756 444,4250 449,4250 793 444,8875 449,8875 
720 443,9750 448,9750 757 444,4375 449,4375 794 444,9000 449,9000 
721 443,9875 448,9875 758 444,4500 449,4500 795 444,9125 449,9125 
722 444,0000 449,0000 759 444,4625 449,4625 796 444,9250 449,9250 
723 444,0125 449,0125 760 444,4750 449,4750 797 444,9375 449,9375 
724 444,0250 449,0250 761 444,4875 449,4875 798 444,9500 449,9500 
725 444,0375 449,0375 762 444,5000 449,5000 799 444,9625 449,9625 
726 444,0500 449,0500 763 444,5125 449,5125    
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2.3 Weitere technische und betriebliche Parameter 

Maximal zulässige äquivalente Strahlungsleistung (ERP) 316 W (25 dBW) 

Kanalbandbreite: 12,5 kHz 

8k5 F3E  8k5 G3E 

8k5 F1D 8k5 G1D 

Zulässige Aussendungen: 
(Bezeichnungen der erforderlichen Bandbreiten und 
Sendearten nach der Vollzugsordnung für den Funkdienst 
(VoFunk), Absatz 1) 8k5 F2D 8k5 G2D 

Frequenztoleranz: ± 1kHz 

Maximal zulässiger Frequenzhub  
bei analoger Sprachübertragung ± 2,5 kHz 

≤ -60 dBc 

Nachbarkanalleistung: 
Der absolute Wert von 0,2 µW (-37 dBm) braucht nicht 

unterschritten zu werden 

Frequenzbereiche: Grenzwerte: 

30 MHz bis 1 GHz 0,25 µW (-36 dBm) 
Maximal zulässige 
Nebenaussendungen 

oberhalb 1 GHz 1 µW (-30 dBm) 

Betriebsarten: Simplex, Duplex, Semiduplex 

ETSI EN 300 086-2 ETSI EN 300 390-2 

ETSI EN 300 113-2 ETSI EN 300 341-2 Unterstellte Standards: 

ETSI EN 300 219-2 ETSI EN 300 296-2 

 

2.4 Übergangsbestimmungen 

Festfunkverbindungen, für die in der Vergangenheit Frequenzen des nichtöffentlichen mobilen 
Landfunks nach Nr. 1.5 zugeteilt worden waren, waren gemäß Verfügung  BMPT 181/1990 
Amtsblatt Nr. 88 vom 29.11.90 und Verfügung BMPT 205/1990 Amtsblatt Nr. 96 vom 
20.12.1990 spätestens bis zum 31.12.2001 auf die für Festfunkverbindungen ausgewiesenen 
Frequenzen nach Nr. 2.2 umzustellen. 

Diese Umstellungsfrist wird bis zum Abschluss der Migration in das digitale Bündelfunknetz der 
BOS verlängert. 
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3. Nichtöffentlicher mobiler Landfunk 
 für die Übertragung von Bild- und  Tonsignalen 

Die Frequenzzuteilung erfolgt zur eigenen Nutzung für die einseitige Übertragung von Bild-, 
Ton- und Datensignalen zwischen mobilen und ortsfesten Funkstellen oder zwischen mobilen 
Funkstellen. Frequenznutzungen für feste Funkverbindungen sind nicht zulässig.  

 

3.1 Teilnehmerkreis  

Zu dem Teilnehmerkreis zur Nutzung von Funkanwendungen für die Übertragung von Bild- und 
Tonsignalen der BOS gehören 

- die Polizeien des Bundes und der Länder, 

- die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, 

- die Bundeszollverwaltung. 

  

3.2 Frequenzen 

Frequenzteilbereich 2347– 2385 MHz 

Funkdienst Mobilfunkdienst 

Kanalraster 7 MHz 

Mittenfrequenzen für die Sendeart 
F3F 

Frequenzen des Bildträgers für die Sendeart 
C3F 

2353 MHz 2351 MHz 

2360 MHz 2358 MHz 

2367 MHz 2365 MHz 

2374 MHz 2372 MHz 

2381 MHz 2379 MHz 

 

3.3 Weitere technische und betriebliche Parameter 

Maximal zulässige äquivalente isotrope Strahlungsleistung 25 W  (EIRP) (14 dBW (EIRP)) 

Zulässige Sendearten nach der Vollzugsordnung 
für den Funkdienst (VoFunk), Absatz 1: F3F, C3F 

Frequenztoleranz: ± 250 kHz 

Maximal zulässige Außerbandaussendungen: 1 µW *) (-30 dBm) *) 

Frequenzbereiche: Grenzwerte: 

unterhalb 1 GHz: 0,25 µW (-36 dBm) 
Maximal zulässige 
Nebenaussendungen 

oberhalb 1 GHz: 1 µW (-30 dBm) 

Betriebsart: einseitige Übertragung 

Unterstellter Standard: BAPT 222 ZV 105 

*) gültig für den Frequenzbereich 2320 – 2400 MHz außerhalb der erforderlichen Bandbreite 
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14.03.2019 in Saarlouis genehmigt und den Ländern zur Einführung empfohlen. 

 

 

 

 

 

 

(Bei Nachdruck ist die Zustimmung des AFKzV einzuholen. 

Es ist dann folgender Text auf der Innenseite der Umschlagseite abzudrucken.) 

 

Druck mit freundlicher Genehmigung des Ausschusses  „Feuerwehrangelegenheiten, 

Katastrophenschutz und zivile Verteidigung“ (AFKzV). 
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Anmerkung: 
Soweit Personen- und Funktionsbezeichnungen aus Gründen der Lesbarkeit nur in der 
männlichen Form verwendet werden, gelten sie gleichermaßen für Frauen. 
 
Diese Vorschrift ist für die Behörden und Organisationen der allgemeinen 
Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz) bestimmt. Für 
die polizeiliche Gefahrenabwehr besteht eine besondere Dienstvorschrift. 
 
Organisationen, die mit den Behörden und Organisationen der allgemeinen 
Gefahrenabwehr zusammenarbeiten, haben die Regelungen dieser Dienstvorschrift 
sinngemäß anzuwenden.  
 
Eine einheitliche Auslegung und Anwendung der Dienstvorschrift ermöglicht eine 
reibungslose Zusammenarbeit. 
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I Digitaler Sprech- und Datenfunkverkehr 
 

Teil I dieser Vorschrift regelt die Kommunikation sowie den geordneten und 

ressourcenschonenden Ablauf im digitalen Sprech- und Datenfunkverkehr 

der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (Digitalfunk 

BOS).  

 

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Vorschrift sind verschiedene Dienste im 

Bereich des Digitalfunks BOS noch nicht abschließend eingeführt. 

Einzelne Bestimmungen dieser Vorschrift können daher noch keine 

vollständigen Regelungen enthalten. 

 

Die landes- und bundesspezifischen Regelungen insbesondere für den 

Digitalfunk BOS, den Datenschutz, der Kommunikation mit den Leitstellen 

oder der Funkrufnamen sind zusätzlich zu beachten. In den einzelnen 

Kapiteln wird darauf nicht mehr eingegangen.  

 

 

1 Allgemeines 

 

 

1.1 Der Digitalfunk BOS nutzt ein bundesweit einheitliches und 

flächendeckendes Funknetz, basierend auf dem TETRA-Standard. 

 

Wesentliche Merkmale sind: 

 

- Abhörsicherheit durch Verschlüsselung 

 

- bundesweite oder regionale Einsatzmöglichkeiten 

 

- Übertragung der Teilnehmerkennung 

 

- Möglichkeit der differenzierten Berechtigungsverwaltung 

 

 

1.2 Verantwortlich für Aufbau, Betrieb, Funktionsfähigkeit und  

Weiterentwicklung des Funknetzes ist die Bundesanstalt für den Digitalfunk 

der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS). 

 

Zur Sicherstellung der betrieblichen Abläufe sind in den Ländern und beim 

Bund Autorisierte Stellen (AS) eingerichtet. 

 



 

FwDV / DV 810                                          Stand: 14.09.2018         7 
 

In den Ländern und beim Bund können Vorhaltende Stellen oder Taktisch-

Technische Betriebsstellen (TTB) zur Wahrnehmung spezifischer Aufgaben, 

z.B.  

 

- Gewährleisten betrieblicher und fernmeldetaktischer Beratung und 

Unterstützung, 

 

- Bereitstellen von Kommunikationsmitteln in besonderen Einsatzlagen 

 

eingerichtet werden. Die Aufgaben der taktisch-technischen Betriebsstelle 

kann von Leitstellen wahrgenommen werden.  

 

Ergänzend können in den Ländern weitere zentrale Stellen für die 

spezifischen Belange des Digitalfunks BOS der allgemeinen 

Gefahrenabwehr eingerichtet werden. 
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2 Sprach-, Datendienste und Anwendungen 
 

 

2.1 Sprachdienste 

 

Gruppenkommunikation und Einzelkommunikation können im 

netzabhängigen Betrieb „Trunked Mode Operation“ (TMO, Netzbetrieb) oder 

im netzunabhängigen Betrieb „Direct Mode Operation“ (DMO, Direktbetrieb) 

erfolgen. 

 

2.1.1 Gruppenkommunikation 

 

Gruppenkommunikation ist sprachgebundene Kommunikation, an der alle 

Teilnehmer einer Rufgruppe durch Sprechen oder Mithören beteiligt sind. 

 

2.1.2 Einzelkommunikation 

 

Einzelkommunikation ist sprachgebundene Kommunikation zwischen zwei 

Teilnehmern, ohne dass weitere Teilnehmer mithören können. 

 

Im Gegensatz zum TMO ist im DMO Einzelkommunikation nur möglich, 

wenn sich die Teilnehmer in derselben Rufgruppe und in Funkreichweite 

befinden. 

Es ist zu beachten, dass ein Einzelruf im DMO die Rufgruppe komplett 

belegt. Eine weitere Kommunikation für die anderen Teilnehmer der 

Rufgruppe ist während der Zeit des Einzelrufes nicht möglich. Ein Einzelruf 

im DMO kann nur durch das Auslösen eines Notrufes unterbrochen werden. 

Die Einzelkommunikation kann im TMO auch im Vollduplex durchgeführt 

werden. Hierbei sind das Sprechen und das Hören gleichzeitig möglich.  

 

Berechtigungen zur Nutzung der Einzelkommunikation können durch 

netzseitige Berechtigungen oder durch die Endgeräteprogrammierung 

konfiguriert werden. 

 

2.1.3 Notruf 

 

 Derzeit erfolgt der Notruf ohne Ende-zu-Ende Verschlüsselung (end-to-end 

encryption, E2EE). 

 

2.1.3.1 Notruf im TMO 

 

Mit dem Auslösen des Notrufs  
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- wird automatisch eine Sprachverbindung zur zuständigen Leitstelle oder 

zu einer anderen zuständigen Stelle aufgebaut und die Freisprechfunktion 

aktiviert, 

 

- tritt für die Dauer des Notrufes eine verdrängende Wirkung mit höherer 

Priorität ein; dabei werden z.B. bestehende Gespräche in dieser 

Rufgruppe unterbrochen, 

 

- wird allen Teilnehmern dieser Rufgruppe oder den Teilnehmern einer 

anderen definierten Rufgruppe für einen bestimmten Zeitraum das 

Mithören ermöglicht, 

 

- werden zusätzlich zur Teilnehmerkennung eine Statusmeldung und 

grundsätzlich die zuletzt erfassten Positionsdaten an die im Endgerät 

hinterlegten Notrufziele übertragen, die nicht mit der zuständigen Leitstelle 

oder einer anderen zuständigen Stelle übereinstimmen müssen. 

 

Nur die zuständige Leitstelle oder eine andere, besonders berechtigte Stelle 

kann jederzeit den Notrufenden ansprechen. 

 

2.1.3.2 Notruf im DMO 

 

Mit dem Auslösen des Notrufs  

 

- wird automatisch eine Sprachverbindung in die aktive Rufgruppe 

aufgebaut und die Freisprechfunktion aktiviert,  

 

- tritt eine verdrängende Wirkung mit höherer Priorität ein; dabei werden 

z.B. bestehende Gespräche in dieser Rufgruppe unterbrochen, 

 

- wird allen Teilnehmern der Rufgruppe für einen bestimmten Zeitraum das 

Mithören ermöglicht, 

 

- wird ausschließlich die Teilnehmerkennung übertragen.  

 

Beim Betätigen der Sprechtaste wird der Notrufende gegenüber den  

anderen Rufgruppenteilnehmern bis zur Beendigung des Notrufes 

priorisiert. 

 

2.1.4 Netzübergreifende Kommunikation 

 

Sofern technisch vorbereitet, ist eine netzübergreifende Kommunikation mit 

Teilnehmern in anderen Staaten oder Teilnehmern in sonstigen 

Kommunikationsnetzen möglich. 
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Unter sonstigen Kommunikationsnetzen werden im Sinne dieser 

Dienstvorschrift beispielsweise öffentliche Telefonnetze oder fremde 

Funknetze (Fremdnetze) verstanden.  

 

 

2.2 Datendienste 

 

Daten werden automatisiert oder manuell übermittelt. 

 

Folgende Datendienste stehen zur Verfügung: 

 

2.2.1 Alarmierung 

 

Dieser Datendienst ist ein Verfahren zur 

 

- Alarmierung von Führungs- und Einsatzkräften als stiller Alarm 

 

und  

 

- Steuerung von Sirenen als lauter Alarm. 

 

Eine Alarmierung erfolgt mittels Alarmierungsnachrichten an ausgewählte 

Alarmierungsendgeräte. 

 

Beim stillen Alarm wird der Eingang der Alarmierungsnachricht optisch und 

akustisch am Alarmierungsendgerät signalisiert und der Inhalt der Nachricht 

angezeigt. 

 

 

Beim lauten Alarm wird die Alarmierungsnachricht in Steuerungssignale zur 

Auslösung von Sirenen umgesetzt. 

 

Eine Empfangsbestätigung kann automatisiert oder manuell erfolgen. 

 

 

2.2.2 Statusmeldungen  

 

Statusmeldungen sind standardisierte Nachrichten. Sie reduzieren den 

Sprechfunkverkehr im Netzbetrieb. 

 

Die Übertragung wird durch festgelegte Eingaben am Endgerät oder 

externem Zubehör ausgelöst. 

 

Dadurch werden Sprachinformationen wie z. B. 
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- Anruf, 

 

- Anrufantwort, 

 

- Identifizierung, 

 

- Verfügbarkeit 

 

zwischen Einsatzkräften und der zuständigen Stelle ersetzt oder ergänzt.  

 

Durch Statusmeldungen können ebenfalls Steuerungsvorgänge ausgelöst 

werden.  

 

Derzeit erfolgen die taktischen Statusmeldungen ohne E2EE. 

 

 

2.2.3 Kurznachrichten 

 

Kurznachrichten können über Short Data Service (SDS) in Form von 

Freitexten oder Textvorlagen übermittelt werden. Die Gesamtlänge des 

Textes und die zur Verfügung stehenden Zeichen sind begrenzt. 

 

Kurznachrichten können zur Unterstützung der Kommunikation und damit 

zur Vermeidung von Unklarheiten und Wiederholungen genutzt werden. 

 

 

 

2.3 Gateway und Repeater 

 

Gateway oder Repeater können die Funkanbindung innerhalb nicht 

ausreichend versorgter Bereiche, z.B. Gebäude, Objekte, Geländeteile, 

unterstützen. 

 

2.3.1 Gateway 
 

 

Ein Gateway ermöglicht Gruppenrufe zwischen einer DMO-Rufgruppe und 

einer TMO-Rufgruppe.  

 

Der Gatewaybetrieb und die gleichzeitige Nutzung eines DMO-Repeaters in 

der gleichen DMO-Rufgruppe sind technisch nicht möglich.  
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2.3.2 Repeater 
 

2.3.2.1 DMO-Repeater 
 

Ein DMO-Repeater ermöglicht eine Reichweitenverschiebung für 

Teilnehmer einer Rufgruppe im DMO (s. Anlage 3). 

Hierdurch können zwei oder mehr Teilnehmer, die sich im Empfangsbereich 

des Repeaters befinden, miteinander kommunizieren, obwohl die 

Funkreichweite der Endgeräte untereinander dafür nicht ausreichend ist. 

 

Endgeräte die sich nicht mit dem Repeater synchronisiert haben, z.B. 

aufgrund der Reichweite oder der Einstellung, schließen den Teilnehmer in 

der entsprechenden Rufgruppe von der Kommunikation aus. 

 

2.3.2.2 TMO-Repeater 
 

Ein TMO-Repeater erweitert die bereits bestehende Funkversorgung. Die 

Erweiterung wird zur Funkversorgung von ansonsten unversorgten 

Gebäuden, Objekten und Geländeteilen eingesetzt und erfordert eine 

umfassende Planung unter besonderer Berücksichtigung der vorhandenen 

Funkversorgung. 

 

Die Einrichtung stellt einen wesentlichen Eingriff in den Digitalfunk BOS dar 

und darf nur unter Einbindung der AS erfolgen. 

 

2.4 Rückfallbetrieb 
 

Bei Unterbrechung der Verbindung einer Basisstation zum übrigen 

Digitalfunknetz, wechselt diese automatisch in den Rückfallbetrieb 

(Fallback-Modus). In diesem Fall ist nur noch eine lokale, vom übrigen 

Funknetz getrennte Kommunikation möglich. Der Rückfallbetrieb wird im 

Funkgerät  signalisiert.  

 

Zu beachten ist: 

 

- Die Kommunikation im TMO zur Leitstelle ist grundsätzlich nicht mehr 

möglich. 

 

- Im TMO können nur Funkteilnehmer miteinander kommunizieren, die  in 

dieser Basisstation eingebucht sind. 

 

- Weitere Dienste wie Notruf, Einzelkommunikation, Kurznachrichten und 

Statusmeldungen funktionieren nicht oder nur eingeschränkt. 
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2.5 Satellitengestützte Positionsbestimmung 

 

Mit satellitengestützter Positionsbestimmung, z.B. Global Positioning 

System (GPS), wird der jeweils aktuelle Standort ermittelt. Die 

Positionsermittlung kann zeitlich verzögert erfolgen oder standortbedingt 

beeinträchtigt sein, z.B. in Tunnelanlagen oder im dichten Wald. 

 

Positionsdaten können zusammen mit der Teilnehmerkennung an die im 

Endgerät hinterlegten Ziele übermittelt und beispielsweise mit einer 

Statusmeldung verbunden werden. Die im Endgerät hinterlegten Ziele 

müssen nicht mit der zuständigen Leitstelle übereinstimmen.  

 

Auch ohne Satellitenempfang sind Sprechfunken, Versenden von 

Kurznachrichten und Statusmeldungen möglich. 

 

Darüber hinaus können die Aufgabenträger zusätzliche Vereinbarungen, z. 

B. hinsichtlich des Datenschutzes, treffen. 
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3 Grundsätze 
 

 

3.1 Im Sprechfunkverkehr ist vorrangig die Gruppenkommunikation zu nutzen. 

Nur diese gewährleistet eine zeitgleiche Information aller Nutzer der 

Rufgruppe. 

 

 Bei Kapazitätsengpässen hat die Gruppenkommunikation gegenüber der 

Einzelkommunikation eine verdrängende Wirkung.  

 

Bei Nutzung der Einzelkommunikation ist zu berücksichtigen, dass eine 

Erreichbarkeit durch andere Teilnehmer des Digitalfunks BOS grundsätzlich 

nicht gegeben ist.  

 

 

3.2 Die Kommunikation ist auf das unumgängliche Maß zu beschränken, dabei 

ist darauf zu achten, dass deutlich, nicht zu schnell und in angemessener 

Lautstärke gesprochen wird. 

Inhalte sind kurz und präzise abzufassen und zu übermitteln. 

Andere Nutzer dürfen bei der Gesprächsabwicklung nicht gestört werden. 

Abkürzungen sowie Personennamen und Amtsbezeichnungen sind zu 

vermeiden. 

Zahlen sind unverwechselbar auszusprechen und Eigennamen sowie 

schwer verständliche Wörter sind gegebenenfalls zu buchstabieren. 

Höflichkeitsformen sind zu unterlassen, Nutzer  werden mit „Sie“ 

angesprochen. 

 

 

3.3 Die Nutzer des Digitalfunks BOS haben ihre Erreichbarkeit sicherzustellen 

und hierüber die zuständige Stelle, z.B. Leitstelle, Vorgesetzter, zu 

informieren. 

Sie haben sich beim Eintreten in eine Rufgruppe sowie beim Verlassen 

einer Rufgruppe mit Angabe des Grundes an- bzw. abzumelden. Die 

Nutzung von Statusmeldungen vereinfacht dieses Verfahren. 

 

 

3.4 Rufgruppenwechsel während eines Einsatzes sind zu vermeiden. 

Ist ein Wechsel aus betrieblichen oder taktischen Gründen erforderlich, hat 

dieser nur auf besondere Weisung und mit Ankündigung zu erfolgen. Die 

Ankündigung ist von allen betroffenen Nutzern zu bestätigen. Die Nutzung 

von Statusmeldungen vereinfacht dieses Verfahren. 
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3.5 Die jeweiligen landes- bzw. bundesrechtlichen Regelungen des 

Datenschutzes sind zu beachten. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass auf Endgeräten und externem Zubehör 

schützenswerte Daten gespeichert sein können. 
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4 Vorbereitung 

 

Es ist in Abstimmung mit der zuständigen AS sicherzustellen, dass alle 

vorgesehenen Teilnehmer miteinander kommunizieren können.  

 

Hierzu ist auch die Verfügbarkeit gemeinsamer Rufgruppen für einen 

länder- oder BOS-übergreifenden Einsatz (taktisch-betriebliche 

Zusammenarbeitsrufgruppen - TBZ-Rufgruppen) zu prüfen. Die 

Berechtigungen sind bei Bedarf anzupassen. 

 

 

4.1 Bedarfe anderer Nutzer, z.B. Polizei, Technisches Hilfswerk, 

Rettungsdienste, Werkfeuerwehren, und Kapazitätsgrenzen des 

Digitalfunks BOS sind zu berücksichtigen.  

 

 

4.2 Die Nutzung von Sprach-, Datendiensten oder Anwendungen kann 

organisatorisch oder technisch zur Sicherung des Einsatzerfolges 

eingeschränkt werden.  

 

 

4.3 Für die Kommunikation im Sinne dieser Vorschrift ist für Einsätze und  

Übungen  eine Konzeption zu erstellen, die insbesondere beinhaltet: 

 

- Funkversorgung, 

auch in Bezug auf Kapazität, Versorgungsgüte, mögliche Störfaktoren 

sowie technische und organisatorische Möglichkeiten zum Optimieren, 

Erweitern oder Einschränken des Digitalfunks BOS. 

 

- Kommunikationsunterlagen (s. Anlage 1 FwDV / DV 800 „IuK-Technik im 

Einsatz“) 

 

- Rufgruppengebiete,  

lokalen Rufgruppen ist gegenüber regionalen oder landesweiten 

Rufgruppen der Vorrang zu gewähren. Die endgültige Abstimmung erfolgt 

mit der TTB. Anpassungen der Rufgruppengebiete sind zu 

berücksichtigen. 
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5 Durchführung 

 

Die Kommunikation erfolgt vorzugsweise im Netzbetrieb (TMO). Bei einer 

taktischen Notwendigkeit oder nicht ausreichender Funkversorgung, wird im 

Direktbetrieb (DMO) kommuniziert. 

 

Zur Sicherstellung der Kommunikation kann die zuständige AS in 

Abstimmung mit der jeweils zuständigen Einsatzleitung regelnd in die 

Nutzung der Sprach-, Datendienste oder Anwendungen eingreifen. Bei 

Auswirkungen auf andere BOS werden diese von der AS über die 

Einschränkungen informiert. 

 

 

5.1 Sprachdienste 

 

5.1.1  Allgemeiner Sprechfunkverkehr 
 

Die Durchführung des Sprechfunkverkehrs erfolgt grundsätzlich als 

Gruppenruf. 

Der Einzelruf ist ausschließlich dann durchzuführen, wenn er taktisch 

unbedingt erforderlich ist. 

 

 

5.1.1.1 Der Gruppenruf wird durch Betätigen der Sprechtaste eingeleitet.  

Nach dem Rufaufbau kann der Anruf durchgeführt werden.  

Er besteht aus:  

 

- der dreimaligen Ankündigung der Vorrangstufe bei Blitz oder Sofort 

 

- dem Rufnamen der Gegenstelle  

 

- dem Wort „von“  

 

- dem eigenen Rufnamen  

 

 

- ggf. der Ankündigung der Nachricht  

 

- der Aufforderung „Kommen“  

 

Beispiele: 

 

„Florian X von Florian Y - kommen“ 
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„Blitz, Blitz, Blitz - Heros K von Heros H neuer Einsatzauftrag - 

kommen“ 

 

Der Anruf ist sofort durch die Anrufantwort zu bestätigen; sie besteht aus:  

 

- dem Wort „Hier“  

 

- dem eigenen Rufnamen  

 

- der Aufforderung „Kommen“  

 

Beispiel: 

 

„Hier Florian X - kommen“ 

 

Danach wird die Nachricht durchgegeben.  

 

 

5.1.1.2 Nach Empfang der Nachricht bestätigt der angerufene Nutzer mit 

„Verstanden“ und durch Wiederholung der wesentlichen Inhalte. 

  

Das Gespräch wird mit dem Wort „Ende“ durch den Anrufenden beendet.  

 

Die Empfangsbestätigung kann mit der Aufnahmeuhrzeit verbunden 

werden. 

 

Beispiel:  

 

Anrufender: „Florian X von Florian Y - kommen.“ 

Angerufene: „Hier Florian X - kommen.“ 

Anrufender: „Hier Florian Y - Neuer Einsatzauftrag: Fahren Sie zum 

Wohnungsbrand an der Rosenstraße 10 - kommen.“ 

Angerufener: „Hier Florian X - verstanden - wir fahren zum 

Wohnungsbrand, Rosenstraße 10 - kommen“ 

Anrufender: „Hier Florian Y - Ende“ 

 

5.1.1.3 Anrufe an alle oder mehrere Teilnehmer einer Rufgruppe erfolgen mit: 

 

- dem Wort „Hier“ 

 

- dem eigenen Rufnamen  

 

- dem Wort „an“  
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- der Nennung der betroffenen Teilnehmer  

 

Beispiele: 

 

„Hier Sama V an alle“ 

 

„Hier Kater W an alle außer Kater X und Y“ 

 

 

Die betroffenen Nutzer werden erforderlichenfalls einzeln zur Anrufantwort 

und zur Empfangsbestätigung aufgefordert. 

 

Meldet sich ein Nutzer nach Aufforderung nicht, ist er erneut anzurufen. 

Kommt die Verbindung auch dann nicht zustande, ist die Nachricht 

zunächst an die anderen angerufenen Nutzer zu befördern.  

 

5.1.1.4 Meldet sich ein angerufener Nutzer auch nach mehrfachem Anruf nicht, 

kann die Nachricht über andere IuK-Verbindungen übermittelt werden. 

 

5.1.1.5 Kann der angerufene Nutzer die Nachricht nicht sofort aufnehmen, ist in der 

Anrufantwort „Kommen“ durch „Warten“ zu ersetzen. 

 

Nach Herstellung der Aufnahmebereitschaft meldet sich der angerufene 

Nutzer mit „kommen“. 

 

Beispiel: 

 

„Hier Florian X - warten“(kurze Wartezeit) 

„Hier Florian X - kommen“ 

 

 

5.1.1.6 Ist der angerufene Nutzer nicht in der Lage, die Nachricht aufzunehmen, 

beantwortet er den Anruf mit „Ich rufe zurück. 

 

Beispiel: 

 

„Hier Florian X - ich rufe zurück- Ende“ 

 

Bei einem Sammelruf dürfen gerufene Teilnehmer das Gespräch nicht 

beenden.  

 

5.1.1.7 Muss bei der Durchgabe einer Nachricht buchstabiert werden, ist dies mit 

„Ich buchstabiere“ einzuleiten. Die Buchstabiertafel der FwDV / DV 800 

„IuK-Technik im Einsatz“, Anlage 2 ist zu nutzen. 
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Beispiel: 

 

„Berlin - ich buchstabiere - Berta - Emil - Richard - Ludwig - Ida - 

Nordpol“ 

 

5.1.1.8 Durchgabefehler sind sofort mit der Ankündigung „Ich berichtige“ zu 

korrigieren; dann ist mit dem letzten richtig gesprochenen Wort zu 

beginnen. 

 

Beispiel: 

 

„Berlin - ich buchstabiere - Berta - Ärger - ich berichtige - Berta - Emil - 

Richard - Ludwig - Ida - Nordpol“ 

 

 

5.1.1.9 Der angerufene Nutzer hält bei Unklarheiten Rückfrage mit den Worten 

„Wiederholen Sie“. 

 

 

Beispiele: 

 

„Wiederholen Sie den Spruchkopf - kommen“ (z. B. bei Vierfach-

Nachrichten-Vordrucken) 

„Wiederholen Sie alles nach [letztes verstandene Wort]. - kommen“ 

„Wiederholen Sie alles zwischen [letztes verstandene Wort] und 

[erstes wieder verstandene Wort] - kommen“ 

„Wiederholen Sie alles vor [letztes wieder verstandene Wort] - 

kommen“ 

 

Rückfragen zu Nachrichten an alle oder mehrere Nutzer sind erst nach 

Aufforderung zur Empfangsbestätigung zu stellen. 

 

Der rufende Nutzer beginnt die Wiederholung mit den Worten „Ich 

wiederhole“. 

 

Beispiele: 

 

„Ich wiederhole den Spruchkopf: [Text] - kommen“ (z. B. bei Vierfach-

Nachrichten-Vordrucken) 

„Ich wiederhole ab  [letztes verstandene Wort]: [Text] - kommen“ 

„Ich wiederhole zwischen [letztes verstandene Wort] und [erstes 

wieder verstandene Wort]: [Text] - kommen“ 

„Ich wiederhole alles vor [letztes wieder verstandene Wort]: [Text] - 

kommen“ 
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5.1.1.10 Jede Frage ist mit dem Wort „Frage“ einzuleiten. 

 

Beispiele: 

 

„Frage Standort - kommen“ 

 

„Frage Einsatzauftrag - kommen“ 

 

5.1.1.11 Bei eingespieltem Sprechfunkverkehr sind verkürzte Verkehrsabwicklungen 

möglich; hierbei können auch mit dem Anruf die Nachricht und mit der 

Anrufantwort die Empfangsbestätigung verbunden werden. 

 Beispiel: 

 

„Florian X von Florian Y - Verkehrsunfall 

Frankfurter Straße/Eisenbahnstraße - kommen 

Hier Florian X - verstanden - Ende“ 

 

 

5.1.1.12 Sprüche sind mit dem Wort „Spruchanfang“ einzuleiten.  

Der Spruch als formgebundene Nachricht1 gliedert sich mindestens in: 

 

- Spruchkopf, mit ggf. Vorrangstufe, Rufname des Absenders, 

Spruchnummer, taktische Zeit (Annahmedatum und –uhrzeit)  

- Adressbereich, mit den Empfängern  

- Inhalt, mit dem von Absender festgelegen Text 

- Absender 

 

Zwischen Teilen eines Spruchs ist das Trennungszeichen zu setzen; es 

wird als „Trennung“ mitgesprochen.  

Die Durchgabe des Spruchs ist mit den Worten „Spruchende - Kommen“ 

abzuschließen. 

 

Beispiel: 

 

„Spruchanfang 

Sama Y Nr. 7 271904  - Trennung - 

01 Sama X - Trennung - 

… (Inhalt)… - Trennung - 

Sama Y -  

Spruchende - Kommen“ 

                                            
1
 Die Vorlage für eine formgebundene Nachricht obliegt landes- oder bundesspezifischen 

Besonderheiten und wird im Rahmen der Führungsausbildung an den zentralen Ausbildungsstätten der 
Länder und des Bundes vermittelt.  
 



 

FwDV / DV 810                                          Stand: 14.09.2018         22 
 

 

Der angerufene Nutzer bestätigt nach der Wiederholung der Nachricht den 

Empfang mit dem Wort „Empfangsbestätigung“ sowie dem eigenen 

Rufnamen. 

Die Empfangsbestätigung kann mit der Aufnahmeuhrzeit verbunden sein. 

 

Beispiel: 

 

„Empfangsbestätigung – 271938 - Sama X - kommen“ 

        

Zeitangaben werden nach einer bestimmten Systematik [Tag des Monats– 

Uhrzeitgruppe (hhmm), soweit erforderlich können Monat und Jahr angefügt 

werden] angegeben. 

 

Beispiel: 

 

„Empfangsbestätigung – 271938jan19 - Sama X - kommen“ 

 

Zusätzlich kann die Angabe der geltenden Zeit (z.B. MEZ, MESZ) 

notwendig sein. 

 

Beispiel:  

 

„Empfangsbestätigung – 271938 MEZ jan19 - Sama X - kommen“ 

 

 

5.1.1.13 Ein Wechsel der Rufgruppe kann durchgeführt werden: 

 

- zu festgelegten Zeiten 

 

- auf Antrag eines Nutzers 

 

- auf besondere Weisung 

 

- bei einsatzbedingter Notwendigkeit 

 

Der Wechsel ist von der zuständigen Leitstelle oder einer anderen 

zuständigen Stelle anzukündigen, anzuordnen oder dieser mitzuteilen. 

 

Wird er außerhalb festgelegter Zeiten oder abweichend von festgelegten 

Regelungen erforderlich, ist der Empfang der Ankündigung von allen 

betroffenen Nutzern zu bestätigen. Danach wird der Wechsel der Rufgruppe 

angeordnet und durchgeführt. 
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Die bisher verwendete Rufgruppe ist durch die zuständige Leitstelle oder 

eine andere zuständige Stelle so lange besetzt zu halten, bis alle zum 

Wechsel aufgeforderten Teilnehmer das erfolgreiche Umschalten in der 

neuen Rufgruppe bestätigt haben.  

 

Die Nutzer schalten in die bisherige Rufgruppe zurück, wenn innerhalb von 

drei Minuten keine Verbindungsaufnahme möglich ist. 

 

Bei einer einsatztaktischen Notwendigkeit ist ein Wechsel der Rufgruppe  

allen mitzuteilen, die zur Nutzung dieser Rufgruppen berechtigt sind. 

 

5.1.2  Priorisierter Sprechfunkverkehr 
 

Im priorisierten Sprechfunkverkehr wird je nach Berechtigung in 

unterschiedlicher Intensität in die Sprachdienste eingegriffen. Auch die 

Nutzung von Datendiensten kann hierdurch beeinflusst werden.  

 

Die Berechtigung zum priorisierten Sprechfunkverkehr ist netzseitig 

konfigurierbar und muss ggf. in den Endgeräten parametriert sein.  

 

Die Nutzung des priorisierten Sprechfunkverkehrs erfolgt nach Maßgaben 

der Koordinierenden Stelle für den Digitalfunk BOS des jeweiligen Landes 

oder des Bundes. 

 

 

 

5.1.2.1 Bevorrechtigtes Sprechen 
 

Bevorrechtigtes Sprechen ist nur für Leitstellen oder Befehlsstellen zulässig. 

Diese können jederzeit in Rufgruppen einsprechen und bestehende 

Gespräche unterbrechen. 

 

5.1.2.2 Übersprechen 
 

Das Übersprechen ermöglicht einem Nutzer ein laufendes Funkgespräch zu 

beenden und wichtige Nachrichten unverzüglich abzusetzen.  

 

Es existieren zwei Formen des Übersprechens: Das bedingte Übersprechen 

ist ausschließlich bei der nächsten Rufanforderung, mit der Vorwahl einer 

vordefinierten Taste möglich. Das unbedingte Übersprechen erfolgt bei 

jeder Rufanforderung.  

 

 

 

5.1.2.3 Notruf 
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Ein Notruf darf von jedem Nutzer nur dann ausgelöst werden, wenn 

 

eine Gefahr für Leib oder Leben von Einsatzkräften besteht und 

unverzügliche Unterstützung erforderlich ist 

 

oder 

 

eine erhebliche Gefahr für die eigenen Einsatzkräfte vorliegt. 

 

Das Auslösen erfolgt durch das Betätigen der Notruftaste. Der Grund des 

Notrufs und erforderliche Zusatzinformationen sind mitzuteilen. Die 

Eröffnung des Notrufverfahrens nach FwDV 7 „Atemschutz“ bleibt hiervon 

unberührt.  

Ergänzend dazu ist eine automatisierte Notrufauslösung durch 

endgerätspezifische Programmierung möglich.  

Die den Notruf entgegennehmende Leitstelle oder andere zuständige Stelle 

hat die notwendigen Maßnahmen zu veranlassen. 

 

Sind die im Endgerät hinterlegten Notrufziele und die zuständige Leitstelle 

oder die andere zuständige Stelle nicht identisch, sind die 

Teilnehmerkennung und die zuletzt erfassten Positionsdaten des 

Teilnehmers sofort an die zuständige Leitstelle oder die andere zuständige 

Stelle weiterzuleiten. 

 

Beim Gatewaybetrieb ist zu beachten, dass bei der Auslösung des Notrufes 

in der DMO-Rufgruppe keine Positionsdaten an die zuvor genannten Stellen 

übermittelt werden können. 

 

Die Beendigung des Notrufs erfolgt durch den Auslösenden, die Leitstelle, 

die andere zuständige Stelle oder nach Zeitablauf. 

 

5.1.3 Netzübergreifende Kommunikation  
 

Die Kommunikation in andere Netze oder aus anderen Netzen soll auf den 

taktisch unbedingt erforderlichen Umfang beschränkt werden. 

 

Bei der netzübergreifenden Kommunikation besteht Abhörgefahr. 

 

 

5.2 Datendienste 

 

5.2.1 Statusmeldungen 
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Der Sprechfunkverkehr ist durch die Nutzung von Statusmeldungen zu 

verkürzen. Diese erfolgen durch Betätigen der festgelegten Tasten und 

werden grundsätzlich im Einsatzleitsystem dokumentiert. 

 

Für Teilnehmer sind die nachfolgenden taktischen Statusmeldungen an die 

zuständige Leitstelle oder andere zuständige Stelle definiert: 

 

Status Bedeutung 

 

0 Priorisierter Sprechwunsch 

1 Einsatzbereit Funk 

2 Einsatzbereit Wache 

3 Einsatzübernahme 

4 Einsatzort 

5 Sprechwunsch 

6 Nicht einsatzbereit 

7 Einsatzgebunden 

8 Bedingt verfügbar  

9 Quittung/Fremdanmeldung 

 

Bei den Status 7 und 8 wurden bundesweit organisationsübergreifende, 

einheitliche Bezeichnungen gewählt. Die bislang bekannten und geläufigen 

Status für den Rettungsdienst sind bei diesen Bezeichnungen ausdrücklich 

eingeschlossen.   

 

Folgende Meldungen der Leitstelle an die Teilnehmer sind  definiert: 

 

 Aufmerksamkeitsruf an alle 

 Melden für Einsatz 

 Für sonstige Dienstgeschäfte abgestellt 

 Positiv 

 Eigensicherung 

 Über Telefon melden 

 Dienststelle anfahren 

 Standort durchgeben 

 Sprechaufforderung 

 Aus Einsatz entlassen 

 Negativ 

 Sonder- bzw. Wegerechte möglich 

 Alarmglocke bzw. Sirene 

 Status / Funkgerät überprüfen 

 

Für die Anzeige im Display des Endgerätes sind sinnvoll gekürzte Texte zu 

verwenden. 
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5.2.2 Kurznachrichten 

 

Berechtigte Teilnehmer können zur Übermittlung von Kurznachrichten und 

zur Vermeidung von Unklarheiten und Wiederholungen SDS verwenden,  

z.B. für: 

 

- Einsatzaufträge 

 

- Patienteninformationen 

 

- Ortsangaben 

 

- Gefahrstoffinformationen 

 

- Wetterinformationen 

 

 

5.2.3 Alarmierung 

 

Die von den Ländern, dem Bund und der BDBOS getroffenen Regelungen 

zur Alarmierung sind zu beachten. 

 

 

 

5.3 Gateway und Repeater 

 

5.3.1 Gateway 
 

Der Betrieb eines Gateways erfolgt durch das Umschalten eines  

Endgeräts, bei dem diese Funktion verfügbar ist, z.B. Fahrzeugfunkgerät. 

 

Dieses Endgerät ist in Reichweite der Teilnehmer der DMO-Rufgruppe zu 

positionieren und kann  für die aktive Teilnahme am  Sprechfunkverkehr 

nicht genutzt werden. 

Bei der Standortwahl ist darauf zu achten, dass eine Anbindung an den 

Digitalfunk BOS (TMO) gewährleistet ist. 

 

Die Nutzung eines Gateways ist mit der, für den Sprechfunkbetrieb der 

verwendeten TMO-Rufgruppe, zuständigen Stelle (z. B. TTB) 

einvernehmlich abzustimmen.  
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Das Aktivieren und Deaktivieren des Gatewaybetriebs hat zur Vermeidung 

von Störungen nur am Einsatzort zu erfolgen. Der Standort eines Gateways 

ist während des Betriebes grundsätzlich nicht zu verändern. 

 

Die betroffenen Nutzer sind vor Ein- und Abschalten des Gatewaybetriebs 

zu informieren. Die Information der Teilnehmer in der DMO-Rufgruppe 

erfolgt durch denjenigen, der das Gateway schaltet. Die Information in der 

TMO-Rufgruppe erfolgt durch die zuständige Stelle.  

 

Das als Gateway eingesetzte Endgerät sollte gekennzeichnet werden. 

 

 

5.3.2 Repeater 
 

5.3.2.1 DMO-Repeater 
 

Der Betrieb eines DMO-Repeaters erfolgt durch das Umschalten eines mit 

dieser Funktion ausgestatteten und lizensierten Endgeräts. 

 

Der Einsatz eines DMO-Repeaters erfolgt nur in Abstimmung mit der vor Ort 

zuständigen Einsatzleitung und ist allen betroffenen Nutzern mitzuteilen.  

Der Standort eines DMO-Repeaters ist während des Betriebes 

grundsätzlich nicht zu verändern. 

 

Das als DMO-Repeater eingesetzte Endgerät sollte gekennzeichnet 

werden. 

 

Für eine fehlerfreie Nutzung des Sprech-und Datenfunks ist an einer 

Einsatzstelle darauf zu achten, dass nicht mehrere DMO-Repeater in 

derselben aktiven Rufgruppe verwendet werden. 

 

5.3.2.2 TMO-Repeater 
 

Die Einrichtung eines TMO-Repeaters bedarf der Genehmigung der 

BDBOS, die über die zuständige AS zu beantragen ist. 

 

 

 

5.4 Objektfunkanlagen 
 
  

Das Errichten und Betreiben einer Objektfunkanlage kann nach landes- und 

bundesspezifischen Regelungen, z. B. im Baurecht, für die Feuerwehren 

notwendig werden. 
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Bei der Beantragung und der Errichtung sind die Regelungen der BDBOS 

und der Länder zu beachten.  

 
5.4.1 DMO-Objektfunkanlage 
   

Eine DMO-Objektfunkanlage entspricht technisch einem DMO-Repeater. 

Dies lässt sich durch verschiedene technische Lösungen realisieren.   

 

Für die Nutzung von DMO-Objektfunkanlagen sind bundesweit einheitliche, 

spezielle DMO-Rufgruppen reserviert. 

 
5.4.2 TMO-Objektfunkanlage 
 

Eine TMO-Objektfunkanlage ermöglicht die Nutzung des Digitalfunks BOS 

innerhalb von Objekten. Dies lässt sich durch verschiedene technische 

Lösungen realisieren.   

 

Bei der Einsatzabwicklung ist darauf zu achten, dass die Kapazitäten des 

Digitalfunknetzes innerhalb und außerhalb des Objektes voneinander 

abweichen können.  

 
 
5.4.3 Autarke TMO-Objektfunkanlage 
 

Eine autarke Objektfunkanlage ist ein vom Digitalfunk BOS unabhängiges 

Funknetz innerhalb eines Objektes. Es besteht dabei  keine Anbindung an 

das Funknetz des Digitalfunks BOS und dessen Teilnehmer, z. B. die 

Leitstelle. Eine Kommunikation mit Teilnehmern außerhalb des Gebäudes 

ist ausschließlich in der Nähe des Objektes und nur in den speziell dafür 

vorgesehenen Rufgruppen möglich. Zudem können Einschränkungen in der 

Verfügbarkeit der Dienste bestehen.  

 

Bundesweit sind für die Nutzung der autarken Objektfunkanlagen spezielle 

Rufgruppen zugewiesen worden.  

 

Für die Nutzung ist der Teilnehmer auf den zugewiesenen Netzkenner der 

Objektfunkanlage umzuschalten. Abhängig vom Endgerät kann die 

Umstellung automatisch bei der Auswahl der Rufgruppe erfolgen.  
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6 Technische/organisatorische Maßnahmen 

 

 

6.1 Länder- und BOS-übergreifende Kommunikation 

 

Die Kommunikation bei übergreifenden Einsätzen wird durch Rufgruppen, 

die im gesamten Bundesgebiet oder in Teilen davon verfügbar sein können, 

gewährleistet. Diese sind einheitlich in allen Endgeräten hinterlegt. 

 

Darüber hinaus können in den Ländern und beim Bund Rufgruppen zur 

regionalen Zusammenarbeit eingerichtet werden. 

 

 

6.2 Verschlüsselung mit BOS-Sicherheitskarte 

 

Die Verschlüsselung mit der BOS-Sicherheitskarte erfolgt in jeder 

Rufgruppe einheitlich. 

 

Bei netzübergreifender Kommunikation und der Nutzung der EURO-DMO-

Rufgruppen sind Auswirkungen der E2EE zu prüfen und erforderlichenfalls 

Absprachen zu treffen. Bei der Kommunikation mit BOS-fremden 

Teilnehmern ist zu prüfen, ob die E2EE deaktiviert werden muss.  

 

 

6.3 Programmierung von Endgeräten und Einstellungen im Netz des 

Digitalfunks BOS 

 

Für die Programmierung der Endgeräte und für die Einstellungen im Netz 

des Digitalfunks BOS sind die verbindlich vorgegebenen Parameter der 

BDBOS und der zuständigen AS zu verwenden. 

 

 

6.4 Maßnahmen bei Störungen 

 

Die von der BDBOS sowie den zuständigen AS getroffenen Regelungen zur 

Störungsmeldung und Störungsbeseitigung sind zu beachten. 

 

Betroffene sind über Störungen sowie Auswirkungen zu informieren. 

 

 

6.5 Maßnahmen bei Verlust 

 

Der Verlust sowie das Wiederauffinden von Endgeräten oder BOS-

Sicherheitskarten sind unverzüglich nach Landes- oder Bundesvorgaben 

der zuständigen AS zu melden.  
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7 Ergänzende Ausbildungs- und Anwendungshinweise 

 

 

7.1 Sendezeitbegrenzung 

 

Die Sendezeiten werden durch Systemeinstellungen begrenzt. Ergänzend 

können die Sendezeiten durch Einstellungen im Endgerät reduziert werden. 

 

 

7.2 Schulungsmaßnahmen 

 

Der Umgang mit den Endgeräten ist jedem Nutzer in Aus- und Fortbildung 

zu vermitteln. Die Mindestausbildungsinhalte werden durch die Länder und 

den Bund festgelegt.  

 

 

Dazu gehören auch die taktischen Einsatzmöglichkeiten, betrieblichen 

Regelungen und die technischen Grenzen des Digitalfunks BOS, z.B. 

eingeschränkte Erreichbarkeit in Objekten oder Rückfallbetrieb. 

 

Bei der praktischen Sprechfunkausbildung ist zu Beginn, in regelmäßigen 

Abständen und zum Ende darauf hinzuweisen, dass die Rufgruppe für 

Übungszwecke genutzt wird.  

 

Vor Beginn der Übung ist ein Schlüsselwort, z. B. „Tatsache“, zu 

vereinbaren, mit dem die Übung für einen Echteinsatz unterbrochen werden 

kann.  

 

 

7.3 Nutzungs- und Betriebshandbücher 

 

Sonstige Hinweise und Regelungen zum Betrieb des Digitalfunks BOS 

ergeben sich aus den Nutzungs- und Betriebshandbüchern der Länder und 

des Bundes.  
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II Analoger Sprechfunkverkehr 

 

 

1 Allgemeines 

 

Der Sprechfunkverkehr wird von Sprechfunkbetriebsstellen durchgeführt. 

 

Sprechfunkbetriebsstellen sind: 

 

- Sprechfunkzentralen 

 

- Sprechfunkstellen 

 

 

2 Sprechfunkabwicklung 

 

Bei der Abwicklung des analogen Sprechfunkverkehrs ist das Kapitel 5.1 

des Teil I „Digitaler Sprech- und Datenfunkverkehr“ in Analogie 

anzuwenden.  

 

Dabei entspricht die Rufgruppe dem analogen Funkkanal. 

  

 

3 Relaisbetrieb 

 

3.1 Sprechfunkrelaisstellen sind einzusetzen zur 

 

- Vergrößerung der Reichweite 

 

- Überleitung in einen anderen Sprechfunkverkehrsbereich/-kreis 

 

Das Errichten von Relaisstellen ist mit der zuständigen obersten Landes- 

oder Bundesbehörde auf dem Dienstweg abzustimmen. 

 

3.2 Die Durchführung des Sprechfunkverkehrs im Relaisbetrieb erfolgt wie im 

Direktbetrieb. 

 

 

 

4 Funkalarmierung 

 

4.1 Die Funkalarmierung ist ein Verfahren zur 
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- Alarmierung von Führungs- und Einsatzkräften als 

stiller Alarm 

 

- Steuerung von Sirenen als 

lauter Alarm. 

. 

 

4.1.1 Beim stillen Alarm werden die ausgesendeten Signale durch 

Meldeempfänger optisch und akustisch angezeigt. 

 

4.1.2 Beim lauten Alarm werden die ausgesendeten Signale durch ortsfeste 

Empfangsfunkanlagen ausgewertet und in Steuerungssignale zur 

Auslösung von Sirenen umgesetzt. 

 

4.2 Die Verfahren sind durch die Betriebsleitung zu regeln. 

 

 

5 Feuerwehrgebäudefunkanlagen 
 

Das Errichten und Betreiben einer analogen Feuerwehrgebäudefunkanlage 
konnte nach landes- und bundesspezifischen Regelungen, z. B. im 
Baurecht, für die Feuerwehren notwendig werden. 
 
Bei der Beantragung und der Errichtung sind die Regelungen der obersten 
Funkaufsicht der Länder und der Bundesnetzagentur zu beachten.  
 
Feuerwehrgebäudefunkanlagen ergänzen den Einsatzstellenfunk im 2m 
Band. 

 

6 Statusmeldungen 
  

Für Meldungen der Leitstelle an die Teilnehmer sind ergänzend zu den 
Festlegungen im Kapitel 5.2.1 folgende Buchstaben definiert: 

 
A Aufmerksamkeitsruf an alle 

C Melden für Einsatz 

c Für sonstige Dienstgeschäfte abgestellt 

d Positiv 

E Eigensicherung 

F Über Telefon melden 

H Dienststelle anfahren 

h Standort durchgeben 

J Sprechaufforderung 

L Aus Einsatz entlassen 

o Negativ 

P Sonder- bzw. Wegerechte möglich 

U Alarmglocke bzw. Sirene 
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u Status / Funkgerät überprüfen 

 
Der Notruf im Analogfunk wird in Abweichung zu den Festlegungen in Kapitel 5.2.1 
durch die Tastenziffer „0“ (Null) ausgelöst. 
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Anlage 1 

 
 

Abkürzungsverzeichnis 
 
 
AFKzV Ausschuss „Feuerwehrangelegenheiten, 

Katastrophenschutz und zivile Verteidigung“ 
  
AS Autorisierte Stelle für den Digitalfunk BOS 
  
BDBOS Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden 

und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 
  
BOS Behörden und Organisationen mit 

Sicherheitsaufgaben 
  
DMO Direct Mode Operation 
  
E2EE end-to-end encryption (Ende-zu-Ende 

Verschlüsselung) 
  
GPS Global Positioning System 
  
MESZ Mitteleuropäische Sommerzeit 
  
MEZ Mitteleuropäische Zeit 
  
SDS Short Data Service 
  
TBZ-Rufgruppen taktisch-betriebliche Zusammenarbeitsrufgruppen 
  
TMO 
 

Trunked Mode Operation 

TTB Taktisch-Technische Betriebsstelle 
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Anlage 2 
 
 

Fachbegriffe 
 
 
Autorisierte Stelle für den 
Digitalfunk BOS 

verantwortliche Organisationseinheit der 
Länder und des Bundes für das 
Bereitstellen der Sprach-, Datendienste 
und Anwendungen im Digitalfunk BOS in 
ihrem Zuständigkeitsbereich 

  
BOS-Sicherheitskarte Chipkarte mit Teilnehmerkennung zur 

Gewährleistung der verschlüsselten 
Kommunikation und Authentifizierung 

  
Direct Mode Operation netzunabhängige Betriebsart zwischen 

Teilnehmern 
  
DMO-Repeater zusätzliche Funktion von Endgeräten zur 

Reichweitenverschiebung 
  
Einzelruf Sprachverbindung zwischen zwei 

Teilnehmern im Digitalfunk BOS, die eine 
Beteiligung anderer ausschließt 

  
Ende-zu-Ende Verschlüsselung Verfahren zur Verschlüsselung von Daten 

vom Sender zum Empfänger über alle 
Übertragungsstationen hinweg 

  
Gateway zusätzliche Funktion eines Endgeräts zur 

Herstellung einer Kommunikation 
zwischen Teilnehmern im DMO und TMO, 
z.B. zur Herstellung einer Netzanbindung 
in Gebäuden 

  
Gruppenruf Sprachdienst, der das gleichzeitige 

Mithören von Nachrichten durch alle 
Teilnehmer der genutzten Rufgruppe 
ermöglicht 
 

Halbduplex Daten können abwechselnd, aber nicht 
gleichzeitig, in beide Richtungen fließen. 
Entspricht dem Wechselsprechen im 
Analogfunk. 

  
Koordinierende Stelle für den 
Digitalfunk BOS 

Stelle beim Bund und in den Ländern zur 
Wahrnehmung strategischer und 
administrativer Aufgaben im Digitalfunk 
BOS 
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netzübergreifende Kommunikation Landes- und bundesspezifisch geregelte 
Kommunikation zwischen Teilnehmern 
des Digitalfunks BOS und Teilnehmern 
anderer Netze 

 
Notruf (im Analogfunk) Sprachdienst, der einen Ruf zur 

zuständigen Leitstelle aufbaut 
 
 
 

  
Notruf (im DMO) Sprachdienst, der einen Ruf mit 

verdrängender Wirkung in die aktive 
Rufgruppe aufbaut 

  
Notruf (im TMO) Sprachdienst, der einen Ruf mit 

verdrängender Wirkung zur zuständigen 
Leitstelle oder anderen zuständigen Stelle 
aufbaut 
 
Dabei werden grundsätzlich auch die 
zuletzt erfassten Positionsdaten 
übertragen 

  
Nutzer Der Nutzer ist ein nach einem 

Ausbildungskonzept geschulter Anwender 
des Digitalfunks BOS.  
Er darf nicht mit dem Teilnehmer 
verwechselt werden. 

  
Rückfallbetrieb Funktionalität, die bei fehlender 

Netzanbindung die Kommunikation mit 
Endgeräten innerhalb des Bereichs einer 
Basisstation weiter ermöglicht 
Dabei stehen nur eingeschränkte Sprach-, 
Datendienste oder Anwendungen zur 
Verfügung. 
(Fallback Mode Operation) 

  
Rufgruppe technische Zusammenfassung für 

mehrere Sprachteilnehmer zur 
Durchführung der Gruppenkommunikation 
im Digitalfunk BOS 

  
Short Data Service Datendienst zur Übermittlung von 

Kurznachrichten im Digitalfunk BOS 
  
Spruch Der Spruch ist die Übermittlung von 

formgebundenen Nachrichten. Hierbei ist 
auf die exakte vorgegebene Übermittlung 
der Nachricht zu achten. 
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Statusmeldung vordefinierte Information, die durch ein 
Endgerät übertragen wird 

  
Taktisch-Technische Betriebsstelle Stellen in den Ländern und beim Bund, 

insbesondere zur Gewährleistung 
betrieblicher und fernmeldetaktischer 
Beratung und Unterstützung, z.B. 
Leitstelle, Befehlsstelle 
(unterscheide: „Vorhaltende Stelle“) 

  
taktisch-betriebliche-
Zusammenarbeitsrufgruppe 

Rufgruppe, die ausschließlich für den 
länder- oder BOS-übergreifenden Einsatz 
zur Verfügung steht 

 
Teilnehmer Der Teilnehmer ist ein eingeschaltetes 

Endgerät mit BOS-Sicherheitskarte, das 
der Nutzer bedient.  

  
Teilnehmerkennung technische Adresse auf einer BOS-

Sicherheitskarte zur Identifizierung des 
Teilnehmers 

  
TMO-Repeater Gerät zur Netzerweiterung des 

Digitalfunks BOS 
  
Trunked Mode Operation netzabhängige Betriebsart zwischen 

Teilnehmern 
  
Verschlüsselung Verfahren zur Umwandlung von 

Informationen, um diese vor 
unberechtigtem Zugriff zu schützen 

  
Vorhaltende Stelle Stellen in den Ländern und beim Bund, 

insbesondere zur Bereitstellung von 
Kommunikationsmitteln  
(unterscheide: „Taktisch-Technische 
Betriebsstelle“) 

  
Vollduplex Daten können in beide Richtungen 

gleichzeitig übertragen werden.  
Vollduplex entspricht dem 
Gegensprechen im Analogfunk.  
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Anlage 3 

 
Erläuterung Reichweitenverschiebung des DMO-Repeaters 

 
 
Die Reichweitenverschiebung durch einen DMO-Repeater wird nur schematisch 

dargestellt. In der Praxis darf daher nicht von einem kreisförmigen Wirkbereich von 

Funkgeräten in Bezug auf die Reichweite ausgegangen werden. Neben der 

räumlichen Entfernung sind weitere beeinflussende Faktoren wie z.B. die Bebauung, 

die Topologie, die Sendeleistung, die Empfangsempfindlichkeit und die 

Antennenanlage zu berücksichtigen. 

 

Alle Teilnehmer befinden sich in der Betriebsart DMO. Der Teilnehmer A kann 

innerhalb seines Wirkbereiches mit den Teilnehmern B1 und B2 kommunizieren. Eine 

Kommunikation mit dem Teilnehmer B3 kann nicht erfolgen, da die räumliche Distanz 

zwischen den beiden Teilnehmern zu groß ist. (s. Abbildung 1) 

 

 

Abbildung 1: Kommunikation ohne Repeater 

 

Zur Ermöglichung der Kommunikation zwischen Teilnehmer A und B3 kann ein DMO-

Repeater eingesetzt werden. Dieser sendet ein Präsenzsignal aus. Alle Funkgeräte, 

die dieses Präsenzsignal empfangen und die Kommunikation über einen Repeater 

erlauben, nutzen den DMO-Repeater. Bezogen auf die Grafik sind dies die Teilnehmer 

A, B2 und B3. (s. Abbildung 2) 
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Abbildung 2: Kommunikation über einen DMO-Repeater 

 

Kritisch ist die Situation für den Teilnehmer B1, der vor der Aktivierung des DMO-

Repeaters uneingeschränkt mit dem Teilnehmer A kommunizieren konnte. Diese 

Kommunikation ist nun nicht mehr möglich. (s. Abbildung 3) 

 

 

 

Abbildung 3: Kommunikation über einen DMO-Repeater inkl. der nicht mehr erreichbaren Fläche 
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Aufgrund dieser Tatsache darf bei einem Einsatz von Repeatern im DMO nicht von 

einer Reichweitenvergrößerung gesprochen werden. Es handelt sich vielmehr um eine 

Reichweitenverschiebung aus der Perspektive eines Funkteilnehmers (hier Teilnehmer 

A) in Richtung des Repeaters, während die Reichweite in entgegengesetzter Richtung 

in der Regel sogar abnimmt. 
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